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& 1. Ueberslcht über die Verhandlungen 

Resume des dellberatlons 

x 142/92.067 sn Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigenmg 1993-1994 

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 19. August 1992 
(BBl V, 933) über befristete Massnahmen gegen die Ko
stensteigerung in der Krankenversicherung (neues Mass
nahmenprogramm 1993-1994). 
N/S Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
1992 28. September. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 
1992 7. Oktober. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1992 8. Oktober. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Beschluss des Nationalrates. 
1992 8. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

1992 9. Oktober. Beschluss des Ständerates: Die Dringlich
keitsklausel wird angenommen (BBl VI, 60). 
1992 9. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Die Dringlich
keitsklausel wird angenommen. 
1992 9. Oktobe& Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1992 9. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt VI, ~; Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 
1993 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 1992, 1838 

Postulat der Kommission für soziale Sicherheit und Gesund
heit des Nationalrates, vom 8. Oktober 1992 
Ö!«Jnomische Ameitsweise. Abklärungen 
Das D~artement lässt verwaltungsunabhängi~e Abklärungen 
über die ökonomische Arbeitsweise der Le1Stungserb~r 
durchführen. Kankenkassen und Patientenorganisationen smd 
einzubeziehen. Die Resultate sind öffentlich bekanntzugeben. 

1992 8. Oktober: Das Postulat wird angenommen. 

x 142/92.067 m Assurance-maladie. Mesures contre 
l'augmentation des codts 1993-1994 

Message et projet d'arrßte du 19 ao1lt 1992 (FF V, 885) 
· concernant des mesures temporaires contre l'augmenta
tion des co1lts dans l'assurance-maladie (Nouveau pro
gramme de mesures 1993--1994). 
N/E Commissions de la securite sociale et de la sante publique 
1992 28 septembre. Decision du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1992 7 octobre. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1992 8 octobre. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1992 8 octobre. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1992 9 octobre. Decision du Conseil des Etats: La clause d'ur
gence est adoptee. 
1992 9 octobre. Decision du Conseil national: La clause d'ur
gence est adoptee. 
1992 9 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arr8te est 
adopte en votation finale. 
1992 9 octobre. Decision du Conseil national: L'arr8te est 
adopte en votation finale. 

Recue~l des lois 1992 1838; delai d'opposition: 18 janvier 1993 

Postulat de 1a Commission du Conseil nationaJ, du 8 octobre 
1992 . 

Caractere economique des methodes de travail Evaluation 
If d~p~e~ent fait proceder, de maniere independante de 
l admfuistratton, a des evaluations du caractere economique 
d~ method~ de travail des foumisseurs de prestations. Les 
caisses-maladie et les organisations de patients y sont associees. 
Les resultats sont rendus publics. 

1992 8 octobre. Decision du Conseil national: Le postulat est 
adopte. 

I 



2. Rednerliste - Liste des orateurs 

2.1 Nationalrat.• Conseil national 

Allenspach (R/ZH} 

Borer Roland (A/SO} 

Bortoluzzi (V /ZH} 

Brunner Christiane {S/GE) 

Cotti (C}, Bundesrat/conseiller federal 

Oaepp (V/BE} 

de Dardel (S/GE) 

Deiss (C/FR} 

Donnann (C/LU), Berichterstatterin 

Epiney (CNS) 

Eymann Christoph (UBS) 

Fischer-5eengen (R/AG) 

Gonseth (G/BL) 

Grendelmeier (U/ZH) 

Grossenbacher (C/SO) 

Hafner Rudolf (G/BE} 

Hafner Ursula (S/BE) 

Heberlein (R/ZH) 

Hollenstein (G/SG) 

Jöri (S/LU) 

Keller Rudolf (D/BL) 

Leuenberger Ernst (S/SO) 

Maspoll (D/TI) 

Phllipona (R/FR), rapporteur 

Pidoux (RND) 

Rychen (V /BE) 

Sieber (U/ZH} 

Zlsyadls (-ND) 

15,34 

4, 17,24 

9,19,36 

10,30 
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22,29,36 
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2.2 Ständerat - Conseil des Etats 

Beerli (R/BE) 

Bühler Robert (R/LU) 

Cottl (C), Bundesrat/conseilfer federal 
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Momiroli {D/TI) 

Onken (S/TG) 

Plattner (S/BS) 

Roth (C/JU) 

Schmid Carlo {C/AI} 
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Uhlmann (V/TG) 
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Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladie. Mesures 
contre l'augmentation des couts 1993-1994. 
Arrete federal · 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 19. August 1992 (BBI V 933) 
Message et projet d'arrete du 19 aout 1992 (FFV ~ 
Beschluss des Ständerates vom 28. September 1992 
Declsion du Conseil des Etats du 28 septembre 1992 
Kategorie III, Art 68 GRN-Categorie III, arl 68 RCN 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Rychen 
Nichteintreten 

Proposition de la commlssfon 
Entrer en matiere 

Proposition Rychen 
Ne pas entrer en matiere 

Frau Dorm~nn, Berichterstatterin: Wenn wir die Kosten im 
schweizerischen Gesundheitswesen mit dem Blutdruck vieler 
Patienten und Patientinnen vergleichen, dann sind beide zu 
hoch. Wenn wir die Behandlung des zu hohen Blutdrucks mit 
den zu hohen Kosten 'im Gesundheitswesen vergleichen, . 
dann werden wir beide ohne regelmässige Rezeptur nichts 
mehr los. Der einmal in die Höhe getriebene Blutdruck Ist 
kaum ohne regelmässige Medikamenteneinnahme und Arzt.
kontrolle in den Griff zu bekommen. Die In den letzten Jahren 
unverhältnismässig gestiegenen Kosten im Gesundheitswe
sen bedürfen ebenfalls der strengen Behandlung und Kon
trolle. Ja, unser Kostenniveau im Gesundheitswesen ist so 
hoch, dass es im Moment nicht mehr mit sanfter Medizin er
folgreich behandelt werden kann. Das Gesundheitswesen be
nötigt eine lntensivkur, um die Voraussetzung für eine «Psy
chotherapie» in der Totalrevision der Krankenkassenversiche
rung zu schaffen. 
Eines ist sicher: Die überpl'Oportlonalen Kostensteigerungen 
Im Gesundheitswesen überfordern uns alle-die einen finanzi
ell, die anderen psychisch und die dritten physisch. Physisch 
war zumindest die vorberatende Kommission des Nationalra
tes überfordert, die dieses Geschäft in der laufenden Session 
jeweils am Donnerstag nachmittag behandelt hat Sie ist dabei 
mit dem guten Beispiel des Sparwillens. vorangegangen - al
lerdings nicht zugunsten des Gesundheitswesens, aber im
merhin zugunsten der Bundeskasse. Das nur nebenbel 
Am 19. August 1992 hat uns der Bundesrat ein neues Mass
nahmenprogramm für die Jahre 1993 und 1994 gegen die Ko
stensteigerung in der Krankenversicherung vorgelegt Es ist 
kein Allheilmittel, das alle kostspieligen Wunden zu heilen ver
mag, aber es ist ein Ansatz dazu. Die eigentliche «llefenbe
handlung» unseres kranken Gesundheitswesens wird mit der 
Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes erhofft und 
erwartet: Der Ständerat ist in diesem Geschäft Erstrat Er wird 
das Geschäft - aller Voraussicht nach - in der Wintersession 
behandeln. 
Gleichzeitig mit der Botschaft vom 6. November 1991 über die 
Revision der Krankenversicherung unterbreitete der Bundes
rat dem Parlament auch eine Botschaft über befristete Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung und Entsolidarisierung 

· In der Krankenversicherung. Er beantragte einen dringlichen 
Bundesbeschluss, befristet auf drei Jahre. Die Massnahmen 
gegen die Entsolidarisierung wurden von beiden Räten, wie 
beantragt, auf qrei Jahre befristet Die Massnahmen gegen die 

Kostensteigerung waren heftig umstritten, und jene Kreise, die 
'Sie-dank ihrer Mehrheit- nur auf ein Jahr befristet haben, be
dauern ihren Entscheid heute am meisten. 
Was der Bundesrat heute vorlegt, ist das Anschlussprogramm 
zur Kostendämpfung im Krankenversicherungsbereich. Er 
hatte dazu einen verbindlichen Auftrag des Parlaments, vor 
Ablauf der Gültigkeitsdauer des dringlichen Bundesbeschlus
ses ein neues Massnahmenprogramm gegen die Kostenstei
gerung zu unterbreiten und dabei die Interessen der Kantone 
besser zu berücksichtigen. Der jetzt diskutierte Bundesbe-
schluss soll auf zwei Jahre befristet sein. • 
Was hat der Bundesbeschluss von 1991 gegen die Kostenstei
gerung gebracht? Im Bereich der Entsolidarisierung unter den 
Krankenkassen brachte der dringliche Bundesbeschluss vom 
letzten Jahr Erfolg. Viele jüngere Versicherte bezahlen heute 
mehr, und die Billigkassen sind unter Kontrolle. Ab dem 1. Ja
nuar 1993 wird auch der Risikoausgleich unter den Kranken
kassen zum Spielen kommen. Dabei handelt es sich um einen 
Solidaritätsbeitrag zwischen den Krankenkassen, der nur für 
die Grundversicherung gilt Im Bereich der Mitgliederbeiträge 
legte der Bundesbeschluss den maximal zulässigen Anstieg 
der Prämien fest Für 1992 ergab dies eine Prämienanpassung 
von 10 Prozent fil Prozent aller Versicherten haben von die
ser Prämienplafonierung profitiert 
Zurzeit sind beim Bundesrat noch zwei Beschwerden von 
Krankenkassen hängig, bei denen 28 Prozent der Bevölke
rung versichert sind Falls diese Beschwerden vom Bundesrat 
abgelehnt werden müssen, werden 95 Prozent aller Versicher
ten vom letztjährigen Bundesbeschluss über befristete Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung im Prämienbereich pro
fitiert haben. Nur 5 Prozent der Versicherten waren in Kassen, 
deren Prämien um mehr als 1 O Prozent erhöht werden 
mussten. Diese Zahlen beziehen sich immer auf die Grund-
versicherung. . · 
Im Bereiche der Tarife und Preise im stationären Bereich kam 
der Bundesbeschluss erst bei der Hälfte der Kantone zur An
wendung, dort, wo die Kantonsregierungen die für 1992 gülti
gen Tarife der Spitäler erst nach Inkrafttreten des Bundesbe-
schlusses genehmigten. · 
Gemäss Aussagen der Krankenkassenvertreter selbst haben 
die Kassen durch den letztjährigen Bundesbeschluss eine 
härtere Gangart eingelegt und ihre Kompetenzen im Be;,relch 
der Kontrolle und Tariffestlegung vermehrt wahrgenommen. 
Auch bei den Versicherten konnte eine Veränderung im Ver
halten festgestellt werden; sie wurden kostenbewusster. Trotz
dem sind die Kosten im Gesundheitswesen in der ersten 

· Hälfte 1992 um rund 12 Prozent angestiegen. Das heisst, dass 
die Mengenausweitung mit der Vorlage nicht begrenztwerden 
konnte. 
Wenn heute keine neuen Massnahmen getroffen werden, ha
ben wir bis in drei Jahren mit Prämienanstlegen um 100 Pro
zent zu rechnen. Das ist einem Grossteil der Kranken und Ver
sicherten unserer Bevölkerung nicht zuzumuten. 
Was sieht der Bundesrat in seinem Massnahmenpaket vor? 
Mit Rücksicht auf die finanzielle Situation der Krankenkassen 
schlägt der Bundesrat vor, entgegen dem geltenden Be
schluss und dem Vorentwurf bei den Tarifen für die ambulante 
Behandlung nicht mehr die Tariferhöhungen zu begrenzen, 
sondern für 1993 einen generellen Tarifstopp zu erlassen, der 
1994 nur aufgehoben werden kann, wenn sich herausstellt, 
dass das im heute geltenden Bundesbeschluss für 1992 fest
gelegte Ziel, nämlich eine Kostensteigerung von höchstens ei
nem Drittel über der allgemeinen Teuerung, erreicht werden 
kann. 
Die Tarife und Preise im Spitalbereich dürfen gemäss Buni:les
rat nur so weit erhöht werden, als der Anstieg nicht über der all
gemeinen Preis- und Lohnentwicklung liegt Den Interessen 
der Kantone wird gleichzeitig Rechnung getragen, indem 
beim Personalaufwand der Biga-Lohnindex und beim Sach
aufwand der Landesindex für Konsumentenpreise herangezo

. gen werden kann. 
Bei der Begrenzung der Prämien kommt die Richtprämie zum 
Zug. Während im geltenden Bundesbeschluss die Prämien 
der einzelnen Krankenkassen höchstens um einen für alle 
Kassen einheitlichen Prozentsatz erhöht werden durften (10-
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Prozent-Limite), soll nun für alle Krankenkassen eine obere 
Grenze in Form eines festen Frankenbetrages je Kanton fest
gelegt werden, die sogenannte Richtprämie. 
Der bundesrätliche Entwurf ist in vier kurze, klare Artikel ge
gliedert Er berücksichtigt vor allem die Versicherten, welche 
die immensen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen in 
den letzten Jahren praktisch-allein zu tragen hatten. So ist es 
leicht zu verstehen, dass die Vorlage im Vernehmlassungsver
fahren bei den Kantonsregierungen und den meisten Parteien 
eine schwache Akzeptanz fand. In jenen Landesgegenden 
aber, in deneh der .Kpstendruck in der Krankenversicherung 
am stärksten zu spüren ist, zum Beispiel in der Westschweiz 
fand die Vorlage Unterstützung. Unterstützung fand sie selbst
verständlich auch bei den Arbeitnehmerverbänden, Patien
ten- und Konsumenteno'rganisationen. Klar abgewiesen wird 
sie von den Krankenkassen, der Pharmaindustrie und den 
Aerzteorganisatlonen. · 
Der Ständerat hat die Vorlage gegenüber dem Entwurf des 
Bundesrates erweitert und modifiziert (vgl auch Systematik). 
In einem ersten Durchgang hielt er am Tarif- und Preisstopp im 
ambulanten Bereich fest, aber aus praktischen Gründen 
wurde als Stichtag für den Preisstopp für die Medikamente der 
15. September 1992 und nicht der 30. Juni 1992 festgelegt 
Für diesen Preisstopp sah der Bundesrat keine Ausnahmen 
vor. Der Ständerat ergänzte Artikel 1 so, dass Leistungserbrin
ger, die im letzten und im vorletzten Jahr keine Taxpunktwert
Anpassungen vorgenommen haben, zu einer Taxpunktwert
Erhöhung zugelassen werden, sofem die Behandlungskosten 
je versicherte Person im Jahr nicht um mehr als der Landesin
dex der Konsumentenpreise plus ein Drittel angestiegen sind. 
Eine zweite Flexibilislerung betraf die durchschnittlichen Be
handlungskosten. Diese können erhöht werden, wenn der 
Bundesrat 1994 feststellt, dass 1992 die Ziele des Bundesbe
schlusses erreicht worden sind. Diesem Vorschlag Ist die na
tlonalrätliche Kommission in Artikel 1 des Bundesbeschlusses 
gefolgt Ich werde in der Detailberatung darauf zurück
kommen. 
Der Ständerat will ferner mit den Artikeln 3 und 7 auch die Ver
sicherten und Kranken zu Sparmassnahmen zwingen. Einer
seits schreibt er auch für die stationären Behandlungsberei
che eine Kostenbeteiligung der Patienten In Form einer Fran- · 
chise von 500 Franken und einen Beitrag pro Aufenthaltstag 
im Spital von 1 o Franken vor. Andererseits will er die Kranken- . 
kassen auf die Pflichtleistungen in der Krankenpflege-Grund
versicherung zurückholen und nur für einzelne Sektoren Aus
nahmen zulassen. 
Auch hat der Ständerat die Absicht, die Uebernahme von Arz
neimitteln, welche nicht in der Arzneimittelliste oder Spezialitä
tenliste enthalten sind, nur noch im Rahmen von Zusatzversi
cherungen zuzulassen (Art 7 Abs. 3). Diesem Ansinnen ver
mag die nationalrätliche Kommission nicht zu folgen. 
Im Bereich der Mitgliederbeiträge sieht der Ständerat Ausnah
men für die Erhöhung der Höchstgrenze für jene Krankenkas
sen vor, die nachweisen können, dass ihre Reserven sonst un
ter das gesetzliche Minimum sinken würden. 
Im stationären Bereich sind der Ständerat und der Nationalrat 
den Vorstellungen des Bundesrates gefolgt, indem die Kan
tone im Vergleich zum letztjährigen Bundesbeschluss weniger 
stark in das Sparprogramm eingebunden werden. 
Die nationalrätllche Kommission Ist dem Ständerat nicht in al
len Teilen gefolgt Es war das Ziel der Kommission, erstens 
durch den Bundesbeschluss weitgehend die Versicherten zu 
entlasten und zweitens keine Einzelelemente in den Bundes
beschluss einzubauen, die partiell aus dem Gesamtkonzept 
der Totalrevision herausgerissen und dadurch den Bundesbe- · 
schluss verkomplizieren würden. 

suchen, können diese ungeliebten Massnahmen einen wir
kungsvollen Uebergang zur Totalrevision darstellen. Andern
falls sind sie nicht mehr als ein unnützer Schritt auf einem dor
nenvollen Weg, und das können wir uns angesichts der qra
matischen Situation bei den Prämien nicht leisten. 
Die Kommission hat mit 17 zu 5 Stimmen Eintreten beschlos
sen und der Kommissionsfassung in der Gesamtabstimmung 
mit 14 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt . 
Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutreten und den Aritrag Ry
chen auf Nichteintreten abzulehnen. 

M. Phillpona, rapporteur: L'art medical et l'ingeniosite phar
maceutique ont obtenu des succes inesperes dans le depis
tage, la prevention et le traitement de nombreuses maladies. 
Beaucoup leur doivent une vie plus longue et de meilleure qua
lite. Las progres de la science medicale qui vont aujourd'hui 
touJours plus loin dans les domaines biomoleculaire et neuro
physiqueont cependantaussi leur prix et ils font croire a tortque 
la sante organique et mentale a 100 pourcent peut etre acquise 
par tous. Dans la mesure ou la science medicale recourt a des 
apparelllages et a des biotechnologies toujours plus compll
ques et plus sophlstiques, met au point etfabrique des medica
mentstoujours plus efficai::es dans des laboratoires hyperdeve
loppes, les coOts financiers de la maladie et du traitementthera
peutique augmentent, tant pour le particulier que pour la so
ciete. Le nombre croissant de patients et de medecins est ega
lement generateur de coOts. C' est ainsi que I' ecart s' accentue 
de maniere preoccupante entre le pourcentage du revenu 
qu'un paysestdisposeaaffecterau contrölede iamaladleetles 
coOts de la sante en augmentation constante. 
Le dilemme que nous devons tenter de resoudre tient au fait 

· que les soins medicaµx et la prise en charge medicale ne 
connaissent pratiquement pas de limites, contrairement aux 
ressources finaneieres qui seraient necessaires pour en assu-
rer le financement Les investissements dans la sante pour 
tous sont une täche particulierement importante de notre so
ciete, mais nous devons a.ussi tenir COIT)pte du fait qua las 
charges financieres ont des llmites. Nous devons chercher a 
maitriser les depenses de sante sans entraver les prestations 
medlcales necessaires, tout en mettant en oeuvre les moyens ·· 
de conserver une excellente quallte de soins a un moindre 
prix. 
II est un point au moins ou la coTnmission s'est montree una
nime: c'est le fait qu'une·solution acceptable et durable sur le 
fond de ces problemes ne pourra etre trouvee que par la revi
sion totale et fondamentale de la loi sur l'assurance-maladie, 
sur la base du message du Conseil federal du 6 novembre 
1991. Nous devrons tout mettre en oeuvre pour que cette loi 
entre en vigueur le plus rapidement possible. 
Le Conseil des Etats est prioritaire pour cet objet Le 

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die durch den 
Bundesbeschluss vorgesehenen Sparmassnahmen den Lei
stungserbringem, den Versicherten und den Krankenkassen 
zugemutet werden können. Der Beschluss, wie er vQn der na
tionalrätllchen Kommission verabschiedet worden ist, Ist eine 
tragbare Lösung im schwierigen Kostensanierungskomplex. 
Wenn alle Angesprochenen mitziehen und ihre.Innovations- · 
kraft mehr darauf verwenden, die aufgezeigten Wege sinnvoll 
zu beschreiten. als nach Umgehungsmöglichkeiten zu 

. 3 septembre demier, la commission traitant cet arrete a en
tenc;lu les principaux Interesses, c'est-a-dire les representants 
de la Conference des dlrecteurs cantonaux de la prevoyance 
sociale, de la.Conference des directeurs cantonaux des finan
ces, les representants des höpitaux, des medecins, des phar
maci(;lns, des caisses-maladie et des producteurs de medlca
ments. Ces gens ont ete unanimes: ils etaient opposes aux 
propositions du Conseil fede('al. Devant ce mecontentement 
general d'une part et l'echeance des mesures actuelles au 
31 decembre prochain d'autre part, une sous-commission du 
Conseil des Etats a mis sur pled une serle de mesures. Elles 
ont pour effet, d'une part, d'assouplir les blocages proposes 
par le Conseil federal, consideres comme excessifs par tous 
les interlocuteurs et, d'autre part, de presenter un certain nom
bre de mesures qui ne s'en prennent pas seulement aux prix, 
c'est-a-dire aux symptömes, mais egalement a la racine du 
mal, c'est-a-dire au developpement du volume des presta
tions. Cela va d'ailleurs dans le sens d'une etude recente de 
l'OCDE sur le systeme suisse de sante, qui revele entre autres 
que le subventionnement des etabllssements hospitaliers et le 
remboursement integral des frais hospitaliers par l'assu-
rance-maladie jusqu'a une limite de 720 jours avantagent 
cette forme de soins par rapporc aux services medlcaux ambu
latoires et extra-hospitaliers dont une partie des frais reste a Ja 

·Charge du malade. 
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Tant le Conseil federal que le Conseil des Etats et notre com
mission ont tenu campte - en partie tout au moins- de l'expe
rience decoulant de l'arrete urgentde l'annee demiere qui a 
certes mis un frein aux cotisations mais n'a en rien ralenti l'aug
mentation des couts de la sante. Le systeme propose aujour
d'hui est plus federaliste, donc moins eloigne des realites, 
c'est-a-dire des couts effectifs. II estvrai qua las reserves finan
cieres des caisses-maladie ont diminue durant cette annee. La 
Situation ne peut durer tres longtemps ainsl En ce 'qui 
concerne les höpitaux, un mecanisme de blocage est mis en 
place. Les charges dues au personnel evolueront en fonction 
de,l'indice des salaires de l'OFIAMT et las frais de materialen 
fonction de l'indice suisse des prix a. la consOFnmation. En 
d'autres termes, c'est bien un blocage de personnel et d'equi-
pement qui est propose pour deux ans. . 
La commission vous propose d'entrer-en matiere car la situa
tion est critique pour de nombreuses personnes. La maison 
brule, il taut faire intervenir las pompiers. C'est en effet bien un 
tel exercice qua nous sommes invites a. effectuer en ce mo
ment Je vous rappelte qua chacun souhaite une mise an 
place rapide de la nouvelle loi sur l'assul'.8-f1ce-maladie. Les 
mesures a. prendre sont limitees dans le temps et ne doivent 
pas durer au-dela du 31 decembre 1994. 
La commission vous propose de declarer cet arrete urgent 
pour eviter un vide entre l 'actuel arrete qui est valable jusqu 'au 
31 decembre prochain et celui qua vous etes appeles a. exarni
ner aujourd'hui. Vous etes invites maintenant a. choisir entre 
las quatre articles presentes par le Conseil federal, las neuf ar
ticles adoptes par le Conseil des Etats, dont huit sont a~ptes 
parvotre commission, et les onze propositions de minorite de 
la commission. 

Rychen: In der Kommission haben die Vertreter meiner Frak
tion -z:Nar Eintreten mitgetragen, aber unter der klaren Bedin
gung, dass die vom Ständerat beschlossene Vorlage deutli
che und klare Aenderungen erfährt Dies ist nicht geschehen, 
und deshalb beantragen wir Nichteintreten. Dazu möchte ich 
vier Gründe geltend machen: 
1. Die Sofortmassnahmen, die vom Parlament für das lau
fende Jahr beschlossen wurden, sind weitgehend wirkungs
los geblieben. Wir sollten diese Uebung nicht wiederhotsn. 
Bekanntlich waren mämlich die per 1992 verfügten Massnah
men gegen die Kostensteigerung in der Krankenversicherung 
wirkungslos, zumindest was die Kostensteigerung anbelangt 
Ich möchte hier noch meine p,ersönliche Meinung beifügen:, 
Der -z:Neite dringliche Bundesbeschluss, der die Entsolidari
sierung in der Krankenversicherung stoppen soll, ist wirksam 
und auch richtig. 
Die Massnahmen gegen die Kostensteigerung hingegen wa
ren eher ein Schlag ins Wasser. Gemäss ersten Resultaten 
sind die Krankenpflegekosten trotz unseren Sofortmassnah
men vom Dezember letzten Jahres im ersteh Halbjahr 1992 
um sage und schreibe 12,4 Prozent pro Versicherten angestie
gen. Das ist ungeheuerlich, und wir sehen, dass unsere Ideen 
zur Bekämpfung der Kostensteigerung nicht gegriffen haben. 
Sogar im Kanton Bern-das sage ich ganz speziell Herrn Bun
desrat Cotti -, wo es 1991 und 1992 keine Taxerhöhungen 
gab, wurde in diesem ersten Halbjahr 1992 eine Kostensteige
rung von 11,5 Prozent verzeichnet Einzig die Versicherten ha

, ben von der künstlichen Begrenzung der Prämienerhöhungen 
auf maximal 1 O Prozent etwas profitiert Aber das ist ein Trug
bild, denn die Versicherten haben nicht wirklich profitiert; der 
Prämienstau bewirkt nämlich nur, dass die Prämien später 
stärker steigen werden; d,enn irgendwann müssen die aufge
stauten Kosten berappt werden. Deshalb müssen wir in bezug 
auf die Bekämpfung der eigentlichen Kosten sagen, dass 
diese Massnahmen nicht tauglich sind 
2. Wegen des Prämienstaus werden viele gesunde Kranken
kassen weiterhin von ihren Reserven zehren müssen: Zum Teil 
gehen sie bereits weit unter die vom Gesetz vorgeschriebe
nen, in der Verordnung präzisierten 20 Prozent Reserven. Ein 
Papier, das kürzlich vom Bundesamt für Sozialversicherung 
ausgeteilt wurde, versucht, diese Schrumpfung der Reserven 
etwas zu verharmlosen. Dem kann ich in keiner Weise zustim
men'. Es gibt heute sehr viele Krankenkassen, die wegen die-

ser schmelzenden Reserven grosse und echte Schwierigkei
ten bekommen. 
tcti gebe zu, es gibt im neuen, Ihnen vorliegenden dringlichen 
Bundesbeschluss eine gewisse Abfederungsmöglichkeit, in
dem man grössere Prämiensteigerungen jenen Kassen zuge-, 
stehen kann, bei denen die Absenkung ihrer Reserven zu stark 
ist Aber wir trauen diesen Mechanismen nicht, weil dies von 
Fall zu Fall die Bundesbehörden entscheiden. 
3. Man will den Bären -z:Nar waschen, ihm aber das Feil nicht 
nass machen. Wenn Sie die Vorlage genau studieren, dann 
sehen Sie die -z:Nei Strategien; die eine wird vom Ständerat ver
folgt und die andere von der Mehrheit der nationalrätlichen 
Kommission; von der Bundesratsversion ist nicht mehr viel übr 
riggeblieben. Beide Versionen wollen im Prinzip den Lei
stungserbrlngä'm eine Möglichkeit geben, die Koste_n zu stei
gern, indem man-, Sie können das selber lesen - in sehr kom
plizierter Art und Weise sagt, man könne die Lohnkosten dem 
Teuerungsindex anpassen usw. plus noch etwas dazu. Mit an
deren Worten: Man könnte in einzelnen Kantonen sogar aus 
diesem Bundesbeschluss folgern, dass der frühere Stopp, 
den einzelne Kantone auf der Ebene der Kassen, Aerzte und 
Spitäler erreicht haben, torpediert wird Das ist nun wirklich 
eine Politik, die nicht mehr nachvollziehbar ist! 
In Artikel 1 des Bundesbeschlusses - einem sehr entschei
denden Artikel - hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass we
nigstens im Jahr 1993 ein Preis- und Tarifstopp von selten der 
Leistungserbringer stattfinden sollte. Beide Versionen - Stän
derat wie Mehrheit der Kommission des Nationalrates - wei
chen von diesem We'g ab,, und es ist nötig, mit Sofortmassnah
men einen Tarif- und Preisstopp zu verfügen, sonst brauchen , 
wir keine Sofortmassnahmen. 
4. In dieser Vorlage ist das Gleichgewicht zwischen Versicher
ten einerseits und z. B. Aerzten und Spitälern andererseits 
nicht mehr gewährleistet· Es ist -z:Nar richtig, die Selbstverant
wortung der Patienten auch ins Auge zu fassen und beispiels
weise für den Spitalaufenthalt ebenfalls einen Selbstbehalt 
vorzusehen. Aber ich frage Sie: Ist es nicht seltsam,· dass auf 
der anderen Seite der Preis- und Tarifstopp nicht in diese Vor
lage kommen soll, ein Preis- und Tarifstopp, der diesen Na
men verdient? Warum denn diese Einseitigkeit? Wollen wir 
dann 'vors Volk treten und sagen: Jetzt haben wir den Selbst
behalt erhöht, das wird dann schon wirken. Ich bestteite nicht, 
dass das ein wenig wirken wird Aber wir können schlichtweg 
nicht auf einen Preis- und Tarifstopp verzichten, wenn wir wirk
Hch ernsthaft etwas tun wollen 
Ich glaube, dass die Versicherten ein -z:Neites Mal zu einseitig 
an die Kasse kommen. Im Kanton Zürich sitzen heute über 
150 000 Versicherte in Krankenkassen, die sehr reif bis über
reif für erzwungene Fusionen sind Wer von diesem Handwerk 
etwas versteht, weiss, dass erzwungene Fusionen von Kran
kenkassen meistens von den Mitgliedern dieser Krankenkas
sen bezahlt werden müssen - mit überdurchschnittlich gestie
genen Prämien. Wer das nicht glaubt, der soll nachforschen 
und sich das erklären lassen. 
Ich finde diese Politik zu einseitig. Sie spart auf jeden Fall keine 
Kosten, sondern sie verlagert die Kosten nur. Wir sollten keine 
Politik nach dem Grundsatz betreiben: Es muss etwas ge
schehen, aber es darf nichts passieren. 
Sowohl die ständerätliche Linie als auch die Linie der Mehrheit 
der Kommission sind ungenügend Es ist wohl der eine oder 
andere Punkt darin, den man diskutieren könnte. Wir haben 
jetzt Nichteintreten beantragt, um diese Grundsatzdiskussion 
zu führen; denn ich muss Ihnen in Erinnerung rufen: Wir bera
ten hier keine normale Gesetzesrevision, sondern dringliche 
Massnahmen. Da geht es um die Frage, was dringliches Recht 
ist und was nicht 
Ich bitte Sie, das zu beachten und dem Nichteintreten zuzu-, 
stimmen. Diese Vorlage hat so schlichtweg keinen Sinn. 

Frau Heberleln: Wir beschäftigen uns heute mit der Fortset• 
zung des am Freitag, den 13. Dezember des letzten Jahres, 
beschlo~nen Dringlichkeitsprogramms, mit welchem Mass
nahmen für die Begrenzung der Kostensteigerung im Ge
sundheitswesen hätten beschlossen werden sollen. Auch die 
heutigen Verhandlungen - so scheint mir - stehe"! nicht ge-
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rade unter einem glücklichen Stern; denn wie hätten Sie sich 
alle, die Sie die Fahne mit den zahlreichen Minderheitsanträ-. 
gen heute nachmittag auf dem Tisch des Hauses liegen hat
ten, seriös vorbereiten können? Der Gang der Verhandlungen 
ermöglicht es nun, dass Sie die Vorlage mindestens über 
:Nacht nochmals studieren können. 
Der Bundesrat hat nichts anderes als seine Pflicht getan, in-. 
dem er uns die Verlängerung der Vorschläge vorlegte. Wie gut 
er diese Pflicht erfüllt hat, kann ·man sich zu Recht fragen, 
wenn selbst Herr Bundesrat Cotti in der Kommission sagte, 
auch der Bundesrat habe keine Freude an diesen Be-
schlüssen. . 
Blenden wir kurz zurück. Die Massnahmen gegen die Entsoli
darisierung in der Krankenkasse wurden für drei Jahre be
schlossen. Das Verbot der Billigkassen trat söfort in Kraft Der 
Risikoausgleich wird ab ,1993 greifen. Die 100 Millionen Fran
ken zur gezielten Prämienreduktion werden von den Kanto
nen nur zögerlich beansprucht Sie wären eigentlich die not
wendigste Massnahme zur Linderung der Prämiennot der Ver~ 
sicherten. , 
Viel schlechter steht es-meiner Meinung nach-um die Bilanz 
bei diesem Bundesbeschluss, den wir heute verlängern wol
len. Herr Bundesrat Cotti und die Kommissionssprecher ha
ben "ZY/8.f dessen Auswirkung für die Prämlenzahler gelobt, in
dem für 67 Prozent der Versicherten die Prämien nicht über 
1 o Prozent angestiegen seien und für 28 Prozent der Versi
cherten noch Rekurse hängig seien. Diese einseitige Optik ist 
zwar verständlich; denn es sind die Prämienzahier, welche in 
den letzten Jahren immer stärker belastet worden sind, dies 
aber vor allem aufgrund der während vielen Jahren eingefrore
nen Bundessubventionen. Ein Beschluss, der einseitig auf die 
Interessen der Versicherten Rücksicht nimmt - onne Rück
sicht auf Verluste bei allen anderen -. kann aber doch wohl 
keine Lösung sein. . 
Wie sieht die Kostenentwicklung aus, welche man in den Griff 
bekommen wollte?. Nach Aussage der Krankenkassen - wir 
haben dies von Herrn Rychen gehört - wirkt sich der Be
schluss auf die finanzielle Situation der Kassen ruinös aus. 
Weil sie die Leidtragenden sind, soll man jetzt bei der Verlän
gerung des Bundesbeschlusses Ihren Interessen entgegen
kommen. Das Echo haben Sie gehört: Die Krankenkassen wa
ren bis heute, also bis zum Brief, der ganz überraschend auf 
unseren Tischen liegt, alle dagegen. Wie breit abgestützt 
diese Meinung des Konkordatspräsideriten ist, kann man sich 
füglich fragen. 
Ebenso negativ waren die Stellungnahmen der allermeisten 
Kantone. Für. die Finanz- und Gesundheitsdirektoren ist der 
Auftrag des Parlamentes in keiner Weise erfüllt, nämlich der 
Auftrag, einen ijeschluss zu fassen, der ihren Interessen bes
ser Rechnung trägt Wir haben es gehört: Die Vorschriften ha
ben keinerlei Kostensenkungen, weder in den Spitälern noch 
generell, bewirkt Je nachdem, ob ein Kanton seine Spitalta
xen in den letzten ein bis zwei ·Jahren angepasst hat oder 
nicht, treffen ihn die Massnahmen stärker oder weniger stark. 
Von Rechtsgleichheit kann da nicht die Rede sein. 
Dass die Krankenkassen keine Verträge mehr mit den Kanto
nen und den Spitalverbänden abschliessen oder diese nicht 
mehr einhalten, wenn sie sie bereits abgeschlossen haben, 
schafft eine Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten. Die Zahl 
der im Moment beim Bundesrat hängigen Rekurse spricht 
eine deutliche Sprache. 
Wie wollen wir denn bei Inkraftsetzen des völlig revidierten 
Krankenversicherungsgesetzes je einen Kostendeckungs
grad von 50 Prozent für die Allgemeinpatienten erreichen, 
wenn die heutigen Beschlüsse die Kantone zwingen, m.it 
Deckungsgraden von 35 bis 45 Prozent zu leben? Wer soll die 
dannzumal anfallenden Differenzen tragen? 
Die zentralistischen Massnahmen zu Lasten der Kantone wer
den nicht zuletzt auf die Allgemeinpatienten überwälzt: Diese 
könnten gezwungen werden, die Vorschüsse persönlich ins 
Spital mitzunehmen. 
Spitaltaxen werden übrigens je nach Kanton von den Parla
menten, von den Stimmbürgern oder von der Regierung be-

. · schlossen. Wir massen uns hier die Kompetenz an, die Spital
taxen einfach nicht mehr zu. erhöhen. Zwei Drittel der Spitalko-

sten sind Lohnkosten: Kantonale Besoldungsverordnungen, 
strukturelle Revisionen, Nachholbedarf des Pflegepersonals 
und Arbeitszeitreduktionen werden mit unseren Beschlüssen 
über den Haufen geworfen. Leidtragend ist einmal mehr das 
Personal der öffentlichen Spitäler. 
Die Zunahme der Löhne und Gehälter von 16,4 Prozent ge
mäss Lohnindex ist nur ein Faktor für den überproportionalen 
Anstieg der Krankenhauskosten. Ein anderer Grund ist die Zu
nahme der Zahl der betagten und schwer pflegebedürftigen 
Patienten, die einen enormen personellen und medizinischen 
Mehraufwand verursachen. Die prekäre Lage der Kantone 
führte bereits dazu, dass sich die Sparmassnahmen in den 
Spitälem auf das PersoAal und auf die Leistungen auswirkten 
und dass die Bettenangebote verringert werden mussten. Da
von profitieren können höchstens Privatversicherte, Halbpri
vatversicherte und Privatkliniken. Amerika lebt uns dieses Sy
stem der Doppelversorgung vor. 
Im Gegensatz zu den Aussagen im Bericht von Frau Dorman(I 
stehen auch die Vereinigungen der Berufe im Gesundheitswe
sen nicht hinter diesen Beschlüssen. Sie haben die Briefe des 
Schweizerischen Physiotherapeuten-Verbandes, der Ergo
therapeutinnen und anderer freiberuflich Tätigen erhalten. 
Einmal mehr verhindern und erschweren wir mit punktuellen 
Löschaktionen die rasche und wirksame Bekämpfung des Flä
chenbrandes. 
Lassen Sie mich zusammenfassen, weshalb die FDP-Fraktion 
gegen diesen Bundesbeschluss stimmen wird, wie er in der 
Fassung der nationalrätlichen Kommission vorliegt Die breite 
Ablehnung durch Kantone, KJ:ankenkassen und alle Lei= 
stungserbrlnger, auch einzelne Berufsgruppen wie Physiothe
rapeuten, Hebammen usw. lässt für eine rasche und gemäss 
dem Expertenentwurf und der Bundesratsvorlage einigermas
sen ungeschorene Gesetzesrevision nichts Gutes ahnen. Der 
brüchige Konsens wird immer mehr zu einem breiten Graben, 
und es ist zu befürchten, dass alle vorhandenen guten An
sätze zum dringend notwendigen Systemwechsef einmal · 
·mehr vertagt werden. 
Der letztjährige Bundesbeschluss hat keinerlei Kosteneinspa
rungen gebracht Die Ausgaben sind um rund 12 Prozent an
gestiegen. Um mit einem Bild von Professor Buschor, einem 
Mitglied Ihrer Partei, Herr Bundesrat, zu.sprechen - übrigens ' 
ist auch der erbittertste Gegner dieser Vorlage, nämlich Herr 
Regierungsrat Wiederkehr, Mitglied Ihrer Partei -: Der Bun
desbeschluss hat den gleichen Effekt, wie wenn man bei stei
gender Wärmezufuhr einem Heizkessel sämtliche Ventile zu
stopft und dann mit geschlossenen Augen und zugehaltenen 
Ohren darauf wartet, bis es alles in die Luft jagt Dafür ist mir 
unser qualitativ gutes Gesundheitssystem zu schade. 
Weil uns viel daran liegt, dass die Gesetzesrevision nicht ge
fährdet wird, weil wir aber realistischerweise feststellen müs
sen, dass d~ neue Gesetz auch beim besten WIiien der Betei
ligten nicht in zwei Jahren in Kraft treten wird, haben die Kom
missionsmitglieder, die der FDP-Fraktion angehören, im 
Stände- und im Nationalrat versucht, Verbesserungen einzu
.bringen. Anreize zu kostensparendem Verhalten sollten nicht 
einfach vertagt werden, weil sie nicht gerade in die drei Artikel 
hineinpassen. Es sind ganz kleine Schritte in die richtige Rich
tung, die heute realisiert werden müssen und nicht erst in vier 
Jahren. Die Aufnahme dieser Bestimmungen ist für uns eine 
Condltlo sine qua non. 
Ein Teil der Fraktion wird aus den angeführten, grundsätzli
chen Ueberl&gungen gegen Eintreten stimmen. Ich habe die
sen Antrag in der Kommission gestellt Die SVP hat mich da
mals nicht unterstützt Jetzt nimmt sie diesen Antrag selber 
auf, aber aus anderen Gründen. Die definitive Stellungnahme 
zu diesem Vo~chlag werden wir uns je nach Ausgang der Ver
handlungen hier im Rat vorbehalten. 

Borer Roland: D~r Markt im Gesundheitswesen funktioniert 
nicht mehr. Diese Feststellung haben wir vor nicht ganz einem 
Jahr gemacht Die gleiche Feststellung müssen wir auch 
heute wieder machen Wir haben vor einem Jahr Massnah.: 
men beschlossen. Diese haben nur in einem Bereich gegrif
fen. nämlich dort, wo zwischen Jung und Alt wieder eine ge
wisse Solidarität herrscht In allen anderen Bereichen haben 



5. Oktober 1992 N 1965 . Krankenversicherung. Kostensteigerung 

unsere Massnahmen, von denen wir geglaubt haben, sie wür
den etwas bringen, versagt 
Meine Fraktion ist der vollen Ueberzeugung, dass auch die 
jetzt geplanten Massnahmen nicht zum Erfolg führen werden. 
Deswegen werden wir den Nichteintretensantrag von Herrn 
Rychen unterstützen. 
Wo liegt das Problem? Das «Anbleterkartell» einerseits - ich 
sage bewusst Kartell - nützt seine Stellung im schweizeri
schen Gesundheitswesen schamlos aus. Wir haben vorhin 
von der Sprecherin der FDP-Fraktion gewisse Bedenken ge
hört, dass eine Reduktion der Spitalbetten Probleme ergäba 
Wir haben aber in der Schweiz viel zu viele Spitalbetten. Wir 
haben Ueberkapazitäten. Diese Ueberkapazitäten werden 
von Spitalverwaltern, Chefärzten, Oberärzten usw. als vorhan
den betrachtet und nach einem rein betriebswirtschaftlichen 
Denken, nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien belegt 
Nennen Sie mir Spitäler, wo heute Patienten am Freitag entlas
sen werden! Das macht doch kein Spitalverwalter mehr. 
Samstag, Sonntag muss das Bett belegt werden, das Ist ein 
Drittel der Woche. Am Montag ist E'ntlassung, dann kommen 
die neuen Patienten. Ende Jahr kann der Spitalverwalter dem 
kantonalen Sanitätsdirektor sagen: Schau mal, wie gut wir 
ausgelastet gewesen sind, wie gut wir betriebswirtschaftlich 
gearbeitet haben! 
Die Aerzte könnten im Jahr 1993 zuwenig verdienen -auch da 
sieht man einige Kummerwolken aufziehen. Die Aerzte wer
den es wie 1992 machen, nämlich mit der Mengenausweitung 
dafür sorgen, dass Ende Jahr der Umsatz wieder stimmt Wer 
will kontrollieren, ob es überhaupt nötig war, dass ein Patient 
statt einmal zweimal, fünfmal oder sechsmal in der Arztpraxis 
aufgetaucht ist? 
Ein Sparpotential wäre weiter auch vorhanden, wenn Aerzte 
vermehrt Generika einsetzen würden, also Medikamente, die 
kopiertwerden, wenn die Patentfrist abgelaufen ist Auch dafür 
ist leider kein grosses Interesse vorhanden. Am Original
medikamentverdient man in der Regel mehr als an der billigen 
Kopia 
Das grösste Finanzproblem im Gesundheitswesen ist nicht 
die chemische Industrie mit den Medikamentenpreisen, son
dern das sind die Spitäler. Schauen Sie in die Statistiken des 
Bundesamtes für Statistik: Die Spitaltaxen sind von 100 auf 
251, 1 Prozent angestiegen; dies in den Jahren 1977 bis Ende 
1991. Das sind die Zahlen, wie sie sich heute zeigen. . 
Hat der Konsument Interesse am Sparen? Das glauben Sie 
doch wohl auch nicht Auch der Konsument, sprich Patient. 
hat ein sehr, sehr geringes Interesse am Sparen. Die teuren 
Prämien, die wir heute in der Schweiz haben, müssen amorti
siert werden. Wenn man schon hohe Prämien bezahlt. dann 
will man auch eine Gegenleistung; das führt dazu, ~ sehr 
viele Patienten sehr oft zum Arzt gehen und sich Medikamente 
in rauhen Mengen verschreiben lassen, damit sie ihre hohen 
Prämien am Schluss amortisiert haben. 
Ein Problem, das hier nicht ausser acht gelassen werden darf: 
Den meisten Patienten fehlt selbstverständlich auch das Fach
wissen, und die Methode, dass ein Patient heute das Angebot 
des Arztes oder des Spitals überprüfen soll, funktioniert wirk
lich nicht In diesem Bereich sind auch die Krankenkassen mit
schuldig. Wenn es darum geht, Rechnungen zu überprüfen, 
ist die Unterstützung von den Krankenkassen eher klein. 
Was bewirken wir mit dem Geschäft, das uns heute vorliegt? 
Wir versuchen einmal mehr, Zeit zu gewinnen. Wir machen 
einmal mehr «Pflästerlipolitik» im Gesundheitswesen, wo doch 
eigentlich eine Notoperation angesagt wära Diese «Pflästerli
politlk» - Sie sehen es an den verschiedenen Anträgen -wird 
nicht zum Zlel führen. Irgendeinmal wird den Patienten, den 
Krankenkassenprämien-Zahlern, für. das, was wir jetzt be
schliessen-wenn wir auf diesen Prämienstopp drängen-, die 
Rechnung gemacht 
Wir müssen das System ändern. Wir müssen endlich klar den 
Willen zeigen, dass wir jetzt das Krankenversicherungsgesetz 
radikal ändern wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass der An
bieter - sprich Spital, sprich Arzt - am gesunden Schweizer 
verdient und nicht am kranken. Heute ist es umgekehrt; des
wegen sind auch so viele Leute krank. 
Die Ideen der Herren Professoren Sommer und Leu zeigen in 

meinen Augen einen Weg auf, der in der Zukunft richtig sein 
könnte. Ich glaube aber nicht daran, dass dieses Parlament 
den Mut für diese radikalen, grundsätzlichen Aenderungen 
aufbringt, wie sie uns die Professoren Sommer und Leu als 
Idee vorgegeben haben. 
Wir lehnen den vorliegenden Beschlussentwurf ab, da wir es 
leid sind, in der Gesundheitspolitik immer nur die dringend
sten Symptome zu bekämpfen. Mit dieser Politik ist das 
Grundübel nicht behoben. Wenn trotzdem Eintreten beschlos
sen wird, werden wir bei Artikel 1 die Minderheit 1, bei Artikel 2 
die Minderheit, bei .Artikel 3 die Minderheit II und den Even
tualantrag der Minderheit lll unterstützen. Bei den Artikeln 5 
und 6 werden wir für die Minderheit, bei Artikel 7 Absatz 2 für 
die Minderheit, bei Artikel 7 Absatz 3 für die Minderheit, bei Ar
tikel B für die Minderheit und bei Arti~el 9 für den Antrag Epi
ney stimmen. Alle Anträge, die zusätzliche Leistungen verlan
gen oder aufnehmen wollen, die heute in diesem Gesetz nicht 
geregelt sind, lehnen wir ab. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est intertompu 

Schluss der Sitzung um 20.05 Uhr 
La seance est Ievee a 20 h 05 
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Sieber: Beim Thema Bundesbeschluss über befristete Mass
nl:',hmen gegen die Kostensteigerung steht immer ein Wort im 
Zentrum: Dieses Wort heisst Kostenbremse. Bei diesem Wort 
entstehen bei mir ganz bestimmte Assoziationen Ich denke 
an einen Bauern, bei dem Ich vor drelssig, vierzig Jahren arbei
tete, der jeweils vom Hirzel steil bergab gegen den Sihlsprung 
fuhrwerkte und mich mit dem Bremsmanöver betraute. Ich 
überlegte mir damals als Junge verantwortungsbewusst: 
Bremsen rechtsherum drehen oder linksherum? Rechts
herum drehen heisst: Die Bremsklötze pressen sich an die Ku
fen Linksherum bedeutet: Die Bremse wird gelöst 
Das soll keine politische Anspielung sein, sondern eine An
spielung auf die Situation in unserem Gesundheitswesen. 
Wenn wir jetzt nämlich nicht bremsen, geht der Karren bös 
nebenaus, dann gibt es, wie wir Zürcher sagen, «es Lumpe
fueder». 
Es gibt auch andere Br13msen als die Bremsen an den 
Brückenwagen: es gibt Trommelbremsen ~ie sird set'tr zen
tralistisch; es gibt den Rücktritt, z. B. bei den Milltärfahrrädem; 
es gibt auch die Felgenbremse. sie funktioniert an der Periphe
rie. Und diese Peripherie, das sind für mich jene Bevöfke-
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rungskreise der weniger Bemittelten, der Armen, die unter der 
Prämienbelastung je länger, je mehr leiden und die· die 
Schmerzensgrenze erreicht haben. Es geht hier um die neue 
oder alte Armut; um eine halbe Million Menschen, die auf
grund ihrer sozialen Situation unter dem Prämiendruck ganz 
ordentlich leiden. Ich denke auch an die Arbeitslosen, die je 
länger, je weniger diese Prämien zu zahlen imstande sind. 
Deshalb stimmt die LdU/EVP-Fraktion diesem Massnahmen
paket zu und ist für Eintreten. 
Wir sind vor allem auch für den Artikel 1, in dem deutlich von 
einem generellen Prl3isstopp die Rede ist, mit Ausnahmebe
dingungen z. B. für Aerzte, die ihre Behandlungskosten 
1990-1992 nicht um mehr als den Landesindex plus ein Drittel 
anhoben, ebenso für junge Aerzte, die möglicherweise eine ei
gene Praxis eröffnen wollen 
Noch einmal: Die EVP/LdU-Fraktion stimmt für Eintreten. 
Lassen Sie mich noch einige Gedanken anfügen. Es ist uns 
selbstverständlich klar, dass die Kostenbremse · den Lei
stungserbringern Härtefälle bringen kann Aber ich nehme an, 
dass dies verkraftet werden sollte. Wir müssen uns jedoch be
wusst sein, dass es hier um eine Uebergangslösung geht und 
dass nach wie vor das KVG, das revidierte Krankenversiche
rungsgesetz, Priorität haben wird 
Ein zweites: Es muss uns auch klar sein, dass ohne die Verant
wortung verschiedenster Kreise ein solches Gesetz nicht grei
fen wird Ich denke an die Aerzteschaft und an die Spitäler, die 
sich nicht noch weiter in Mengenerweiterung üben sollten. Es 
ist bekannt, dass es z. B. " das wurde gestern hier gesagt -
Spitäler gibt, die ihre Patienten statt am Freitag erst am Montag 
enUassen - sicher nicht, um den Spitalpfarrern eine Chance zu 
geben oder wegen der Sabbat- oder der Sonntagsruhe. 
Ich denke auch an die Tatsache, dass in vergang'3ner Zeit tat
sächlich Mandeloperationen, Gebärmutteroperationen durch
geführt wurden, die gar nicht nötig gewesen wären, also im 
Grunde genommen nur aus Profitgründen durchgeführt wur
den. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an die 
schweizerischen Patientenorganisationen, die in ihrer bera
tenden I Funktion unterstützt und finanziell getragen werden 
sollten. Ich denke aber auch an unsere Bevölkerung. Es 
müsste doch nicht sein, dass man wegen jedem Schnupfen 
zum Arzt rennt! 
Für mich ist hier noch ein brisantes Thema wichtig: das Ver
hältnis des mödernen Menschen zum Tod Wir sind uns ge
wohnt, Leben zu verlängern, endlos zu verlängern, technisch, 
biologisch, medizinisch, mit wissenschaftlicher Perfektion; Le
ben um jeden Preis. Sterben will heute niemand Auch das hat 
bestimmt mit den zur Diskussion stehenden Themen zu tun. 
Man müsste sich dan1ber noch mehr Gedanken machen. 
Ich denke auch daran, dass in den nächsten Jahren der Anteil 
der Rentnerinnen.und Rentnerin unserem Land 20 Prozent er
reichen wird Das würde doch nach mehr Ausbau von Spitex 
und mehr Unterstützung der sanften Medizin rufen. 
Zum Thema der Prävention: Muss es wirklich sein, dass wir 
alle Fragen der Gesundheit immer und auf jeden Fall an Aerzte 
delegieren? Müsste nicht unsere Bevölkerung neu die•Selbst
verantwortung für ein gesundes Dasein übernehmen? Präven
tion würde für mich auch bedeuten, dass z. B. in den Schulen 
Gesundheitserziehung betrieben wird Spassig gesagt: Im Re
ligionsunterricht könnten Lektionen über ökumenische Heil
kräuterkunde gehalten werden. Spass beiseite: Gesundheits
erziehung sollte schon in der Schule beginnen. 
Ich komme zurück auf die Assoziation Bremsen, Felgenbrem
sen, Felgen und damit auf jene Bevölkerung, die diese Mass
nahmen dringend nötig hat: Die Bevölkerung, die auf den Fel
gen ist, braucht Luft Luft können wir der Bevölkerung geben, 
wenn wir Eintreten beschliessen und diesen Massnahmen zu
stimmen. Wenn wir das nicht tun, haben wir uns möglicher
weise doch noch den falschen Finger verbunden. 

Keller Rudolf: Einmal mehr müssen wir über die Krankenkas
senprämien diskutieren. Wir haben im letzten Dezember für 
ein Jahr dringliche Massnahme„ beschlossen, müssen aber 
feststellen, dass trotz dieser sogenannten Massnahmen nach 
wie vor alle Grundübel vorhanden sind. Den Prärnienzahlem 
gaukeln wir vor, dass wir die P.rämienzunahme mit der im letz-

ten Dezember beschlossenen Prämienbegrenzung etwas ge
bremst hätten. Das stimmt gar nicht Die Kosten laufen uns 
weiter davon. Die Spitäler sind mit ihren Tarifen viel zu teuer 
und führen gar - wie· in den Kantonen Baselland und Basel
Stadt - einen Spitalkrieg auf Kosten der Prämienzahlerinnen 
und Prämienzahler, kündigen Spitalabkommen usw. 
Die Arzttarife sind auch nichtgünstigergeworden-im Gegen
teil.· Wer Tabletten, Spritzen, Antibiotika usw. braucht, stellt 
fest, dass die Teuerung munter weitergeht Zu guter Letzt jam
mern auch noch die Krankenkassen. Das ganze Gesunqheits
wesen ist ein Aergernis, ist eine einzige Krise, und bezahlt wird 
dieses Aergemis nach Wie vor vor allem von den vielen Prämi
enzahlerinnen und Prämienzahlem. Diese sind unzufrieden 
mit uns. 
Nationalrat und Ständerat laborieren nun am zweiten dringli
chen Bundesbeschluss herum. Der Bundesrat hat - das 
möchten wir betonen - sein Möglichstes getan Er konnte 
nicht viel mehr als den vorliegenden dringlichen Bundesbe
schluss lancieren und die KVG-Gesetzesrevision vorlegen. 
Der Ständerat hat nun noch am bundesrätlichen Vorschlag 
herumgedoktert Ich sehe das gar nicht gerne. Unsere Frak
tion tritt 'Z!Nar grundsätzlich auf diese ständerätliche Variante 
ein, doch wollen wir bei Artikel 1 zur klareren bundesrätlichen 
Fassung zurackkehren. Sie ist effizienter und besser for
muliert 
Im grossen und ganzen sollten wir diesen Bundesbeschluss
sehr schweren Herzens allerdings - verabschieden, auch _ 
wenn er uns ganz und gar nicht gefällt, auch wenn er in sehr 
vielen Punkten verbesserungswürdig ist und wir gerne noch 
diese oder jene Frage darin behandelt gehabt hätten. Das 
geht jetzt bei diesem Bundesbeschluss einfach nicht Dringli
che Massnahmen sind vonnöten, um wenigstens ein klein we
nig kostenbremsend zu wirken. 
Bei den Detailfragen ist die Fraktion der Schweizer Demokra
ten und der Lega dei Ticinesi ganz klar dagegen, dass man im 
Artikel 3 die kleinen Leute noch mit einem Beitrag von 1 O Fran
ken pro Tag an die Behandlungskosten im Spital bestrafen 
möchte. Wir sind froh, dass die Kommission - u. a auch auf 
ünseren Antrag hin - die Streichung dieser unsozialen Mass
nahme vorschlägt 
Den Tarif-und Preisstopp iro ambulanten Bereich unterstützen 
wir. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Ständerat von 
diesem Beschluss mit einem Rückkommensantrag wieder ab
gewichen ist 
Es wurde auch darüber diskutiert, die Naturheilmittel salonfä
higer zu machen. Dem stimmen wir grundsätzlich zu; aber 
dies kann nicht im Rahmen dieses Beschlusses, sondern erst 
in der Gesetzesrevision erfolgen . 
Im übrigen sollten wir in diesem Beschluss nicht allzu viele 
Sondermassnahmen - auch Ausnahmen für Prämienbegren
zungen - zulassen, wie das von einigen gefordert wurde. Die 
SD/Lega-Fraktion unterstützt deshalb die Forderung in Arti
kel 5 Ab$8.tz 2, dass das Departement über die Ausnahmen 
bei der Festlegung der Prämiensätze beschliessen kann. Da 
es sich hier um Massnahmen mit einer Geltungsdauer von nur 
zwei Jahren handelt, muss schnell gehandelt werden können, 
und auch der Instanzenweg muss möglichst kurz sein. Das ist 
nur via Departement überhaupt möglich; sonst geraten wir in 
eine unmögliche Bürokratie. 
Auch wenn die Verlockung sehr gross ist, noch einige weitere 
Artikel oder gar einzelne Massnahmen aus diesem Bundesbe
schluss -herauszunehmen oder auch, was einige von Ihnen 
wollen, nicht auf diesen Bundesbeschluss einzutreten, so soll
.ten wir das mit Blick auf die Prämienzahlerinnen und -zahler 
doch heute nicht tun. Wir sollten eintreten. 
Wir dürfen uns auch nipht von den Referendumsdrohungen 
der Kantone und anderer Kreise beeindrucken lassen. Gerade 
die Kantone haben mit ihren Spitalpolitiken oder den sehr ho
hen Aerztelöhnen usw. in den vergangenen Jahren nicht eben 
kostendärnpfend gewirkt Unterstützen wir deshalb jetzt den 
Bundesrat in seinen Bemühungen, etwas beruhigend einzu
wirken. Die Fraktion der Schwei-.:er Dqmokraten und der Lega 
dei Ticlnesi wird dies tun, auch wenn es ihr sehr schwerfällt 
Erlauben Sie mir zum Schluss eine persönliche Bemerkung: 
Es ist 'Z!Nar nicht populär, aber vielleicht wär'e es längerfristig 
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doch vernünftig, den Numerus clausus für Aerzte einzuführen, 
um so die Aerztedichte wieder etwas zu verringern, was sehr 
weitgehend kostendämpfend wirken würde. Ich überlege mir 
dies sehr ernstha~ Tun Sie dies doch auch! 

On. Maspoll: Leggendo gli articoli apparsi sulla stampa confe
derata negli ultimi giorni mi sono chiesto se non fosse il caso 
di organizzare una colletta per sostenere le povere casse am
malati. Nello stesso tempo pero mi sono chiesto: dove vanno a 
prendere i soldi lß casse ammalati per la loro pubblicita? Dove 
vanno a prendere i soldi perle faraoniche costruzioni ehe riem- 1 
piono, l'intero Paese? Dove vanno a prendere i soldi i «cassa
malatari» per invitare i parlamentari allo «Schweizerhof» con il 
solo scopo di indottrinarli? 
Da troppotempo i «cassamalatari» prendono in giro i loro assi
curati e sperperano allegramente, senza ritegno alcuno, i soldi 
dei loro assicurati e i soldi pubblicL 
Se volete alcuni esempi ve nefaccio soprattutto uno:· la «Helve
tia», la cassa ehe oggi piange piu di tutte le altre, nel solo can
tone Ticino intrattiene qualcosa come 103 ufflci - 103 uffici nel 

1
Cantone Ticinol A tutt'oggi le casse ammalati non sono state 
in grado di presentare i loro conti in modo pulito, ad esempio 
non sanno ancora distinguere tra soldi spesi per prestazioni di 
base e soldi spesi per prestazioni cosiddette complementari. 
Ebbene, nell'era del computer cio non e e non puo essere pos
sibile. E dunque qui lo dico e lo ridico: i «cassarnalatari» sono 
in perfetta malafede; pon meritano dunque nessun appoggio, 
nessun su~idio e soprattutto nessuna pieta. 
La nostra frazione si impegnera a fondo per evitare ehe queste 
persone possano continuare a terroiizzare le cittadine ad i cit
tadini del nostro Paese con le loro continue minacce dl au
mentare i prezzL Ed ecco perche noi appoggeremo il Consi-

. glio federale fino in fondo e, come ha sottolineato il collega Kel
l~r Rudolf, entreremo in materia e faremo di tutto per evitare 
ehe alle cittadine ed ai cittadini del nostro Paese verra imposto 
un ulteriore aumento dei premi delle casse ammalati. Questa. 
egregia, esimia e gentile collega Heberlein, e la conditio sine 
qua non, e non un altra 

Eymann Christoph: Die liberale Fraktion ist nicht glücklich 
darüber, dass ein weiteres Mal Symptombekämpfung betrie
ben wird. Unter dem grossen Kostendruck müssten sich Re
gierung und Parlament zusammen mit den Betroffenen um die 
Ursachen kümmern. . 
Sowohl imambula,nten als auch im stationären Bereich müssen 
die Gründe für den starken Kostenanstieg ermittelt werden: es 
sind dies u. a der K'onsum von Dienstleistungen im medizini
schen und paramedizinischen Bereich in zu grossen Mengen, 
fehlende oder schlechte Koordination in der kantonalen Spital
politik, zuwenig Information der Patientinnen und Patienten 

· über die Gründe der Kostensteigerung und über kostenerhö
hendes Verhalten, die Altersstruktur der Bevölkerung usw. 
Für uns als Liberale sind Selbstbeschränkung und Elgenver
. antwortung sehr wichtig. Wir sind überzeugt, dass Aerztinnen 
und Aerzte, Physiotherapie-Institute und weitere Leistungser-. 
bringer im Gesundheitswesen aktiv mitwirken und selbst noch 
Vorstellungen haben werden, wie Kosten gespart werden 
könnten - dass sie also Eigenverantwortung zeigen werden. 
Auch Patientinnen und Patienten könnten mit geeigneten !\'1it
teln motiviert werden, sich kostenbewusst zu verhalten 
Wenn wir heute mehr Sympathien für die Fassung des Stände- · 
rates haben, so deshalb, weil dies die weniger starre Lösung 
ist Wir stimmen auch einer separaten Lösung für Tarife und 
Preise im teilstationären Bereich zu. Die Einführung eines 
nicht versicherbaren Beitrags an die Behandlungskosten ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Das Kostenbewusstsein 
kann so gefördert werden. . 
Sehr wichtig ist für uns Artikel 8 in der Fassung des Ständera
tes. Hier werden Ansätze der Ursachenbekämpfung aufge
zeigt Wir werden der Linie folgen, die der Ständerat vorge
zeichnet hat 

Frau Gonseth: Das Problem, dass viele Bürgerinnen und Bür
ger in unserem Land durch zu hohe und noch steigende Kran
kenkassenprämien zu arg belastet und bedrängt werden, ist 

nicht gelöst Die grüne Fraktion begrüsst und unterstützt des
halb die Absicht des Bundesrates, gegen die Kostensteige
rung in der Krankenversicherung eine konsequente Sparpoli
tik fortzusetzen, und votiert deshalb für Eintreten auf die Vor
lage. 
Heute zeigt sich, dass der dringliche Bundesbeschluss vom 
Dezember 1991 die massive Entsolidarisierung durch die Bil
ligkassen gestoppt hat Mit dem heutigen Bundesbeschluss 
werden wir endlich auch die Diskriminierung der Frauen auf
h'eben, indem nach Artikel 4 die Prämiengleichheit für Frauen 
und Männer eingeführt wird. Es zeigt sich jedoch, dass mit den 
Beschlüssen vom Dezember 1991 die anvisierte Kosten
bremse noch nicht eingetreten ist Dies war auch nicht zu er
warten, da die durch die Beschlüsse eingeleiteten Massnah
men erst nach etwa ein bis drei Jahren Auswirkungen zeigen 
werden Der voreilige Schluss von Frau Heberlein und von 
Herrn Borer Roland, die bisher eingeleiteten Massnahmen 
seien schlecht, weil sie nicht schon in den ersten sechs Mona
ten das erwünschte Resultat erbracht hätten, ist deshalb völlig 
irrig und unsachlich. 
Die grüne Fraktion erachtet es als richtig und nötig, die einge
leitete Sparpolitik mit einem erneuten dringlichen Bundesbe
schluss konsequent fortzusetzen, damit die Auswirkungen der 
Kostenbremse jetzt tatsächlich zum Tragen kommen können 
und dieses Ziel nicht auf die Revision der Krankenversiche
rung verschoben wird. 
Es ist sowieso.zu befürchten, dass jene, die heute zu diesen 
Beschlüssen nicht ja sagen können, auch bei der Totalrevision 
der Krankenversicherung nicht ja sagen werden, wenn es im 
Interesse des Ganzen darum geht, vom eigenen grossen Ku-
·chenstück etwas abzugeben. . 
Was bedeutet die von Frau Heberlein und Herrn Borer Roland 
vielbeschworene Systemumkehr denn anderes, als dass alle 
Leistungserbringer sparen und rationalisieren müssen? Wo
her soll denn bei der Totalrevision die Kosteneinsparung sonst 
kommen? Eln Patentrezept für die Lösung der horrenden 
Krankenversicherungskosten gibt es in der heutigen Lage 
nicht, auch mit der Totalrevision nicht Die von der Mehrheit 
der Kommission verabschiedete Variante istzumindest die so
zial verträglichste und als vorübergehende .Massnahme gut 
vertretbar. 
Die grüne Fraktion unterstützt bei allen, Beschlüssen die Mehr
heit der Kommission, ausser bei Artikel Sa (neu). 
Insbesondere bekämpfen wir bei diesem Bundesbeschluss 
die Einführung der Kostenbeteiligung im Spital, wie dies die 
Minderheit wünscht Anstelle von wirklichen Sparmassnah
men werden damit durch die bürgerliche Minderheit aus Ver
tretern von FDP und Liberalen die Kosten einfach auf die Kran
ken abgewälzt Anstelle der bifiherigen Entsolidarisierung zwi
schen Jungen und Altan und zwischen Männern und Frauen 
soll damit die Entsolidarisierung zwischen Gesunden und 
Kranken eintreten Gewiss, auch wir Grüne wenden uns nicht 
grundsätzlich gegen eine Kostenbeteiligung im Spital, doch 
soll diese im Rahmen der Totalrevision und sozial abgefedert 
erfolgen. . 
Wir werden bei der Detailberatung unsere·Argumente gegen 
die vielen Minderheitsanträge der Bürgerlichen noch ausfüh
ren. Wir wenden uns gegen jede Aushöhlung der·sozialen 
Massnahmen. Zudem lehnen wir den Nichteintretensantrag 
von Herrn Rychen ganz entschieden ab. Herr Rychen will näm
lich die bedrängten Prämienzahlerinnen und Prämienzahler 
noch für einige Jahre im Regen stehen lassen Dies ist für uns 
Grüne nicht akzeptabel. 
Wir votieren deshalb für Eintreten. 

M. ztsyadis: Dans quel monde vivent donc las conseillers aux 
Etats? Nous avions ete agreablement surpris ces derniers 
temps de leur prise de position qua nous trouvions moins 
reactionnaire qu'a l'accoutumee. Mais, decidement, i1 semble 
qua la Chambre des cantons, comme l'annee passee, au mo-
111ent de l'am~te federal urgent sur la meme question, a une 
sorte d'ab<;:es de flxation antipopulaire sur l'assurance-mala
die, a moins qua las conseillers aux Etats ne soienttout simple
ment trop sensibles au lobby des grands medecins et des 
trusts pharrnaceutiques. 
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II n'est pas question d'accepter les modifications apportees 
par le Conseil des Etats. Si c'etait le cas, M. Cotti, conseillerfe
deral, pourrait «remballer» son projet, a tel point que l'arrete 
soit vide de toute sa substance. Nous sommes une nouvelle 
fois en presence d'une modification qui a un caractere d'aus
terite a sens unique. II n'y a decidement que les assures et les 
malades qui sont dans le collimateur de la proposition du 
Conseil des Etats. 
Le probleme est que, e,n attendant la revision de la LAMA, l'on 
court au plus presse ef J'on decide des mesures temporaires, 
sans reflechir a plus long terme pour savoir de quelle mede
cine notre pays a besoin. A force de courir comme des lievres, 
on aboutit a des mesures hybrides qui mecontentent tout le 
monde, et les assures, et les medecins, et les caisses-maladie. 
Decidement, certains pensent que la meilleure politique est de 
ne pas faire de choix politique net, de mecontenter a gauche 
et a droite: le consensus par le mecontentement, en quelque 
sortel 
Le Parti suisse du travail (POP) n'entend pas participer a cette 
anesthesie generale, face a une crise evidente des co0ts de la 
sante. Le probleme principal est lefabuleuxtransfertdes char
ges, decide il y a une quinzaine d'annees avec le blocage des 
subventions aux caisses-maladie. Vous savez que la participa
tion des po1.1voirs publics aux frais medlcaux et hospitaliers 
etait de 45 pour cent en 1975. Elle n'est plus que du tiers au
jourd'hui: 20 milliards d'economies en 15 ans. II n'y a pas 
l'ombre d'une reponse urgente a cette realite incontoumable, 
a la base de la crise qui trappe les assures. 
Le Parti suisse- du travail avait accepte, en decembre demier, 
les mesures minimalistes urgentes, selon le prlncipe: qui veut 
le plus, prend ie moins. Mais aujourd'hui, tout ce magma que 
l'on nous presente manque de coherence. Bloquer les tarifs 
de la medecine ambulatoire est encore une mesure de type 11-
neaire, qui respire la facilite et le manque d'lmaginatlon. D'une 
part, le gel des tarifs sera facilement contoume et, par allleurs, 
il y aura des effets pervers evidents avec la mise en place d'une 
medecine a deux vitesses. II y aura la medecine de la pauvrete 
qui restera proche des gens, une medecine generaliste qui a 
ete une des fiertes de notre pays et qui, globalement, est 
sous-payee, face a une medecine de la rlchesse, ultratechno
logisee, specialisee et surpayee a cause de la survalorlsation 
des actes techniques. 
Je vous presente deux chiffres eloquents: savez-vous qu'un 
quart des medecins se partage la moitie des honoraires.en 
Suisse et, inversement bien s0r, les trois quarts des autres se 
partagent l'autre moitie? Savez-vous que dix pour cent des re
venus les plus eleves des medecins se partagent un quart des 
honoraires? Face a ces chiffres, que propose le Coaseil fede
ral? Rien, strlctementrien, si ce n'estdesgels lineaires, sans dis-. 
tinctlon, sans intervention sur les inegalites evidentes a l'inte
rleur de cette profession. Si vous refusez la pression selective 
sur les medecins, si vous refusez de sanctlonner les revenus 
lnadmissibles de 800 000 francs ou un milllon par an de cette 
profession, qui sont pourtant connusdes caisses-maladle ainsi 
que de la Confederation, vous aboutissez a des effets pervers 

Nous ne mettrons pas, pour notre part, le doigt dans cet engre
nage qui ressembie a un marchandage de mauvais aloi: ou ia 
taxe hospitaiiere est exclue de cet arrete et nous voterons sur 
la pointe des pieds ces quelques mesures, ou eile est mainte
nue et nous rejetterons aiors l'e.nsemble de cet arrete. Je puis 
d'ores et deja. vous annoncer que le Parti suisse du travail lan
cera un referendum, si c'est le cas, sur cette taxe hospitaiiere. 

Bortoluzzi: Ich kann mich vom ersten Eindruck, den dieser 
Bundesbeschluss auf mich gemacht hat, nicht lösen. Es ist -
ob in der Version des Bundesrates, des Ständerates' oder der 
Mehrheit der Kommission unseres Rates - eine fragwürdige 
staatliche Intervention, die in jedem Fall eine weitere Flucht in 
die Ueberversorgung möglich macht Die negative Entwick
lung der vergangenen Jahre wird also nicht gestoppt 
Alle Staatsgläubigen übertreffen einander gegenseitig mit 
Ideen und Vorschlägen, die in diesem Bundesbeschluss ihren 
Niederschlag finden Die grundsätzlichen Schwächen aller
dings bleiben uns erhalten. Man harmonisiert und solidarisiert 
fröhlich weiter, bis demnächst der Letzte, der noch nicht all
zusehrvon der angebotenen ärztlichen Versorgung Gebrauch 
gemacht hat, das Gefühl bekommt, aufgrund seines immer 
grösser werdenden finanziellen Beitrages müsse er nun auch 
endlich einmal zum Qoktor gehen. Für alle Beteiligten, ob 
Aerzte, Patienten oder Krankenkassen, ist eine solche Ent
wicklung demotivierend 
Wirksame Massnahmen müssen auf die Gesetzesrevision ver
tagt werden, das Ist klar. Die Krankenkassen als Vertreter der 
Benützer sollten, wie die Leistungserbringer auch, marktwirt- . 
schaftlichen Spielraum erhalten; so etwas ist möglich. Sn 
dringlicher Bundesbeschluss ist ein ungeeignetes Mittel, um 
dieses Anliegen unterzubringen. Den Schwarzen Peter nun 
teilweise den Patienten zuzuschieben, indem man neue 
Selbstbehalte festlegt, dürfte auch nicht allzuviel bringen Es 
ist ja nach wie vor so, dass der Stellenwert von ärztlichen An
ordnungen in der Bevölkerung hoch ist Sie werden nach wie 
vor als eine von Gott gegebene Weisheit empfunden, minde
stens bei einem grossen Teil der Patienten. Dieser Umstand ist 
bei jeder gesetzlichen Bestimmung in diesem Bereich mitein
zubeziehen; Es dürfte somit die Ausnahme bleiben, wenn sich 
kOnftig Patienten wegen persönlichen Beiträgen im stationä
ren Bereich nicht in Spitalpflege begeben 
Schnellschüsse erreichen ihr Ziel selten Wirklich tiefgreifende 
Massnahmen enthält dieser Bundesbeschluss nicht Wenn 
man die Ablehnung der Kantone miteinbezieht, die verschie
denen Stossrlchtungen und Philosophien von Bundesrat, 
Ständerat und unserer Kommission betrachtet, wäre es bes
ser, sich zum Ziel zu setzen, die Totalrevision der Krankenver
sicHerung nun wirklich anzugehen Es ist möglich, dass diese 
innert einem Jahr verabschiedet werden könnte, wenn. man 
wollte. Manchmal denke ich, man wolle gar nicht recht Es, 
bringt nichts, wenn wir uns hier über mehr oder weniger Nut
zen von oberflächlichen Massnahmen streiten 
. Die SVP-Fraktlon wird den Nichteintretensantrag unterstützen. 

quisontdejaenplace. llssontlefaitdel'impunitedontjouitune Jörl: Die SP-Fraktion ist für l;intreten auf das Geschäft. Das 
medeclneultrarlche,quientraineplusd'actesmedicauxtechni- Gesundheitswesen und die darin eingeschlossene Kranken-
ques, .afin de maintenir le pouvoir d'achat des medecins ainsi verslcherung stellen ein weitverzweigtes Netz von Beteiligten 
que-osons le dire-de leurs assistants ou assistantes. und Betroffenen dar. Wenn wir nur das kaum durchschaubare 
La seule solution temporaire urgente consisterait a differencier Finanzierungsgeflecht betrachten, so wissen wir sofort, 
le gel. II faut le refuser pour les actes de base, las actes intellec- warum eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes seit 
tuels de relation avec les patients, et l'lmposer pour les actes Jahren blockiert ist Keineswegs blockiert ist dagegen die un-
techniques. Mais de cela, il n'y a pas trace dans le projet du gebremste Kostenentwicklung, die viele Gründe hat Ich er-
Conseil federal ni dans celui du Conseil des Etats. De meme, ·· wähne die massive Zunahme von Arztpraxen, den Ausbau der 
l'introduction d'une taxe hospitaliere de 10 francs, puis certal- Spitalmedizin auf hohem Niveau, die demographische Ent-
nement de 20 francs, en attendant peut-etre de 30 francs et wicklung in der Bevölkerung und, last but not least, unsere 
plus, est un bouieversementfondamental de nos habitudes en .konsumorlentierte Lebenseinstellung, die logischerweise vor , 
matiere hospitaliere. On ne peut l'accepter,· en l'etat, dans des dem Medizinalangebot nicht haltmacht 
mesures temporaires urgentes, sans I' entourer pour le moins Die Kosten sind abel'llicht das Hauptproblem, sondern deren 
de filets de securlte sociaux. Personne ne va a l'höpital pour le sozial ungerechte Verteilung: immer einseitiger auf die Schul-
plaisir et, a cet egard, c'est le medecin qui fixe la duree des se- tem der Versicherten. Im internationalen Vergleich belegt die 
jours hosp:-:allers, rappelons-le. En decidant de penaliser l'en- Schweiz bfJi der, Kosten den 1 o. Rang von 17 untersuchten ln-
semble des malades, ce sont las plus demunis que vous allez dustrleländem Dagegen haben die Schweizer Versicherten 
toucher, en leurfaisant perdre leur dignite et en les repoussant den mit Abstand grössten Anteil an Gesundheitskosten selber 
ve~ l'assistance. zu berappen Die sozial gerechte Aufteilung der Kosten ist das 
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Problem in unserem Gesundheitswesen, und diese ist mit ei
nem Krankenversicherungsgesetz sage und schreibe aus 
dem Jahr 1911 nicht mehr im geringsten sichergestellt 
Das KVG ist nach Aussage von Herrn Bundesrat Cotti das mit 
Abstand unsozialste in unserem gesamten Sozialversiche
rungsnetz. Unsozial deshalb, weil alle, unabhängig vom Ein
kommen, die genau gleich hohe Kopfprämie zu bezahlen ha
ben. Die Lage an der «Kopfprämienfront» hat sich in den letz
ten Jahren derart zugespitzt, dass immer mehr Menschen bis 
weit in die tv,ittelschicht unserer Bevölkerung hinein die Prä
mien nicht mehr aus eigenerwirtschafteten Mitteln berappen 
können. Sie können sieh also die Absicherung gegen die Fol
gen von Krankheit nicht mehr leisten. Nach Prognosen des 
Bundesamtes für Sozialversicherung sind es bis zum Jahr 
2000 über 50 Prozent der Bevölkerung; voo 1992 bis 1995 ist 
eine Verdoppelung der Prämien angesagt 
Ein Eckpfeiler unseres Sozialversicherungssystems gerät da
,durch in arge Schieflage. Eine weitere Mehrbelastung Ist an
gesichts dieser Tatsache nicht mehr zu verantworten und 
muss bis zum Inkrafttreten des revidierten KVG abgefedert 
werden. 
Das ist das Hauptanliegen, das wir heute diskutieren, nicht die 
Partikularinteressen verschiedenster Kreise, die den Tanz der 
hochentwickelten Egoismen im· Gesundheitswesen mitma-

. chen. Heute stehen endlich die Versicherten im Zentrum der 
Diskussion, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten die Ko-

. stenentwicklung fast voll und ganz zu tragen hatten, mit ho
hen, unsozialen Kopfprämien, mit Franchisen und Selbstbe
halten. Eine Kostenbeteiligung im Spitalbereich steht für uns 
ausserhalo jedes Verhandlungsspielraums; das möchten wir 
ganz klar festhalten. Wir werden den Kantonen und den• Kran
kenkassen entgegenkommen. Die Kantone dürfen zur finan
ziellen Entlastung im stationären Bereich T~ und Preise be
schränkt .erhöhen. Sie haben aber nichtgelöste Hausaufga
ben im Bereich cler überregionalen, interkantonalen Spitalpla
nung, bei der Definition der Leistungsaufträge der einzelnen 
Spitäler, beim Abbau der überzähligen Akutbetten und bei der 
Reduktion der Spitalaufenthalte auf das absolut Notwendige 
nachzuholen. . 
Es wäre der Sache mehr gedient, wenn die Kantone in diesem 
Bereich die hoch eingestuften Hoheitsrechte wahrnähmen, 
als _pauemd ihren Verlust zu beklagen. Auch im Verbund mit 
der Sanitätsdirektorenkonferenz besteht ein grosser Hand
lungsbedarf; ein dringendes· Kostenproblem stellt allein die 
unsinnige und kostspielige Ueberflutung mit Medizin-High
Tech dar. 
Wir kommen begrenzt auch den Krankenkassen entgegen. 
Beim Tarifstopp bleiben wir aber hart Der kostenintensive und 
professionelle Lobbyismus·der FMH hat im Ständerat in einer 
Mehrheit seine Wirkung gezeigt Sie sin~ aufgerufen, diesen 
zeitlich befristeten Tarifstopp wieder einzubauen. Dies auch 
im Hinblick auf 100 000 arbeitslose Menschen in diesem Staat 
und im Hinblick auf eine halbe Million Menschen in unserem 
Staat, die-zur neuen Armut zu zählen sind 

Mme Brunner Christiane: Le groupe sociallste vous propose 
d'entrer en matiere sur le projet du Conseil federal, non pas 
dans sa version teile qu'elle est issue du Conseil des Etats 
mais dans la version resultant des travaux de la commission 
du Conseil national. 
Nous arrivons a un moment crucial de la discussion sur l'assu
rance-maladie. II s'agit de deflnir les priorites, tant pour les as
sures que pour l'evolutlon des coOts, avant d'entreprendre 
une revision generale de la loi sur l'assurance-maiadie et ce 
n'est pas aujourd'hui que nous allons pouvoir discuter et ac
cepter toutes les modifications que l'on aimeralt voir adopter 
dans ce domaine. Jusqu'a present, ce sont exclusivement les 
assures qui ontfait les frais du gel des subventions publlques. 
L' equilibre doit etre maintenant reparti entre tous les agents de 
l'assurance-maladie, non seulement les assures mais aussi 
les foumisseurs de prestations et les caisses-maladie. _ 
Taut d'ab"rd, l'industrie pharrnaceutique qui, actuellernent, 
ne se trouve pas en situation de libre boncurrence en Suisse et 
· pratlque des prix surfaits pour les medicarnents mis sur le mar
che suisse, se doit aussi de developper des medicaments 

moins chers et taut aussi efficaces que ceux qu'elle entend 
vendre et qui lui rapportent le plus de benefices. Certes, L'Etat 
n'apas a intervenir a terme dans Ja fixation des prix des medi
caments, mais l'industrie pharmaceutique doit se soumettre, 
eile aussi, aux lois du marche, ce qui entrainera necessaire-
ment une baisse du prix de ses produits. · 
Quant aux medecins, il s'agit de ies mettre sur pied d'egalite 
de sacriflces. Jusqu'a present, ils ont pu s'installer librement, ._ 
amortir leurs investissements et se servir de confortables reve
nus. II .est grand temps qu'ils participent egalement aux eco
nomies et qu'ils acceptent les restrictions moderees propo
sees par ie Conseil federal et amendees par ie Conseil des 
Etats. Dans un esprit consensuei, nous nous sommes d'ail
ieurs railies aux modulations introduites par ie Conseil des 
l;tats·pour tenir campte des inegalites tarifaires entre les diffe
rents cantons. La encore, les medecins et leurs representants 
entendent briser le consensus et imposer a nouveau leur loL 
11s s'insurgent contre l'entrave a leur autonomie en matiere de 
tariflcation. Mais quelle est donc l'autonomie du patient face 
au cout des traitements medicaux? Le nombre de medecins, 
sans cesse croissant, contribue egalement a l'eievatlon des 
couts de Ja sante. Des mesures doivent etre envisagees pour 
limiter l'ouverture de nouveaux cabinets medicaux dans les re
gions ou ieur nombre depasse ies besoins. 
Nous nous pronongons ciairement en faveur du gel des prix et 
des tarifs, tel que voulu par le Conseil federal C'est un effort 11-
mite dans le temps, effort indispensabie,pour marq,uer notre 
volonte politique de freiner par tous ies moyens les couts de ia 
sante. Si nous n'acceptons pas cet arrete federal aujourd'hui, 
nous desavouons les decisions qu_e nous avons prises a la fin 
de l'annee demiere et le mandat que nous avons donne au 
Conseil federal en meme temps. Nous avons do11ne des es
poirs aux assures qui se sont prononces contre !'initiative du 
concordat des caisses-maladie parce qu'ils nous ont fait 
conflance. Nous mettons donc en jeu notre propre credibilite 
si nous ne donnons pas suite aux decisions prises il y a moi'ns 
d'une annee. 
On nous annonce, a l'unaniniite, des augmentations de !'or
dre de 25 a 30 pour cent, au 1er janvler 1993, sl nous ne pre
nons pas des decisions raisonnabies pendant cette session. 
Pour que les mesures actueiles de limitatlon des coOts et des 
cotisatlons pulssent etre remplacees de la manlere la plus har
monieuse possible, nous vous demandons d'accelerer le pro
cessus ·legisiatif comme nous i'avons fait dans le cadre de 
l'Eurolex,rd'entrer en matiere sur ce projet d'arrete federal, de 
ne pas le surcharger d'objets qui auront leur place dans le ca
dre de la revision generale et de i'accepter assortl de la clause 
d'urgence, au cours de cette session encore. . 
M. Delss: Taut d'aborci, j'aimerais dire un mot a MM. Rychen, 
Borer Roland, Bortoiuzzi et a Mme Heberlein qui, au nom de 
leurs groupes, s'opposent a l'entree en matiere. Voila en 
somme le message que vous adressez aux assures et aux pa• 
tients les plus touches - je pense aux personnes ägees qui 
ploient saus le poids de leurs cotisatlpns: la situation est tres 
grave, si grave que nöus demandons meme une revision radl
cale du.systeme (Borer dixit), mals dans l'immediat, nous ne 
voulons rien faire pour vous soulager. La maison brule, nous 
dit M. Phillpona, et certains se reunissent dans la chambre du 
premier etage pour chipoter a propos de la couleur des ri
deaux. Men1e chanson pour les caisses: on reconnait leur si
tuation difficile-n'est-ce-pas, Monsieur Rychen?-on soutien
dra meme Ja version Ja plus draconienne proposee par le 
Conseil federal pour le blocage des tarifs et des prix mais, ini-

. tlalement, on refuse l'entree en matiere. Vraiment; on etait ha
bitue a plus de coherencel 
Le groupe democrate-chretien appuie pleinement les proposi
tions de notre Commission de la securite sociale et de la sante 
publique. II a ete choque par le revirement du Conseil des_ 

. Etats qui denature le projet du gouvemement Alors que ce
lui-ci voulait prendre des mesures urgentes pour soulager 
que!que p'Ju les assures et les patients, ceux-ci se retrouvent 
maintenant les principales victimes des mesures prises par le 
Conseil des Etats. C'est un comble·: las prestataires des servi
ces medicaux qui ont jusqu'a present foumi la part la plus mo-
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deste dans l'effort de maitrise des coüts seraient- et c'est bien 
re cas de le dire-epargnes, alors merile qua las coüts ont pro
gresse cette annee encore de plus de 10 pour cent en l'es
pace des six premiers mois. 
Pour le PDC, il n'est donc pas question de grever plus lourde
ment las assures tant qua le Conseil des Etats persiste ä main
tenir sa version actuelle quant ä l'article premier de l'arrete. Ce 
n'est qu'a partir du moment ou cette question sera reglee qua 
nous pourrons ceder eventuellement sur la question des fran
chises et tles autres participations accrues des assures. 
Parlons taut d'aberd des medecins. Pourquoi toucher las me
decins et bloquer les tarifs des soins ambulatoires? II n'est pas 
questlon pour nous de las accabler, ni d'insinuer par ces me
sures qua leur comportement serait abusif. En revanche, il taut 
se rappeler qua las assures et les patients font aujourd'hui des 
efforts enormes, qua las caisses sont dans une situation criti
que et qu'il est normal de demander, .par consequent, une 
contribution de la part des prestataires. Un fait doit an taut cas 
etre souligne: c'est le medecin qui decide du traitement Par 
la, il ne supporte pas seulement une lourde responsabilite 
quarit au bien-etre de ses clients, mais il se trouve aussi au 
point strategique de la question des coüts et de l'ueconomi
cite» des soins. En somme, ce que nous demandons aux me
decins c'est de prouver par l'acte qu'ils savent pratiquer une 

· medecine libre de taut gaspillage. Le blocage ne devrait durer 
qu'une annee, car on oublie habituellement de citer la 
deuxieme partie ou, plus precisement, l'alinea 3 de l'article 
premier qui prevoit qua des augmentations pou'rront etre ac~ 
cordees ä partir de 1994, pour autant qua les couts de la sante 
aient pu etre maintenus dans des Hmites definies. De plus,· la 
version de la commission du Conseil national manage des ex
ceptions. II est donc taut ä fait soutenable de demander aux 
medecins de supporter aussi une part des coüts de l'exercice. 
Un mot sur las patients et las assures: il estvrai qua las assures 
sont coresponsables de la surconsommatlon II est vrai aussi 
qu'il y a actuetlement une divergence entre las coüts des traite
ments ambulatoires et ceux des traitements hospitaliers. 
Neanmoins, il n'est pas question pour nous de charger davan
tage les assures tant qua la questlon touchant las medeclns 
n'est pas reglee. Mais il y a une deuxieme raison, molns tactl
que et plus fondamentale, qui, de taute fa90n, nous lncitera a 
llfretenue quant aux franchises et participations supplemen
taires a imposer aux patients. En effet, dans le projet de revi
sion de la lol sur l'assurance-rnaladie, il est prevu de regler 
cette questlon allant dans cette directlon Toutefois, n'ou
blions pas que ce projet prevoit aussi des mesures d'accom
pagnement au niveau social pour eviter des cas de rigueur. 
Cela prouve aussl qu'II serait vain de vouloir maintenant antlcl
per sur des points precis de cette revision totale sans creer de 
la confuslon. 
Un mot encore sur las caisses: leur situation est difficile et cela 
pour deux raisons. Taut d'abord, par las arretes urgents qua 
nous avons votes l'annee passee, nous avons stlpule une limi
tatlon pour las primes, mais nous,avons peu fait du cöte des 
couts. lnevitablement, las deux elements - las recettes et las 
charges des caisses- se developpent de maniere divergente, 
ce qui a amene las caisses ä puiser dans leurs reserves. Mais 
las cafsses sont en partie elles-memes fautlves, en partlculier 
par la concurrence effrenee qu'ellas se sont livree: on paie 
tout;ou encore, on a fait des reprises temeraires uniquement 
pour accroitre le nombre.des assures - du dumping en quel
que sorte - ou encore, las sous-caisses ou las caisses bon 
marche - des caisses «discount» en quelque sorte - sont par
fois meme subventionnees par las autres caisses regroupant 
las anciens assures. 
Enfin, las contröles pourraient etre plus rigoureux. Le gigan
tisme astsouvent non rentable car ce ne sont pas forcement 
las petltes caissas qui se trouvent dans la situation la plus d~ 
plorable. La cotisation de reference sera un allegement pour 
les caisses - ou an taut cas un assouplissement- par rapport · 
au statu qua, car cet arrete prevoit justement- mais cela est la 
condition - de limiter las couts. 
En conclusion, un mot encore quant ä la revision totale: tout le 
monde est en train de courir ä son secours et nous avons bien 
note tous ceux qui, aujoürd'hui, veulent enfin cette revision to-

tale pour qua, le moment venu. ils se mettent de notre cöte 
pour la defendre. 
Peut-etre un mot encore, pour convaincre las recalcitrants 
face äl'entree en matiere, en ce qui conceme ma position per
sonnelle: vous etes peut-etre etonnes qu'un economiste qui 
defend generalement Je marche puisse appuyer unE! mesure 
de blocage des prix. Vous avez raison lorsque vous dites qua 
cela ne resoud pas le probleme et aucun manuel d'economie 
ne vous contredira Mais, an general, on admet aussi qua cet 
outil peut servir, a titre temporaire, a gagner du temps avant de 
pouvoir mettre en vigueur une strategie qui s'attaque aux veri
tables causes du mal. Le cessez-le-feu qua nous vous deman
dons de decreter n'elimine pas encore las sources du conflit, 
mais il permet de diminuer le nombre des victlmes, de panser 
las plaies, et il empeche les belligerants las plus temeraires 
d'etendre encore leur occupation du terrain 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Aus den vielen Fraktionsvo
ten haben Sie gehört, dass an den hohen Kosten im Gesund
heitswesen alle Schuld tragen, sich aber niemand schuldig 
fühlt Fµr die einen sind es die Leistungserbringer, die Aerzte, 
die statt optimaler Behandlungen maximale Leistungen er- , 
bringen Für die anderen sind es die Krankenkassen, die zu 
wenig wirtschaftlich haushalten und die Kosten einfach auf die 

· Prämienzahler überwälzen. Für Dritte sind es die Kranken und 
Versicherten, die zu hohe Erwartungen an die Medizin haben. 
Für die Auto-Partei, für Herrn Borer Roland, ist das ganze Sy
stem unseres Gesundheitswesens falsch. Herr Borer meint, 
dass der beste Bundesbeschluss nichts bringe, solange die 
Aerzte ihr Honorar von den Kranken erhalten und nicht von 
den Gesunden. Herr Borer ist nicht im Saal; ich hätte ihn gerne 
gefragt, ob er als Gesunder bereit ist, die Rechnung für die Be
handlung von. Herrn Philiponas Heiserkeit zu bezahlen 
Schliesslich werden die Autos auch nicht von den Fussgän-

• gern bezahlt 
Für Frau Heberlein sind es die fehlenden Bundessubventio
nen, die die ganze Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
verursacht haben Mich überrascht diese Aeusserung der 
FDP, da diese Fraktion bis jetzt ganz entschieden gegen eine 
Staatsmedizin war. · 
Wenn Sie für die Spitäler einen Kostendeckungsgrad von 
50 Prozent erreichen wollen, dann dürfen Sie bei Artikel 3 nie
mals dem Ständerat zustimmen, der mit einem Selbstbehalt 
bei der stationären Behandlung einen Rückgang der Betten
belegung bewirken will, damit die Ausgaben für die Kranken
kassen kleinerwerden 
Herr Rychen behauptet, dass der letzte Bundesbeschluss ge
gen die Kostensteigerung nichts gebracht, sondern im Ge
genteil sogar Kosten von 12,4 Prozent verursacht habe. Wis
sen wir aber, wie hoch der Prozentsatz an Mehrkosten ohne 
den dringlichen Bundesbeschluss wäre? 
Zur Behauptung, dass die Vorlage zur Fusion von Kranken
kassen führe, muss ich erwähnen, dass dies vielleicht gerade 
nicht der Fall Ist, weil sich die Anzahl der Krankenkassen seit 
1985 von 550 auf 200 reduziert hat, und dies ohne den B1.1n
desbeschluss vom 13. Dezember 1991. Sie sehen: Die Schuld 
wird wie ein Virus vom einen zum anderen weitergegeben. 
Gegen dieses Virus legt der Sundesrat den Bundesbeschluss 
über befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in 
der Krankenversicherung vor. Er ist sich bewusst, dass diese 
Massnahmen nur für zwei Jahre in der Uebergangszeit bis 
zum Inkrafttreten der Totalrevision des Krankenversicherungs
gesetzes Gültigkeit haben muss. 
In der nationalrätlichen Kommission haben wir mit 17 zu 5 
Stimmen Eintreten beschlossen Die Kommission ist der Mei
nung des Bundesrates gefolgt und hat in diesem Bundesbe
schluss vermehrt die Leistungserbringer in die Pflichtgenom
men. Die Spitäler werden weniger hart zur Kasse gebeten, als 
dies im letzten Bundesbeschluss der Fall war. Somit wird den 
Kantonen vermehrt Rechnung getragen, die durch den Tarif
stopp im Spitalbereich grössere Defizite zu tragen hatten. Mit
einbezogen in die Sparübungen werden aber audh die Versi
cherten, da die Krankenkassen auf ihre Pflichtleistungen in der 
Grundversicherung zurückgeholt werden Hier allerdings mit 
einer wichtigen Ausnahme im Medikamentenbereich. Die 
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Pharmaindustrie wird insofern vom Bundesbeschluss betrof
fen, als ihre pharmazeutischen Spezialitäten und konfektio
nierten Arzneimittel einen Preisstopp auf der Basis vom 
15. September 1992 erfahren. · 
Für die Mitgliederbeiträge der Krankenkassen werden Richt
prämien eingeführt, die den Vorgaben des Bundesamts für 
Sozialversicherung entsprechen und nur in begründeten Aus
nahmefällen überden Höchstpreis hinausgehen dürfen Un
~ere Kommission hat im Gegensatz zum Ständerat darauf ver
zichtet, auch die Kranken.in die Sparmassnahmen eh'lzubezie
hen, indem sie einer,. Beitrag von 10 Franken pro Aufenthalts
tag bezahlen. Wir haben in der Kommission auf die Ausgewo
genheit der Vorlage sehr grossen Wert gelegt J~e der im Ge
sundheitswesen beteiligten Personen oder Institutionen soll in 
der1 nächsten zwei Jahren einen Beitrag an die Ko~tendämp
fung im Gesundheitswesen leisien. 
Weder der Bundesrat noch die Kommissionsmitglieder; die 
hinter dieser Vorlage stehen, haben an diesem Beschluss 
Freude. Weshalb? Weil er eben Zähne hat, die bei$Sen; und 
das tut weh. Keiner fügt dem anderen mit Freuden Schmerzen 
zu. Wir sind uns bewusst, dass wir eines der besten Systeme 
im Gesundheitswesen haben Unser freier Markt bedarf aber 
auch in dieser Beziehung der Grenzen, niemals jedoch· der 
Aufhebung. · 
Ich muss Sie sehr bitten, den Nlchteintretensantrag von Herrn 
Aychen abzulehnen. Wir können und dürfen uns der Verant
wortung in der Kassenfrage unseres Gesundheitswesens 
nicht entziehen. . 
Deshalb bitte ich Sie namens der Kommission, auf die Vorlage 
einzutreten und den Beschlüssen Ihrer Kommission zu folgen. 

M. Phlllpona, rapporteur: J'espereque masante iraen s'ame
liorant, meme sans l'aide de Ja medecinel 
En ce qui conceme Ja non-entree en matiere, deux arguments 
principaux ont ete developpes ici pour la soutenir. II a ete dit 
que les primes et non les coats etalent plafonnes et que la si
tuation des calsses-maladie ne supportait pas l'arrete actuel. 
Qu'en est-il? C'etait vrai pour le plafonnement des primes et 
non des coats dans l'arrete de 1991; cela l'est beaucoup 
molns pour l'arrete de 1992 Je vous rappelle qu'il touche les 
tarifs medlcaux ainsi que ceux des medicaments. II implique 
eventuellement - sl vous acceptez l'artlcle-tme participation 
.des malades hospitallses et, en ce qui concerne les caisses
maladie, une augmentation controlee est tout de meme 
prevue. , 
Qu'en est-11 de l'autre argument se referant a Ja Situation des 
caisses-maladie? Tout d'abord, une perequation entre cais
ses-maladie a ete accordee, ce qui assure a peu pres la survie 
aux 250 caisses existentes. En ce qui conceme la situatlon ac
tuelle de ces calsses-maladie, !'Office federal des assurances 
sociales nous a donne des precisions a ce sujet La situation fi
nanciere des,caisses porte sur les 14 calsses les_plus impor
tantes, qui comptent plus de 100 000 membres. Leurs reser
ves minimales legales se montent a 20 pour cent des depen
ses annuelles: seule une calsse sur les 14 lalsse apparaitre 
clairement un pourcentage en dessous de 20 pour cent, une 
seule frise les 20 pour cent - 19,9 pour cent exaotement. -
alors que la moyenne des 14 caisses presente des reserves 
de 22,2 pourcenta Ja finde 1991. ll estvral qu'alafin 1990 ces 
reserves se chiffralent a 25,3 pour cent; apres l'a:rrete de 1991, 
il esttouta fait normal qu'elles alent balsse. 
Les articles 5 et 6 du present .arrete permettent une certaine 
souplesse dans l'application;-puisqu'ii est precise a l'article 5 
que le departement autorise une caisse a fixer des cotisations 
au-dessus de Ja ccitlsation maximale si les reserves etaient ml
ses en danger. 
La commission ayant accepte l'entree en matlere par 17 voix 
contre 5, je.vous propose, en son nom, d'en faire de mäme. 

M. Cottl, conseiller fecleral: Tout d'abord, je me dols de vous 
rappeler que le systeme de nos calsses-maladie est fonde sur 
une loi de 1911. Au cours des decennies, des rombr~usef' 
tentatives de modificatlon de cette loi, d'adaptatlon ä l'evolu
tlon de Ja sante et de Ja medecine, une seule a reu,.ssi, celle de 
1964. Oepuis 1911, la medecine, les therapies et las b_ases 

. 
hospitalieres ont evolue de fa9on spectaculaire. L'etat de 
.sante de notre population n'est plus la meme qu'en 1911, 
alors qua nous gardons grosso modo te meme systeme, d'ou 
les difflcultes ihsurmontables pour changer quoi que ce soit ä 
cedemier. 
Si vous me demandez si Je Conseil federal arrive aux memes 
conclusions que M. Borer Roland qui voulait bouleverser tout 
Je systeme, le revolutionner parce qu'il est pourri ä la base, je 
vous repondrai - ce sera le raisonnement de base d'au
jourd'hui et, bientöt, de la revision totale - que la position .du 
Conseil federal va tout a fait a l'oppose, Nous disposons mal
gre tout d'un systeme de caisses-maladie, d'un systeme de 
sante valable, qul realise des equilibres difflciles ä etablir, mais 
indispensables, entre tous les participants de ce systeme. De 
plus, en comparalson avec l'etranger, notre systeme de sante 
est valable. Je cite en exemple quelques pays proches du nö
tre: l'ltalie et Ja Grande-Bretagne ont un systeme par classe 
tres developpe. Aux Etats-Unis d'Amerique, une partie non ne
gligeable de la population est en dehors de toute couverture 
du systeme. Dans d'autres pays, plus comparables au nötre, 
les coats de la sante se sont developpes. d'une maniere tres 
superieure a la notre. De plus-cela n'est pas suffisamment re
pete, a mon avis - si vous comparez les couts de la sante en 
Sulsse par rapport au produit interieur brut, vous constaterez 
qu'ils sont de 7,8 pour cent, alors que, pour les pays de 
l'OCDE, ils sont en moyenne de 7,6 pour cent Donc, par rap
port aux autres pays industrialises, notre situatlon est tout a fait 
comparable et notre offre de sante est, dans la plus grande 
partie des cas, merne superieure. 
Cela etant, si vous me demandez ce que le Conseil federal de
sireencorechanger, Jevous repondrai que lesysteme raste, sur 
la base de ces chiffres, un systeme qu'ii faut defendre. Ma re
ponsevadansdeuxdirections. D'uncöte, lestendancesal'evo
lution des coats de notre systeme depassent les taux de crois
sance de la plupartdesautres pays. Nous constatons donc, ces 
demierstemps, que les coats ontevolued'unefagon anormale 
et surtout-je le repete icl parce que M. Jöri a rappele une cita
tion qui m'appartient - que notre systeme est le moins social 
qua l'on puisse imaglner etque, detoute maniere, parmltoutes 
les assurances soclales du pays, l'assurance-maladie est la 
· moins sociale. La preuve en est qu'un milllonnalre et un simple 
ouvrier palent pour la meme prestatjon la meme prima. C'est 
une situation qu'il faut modifier parce que-etj'en arrive imme
diatement a une premiere conclusion-si nous voulons sauver 
ce systeme, il taut en corriger les quelques elements negatlfs 
que j'al enumeres. L'element principal est le poids des coatsde 
la sante qul deviennent de plus en plus insupportables pour 
une partie toujours crolssante de notre populatlon. Mme Dor- . 
mann a cite l'Offlce federal des assurances soclales, selon 
lequel «aoourte echeance, pour plus de la moitle de Ja popula
tion suisse, 1es·cot1sations aux calsses-maladle deviendront ef
fectivement insupportables». 
Pour terminer cette introductlon, je releve que .si Je Conseil fe
deral fait mEJintenant appel au Parlament, afln de trouver des 
solutions en Ja matlere, ce n'est pas pour bouleverser ce sys
teme, Monsieur Borer Roland, c'est plutot pour le sauver. En 
effet, si ce systeme devient de plus an plus pesant, le peuple 
suisse Je bouleversera avec toutes les consequences que de
vront egalement supporter ceux qui prodiguent leurs soins, 
qui jouent un role defendable, et que je ne voudrais pas mettre 
encause. 
Or, Je Conseil federal se permet de presenter une revision to
tale de ce systeme. Au moment ou nous avions propose cette 
revlsion, combien d'applaudlssements et de louanges avons
nous entendusl Cela semblalt la panacee, et ce n'etait pas Je 
cas. Mais las calsses-maladie avaient lance une initiative, et il 
fallait proposer une solution, encore a definir par le Parlament, 
afin de persuader Je peuple suisse de refuser cette initiative. 
Malntenant, le Parti socialiste et les syndlcats presentent ega
lement une initiative qui pese comrne une sorte d'epee de Da
mocles, et l'on repete que la revision totale est la panacee. 
Or, nous Je savons, il exlste deux oonditions pour que cette re
vision reponde aux objectifs du Conseil federaL D'une part, 
eile doit se faire le plus rapidement possible. Je reconnais que 
Ja commission du Conseil des Etats travaille tres vite, mals la 
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täche est rude et compliquee, et votre commission s'y attellera 
prochainement D'autre part et surtout, il faudra qua le Parla
ment ne vide pas cette revision de taute substance et ne la re
duise pas a quelque chose d'inutilisable. Certaines tentatives 
d'edulcorer, voire de neutraliser la revision apparaissent dejä. 
C'est pourquoi le Conseil federal donnera son avis, sur la base 
des elements forts de la revision. Cela peut contrecarrer cer
tains interets qui se manifestent justement au moment Oll l'on 
tente d'y toucher. La philosophie de la revision totale est uni
que. Etant donne que l'argent ne tombera pas du ciel, il faudra 
que tous les prestataires de soins acceptent de faire certains 
sacrifices par le biais de moderations des co0ts, d'engage-
ments, afin de sauver le systeme. . 
J'en arrive a une revision partielle et ä courte echeance, qul • 
vous est proposee. La meme philosophle lui est appliquee. II 
n'y aura pas d'arrete federal dans quelques jours si tous les 
partlcipants, je dis blen tous, ne font pas un petit effort, un sa
crifice tout a fait supportable, pour une annee, eventuellement 
pour deux ans si l'on n'obtient pas la premiere annee des re
sultats suffisants. Sans ces sacriflces supportables, il n'y aura 
ni revision partielle ni arrete federal urgent, et l'assure pourra 
en constater, dans quelques mois dejä, les consequences. Si 
le Conseil federal vous propose maintenant l'arrete federal ur
gent, ce n'est certainement pas pour son bon plaisir. Je peux 
vous assurer que l'on prefererait eviter de devoir prendre des 
mesures, parfois fächeuses, qui ne sont sympathique~ pour 
personne. 
Pourquol nous engager sur une voie aussi' impopulaire ä pre
miere vue? Parce que nous constatons, sur la base des don
nees dont nous disposons, que I' evolution des cotlsations, au · 
cours des prochaines annees, prendra des dimensions terri
fiantes. Je tlens a le dire ici, afin que vous puissiez trancher sur 
la base du bon sens qui doit &re sous-entendu. L'Office fede
ral des assurances sociales estime que, d'ici la fin de 1994, 
l'evolutlon des cotlsatlons se soldera par une augmentatlon 
de pratiquement 100 pour cent en moyenne en Suisse. 
Croyez-vous vralment pouvoir donner un appui et sauvegar
der ce systeme sl telle est l'evolution? II ne fait aucun doute 
qu'une initiative populalre bien plus dangereuse que celles 
qul sont en dlscussion ou qui ont deja ete votees par le peuple 
vienne alors bouleverser le systeme. Vous devez donner 
vous-memes la reponse a ces previslons, que j'essale de ne 
pas dessiner plus pesslmistes qu'elles ne le sont 
C'est la raison pour laquelle le Conseil federal vous a propose, 
l'annee passee, un projet perrnettant d'etablir un pont jusqu'a 
l'entree en vigueur de la revislon totale. Nous savons tres bien 
que ce projet est discutable, qu'il n'est pas parfait On affirrne a 
juste titre qu'il touche souvent seulement aux symptömes et 
aux causes fondamentales, je dis bien souvent Je vous laisse 
le soin de deterrniner si vous acceptez de bonne foi l'evolution 
qul se dessine ou sl vous ne croyez pas qu'avant l'entree en vi
gueur de la revision totale certaines mesures transitolres s'im
posent absolument 
Perrnettez-moi un exemple concemant la maiadie. S'il s'agit 
d'une maladle grave, on s'attaque aux causes, on le sait; les 
medeclns ie dlsent, mais s'il y a une fievre trop elevee, il faudfa 
commencer par essayer de lajuguler, d'une certaine maniere. 
Ce que nous vous proposons, c'est une entorse de deux an
nees a une systematlque que nous essayons de sauvegarder 
tout entiere dans la revlsion totale. 

Deuxieme objectif: privilegier les cantons. C'est vous qui en 
avezdecide ainsi l'annee demiere. 
Le troisieme objectif se fonde sur l'experience de i'annee der
niere, Monsieur Rychen. En 1991, l'arrete federal a donne des 
resultats excellents pour les cotisants, les assures et ies pa
tients. Ceux qui affirment le contraire ignorant que, vraisembla
blement, le 95 pour cent des assures aura beneficie de cet ar
rete qui a permis de bloquer i'augmentation des cotisations a 
1 0 pour cent, alors que las caisses envisageaient 20 a 30 pour 
cent II faudra dire cela a la population. S'Uisse, afin qu'elle sa
che que, si le Parlament n'avait pas approuve l'arrete de 1991, 
eile aurait parfois paye des cotisations deux ou trois fois plus 
elevees que celles acquittees. Mme Dormann a raison, on n'a 
peut-etre pas suffisamment informe le peupie suisse a propos 
de ce danger auquel il a echappe l'annee derniere. 
On a tout de meme releve les defauts de l'arrete de 1991. II n'y 
a pas de doute qua celui-ci ayant ete limite-ä mon avis ä tort
a une annee par le Parlament, il n'a pas pu deployer sur les 
coOts toutes les consequences attendues, de teile maniere 
qua ies caisses-maladie ont porte le poids principal des fa
veurs dont ont beneficie les assures. M. Rychen n•~ pas tort de 
deplorer a cette tribune le poids trop lourd supporte par las 
caisses-maladie l'annee demie~e. Ainsi, le troisieme objectif 
de l'arrete du Conseil federal (cf. art 5) est de tenter de soula
ger les caisses-maladie par rapport a 1991. 
Naturellement, il y a encore d'autres objectifs. Le.suivant, dans 
le cadre de la symetrie des sacrifices, conceme finalement 
aussi ies prestatalres de soins. Je ne fais pas seulement allu
sion aux medecins, meme si ceux-ci sonttoujours cites en pre
mier Ueu. Nous devons reconnai1re une chose tres clairement: 
S'il y a une categorie qui a beneficie largement du systeme, 
dans las annees passees, c'est bien celle des prestatalres de 
soins. Je pourrais vous indiquer l'evolutlon des benefices, par 
exemple pour la categorie des medecins, au cours de ces der
nieres amr1ees. Vous auriez de la peine a trouver las raisons de 
la repercussion de l'augmentation des co0ts sur cette catego
rie. On est plutOt tente d'affirmer qu' eile a beneficie de l'evolu
tion des co0ts. 
Par consequent, le Conseil federal demande a ces categories, 
par une mesure llmitee a 1.1ne annee, peut-etre reconductlble 
pour encore une annee, c!e faire plafonner I' evolutlon de leurs 
tarifs et d'eviter de les faire progresser. Bien s0r, on nous re
pond: «Mais les medecins vont pouvoir remedier a ces limita
tions par l'augmentatlon du nombre des actes medlcaux». 
Quand j'entends de telles affirrnations, je dois dire que je suis 
partlcullerement trappe parce que je pretends que, dans une 
profession liberale de ce type, on sait assumer sa fonction 
avec toute la responsabilite professionnelle necessaire. L'aug
r;nentation des benefices ne decoule pas de l'accroissement 
de la quantite des actes medicaux. Je veux donc exclure cette 
eventualite. D'ailleurs, j'ajoute tout de suite que la reactlon des 
interesses a ete teile, face aux propositions du Conseil federal, 
lequel doit, dans un arrete d'aussi brave duree, se limiter aux 
tarifs, qu'elle prouve largement q1.1e 1a mesure du gouveme
ment va tout de meme avoir un certain effet 
Je cite un exemple qui nous vlent d'un pays comparable au 
nötre, l'Allemagne federale voisine, ou la situation, au niveau 
de l'evolutlon des co0ts, est tout aussi frappante qua chez 
nous et Oll, ces temps-ci, le Parlament est en train de decider 
de mesures d'urgence bien plus dures et bien plus rudes 
que les nötres. Nous discutons d'un blocage des co0ts et 
des tarifs pendant quelques annees. Or, je cite maintenant la 
chimie, et meme ia tres forte chimie de la Republique fede
rale allemande qui a propose elle-meme de bloquer pendant 
encore deux ans les coOts de ses produits. Ceci vous fait dire 
que probablement, si on avait eu davantage de disponibilites 
de ia part des preteurs de services, le Conseil federal aurait 

Quais sont les objectifs du Conseil federal? Je le repete, creer 
un pont et, ensuite, remplir le mandat que vous lui avez donne 
l'annee passee, au Parlament, lorsque vous lui avez de
mande, a l'arttcte 4 de l'arrete de decembre 1991, de trouver 
une solution plus favorable aux cantons. Voila donc une solu
tion qui, a l'article 2, essaie effectivement de favoriser les can
tons. C'est plutöt sur la base du mandat qua vous avez donne 
qua nous avons suM cette llgne, car si je devais etre realiste 
dans l'evaluation de la responsabilite de l'evolution des coOts 
de la sante llors norrnes, je devrals dlre qua les cantons ont 
joue ici un röle tres negatif. II faut parfois avoir le courage de di
minuer les capacites, de l&s cor.centrer, meme si, nous le sa
vor:is, surtout dans les grands cantons, la tendance et la force 
de l'opinion publique vont dans la directlon de creer des. eta
blissements toujours plus disperses sur le territoire. 

• pu eviter de vous accabler avec une proposition comme celle 
qui est contenue icL . 
Pour terrniner, le but essential de notre propositlon est bfen 
d'aller a la rencontre des assures et des patients qui ont, ces 
demieres annees, clairement porte le poids principal, parfois 
le poids unique de l'evolution des co0ts. Et donc, nous nous 
battons clairement pour une solution qui aiile dans la direction 
d'une protectlon des assures et des patients, nous voulons re-
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tabliren leurfaveur l'equilibre des sacrifices. Voila le butfonda
mental de la proposition du Conseil federal. 
Or, que constatons-nous? Le Conseil des Etats a carrement 
bouleverse les propositions du Conseil federal. L'axe du 
Conseil federal a ete revolutionne: on a deplace le poids finan
cier de l'arrete sur les assures et sur les patients et on a dis
pense totalement les prestataires de soins d'un minimum de 
poids. Le Conseil federal ne pourra jamais se satisfaire de la 
proposition du Conseil des Etats; si le Parlament fait ce choix, 
ce sera ä lui de le faire, bien sur, en pleine independance, mais 
Je Conseil federal ne voudra pas etre mele ä cette proposition. 
Je tiens ä le dire de maniere claire et nette, afin qu'il n'y ait pas 
de malentendus dans cette salle. II sera facile ä I' opinion publi
que - las cotisations de l'annee prochaine seront tres blentot 
arretees - si las propositions du Conseil des Etats devaient 
etre approuvees par le Parlament, de verifier si alles l'ont ete 
dans son interet ou non. Heureusement, je constate qua la 
commission du Conseil national a modifie de maniere impor
tante las propositions du Conseil des Etats. Je ne dirai pas 
qu'elle est revenue compietement sur les propöSitions du 
Conseil federal - on verra dans las articles specifiques et parti
culiers qua des divergenC9iS subsistent entre le Conseil federal 
et votre commission - mais je reconnais qua la commission a 
fait un effort important en vue de retablir les equilibres de notre 
projet C'est la raison pour laquelle la proposition du ponseil 
national represente une bonne base de discussion pour nous 
mettre malntenant au travail et deliberer sur les differents 
articles. · 
J'ai entendu qu'il y a face ä cette situation plusieurs proposi-

, tions de non-entree en matiere. Je cite ici une phrase que le 
president de la commission du Conseil des Etats a prononcee, 
il y a queiques jours, concemant l'idee de la non-entree en 
matiere: «Wer von Nichteintreten spricht, der hat den Puls der 
Gesellschaft nicht verstanden.» Je partage integralement ce 
que le president de lacommissloh a affirme. Nous nous appro
chons, dans le systeme des caisses-maladie, d'un point de 
rupture qui sera dramatique pour toutle monde. Si le Conseil 
federal vous propose d'etablir un pont pour eviter cette issue 
insupportable, c'est parce qu'il croit qua c1est la seule voie 
pour arriver plus ou moins indemne ä la revision totale qui est 
votre objectif, mais qui est bien sür l'objectif essential du 
Conseil federal qui vous a presente ces propositions. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 

(Eintreten) 
Für den Antrag Rychen 

(Nlchtein~ten) 

Detailberatung-Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum_ Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposmonderacommlssion 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 

115Stlmmen 

47Stlmmen 

Die Tarife und Preise für Leistungen der Krankenversicherung 
im ambulanten Bereich werden für das Jahr 1993 autder am 
30. Juni 1992 geltenden Höhe begrenzt Für die Spezialitäten- , 
liste der ,zur Rezeptur für die Krankenkassen empfohlenen 
pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arznei
mittel gilt der 15. September 1992 als Stichdatum. 
Abs.2 , 
Wurde der Taxpunktwert in den Jahren 1990-1 ~92 nicht ange
passt und ist nachgewiesen, dass die Behandlungskosten je 
versicherte Person und Jahr bei den betreffenden Leistungsar-

bringem gleichzeitig um nicht mehr als den Landesindex der 
Konsumentenpreise plus ein Drittel angestiegen sind, so ge
stattet der Bundesrat für 1993 in Abweichung von Absatz 1 bei 
diesen Leistungserbringern eine Erhöhung des Taxpunktwer
tes. DerJaxpunktwert darf jedoch nur so weit erhöht werden, 
dass der Anstieg der Behandlungskosten je versicherte Per
son voraussichtlich höchstens einen Drittel über dem Anstieg 
des Landesindexes der Konsumentenpreise im Jahre 1993 
liegt 
Abs.3 
Liegt der Anstieg .... 1994 liegt (gemäss Text des Bundes
rates) 
Abs.4(neu) 
Vereinbaren Krankenkassen und Leistungserbringer während 
der Geltungsdauer dieses Beschlusses auf überkantonaler 
Ebene erstmals einen Tarifvertrag, ist dieser Beschluss nicht . 
anwendbar, Spätere Tariferhöhungen richten sich nach Ab-
satz 1. · 

Minderheit I 
(Rychen, Bortoluzzi, Borer Roland, Daepp) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II ' 
(Allenspach, Borer Roland, Eymann Christoph, Gysin, Heber
lein, Philipona) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Maspsll 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.1 
Proposmon de Ja commisslon 
Majorlte 
A/.1 
Les tarifs et les prlx applicables aux prestations de l'assu
rance-maladie dans le domaine ambulatoire sont llmites pour 
1993 au nlveau des tarlfs et des prix en vigueur le 30 juin 1992 
Pour 1~ liste des specialites pharma:ceutiques et des medica
ments confectionnes admis pour la prescrlptlon dont la prise 
en charge est recommandee aux caisses-maladie, la date de 
reference est le 15 septembre 1992. ' 
Al.2 
Lorsque la valeur du point n'a pas ete adaptee lors des annees 
1990 a 1992 et qu'il est etabli que durant cette perlode l'aug
mentatlon des couts de traltement, par assure et par annee, de 
certains foumisseurs de prestatlons, n'a pas depasse de plus 
d'un tiers celle de l'indice sulsse des prix ä la consommatlon, 
le Conseil federal autorlsera, en derogation a l'allnea 1, une 
augmentatlon de la valeur du point pour les foumisseurs 
concemes. La valeur du polnt ne pourra cependant etre aug
mentee que dans la mesure ou l'augmentation des frais de 
traitement par assure ne depassera probablement pas de plus 
d'un tlers, pour 1993, l'augmentation de l'indice suisse des 
prix ä la consommatlon. 
,AJ.3 
SI, en 1992, .•.. ä la consommatlon (selon la version du 
Conseil federal) 
Al. 4 (nouveau) 
Lorsque des caisses-maladie et des foumisseurs de p~esta
tlons concluent, pendant la duree de validite de cet arrete, . 
pour la premiere fois une canventlon tarifaire sur le plan inter
cantonal, le present arrete n'est pas applicable. Les augmen
tatlons tarifaires subsequentes se caiculent selon le premier 
alinea 

Minorite I • 
(Rychen, Bortoluzzi, Borer Roland, Daepp) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Allenspach, Borer Roland, Eymann Christoph, Gysin, Heber
lein, Philipona) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
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Proposition Maspoli 
Adherer au projet du Conseil federal 

Rychen, Sprecher der Minderheit 1: In Artikel 1 müssen unse
rer Auffassung nach die Leistungserbringer im ambulanten 
Bereich härter angefasst werden; sonst brauchen wir diesen 
dringlichen Bundesbeschluss wirklich' nicht 
Die bundesrätliche Fassung in Artikel 1 ist die härteste von al
len drei vorliegenden Varianten. Im Klartext heisst die Bundes
ratsvariante für 1993: Preis- und Tarifstopp. Für 1994 ist ein 
Ventil offen, eine Möglichkeit, dann doch nachzugeben, wenn 
es die Verhältnisse erlauben. 
Wenn wiremst machen und den Leuten nicht nur sagen walten, 
wir hätten etwas unternommen, aber nichts getan, dann müs
sen wir die Linie des Bundesrats unterstützen. Es genügt nicht, 
die Prämien einzufrieren, bei den Patienten den Selbstbehaltzu 
erhöhen und dort, wo die Kosten wirklich entstehen, wo wir ein
greifen können, nichts oder fast nichts zu unternehmen. 
Die Lösung,_ die der Ständerat vorschlägt, Ist aus meiner Sicht 
unbrauchbar; die Lösung, die die Kommissionsmehrheit vor
schlägt, ist nicht weit daneben. Warum? Ich wiederhole hier, 
was ich beim Nichteintretensantrag schon gesagt habe: Wir 
haben ein Riesenproblem der Mengenausweitung, und wir 
haben keinen freien Markt auf der Seite der Leistungserbrin
ger. Ich kann es noch deutlicher sagen: Wenn ein Neuabgän-

. gar von der Universität kommt und ein oder zwei Lehr- und 
Wande~ahre gem~cht hat, kann er eine Praxis eröffnen und 
seine Tätigkeit aufgrund von genehmigten Tarifen beginnen. 

· Die Kassen sind nach dem Leistungskatalog des Bundes.ver
pflichtet, zu zahlen. 
Jene, die immer noch meinen, die Krankenkassen könnten im 
einen oder anderen Fall die Bezahlung verweigern, sind 
schlichtweg im Irrtum Sonst lesen Sie mal die Reihen von Ur
teilen des Versicherungsgerichts in Luzern nach. Wir haben 
auf der Seite der Leistungsanbieter keinen Markt, der funktio
niert Er funktioniert selbst dann nicht, wenn beispielswe~e 
kantonale Parlamente entscheiden, sie wollten keinen Com
putertomographen mehr, weil es genug habe. Dann gründen 
die Aerzte einfach ein privates Institut und betreiben diesen 
neuen Computertomographen; dann müssen die Kassen 
diese Rechnungen bezahlen. Das ist eine schlichte Tatsache. 
Nun können wir selbst in Kantonen, wo auf Anraten von Herrn 
Bundesrat Cottl - und schon früher - die Tarife eingefroren 
wurden, weil sich die Verhandlungspartner nicht einigen konn
ten und keine Tariferhöhung stattgefunden hat, eine seh_r 
starke Kostenzunahme beobachten. Woher kommt denn das? 
Das kommt eben von der Mengenausweitung. Da komme ich 
nun nicht umhin, Sie mit einigen Zahlen zu konfrontieren 
Ich möchte Sie bitten, folgendes anzuhören: Im Kanton Bern 
beispielsweise hat die Anzahl Aerzte, die in einer freien Praxis 
praktizieren, innerhalb der letzten fünf Jahre um 16,5 Prozent 
zugenommen. Im Kanton Bern heisst das: es sind zusätzlich 
232 Aerzte auf dem Markt tätig. Aber der Markt spielt bei den 
Aerzten nur bedingt, weil ja im Prinzip jeder tarifgeschützt 
Rechnung stellen kann. Das ist nicht ein Vorwurf an den einzel
nen Arzt; das ist ein Vorwurf an das System, das nicht mehr 
funktionsfähig ist,· das uns nur noch Kostensteigerungen ins 
Haus bringt 
Eine andere Zahl: Im Kanton Bern sind die Arztkosten bei 
gleichbleibenden Tarifen, also gemäss Bundesratsvorschlag, 
in eine.rn Jahr -von 1990 bis 1991 - um 20 Millionen Franken 
gestiegen. Jetzt werden Sie sagen: Diese Zahl sagt uns nichts. 
Ich will das daher in Prozenten ausdrücken: Das ist eine ge
samte Mengenausweitung von 6,6 Prozent Das Tragische 
daran ist, dass der einzelne Landarzt - nehmen wir einen Arzt 
in einem durchschnittlichen bemischen Dorf, der sich Mühe 
gibt, korrekt zu sein, der nicht übertreibt, der auch arnitändlg 
konsultiert, und solche Aerzte gibt es sehr viele-das Pech hat, 
keinen Teuerungsausgleich zu bekommen: Seine Praxisko
sten steigen, und er soll keine höheren Tarife bekommen. Die
sen Aerzten möchte ich den Teuerungsausgleich gönnen. 
Auer dBl:i Proülem betrifft alle: Alle Aerzte zusammen, alle Lei
stungserbringer verursachen diese Mengenausweitung. Ich 
habe Ihnen vorhin gesagt: Im Kanton Bam sind 232 Aerzte 
mehr auf dem Markt tätig als vor fünf Jahren. 

Nun können wir Politiker auf die Totalrevision warten. Dort 
müssen wir dieses Grundsatzproblem einmal diskutieren und 
nach einer Lösung suchen, aufgrund derer dieser Markt bes-
ser spielen könnte; der spielt heute nämlich nicht · 
Aber wenn wir jetzt schon Notmassnahmen wollen, müssen 
wir den Mut haben, mindestens einen Tarifstopp zu verfügen. 
In der Lösung der Kommissionsmehrheit und des Ständerates 
ist noch die Möglichkeit einer Anpassung an die Teuerung ein
gebaut Bei der ständerätlichen Lösung spielt noch der Kan
ton den Schiedsrichter. Auf Seite 2 der Fahne oben können 
Sie lesen, welche Behörden zuständig sind Da komme ich mir 
vor wie ein Fussballspieler, der seinen Gegner vor sich hat und 
sieht: Der Gegner kommt zusammen mit dem Schiedsrichter 
aus der Kabine. Die Kantonsbehörden sind in diesen Fragen 
ja meistens Partei. Deshalb finde ich den Vorschlag des Stän
derates unhaltbar. 
Ich bitte Sie, ein Letztes zu bedenken: Wenn Sie bei diesem 
Bundesbeschluss wollen, dass die Versicherten auch an die 
Kasse kommen, wenn Sie also die Selbstbehalte erhöhen 
wollen - ich habe grundsätzlich nichts dagegen, dass der 
Selbstbehalt für den Spitalaufenthalt erhöht wird, damit die 
Selbstverantwortung wächst-, aber gleichzeitig keinen 'f.arif
stopp verfügen, dann behaupten Sie bitte nicht, Sie hätten 
etwas zur Sanierung, zur Kostendämmung beigetragen. Dem 
ist nicht so. 
Ich bitte Sie, beim Artikel 1 der bundesrätlichen Fassung zuzu
stimmen, damit mindestens ein Gleichgewicht zwischen Versi
cherten und Leistungserbringern geschaffen werden kann. 

Allenspach, Sprecher der Minderheit II: Vor Jahresfrist hat 
das Parlament mittels dringlichen Bundesbeschlüssen ver
sucht, den Anstieg der Krankenkassenprämien zu verhindern. 
Dieser Versuch hat sich - gestehen wir es offen - als Fehl
schlag erwiesen. Die Kosten des Gesundheitswesens sind 
dennoch gestiegen, vor allem weil die Bundesbeschlüsse nur 
die Tarife, nicht aber die im Gesundheitswesen konsumierten 
Mengen beschränken konnten. 
Das Parlament hat den dringlichen Bundesbeschluss betref
fend Massnahmen gegen die Kostensteigerungen im Ge
sundheitswesen auf ein Jahr befristet, weil es sich bewusst 
war, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen 
Rosskuren a Ja Dr. Eisenbart beinhalteten. Es hat gleichzeitig 
den Bundesrat beauftragt, innerhalb eines Jahres zweckmäs
sigere und den Eigenheiten der Krankenversicherung besser 
entsprechende Massnahmen vorzuschlagen. 
Heute müssen wir feststellen, dass der Bundesrat diesem Auf
trag in keiner Weise nachgekommen ist Er potenziert mit sei
nem Antrag sogar noch die Dr.-Eisenbart-Methode, indem er 
im ambulanten Bereich der Krankenversicherung für 1993 
jede Preiserhöhung verbieten will, gleichgültig ob und in wel
chem Umfange Tariferhöhungen vorgenommen worden sind 
Für 1994 schlägt der Bundesrat eine Regelung vor, von der er 
genau weiss, dass sie einem Preis- und Tarifstopp gleich
kommt 
Solches widerspricht allen vernünftigen wirtschaftlichen 
Ueberlegungen, ist kontraproduktiv und ich würde meinen im 
eigentlichen Sinne auch unmoralisch; denn es ist doch offen

. kundig, dass die Kosten der Arztpraxen gestiegen sind und 
auch weiterhin ::;teigen werden. Die Mietzinse, die Investitions
kosten für die Praxis, die Sachkosten und die Preise der Be
triebsmittel steigen, sie werden teurer. Auch die Löhne der Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht einfach während 
Jahren blockier-t werden. 
Es ist rechtsungleich, die Leistungserbringer im ambulanten 
aereich anders zu behandeln als die Leistungserbringer im 
stationären Bereich. Warum, Herr Bundesrat, sollen die Spitä
ler ihre Tarife erhöhen können, die Aerzte aber nicht'? Das ist 
meines Erachtens rechtsungleich. , 
Die Blockierung der Preise und Tarife im ambulanten Bereich 
ist zudem kontraproduktiv. Die Aerzte haben es in der Hand -
Herr Rychen hat darauf hingewiesen -, den Patienten mehr 
Untersuchungen angedeihen zu lassen, mehr Therapien zu 
verschreiben, sie einige Male mehr zur Kontrolle kommen zu 
lassen. Sie können - fachtechnisch gesprochen - eine Men
genausweitung vornehmen. Sie werden diese Mengenaus-
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weitung vornehmen, wenn ein Tarifstopp verfügt wird. Das hat 
zur Folge, dass die Kosten im ambulanten Bereich trotzdem 
steigen; das hat aber auch zur Folge, dass die Patienten län
ger krank .geschrieben werden. Ist sich der Bundesrat be-

- wusst, was es die Betriebe an Lohnfortzahlung kostet, wenn 
die Versicherten bei Krankheit und Unfall unnötigerweise auch 
nur einen einzigen Tag länger .krank geschrieben werden? 
Das sind dann rasch nicht einige Dutzend, sondern einige 
hundert Millionen Franken. Und das provoziert der Bundesrat 
mit seinen Anträgen! . 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit will die Erhöhung der · 
Taxpunktwerte nur zulassen, wenn die durchschnittlichen Be
handlungskosten je Versicherten 1990 bis 1992 nicht mehr als 
der Landesindex der Konsumentenpreise plus ei.n Drittel ge-
stiegen sind · 
Es lässt sich schon heute feststellen, dass diese Vorausset
zungen nicht erfüllt sind Die Behandlungskosten der Versi
cherten sind von 1990 bis 1992 in den meisten Regionen stär
ker gestiegen als die Limite der Kommissionsmehrheit Man 
soll deshalb nicht so tun, als ob man hier eine flexible Lösung 
vorschlagen wollte. 
Das Ueberschreiten der Limiten ist Tatsache. Es erfolgte frü. 
her, in den Jahren 1990 bis 1992, als es noch keine Limiten 
gab; heute ist es von dEm Aerzten nicht mehr beeinflussbar. 
Deshalb unterscheidet sich der Vorschlag der Kommissions
mehrheit in den praktischen Auswirkungen kaum vom Vor
schlag des Bundesrates. Beide bedeuten einen zweijährigen 
Preis- und Lohnstopp im ambulanten Bereich durch die Macht 
des Faktischen. 
Mit dem Antrag der Kommissionsmehrheit werden die Sy
stemfehler des Entwurfs des Bundesrates nicht behoben, 
auch nicht die rechtsungleiche Behandlung der Aerzte gegen
über den Spitälern. Auch dieser Antrag steht im Widerspruch 
zu den von den Aerzten nicht zu verantwortenden Kostenstei
gerungen in den Arztpraxen. Wir nehmen nicht an, dass die 
Kommissionsmehrheit und insbesondere die SP gleichzeitig 
einen Lohnstopp für das ärztliche Hilfspersonal befürworten. 
Die Vorschläge der Kommissionsmehrheit sind zudem in ih
ren Auswirkungen höchst gefährlich. Für jene Regionen, die 
Behandlungskosten unter den gesetzlichen Limiten aufwei
sen, müsste der Bundesrat in den nächsten Tagen das Aus
mass der zulässigen Taxpunkterhöhungen bekanntgeben. Er 
müsste dabei die Teuerung des kommenden Jahres voraus
schätzen. ~ ist gefährlich, wenn unsere Regierung für das 
kommende Jahr eine offizielle , Teuerungsschäµ:ung vor
nimmt Sie könnte Massstab fü_r andere Preiserhöhungen wer
den. Zuwarten dürfte die Landesregierung aber nicht, weil 
diese erhöhten Taxpunktwerte ab 1. Januar 19i3 gelten soll
ten und nicht rückwirkend in Kraft gesetzt werden könnten. 
Die gleiche Situation würde sich im Oktober des nächsten Jah
res ergeben. Wiederum müsste die Regierung die zukünftige 
Teuerung schätzen und als Grundlage für zulässige Tariferhö
hungen einsetzen. Derartige Eingriffe und Preiserhöhungsvor
gaben kannten wir bis anhin nur in Planwirtschaften, deren 
Ineffizienz inzwischen von niemandem mehr bestritten wird 
Wir steuern im Gesundheitswesen Schritt für Schritt auf eine 
solche Planwirtschaft zu; damit ist dann auch die Ineffizienz 
des Gesundheitswesens gegeben. 
Der Beschluss des Ständerates Ist auch nicht' der Weisheit 
letzter Schluss. Er verursacht aber von allen bisherigen Vor
schlägen am wenigsten Schäden. Er ist flexibler und stellt 
nicht. auf vergangenes, sondern auf zukünftiges Handeln der 
Aerzte ab; er entspricht etwa dem, was der Bundesrat vor Jah
resfrist vorgeschlagen hat 
Wenn wir die Chancen für die von allen gewünschte Totalrevi
sion des Krankenversicherungsgesetzes intakt halten wollen, 
sollten wir als geringstem Uebel der Fassung des Ständerates 
zustimmen. 
Ich bitte Sie deshalb, die Anträge der Kommissionsminder
heit II gutzuheissen. 

Fischer-S,3engan: Nachdem Eintreten beschlossen ist, unter
stützt die freisinnige Fraktion ohne Gegenstimme Artikel 1 in 
der vom Ständerat verabschiedeten Form, d. h., sie unterstützt 
den Minderheitsantrag II (Allenspach): So schlecht, Herr Bun-

desrat, wie diese Formulierung nun gemacht wird, kann sie 
auch wieder nicht sein. Sie entspricht dem, was der Bundesrat 

' vor Jahresfrist vorgeschlagen und das Parlament beschlos
sen hat 
Wie Frau Heberlein in ihrem Votum zum Eintreten bereits ein
lässlich dargelegt hat. sind solche dirigistische Massnahmen 
ordnungspolitisch grundsätzlich von Uebel. Wenn sie gar im 
Dringlichkeitsverfahren beschlossen werden, sind sie auch 
demokratisch und rechtsstaatlich fragwürdig. Wenn aber 
schon eine solche Lösung getroffen werden soll, so soll sie 
moderat und unter diesen erwähnten Aspekten möglichst we
nig schädlich ausgestaltet werden. 
Die Erfahrung des vergangenen Jahres hat gezeigt. dass Be
grenzungsbeschlüsse oder gar völlige Tarifstopps, wie sie der 
Bundesrat verlangt - dessen Vorschlag von der Minderheit 1 
jetzt aufgenommen wurde -, die gegenteilige Wirkung zei
tigen, wenn nicht gleichzeitig auf die Mengenentwicklung Ein
fluss genommen werden kann. Mit der Fassung des Ständera
tes wird diesem Kriterium wenigstens teilweise Rechnung ge
tragen. 
Im stationären Bereich ist eine Anpassung an die Teuerung 
vorgesehen. Im ambulanten Bereich soll dies nach Vorschlag 
des Bundesrates und desjenigen der Kommissionsmehrheit 
nicht möglich sein. Die Kosten für Personal, Mieten und Unter
halt steigen im ambulanten ebenso wie im stationären 
Bereich; sie betragen zwischen 50 und 60 Prozent des Um
satzes. 
Der Preis- und Tarifstopp würde deshalb zu einer realen Ein
kommenseinbusse für die Leistungserbringer im ambulanten 
Bereich führen. Eine solche Lösung ist ungerecht Auf ande
ren Gebieten spricht man davon, ob man die Teuerung viel
leicht nicht voll ausgleichen wolle, ob man 1 bis 2 Prozent we
niger ausgleichen wolle, und hier spricht man davon, dass 
man ein Einkommen reduzieren will. Ich möchte hören, wie es 
tönen würde, wenn man bei den Lohnverhandlungen von 
Lohnreduktionen sprechen würde. 
Dabei sind nicht etwa nur die Aerzte betroffen, wie viele irrtüm
lich annehmen Die Regelung gilt auch für alle anderen ambu
lanten Leistungen in Spitälern, Kliniken, Praxen, für Physio
und Ergotherapeuten, für Psychiater, Hebammen-das Perso
nal sämtlicher ambulanter Therapien. Dass vor allem junge All
gemeinpraktiker, wie Herr Rychen sie in verdienstvoller Weise 
erwähnt hat, betroffen wären und unter diesen Aspekten be
sonders leiden würden, während sich die schwarzen Schafe 
wohl wieder ungeschoren aus der'Affäre zögen, sei nur neben
bei erwähnt Herr Rychen tut dies allerdings mit dem lakoni
sch.an Ausdruck «tragisch» ab. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit bringt zwar gegenüber 
demjenigen des Bundesrates ein paar Verbesserungen. Trotz
dem wecken wir Illusionen, denn diese künstlich tiefgehalte
nen Preise lösen die Probleme nicht, sondern sie schieben sie 
nur auf. Eine reale Einkommenseinbusse für Leistungserbrin
ger im ambulanten Bereich verursacht einen Rückstau und ei
nen Nachholbedarf. In der Eintretensdebatte wurde von einem 
Dampfkessel ohne Ventil gesprochen. Das ist keine gute Vor
aussetzung für die reguläre KVG-Revislon. Ich bitte Sie, die 
moderate Lösung zu unterstützen, wie sie von der Minder
heit II (Allenspach) vorgeschlagen wird 

Leuenberger Ernst: Ein mulmiges Gefühl kann einen be
schleichen, wenn man daran denkt, dass wir uns diese ganze 
Diskussion·hier hätten ersparen können, wenn wir vor einem 
Jahrdem Bundesrat gefolgt wären. Ich rriuss Ihnen auch off.en 
gestehen: Wenn jetzt diagnostiziert wird, es sei ein Fehlschlag 
gewesen, dann haben Sie ganz offensichtlich die grosse Zahl 
der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler vergessen, die 
sehr wohl etwas von dieser einjährigen Uebung gespürt ha
ben. Aber Sie würden ja normalerweise nie Hand dazu bieten, 
nach einer bloss einjährigen Wirkungsfrist eine Massnahme 
abschfiessend In ihrer Wirkung zu beurteilen. Es braucht offen-
sichtlich mehr Zeit , 
Von diesem Gedanken lässt sich die sozialdemokratische 
Fraktion leiten, die in allen Punkten bei der Kommissionsmehr
heit mitgewirkt hat mit dem grossen Ziel, im wesentlichen die 
einmal getroffenen Massnahmen jetzt noch für zwei Jahre 
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durchzuziehen. Ich erinnere mich daran, was sic'h hier vor 
einem Jahr abgespielt hat, und jetzt sehe ich, dass ein Gross
teil - ich sage: ein Grossteil - derjenigen, die für Nichteintre
tenden votierten, versucht, die vorgeschlagenen Massnah
men, den Kurs der Kommissionsmehrheit, mit Vorschlägen zu 
unterlaufen, die zum Teil dazu geeignet sind, die ganzen 
Massnahmen ad absurdum zu führen 
Entschuldigung: Was uns hier die Minderheit II (Allenspach) 
in Anlehnung an den Minderheitsantrag im Ständerat vor
schlägt - den Minderheitsantrag des Ständerates finden Sie 
auch auf der Fahne, das ist nämlich der heutige Antrag der 
Kommissionsmehrheit -. ist nichts anderes als der klar de
klarierte Versuch, diese ganzen Massnahmen scheitern zu 
lassen 
Wir müssen uns hier der politischen Tragweite dieser Ausein
andersetzung bewusst sein Es geht darum, ob wir dazu ste
hen, dass wirvor einem Jahr etwas gern.acht haben, das zwar 
alle Mängel hat, die es nur geben kann, das aber doch einer 
Grosszahl von Prämienzahlerlnnen und Prämlenzahlem ge
zeigt hat, dass die Behörden nicht willens und bereit sind, die
ser Prämienexplosion tatenlos zuzusehen. 
Ein Zweites muss hier geschehen: Wir müssen das Feld für die 
Totalrevision bereiten Ich bin nicht ganz sicher, ob alle, die 
jetzt davon reden, die Totalrevision vorzuziehen, dann auch· 
tatsächlich noch dabei sind, wenn es darum geht, bei der To-' 
talrevision harte Beschlüsse zu fassen. Wenn ich mir hier diese 
Partikularlnteressenvertretung anhöre und ansehe, fürchte ich 
manchmal ein bisschen, die ganze Geschichte könnte uns 
nicht gelingen. 
Ich möchte Ihnen auf jeden Fall dringend ans Herz legen, nicht 
nur bei Artikel 1 der Mehrheit zu folgen. Ich habe zwar persön
lich sehr grosse Sympathien für die Minderheit 1 (Rychen); 
aber weil wir diese sich herauskrlstallisierende Kommlssions
"'1ehrheit jetzt einmal durchziehen wollen, wird die sozialde
mokratische Fraktion bei Artikel 1 und dann auch bei den übri
gen Artikeln der Mehrheit zustimmen. Dies tun wir- ich wieder
hole dies-mit dem grossen Ziel, dass wir an Neujahr nicht mit 
leeren Händen dastehen und in dieser Session, in dieser Wo
che zu einem Schluss kommen. Das ist das mindeste, was die 
Krankenkassen von uns erwarten können: dass sie dieses 
Jahr nicht erst im Dezember eine Mitteilung erhalten, was ab 
Neujahr zu geschehen hat, sondern dass sie Ende dieser Wo
che klaren Wein eingeschenkt erhalten. 
Ich bitte Sie also eindringlich - eingedenk des grossen Zie
les-, jetzt in allen Punkten der Linie der Mehrheit zu folgen und 
damit einen Beitrag zu )eisten, dass wir der Totalrevision über
haupt eine echte Startchance geben können 

Borer Roland: Die Fraktion der Auto-Partei wird geschlossen 
der Minderheit 1 (Rychen) zustimmen. 
Wenn wir die Opfersymmetrie wollen, die der Bundesratvorhln 
angesprochen hat, kommen wir nicht darum herum, auch bei 
den Tarifen und Preisen der Aerzte einmal einen Stopp zu ver
fügen. Alles andere wäre inkonsequent 
Ich habe mir heute morgen die Mühe gemacht, mit Vertretern 
der Krankenkassen des Kantons Solothurn ein paar Gesprä
che zu führen Ich spreche jetzt vor allem die Damen und Her
ren hier an, die mit den Aerzten extrem Bedauern haben Hö
ren Sie bitte zu, welche Zahlen genannt werden Diese können 
vielleicht auch für die paar Zuhörer auf der Tribüne Interessant 
sein, denn auch sie bezahlen die Preise am Schluss. 
1985 wurden im Kanton Solothurn pro Arzt durchschnittlich 
Leistungen von rund 320 000 Franken verrechnet; das sind 
nur die Kosten der Krankenkassen.· Nicht einbezogen waren 
die Rechnungen, die an die Suva, an die Militärversicherung 
und an Privatpatienten gestellt wurden. 1989 - das sind leider 
die letzten verfügbaren Zahlen - wurden pro Arzt 390 000 
Franken verrechnet, 70 000 Franken. mehr. Mit Tarifabkom
men usw. wurde dieser Betrag dann In zwei Stuten um 1 O 000 
Franken reduziert 
Es gab also pro Arzt noch eine verrechnete Summe von 
380 000 Franken. Man könnte ja, sagen, das sei nicht so viel: 
Aber eine zweite Zahl ist Interessant; sie entspricht etwa den 
Grössenverhältnissen, die Herr Rychen im Kanton Bam eruiert 
hat: In der gleichen Zeit haben im kleinen Kanton Solothum 
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die praktizierenden Aerzte um dreissig Personen zugenom
men, d h. auch ungefähr um 1 O Prozent Also: Mit dreissig 
Aerzten mehr wurde eine Summe von 60 000 Franken pro Arzt 
mehr verrechnet. 
Diese Zahlen muss man sehen, wenn man sagt, die Aerzte ver
dienten zuwenig. In unseren Augen ist der Antrag der Minder
heit 1 (Rychen) tragbar. 
Wir bedauern, dass der Bundesrat die gleichen Verfügungen 
nicht auch bei den öffentlichen Spitälern angeordnet hat Auch 
die diesbezüglichen Zahlen sind sehr interessant Ich werde 
darauf zurückkommen, wenn wir Artikel 3 und die eventuellen 
Selbstbehalte behandeln. 

M. Delss: M. Rychen a partaitement raison lorsqu'il dit que le 
fait de refuser l'article premier qui vise a bloquer les tarlfs et las 
prix reviendrait a torpiller carrement tout cet arrete. C'est pro
bablement ce qu'a voulu faire la major:ite du Conseil des Etats 
lorsque, dans un deuxieme vote, eile a decide d'en revenir au 
statu quo et de laisser, en quelque sorte, las prlx et las tarifs 
dans les norm~s actuelles. Plre encore, on peut dire que le fait 
de renoncer a cet artlcle revient a faire exactement !'inverse de 
ce que l'on recherchait au depart, a savoirtoucher essentielle
ment las assures et non pas las prestatalres de services ambu
latoires. 
Toutefois, le groupe democrate-chretien ne suivra pas 
M. Rychen jusqu'au bout puisqu'il appuie la version proposee 
par la commission du Conseil national, qui est aussi, a quel
ques details pres, celle que le Conseil des Etats avait adoptee 
dans un premiervote. Cette solution est egalement plus douce 
pour les medecins et las autres prestataires que le projet du 
Conseil federal, dans la mesure Oll certaines exceptions sont 
admises. En somme, il ne s'agit pas non plus d'allertrop loin. 
Enfin, je voudrais dlre un dernier mot a M. Allenspach, qui es
time que le systeme va vers la planificatlon et que le marche ne 

· fonctionne plus. D'une part, il taut bien admettre qu'il s'agit la 
d'un domaine Oll le marche ne pourra jamais fonctionner veri
tablement Le rapport patient/medecin n'est pas une simple 
transaction achat/Vente. II y a toujours une autre dimension, a 
savoir celle de la confiance que celul qui a besoin d'un se
cours aura envers son medecin. Mais, d'autre part, je suis tout 
a fait d'accord pour qua l'on introduise dans le systeme des in
citations allant dans le sens d'une medecine pluseconomique 
car, actuellement, il est vrai que toutes les incitations vont en 
sens contraire. C'est l'objectif de la revision de la loi sur l'assu
rance-maladie. Toutefois, dans l'lmmediat, il taut marquer un 
temps d'arret et obliger les differents partenaires a rester sur 
leurs positions et a gagnerdu temps jusqu'a ce que la revision 
puisse entrer en vigueur. J'irai meme plus loin et dirai a 
M. Allenspach qua le refus de ces mesures est le meilleur 
moyen d'engager IEi systeme davantage encore dans la direc
tion qu'il souhaiteralt lui epargner, a savoir une etatisation de 
la medeclne. 
Pour toutes ces raisons, la grande majorite du groupe demo
crate-chretien ne suivra ni la minorite 1 (Rychen) ni la 
minorite II (Allenspach). II vous demande d'appuyerla propo
sition de la majo~e de la commission. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obfet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00Uhr 
La seance est levee a 13 h oo 
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Art. 1 (Fortsetzung) -Art. 1 (sulte) 

Hafner Rudolf: Die grüne Fraktion unterstützt die Fassung der 
Kommissionsmehrheit Die Fassung der Kommissionsmehr
heit stellt praktisch einen Kompromiss dar. Dies scheint uns 
aufgrund der Ausgangslage gerechtfertigt zu sein. Es ist ja so, 
dass die Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes be
vorsteht, und dort sollen ja die Gewicht~ entsprechend gesetzt 
werden. Es scheint uns aber nicht sinnvoll, bereits heute in die
sem dringlichen 6undesbeschluss die Gewichte massgeblich 
zu verlagern. Oies würde bekanntlich nur auf Widerwillen stos
sen, und es scheint uns nicht angebracht, die Vorlage damit zu 
gefährden. · · 
Unbestreitbar ist indessen, dass Massnahmen · gegen die 
starke Zunahme der Kosten im Gesundheitswesen getroffen 
werden müssen. Kollega Rychen hat uns gestern eine Analyse 
der Ursachen geliefert. Ich bin mit seiner Analyse weitgehend 
einverstanden. Allerdings habe ich den eindruck, dass er nicht 
alles erwähnt hat Der Teufel steckt bekanntlich häufig im De
tail Es gibt zum. Beispiel im Gesundheitswesen den Begriff der 
Iatrogenen Krankheiten. Iatrogen heisst: von Aerzten und ihrer 
Medizin verursacht Es gibt Studien, wonach die sogenannten 
iatrogenen Krankheiten rund einen .' Drittel der gesamten 
Krankheiten ausmachen. Das ist sehr beträchtlich, und wenn 
man in Sachen Kosteneinsparung wirklich etwas machen 
möchte, müsste man hier genauere Analysen machen; aber 
es Ist natürlich klar, dass solche Analysen einer herrschenden 
Schicht von Aerzten nicht gerade passen. 
Welche Altemativen kennt der Bundesrat bezüglich der Be
handlungskonzepte? Herr Bundesrat Cottl, ich möchte Sie 
doch fragen: Haben Sie auch Kenntnis von einer Studie der 
Universität Stuttgart. wonach die komplementärmedizlni
schen Therapien bedeutend kostengünstiger sind? Es scheint 
mir doch langsam der Zeitpunkt gekommen zu sein, auch an
dere Behandlungskonzepte ins Auge zu fassen. Im Sinne der 
Opfersymmetrie ist es zweifellos notwendig, auch bei den Lei
stungserbrfngem gewisse Massnahmen zu treffen. 
Die Version der Kommissionsmehrheit ist nicht stark ein
schränkend; sie ist flexibel, aber sie setzt gleichwohl ein Zei
chen. Mittelfristig sollte differenziert werden. Wir sind der Auf
fassung, dass die Totalrevision des Krankenversicherungsge
setzes geeignet ist, Zeichen zu setzen. Es geht beim vorliegen
den Beschluss um eine Ueberbrückungsmassnahme. 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion, die Minderheitsan
träge abzulehnen und dem Kompromiss der Mehrheit zuzu

. stimmen. 

Maspoll: Erlauben Sie mir, etwas weit auszuholen. 
Vorerst gilt es festzustellen, dass das, was wir letztes Jahr in die
sem Saal beschlossen haben, sehr wohl Wirkung gezeigt hat 
Ueber 95 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer haben 
davon profitieren können. Ihre Krankenversicherungsprämien 
sind in diesem Jahr lediglich um 1 O Prozent gestiegen. Verges
sen wir nicht, dass die Krankenkassen bereits letztes Jahrvon 
Prämienerhöhungenvon 30 und sogar40 Prozent gesprochen 
hatten! Letztes Jahr vertrat die Mehrheit unseres Rates die Auf
fassung, eine solch massive Erhöhung der Prämien sei nicht zu 
verantworten. Mit Recht vertrat sie diese Meinung. 
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Nun frage ich Sie, was sich seit vergangenem Dezember ver
ändert hat Ist die Ausgangslage heute andersJ Ich glaube, die . 
Ausgangslage hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr 
eher verschlechtert Pie Wirtschaftskrise hat unterdessen wei
tere Opfer gefordert Die Arbeitslosigkeit hat massiv zugenom
men. und - allgemein betrachtet- bekunden die Leute, vor al
lem jene der mittleren und unteren Schichten der Gesellschaft, 
noch mehr Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen gerecht 
zu werden. Aus diesem Grunde gilt das, was wir letztes Jahr 
beschlossen haben, heute erst recht .Mit anderen Worten: Wir 
können es nichtverar-,tworten, unsere Mitbürgerinnen und Mit
bürger noch mehr zu belasten. 
Letztes Jahr hat ein Verantwortlicher einer grossen Kranken
kasse ausgerechnet, dass eine Prämienerhöhung von 30 bis 
40 Prozent über die Hälfte aller Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger in finanzielle Schwierigkeiten gestürzt hätte. Heute wä
ren es noch mehr Bürgerinnen und Bürger, welchen dieses 
Schicksal beschieden wäre, denn die Krankenkassen drohen 
wieder mit massiven Aufstockungen der Prämien. Der gleiche 
Verantwortliche, welcher letztes Jahr von 40 Prozent Zuschlag 
sprach, spricht heute von 100 Prozent, die nötig wären, um 
seine Kasse vor dem Bankrott zu retten 
Deshalb lädt Sie unsere Fraktion ein, dem Bundesrat (Minder
heit 1) zu folgen. Dieser Antrag verlangt auch von den Aerzten 
und von all den Leuten, die sich mit Medizin befassen, ein klei
nes Opfer. Dieses Opfer sind die Aerzte und alle andern Lei
stungserbringer den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes 
schuldig. 

Sieber: Der grösste Teil der LdU/EVP-Fraktion unterstützt bei 
Artikel 1 die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission, und 
zwar aus folgendem Grund: · · 
Es ist für uns alle kein Geheimnis, dass die Aerzte in den ver
gangenen Jahren mit der bisherigen Regelung der Sozialver
sicherung recht ordentlich verdient haben - selbstverständ
lich auch mit einem unerhört engagierten Einsatz. Es muss 
einmal gesagt werden, dass die Achtung vor den Medizlnem 
nach wie vor berechtigt ist Ich denke an einen Text aus Jesus 
Sirach 38, der sagt «Der Arzt ist eine Gabe Gottes, und Könige 
beugen sich vor ihm» Wie das mit dem zweiten Teil ist, bleibe 
dahingestellt 
Dazu einige Daten: Die Kosten des schweizerischen Gesund
heitswesens haben in den letzten 38 Jahren um den Faktor 34 
zugenommen. Der Konsumentenpreisindex hat in den letzten 
20 Jahren um das Zweielnhalbfache zugenommen, die Lohn
teuerung um das Dreieinhalbfache. Die durchschnittliche 
Krankenkassenprämie hat aber um das Zehnfache zugenom
men Jetzt reden wir von Opfersymmetrie; für mich ist es 
selbstverständlich, dass jetzt auch die Aerzte zur Kasse gebe
ten werden dürfen Wenn wir bei der medizinischen Grundver
sorgung nicht sparen, zie~ das einen Bruch in der Kranken
versicherung nach sich. Die Versicherten sind ohnehin der 
Auffassung, dass die Pro-Kopf-Prämien zum Teil asozial sind. 
Letztendlich wird der Staat die Kosten für die Krankheiten be
zahlen müssen, wenn diese Leute aus den Krankenversiche
rungen austreten 

· Deshalb sind wir in Artikel 1 für Zustimmung zur Mehrheit der 
natlonalrätlichen Kommission. 

Bortoluzzt: Nachdem Sie gestern Eintreten beschlossen ha
ben, wäre es richtig, bei den Leistungserbringern im ambulan-

. ten Bereich Massnahmen zu treffen, die diese Bezeichnung 
auch verdienen Die Gefahr, dass sich die Aerzte wie in den 
vergangenen Jahren in die Mengenausweitung flüchten, ist 
beim Antrag der Minderheit II und beim ·Mehrheitsantrag der 

. Kommission nicht gebannt Deshalb ist mir die bundesrätliche 
Lösung wesentlich sympathischer, die wenigstens auf der 
Ebene der Preise die Sicherheit gibt. dass für eine kurze Zeit 
von einem Jahr keine Ausdehnung stattfindet und für ein wei
teres Jahr nur eine von geringem Ausmass. Das könnte die für 
das gesamte Gesundheitswesen positive Nebenwirkung ha
ben, dass sich ein junger Arzt nicht nur zwei-, sondern dreimal 
überlegt, ob er eine eigene Praxis eröffnen will oder nicht Die 
Möglichkeit der freien Berufswahl soll nicht eingeschränkt wer
den; aber es darf daraus nicht abgeleitet werden, aufgrund der 
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Ausbildung bestehe gleich noch das Recht auf eine Anstel
lung oder eine selbständige Tätigkeit 
Als gestern Kollege Allenspach - er ist leider nicht anwesend -
den Minderheitsantrag II vertreten hat, war ich etwas irritiert 
Seine Aussagen haben den Eindruck erweckt, als ob es sich 
bei den Aerzten um die Berufsgruppe handle, die in unserem 
Land in besonderem Masse das freie Unternehmertum reprä
sentieren würde. Das ist nicht korrekt: Leistungs- und Tarifvor- . 
sqhriften lassen so etwas gar nicht zu; im Gegenteil, die Aerzte 
werden eher dazu gezwungen, an diesem grossen Umvertei
lungsprozess aktiv teilzunehmen. Es wäre falsch, ihnen dar
aus einen Vorwurf zu machen. Dieser Umverteilungsprozess 
findet jedoch zu einem grossen Teil auf dem Rücken von weni
ger begüterten Leuten statt Das ist meines Erachtens stos
send. 
Der Minderheitsantrag 1 (Rychen) ist sicher vertretbar. Die Ein
kommenssituation der Aerxte lässt eine solche Massnahme 
zu. Die wirtschaftliche Situation ist auch für andere Bevölke
rungskreise nicht gerade glänzend. Auch aus dieser Sicht 
sollte das Verständnis für einen Preisstopp für ärztliche Lei
stungen im ambulanten Bereich vorhanden sein 
Selbstverständlich kann der Preisstopp. der grundsätzlich 
eine ungute Sache Ist, in Bnzelfällen Härten zur Folge haben. 
Er trifft aubh Leute, die es von ihrem Verhalten her nicht verdie
nen In der heutigen Situation kann jedoch darauf keine Rück
sicht genommen werden. 
Wenn wir in Artikel 1 dem Vorschlag des Bundesrates folgen, 
kann man in Artikel 3 auch den Patienten mit einem einiger
massen guten Gewissen neue Lasten aufbürden Wenn Sie 
aber darauf verzichten und den verwässerten Antrag der Mehr
heit oder gar den Minderheitsantrag II annehmen, dürfte es Ih
nen schwerfallen zu erklären, was dieser Bundesbeschluss 
noch soll 
Die SVP-Fraktion unterstützt mehrheitlich den Minderheitsan
trag· 1 (Rychen). 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Zu Artikel 1 liegen drei An
träge vor. Die Mehrheit der Kommission unterstützt den Be
schluss des Ständerates, wie er in der ersten Beratung im Ple
num gefasst wurde. Bei der Minderheit II handelt es sich um 
den Beschluss des Ständerates, der mittels Rückkommensan
trag gefasst wurde. Die Minderheit I und Herr Maspoli wollen 
auf den Entwurf des Bundesrates zurückkommen, der einen 
radikalen Tarif- und Preisstopp für Leistungen der Krankenver
sicherung im ambulanten Bereich vorsieht. indem diese auf 
dem Stand vom 30. Juni 1992 eingefroren werden sollen 
Der Antrag der Minderheit I trifft ganz eindeutig die Leistungs
erbringer: Die Aerzte müssten für 1993 und eventuell für 1994 
auf den Teuerungsausgleich verzichten. Eine Ausnahme gibt 
es nur, wenn der Anstieg der durchschnittlichen Behand
lungskosten je versicherte Person im Jahre 1992 nicht mehr 
als einen Drittel über dem Anstieg 'des Landesindexes der 
Konsumentenpreise liegt Solche Erhöhungen wären 1994 
aber nur insoweit zulässig, als der Anstieg der durchschnittli
chen Behandlungskosten je versicherte Person voraussicht
lich höchstens einen Drittel über dem Anstieg des Landesin
dexes der Konsumentenpreise im Jahre 1994 zu liegen käme. 
Dadurch ist einer möglichen Mengenausweitung Einhalt ge
boten. 
Bis hierher unterscheiden sich die Fassung der Mehrheit der 
Kommission und der Minderheit I zu Artikel 1 in nichts. Was 
will die Kommissionsmehrheit zusätzlich? Sie ist der Meinung, 
dass die meisten Aerzte in den vergangenen Jahren über
durchschnittlich gut verdient haben und dass ihnen ein Bei
trag zur Senkung der Kosten für die Uebergangszeit von zwei 
Jahren zugemutet werden kann Die Kommissionsmehrheit 
hat aber in Artikel 1 Absatz 2 eine Ausnahme für diejenigen 
Aerzte möglich gemacht, die ihre Taxpunktwerte in den Jahren 
1990 bis 1992 nicht angepasst haben. Sie müssen zusätzlich 

. nachweisen können, dass ihre Behandlungskosten pro versi-
cherte Person und Jahr gleichzeitig um nicht mehr als den 
Landesindex der Konsumentenpreise plus ein Drittel angestie
gen sind. DerTaxpunktwert darf jedoch nur so weit erhöht wer
den, dass der Anstieg der Behandlungskosten je versicherte 
Person voraussichtlich höchstens einen Drittel über dem An: 
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stieg des Landesindexes der Konsumentenpreise im Jahre 
1993 liegt Potentiell könnte es Aerzte aus fünf Kantonen be
treffen, die in den le~en zwei Jahren keine Anpassung der 
Taxpunktwerte vorgenommen haben. Das sind allerdings 
rund 40 Prozent aller behandelnden und praktizierenden 
Aerzta · 
Ein weiterer Unterschied zwischen der Fassung der Mehrheit 
und der Minderheit l liegt in der Festlegung des Stichtages für 
die 1;3egrenzung der Medikamentenpreise. Dieser Stichtag 
wird vom 30. Juni 1992 auf den 15. September 1992 verlegt, 
und für 1993 werden die Preise eingefroren. 
Die Kommission hat zudem mit 8 zu 3 Stimmen bei 6 Enthal
tungen Artikel 1 um einen Absatz 4 erweitert Darin wird den 
Krankenkassen die Möglichkeit gegeben, auch mit Leistungs
erbringern einen Tarifvertrag abzuschliessen, mit denen bis 
anhin noch keiner bestand. Es geht in diesem Apsatz konkret 
um die Hebammen, die heute von Kanton zu Kanton und von 
Kasse zu Kasse unterschiedliche Entschädigungen erhalten. 
Die Mehrheit der Kommission hat bei einem·Stimmenverhält
nis von 16 zu 4 an diesem modifizierten und erweiterten Arti
kel 1 festgehalten, obwohl in der Zwischenzeit der Ständerat 
seine Meinung geändert hat Die nationalrätliche Kommission 
ist sich bewusst, dass der Preis- und Tarifstopp keine sympa
thische Massnahme ist, aber zurzeit haben wir keine bessere, 
die zur Kostensenkung beiträgt Der Preis- und Tarifstopp im 
ambulanten Sektor umfasst rund 60 Prozent der Leistungen in 
der Grundversicherung inklusive Medikiµnente. Gleichzeitig 
wird der Kranke für ambulante Behandlungen mit 1 O Prozent 
Selbstbehalt belastet Die restlichen 90 Prozent werden von 
der Kasse über die Prämien bezahlt 
Unter ambulanten Kosten sind sowohl die ärztliche Behand
lung als auch die Medikamente und Behandlungen durch ärzt- ' 
liehe Hilfspersonen eingeschlossen, denn auch die beiden 
letztgenannten erfolgen durch Verordnung des Arztes. Folge
richtig kann auf dem ambulanten Sektor am effizientesten ge
spart werden. Zudem blieben die Aerzte im letztjährigen Bun-
desbeschluss praktisch vor Opfern verschont · 
Mit Absatz 2 dieses Artikels 1 wird auf jene Aerzte Rücksicht 
genommen,•die in den letzten Jahren keine Taxpunktwerter
höhung hatten und nun durch das Einfrieren der Tarife dafür 
härter bestraft würden als andere. 
Zugegeben, der Artikel 1, wie ihn der Bundesrat formuliert hat 
und wie er von der Minderheit I übernommen wurde, wäre der 
einfachere gewesen. Mit der Zufügung von Absatz 2 zum 
Grundsatz von Artikel 1 hat die Mehrheit der Kommission eine 
Flexlbilisierung vorgenommen, die durchaus vertretbar ist und 
die zu keinen Härtefällen bei den Leistungserbringern führt 
Namens der Kommissionsmehrheit muss ich Sie entschieden 
bitten, den Minderheitsantrag II von Herm Allenspach abzu
lehnen. Sein Vorschlag entspricht jenem des Ständerates und 
ist die Lösung, die der Bundesrat letztes Jahr für drei Jahre vor
geschlagen hatte. Er wurde dann in den Räten allerdings auf 
ein Jahr befristet Diese Lösung kann im jetzigen Zeitpunkt 
nicht mehr als adäquat betrachtet werden, da der Bundesrat 
einerseits vom Parlament den klaren Auftrag hatte, mit dem 
diesjährigen Bundesbeschluss die Kantone weniger stark zu 
belasten, und anderseits feststellen musste, dass im letztjähri
gen Bundesbeschluss die Krankenkassen etwas einseitig be
lastet wurden. Beim Antrag der Minderheit II handelt es sich 
um eine Preisplafonierung anstelle des Preis- und Tarifstopps. 
In unserer Kommission hat dieser Antrag nur 5 Stimmen ge-
funden. • 
Ich muss Sie namens der Kommissionsmehrheit ausdrücklich 
bitten, diesen Minderheitsantrag II abzulehnen. Ebenfalls bitte 
ich Sie, den Minderheitsantrag I abzulehnen und für Artikel 1 
in der Fassung der Kommissionsmehrheit zu stimmen 

M. Phlllpona, rapporteur: La commission a exarnin~ cet arti
cfe alors que la majorite du Conseil des Etats avait pris sa pre
miere decision, mais pas encore fa deuxieme. Par la suite, la 
commission a donc decide, a une tres large majorite, de ne 
pas revenir sur sa decision. Par consequent, fe premier exa
men est raste vafable. 
La cornmission a procede a un exarnen tres approfondL Salon 
la proposition du, Conseil federal et de fa minorite I de la com-

mission, une augmentation est totalement excf ue. pour 1993 et 
alle ne sera autorisee, pour 1994, que si l'objectif fixe pour 
1993 est atteint Dans ce cas, une augmentation serait possi
bfe, soit 30 pour cent de plus que f'indice des prix a. la consom
mation. Cette proposition a ete jugee trop dure par une farge 
majorite de la commission, qui vous presente sa solution, la
quelle donne une petite souplesse suppfementaire pour las 
cas ou les tarifs n'ont pas augmente entre 1990 et 1992 L'aug
mentation ne devrait alors pas depasser de plus d'un tiers l'in
dice suisse des prix a la consommation. Cette solution a pour 
principal avantage de ne pas punir tout le monde de la meme 
fac;on et de tenir compte des efforts deja accomplis. Dans plu
sieurs cantons, les tarifs ont ete bloques et plusieurs secteurs 
hospi~iers ont deja consenti un effort dans ce sens-la. C'est 
la raison pour laquelle une large majorite de la commission 
vous propose cette solution. • 
A l'allnea 4, une adjonction a ete faite pour tenir compte de 
nouvelles conventions qui seraient proposees Qu de certains 
cas particuliers, les sages-femmes par exempfe. C'est par 
16 volx contre 4 que cet alinea 4 vous est propose. 
Quanta la minorite II de la commission, alle vous propose une 
version, qui est devenue celle de fa majorite du Conseil des 
Etats, plus souple encore que la proposition de la majorite de 
votre commission. Elle prend en consideration le fait qua, 
dans les prestations pour las soins ambufatoires, les prestatai
res de tels soins doivent egalement accorder la compensation 
du rencherissement a leur personnel, que les coüts augmen
tent egalement pour les1prestataires de solns, et eile vous pro
pose, pour 1993 deja, ce que le Conseil federal propose pour 
1994, sous certaines conditions. 
La majorite de la commission vous invite, par 16 voix contre 5, 
a suivre sa proposition. 

Bundesrat Cottl: Es war unvermeidlich, dass in der Diskus
sion die verschiedenen Evaluierungen bezüglich d_er Ursa
chen der sehr starken Kostenentwicklung noch einmal vorge
bracht wurden. Man hat sogar Stimmen gehört, wonach der 
Patient letzten Ehdes der Hauptverantwortliche für diese Ent
wicklung sein soll Ich möchte diese Frage in diesem Moment 
noch nicht beantworten. Bei Artikel 3 werden wir auf den Pati
enten zu sprechen kommen. 
Hier geht es um die Leistungserbringer. Ich habe Argumente 
gehört, die angesichts der mir bekannten Zahlen kaum haltbar 
sind. Herr Allenspach hat bezüglich der Leistungserbringer 
behauptet, das Ganze sei «unmoralisch», die Blockierung der 
Tarife für ein oder zwei Jahre sei «unmoralisch». Wenn ich die 
Entwicklung des durchschnittliphen Einkommens der frei 
praktizierenden Aerzte zwischen 1982 und ·1990 betrachte- im 
Jahre 1 ~ betrug dieses durchschnittliche Einkommen um 
die 300 000 Franken, genau 273 000 Franken -, frage ich 
mich, ob das einfache Begehren, jetzi einmal masszuhalten, 
wirklich unmoralisch ist oder ob sich dieses Begehren nicht 
geradezu aufzwingt Ich wäre mit Beiwörtern etwas vorsichtig( 
Herr Allenspach und Herr Borer Roland haben gefragt- es ist 
eine bere6htlgte Frage -, wieso die Spitäler nicht auch in die 
gleichen Massnahmen der Tarifbeschränkung einbezogen 
würden. Die Antwort müssen Sie geben. Sie haben nämlich 
letztes Jahr in Artikel 4 des Bundesbeschlusses den Bundes
rat- gegen dessen Willen-beauftragt, eine neue Massnahme 
vorzuschlagen, die «den Interessen der Kantone besser ent
spricht». Wir sind Ihrer Weisung getreu gefolgt Wir schlagen 
jetzt eine etwas andere und etwas bessere Behandlung der 
Kantone vor. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, mögen Sie 
bitte selber beurteilen. Wir haben einfach Ihren Auftrag erfüllt 
Eines möchte ich schon heute sagen: Wenn Herr Allenspach 

· und andere die Meinung vertreten, dieser kleine, auf zwei 
Jahre beschränkte Bundesbeschluss könnte die künftige To
talrevision des Krankenkassengesetzes gefährden, dann 
muss ich Ihnen sagen: Ihre Argumentation Ist eine ausge
zeichnete Argumentation a futura memoria Aber ich habe den 
Eindruck - wenn ich jetzt sehe, wie gross die Interessenge
gensätze schon bei einer so kleinen Massnahme sind-, dass 
die gleichen Interessengegensätze -.man vernimmt aus der 
ständerätfichen Kommission schon einiges-bei der Totalrevi
sion um so stärker zutage treten werden. Ich bitte Sie, Herr Al-
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lenspach, dann auf diese Interessengegensätze hinzuweisen, 
die bis heute keine Totalrevision erlaubt haben und die heute 
schon bei kleinen Fragen so heftig aufeinanderstossen. 
Ich komme jetzt zu den Anträgen: Oer Antrag der Kommis
sionsmehrheit hätte die Konsequenz, dass für die'Aerzteschaft 
von fünf Kantonen - es betrifft etwa 40 Prozent der gesamten 
schweizerischen Aerzteschaft - eine Ausnahmeregelung po
tentiell möglich wäre. Ich möchte noch einmal betonen: mög
lich, denn es ist gar nicht sicher, dass für alle eine Ausnahme
regelung getroffen werden kann. Absatz 2 gemäss Kommis
sionsmehrheit sieht ja neben den zeitlichen noch andere Be
dingungen vor, die erfüllt werden müssen. Ich frage mich wirk
lich, weshalb für fast die Hälfte der Leistungserbringer Ausnah
men möglich sein sollten. 
Persönlich bin ich der Auffassung, dass der Minderheitsan
trag 1 (Rychen) der kritischen Lage am besten entsprechen 
würde. Sollte aber der Antrag der Kommissionsmehrheit 
durchkommen, so bin ich mir natürlich im klaren darüber, 
dass irgendwo Kompromisse gefunden werden müssten. 
Auf jeden Fall bitte ich Sie, den Minderheitsantrag II (Allens
pach) zurückzuweisen. 

Präsident: Sie haben zu entscheiden zwischen den Anträgen 
der Mehrheit, der Minderheit 1 (Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates, zugleich Antrag Maspoli) und der Minderheit II 
(Zustimmung zum Beschluss des Ständerates). 

Abstimmung-Vote 

Namentliche Eventua/abstimmung 
Vote preliminaire, par appel nominal 

Fü; den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit-
glieder: · 
Votant pour la proposition de la majorite: 
Aguet, Baumann, Baumberger, Bäumlin, Beguelin,, Bircher 
Peter, Bircher Silvio, Bischof, Blatter, Bodenmann, Borel Fran
QOIS, Borradori, Bortoluzzi, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, 
Bühler Simeon, Bühlmann, Bundi, Bürgi, carobblo, Cotti, 
Daepp, Danuser, Darbellay, de Dardel, David, Deiss, Diener, 
Dormann, Ducret, Dünki, Duvoisin, Eggenberger, Engler, Epi
ney, Fankhauser, Fasel, Fahr, von Feiten, Fischer-Sursee, 
Gardiol, Gebet, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grass Andreas, 
Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ur
sula, Haller, Hämmerle, Harl, Herczog, Hass Otto, Hass Peter, 
Hildbrand, Hollenstein, Hubacher, lten Joseph, Jäggi Paul, 
Jeanpretre, Jöri, Keller Anton, Keller Rudo1f, Kühne, Lederger
ber, Leemann, Leu Josef, Leuenberger Ernst, Maeder, Martl 
Werner, Maspoli, Mauch Ursula, Meier Hans, Meyer Theo, Mi
steli, Oehler, Raggenbass, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann 
Maximilian, Ruckstuhl, Ruf, Rutishauser, Rychen, Schmid 
Peter, Schmidhalter, Schnider, Schwab, Seiler Rolf, Sieber, 
Spielmann, Stalder, Stamm Judith, Steffen, Steiger, Strahm 
Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vettern, Vollmer, Weder 
Hansjürg. Wiek, Wiederkehr, Ziegler Jean, Zölch, Züger, Zwy-- "~ 
Für den Antrag der Minderheit II stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votant pour la proposition de la minorite II: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Bezzola, Binder, Bonny, Borer 
Roland, Bührer Gerold, Camponovo, Cavadini Aöriano, Che
vallaz, Cincera, Couchepin, Dettling, Dreher, Eggly, Eymann 
Christoph, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey 
Claude, Frey Walter, Friderici Charles, Fritschi· Oscar, Früh, 
Giezendanner, Giger, Gros Jean-Michel, Guinand, Gysin, He-

. berlein, Hegetschweiler, Jenni Peter, Kam, Leuba, Loeb Fran
QOis, Mamle, Mauch Rolf, Maurer, Miesch, Moser, Müller, Nab
holz, Narbel, Neuenschwander, Perey, Phillpona, Pidoux, 
Poncet, Rohrbasser, Savary, Scheidegger, Scharrer Jürg, 
Scheurer Remy, Spoerry, Stamm Luzi, Steinegger, Steine
mann, Stucky, Suter, Tschuppert Karl, Wanner, Wrttenwiler, 
Wyss (63) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstiannent: . 
Comby, Meier Samuel, Schmied Walter, Segmüller, Tschopp 

(5) 

. Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder -Sont absents: 
Bär, Berger, Blocher, Caccia, Caspar-Hutter, Columberg, Eti
que, Jaeger, Leuenberger Moritz, Luder, Maitre, Matthey, 
Mühlemann, Pini, Robert, Ruffy, Sandoz, Scharrer Werner, 
Seil~r Hanspeter, Theubet, Zisyadis, Zwahlen (22) 

Präsident Nebikar stimmt nicht 
M. Nebiker, president, ne vote pas 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1/Maspoli 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.2a (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 

110 Stimmen 
37 Stimmen 

(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daepp, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona, Segmüller) 
Titel 
Tarife und Preise im teilstationären Bereich 
Abs.1 -
Im teilstationären Bereich können zwischen Lelstungsetbrin
gem und Krankenkassen während der Dauer dieses Be
schlusses neue Tarife vereinbart werden, die den Beschrän
kungen von Artikel 1 und 2 nicht unterliegen. 
Abs.2 
Als teilstationär gelten Leistungen, die weniger als 24 Stunden 
in Anspruch nehmen und unter ärztlicher Leitung in zweckent
sprechenden medizinischen Einrichtungen mit dem notwen
digen Fachpersonal (zur Betreuung und Ueberwachung) er-
bracht werden. ' · 

Art. 2a (nouveau) 
Proposition de la commission 
Maforite 
Rejeter la proposition de la mlnorite 

Minorite 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daepp, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona, Segmüller) 
Trtre 
Tarifs et prix dans le domaine semi-hospitalier 
Al. 1 
Dans le domaine semi-hospitalier, las nouveaux tarlfs qui se
ront fixes entre les fournisseurs de prestations et las caisses 
pendant la duree de validite de cet arrete ne seront pas soumis 
aux limitations prevues par les articles 1 et 2. 
A/.2 
Est consideree comme semi-hospitaliere la prestation foumie 
pendant moins de 24 heures et qui est prodiguee saus la di
rection d'un medecin dans un etabllssement et avec les instal
lations adequates par un personnel qualifie (pour les soins et 
la surveillance) 

Frau Heberleln, Sprecherin der Minderheit: ·· Dass der jetzt 
kommentarlos beschlossene Artikel 2 dieses Bundesbe
schlusses auf die Grundversorgung der in der allgemeinen 
Abteilung versicherten Patienten erhebliche negative Auswir
kungen haben wird, haben wir von den Kantonen gehört Sie 
nehmen sie in Kauf. Ich bin aber der Meinung, dass wir sie 
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nicht einfach nur in Kauf nehmen dürfen, sondern dass wir an
dererseits als Ergänzung zu diesem Artikel Anreize bieten 
müssen. Im Gegensatz zum Buhdesrat und zur Kommissions
mehrheit bin ich der Ansicht, dass wir nichts unversucht las
sen dürfen, auch sparen, dass wir also nicht nur einseitig Ta
xen, Tarife und Prämien blockieren sollten. Wir haben bessere 
Lösungen, Frau Dormann. Wir müssen bereits heute Sparan
reize beschliessen und dürfen nicht nur bei der Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes davon sprechen. Darin, Frau 
Gohseth, besteht für mich die Umwandlung des Systems. 
Wir haben im KVG-Entwurf gute Ansätze dazu. Dass wir unbe-

. strittene Ansätze heute realisieren müssen, scheint mir selbst
verständlich zu sein, solange dieser Beschluss noch unter 
dem Titel Kostendämpfungsmassnahmen und nicht unter 
Blockierungsmassnahmen läuft Die medizinische Entwick
lung ermöglicht heute Operationen, bei denen sich die Aufent
haltsdauer in einem Spital oder in einer fachlich, medizinisch 
und pflegerisch ähnlich gut ausgerüsteten Institution auf ein 
Minimum reduziert Diese teilstatlonäre Behandlung ist im 
KVG-Entwurf völlig unbestritten; sie ist dort definiert und auf
genommen. 
Heute bestehen für diese Behandlungsmöglichkeit keine Ta

. rife. Der Aufwand ist erheblich grösser als bei ambulanten Lei
stungen, denn die Betreuung in einer solchen Institution muss 
während 24 Stunden am Tag gewährleistet sein. Weil diese 
Tarife heute nicht bestehen, sondern nur ambulante Tarife an
gewendet werden können, bleiben die Patienten über Nacht in 
den Spitälern und werden dafür belohnt, indem ihnen die 
Krankenkassen alles bezahlen. 
Mit meinem Minderheitsantrag soll den Kassen lediglich die 
Möglichkeit gegeben werden, diese Tarife einzuführen und 
mit Institutionen Verträge abzuschliessen, mit denen sie dies 
wünschen. Dass diese Massnahme von niemandem bestritten 
wird, hat sich letztlich auch an einer Tagung in Nottwil unter 
der Leitung von Ständerat Huber gezeigt Ich sehe nicht ein, 
warum wir den Kassen nicht heute bereits diese Möglichkeit 
einräumen wollen. Mit diesem Antrag entsteht weder ein Ver
waltungsaufwand noch eine Pflicht der Kassen, Verträge abzu
schliessen, und auch kein Recht der lnstltutlonen, einen derar
tigen· Vertrag zu erhalten. Wir vergrössern höchstens den 
Spielraum der Krankenkassen, kostengünstige Verträge mit 
Institutionen abzuschllessen. 
Daher bin ich der Ueberzeugung, dass wir heute diese Mög
lichkeit in diesen Bundesbeschluss aufnehmen müssen. Das 
Anliegen wird von niemandem bestritten. Bestritten wird nur 
der Zeitpunkt, und das scheint mir eine recht vage Ausrede zu 
sein, wenn es uns mit den Kosteneinsparungen wirklich ernst 
ist . 
Wenn Sie dem Artikel 2a zustimmen, so muss gleichzeitig in 
Artikel 3 der Titel ergänzt werden; in Artikel 3 Absatz 1 muss 
«und bei teilstatlonären Leistungen» und in Artikel 7 Absatz 2 
ein neuer Buchstabe b bis «für teilstationäre Leistungen» ein
gefügt werden. Ich möchte diese Anträge später nicht noch
mals einzeln begründen. 

Jörl: Die SP-Fraktion empfiehlt Ablehnung des Minderheits
antrages Heberlein. Ich habe schon beim Eintreten klar darauf 
hingewiesen, dass der vorliegende Bundesbeschluss primär 
zum Ziel hat, die Versicherten - im Sinne einer Ueber
brückungsmassnahme_-vor einer weiteren Erhöhung der Prä
mien zu schützen, bis das revidierte Krankenversicherungsge
setz in Kraft tritt. 
Mit dem Einbezug von weiteren, noch so berechtigten Anlie
gen überladen wir dal? Fuder; es kippt, und der Bundesbe
schluss wird scheitern, was eventuell die Absicht der Antrag
stellerin ist Dies würde in erster Linie 95 Prozent der Versicher
ten treffen, dle dieses Jahr von einer Prämienvergünstigung 
profitiert haben. Das müssen Sie bedenken, wenn Sie diesen 
Minderheitsantrag zu beurteilen haben. 
Die Verankerung des teilstationären Bereichs gehört in die Re
vision des Krankenversicherungsgesetzes, die nächstes Jahr 
von der nationalrätlichen Kommission in Angriff genommen 
wird. Nur schon die Tarifausgestaltung in diesem Bereich ist 
eine langwierige Arbeit und kann im Rahmen des dringlichen 
Bundesbeschlusses überhaupt nicht seriös angegangen wer-

den. Nach Auskunft von Versicherungsseite sind die Aerzte 
und die Versicherungen jetzt schon uneinig über die Tarifaus
gestaltung, bevor der teilstatlonäre Bereich überhaupt ir
gendwo verankert wurde. Das Sparpotential des teilstationä-

. ran Bereichs ist völlig unbestritten, aber auch nur dann, wenn 
sich die Anbieter und die Versicherungen auf grundsätzlich tie- · 
fere Tarife einigen können, als sie in den Spitälern gelten. Die
ses Anliegen wird im Rahmen der KVG-Revision sein!:)n Platz 
finden, aber nicht in einem befristeten Bundesbeschluss. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Minderheitsantrag Heber
lein -wie auch alle folgenden Anträge mit der gleichen Forde
rung - abzulehnen, wie ihnen das eine grosse Mehrheit der 
Kommission beantragt , 

Frau Daepp: Die Mehrheit der SVP-Fraktion stimmt dem Min
derheitsantrag zu. Wir möchten sparen helfen, wo es über
haupt möglich ist Den Kassen wird dadurch die Möglichkeit 
gegeben, mit entsprechenden Institutionen Verträge abzu
schliessen. Die Krankenkassen würden also durch diesen 
Minderheitsantrag nicht unbedingt verpflichtet, solche Ver
träge einzugehen. Durch diesen Minderheitsantrag wäre die 
Möglichkeit gegeben, im Bereich der teilstationären Behand
lung mehr Erfahrungen zu sammeln und für die definitive Revi
sion vorzuarbeiten. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, dem Minderheitsan
trag zuzustimmen. Er wird Auswirkupgen auf die Artikel 3 und 
7 haben, bei d!9nen wir ebenfalls den Anträgen der Minderheit 
Hebertein zustimmen werden. 

Präsident: Die grüne Fraktion, die CVP-Fraktion, 9ie Fraktion 
der Schweizer Demokraten und der Lega dei Ticinesi und die 
LdU/EVP-Fraktion teilen mit, dass sie der Mehrheit zustimmen 
werden. 

Eyma~n Christoph: Ich bitte Sie im Namen der liberalen Fral<
tion, dem Minderheitsantrag von Frau Heberlein zuzustim
men. Diese Bestimmung ist ein Anreiz. um zu sparen. Diese 
Stossrichtung muss und wird auch bei der Ge_setzesrevision 
verfolgt werden. Sie dient der Verbilligung, das ist unbestritten. 
Wir finden, dass man jetzt damit beginnen sollte. Mit dieser 
Massnahme sollten wir den Krankenkassen schon jetzt helfen. 
Ich bitte Sie also um Zustimmung zum Minderheitsantrag von 
Frau Heberleln. 

Frau Dormanrt, Berichterstatterin: Die Minderheit Heberlein 
schlägt einen neuen Artikel 2a vor. Sie beantragt, dass die 
Krankenkassen mit den Lelstungserbringem während der 
Dauer dieses zweijährigen Bundesbeschlusses neue Tarife 
vereinbaren können, die weder den Beschränkungen von Arti
kel 1 noch von ArtlJ<el 2 dieses Bundesbeschlusses unterlie
gen, d. h. weder eindeutig zum ambulanten noch eindeutig 
zum stationären Bereich gehören. In diesem Wortlaut kommt 
zum Ausdruck, dass es den Begriff «teilstatlonär» in der gelten
den Krankenversicherungsgesetzgebung nicht gibt Dieser 
Begriff würde also auf.dem Weg eines Bundesbeschlusses. 
der aller Voraussicht nach dringlich erklärtwird, eingeführt 
Obwohl das Anliegen der Minderheit Heberlein seine Berechti
gung hat-wir kennen in der Schweiz zum Beispiel Tagesklini
ken für chirurgische Eingriffe oder auch Tagesspitäler für pfle
gebedürftige Betagte -, sind Zeitpunkt und Ort, qen Begriff 
«teilsta:tlonär» als neuen Begriff einzuführen, falsch. Nach dem 
heute geltenden Recht gilt die teilstationäre Behandlung als · 
ambulante Leistung. Mit Sicherheit wird der Begriff «teilstatlo
när» mit all seinen Konsequenzen in der Totalrevision des 
Krankenversicherungsgesetzes vertieft diskutiert werden. · 
In der Kommission ist der Antrag der Minderheit Heberlein mit 
11 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt worden. Ich 
bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, den Antrag der 
Minderheit ebenfalls abzulehnen. 

M. Phlllpona, rapporteur: La propositlon de la minorite 
Heberlein va certalnement dans le sens d'une diminutlon des 
coOts de l'assurance-maladie puisqu'il y aurait lieu de rempla- · 
cer certalnes hospitalisations par du semi-hospitalier qui de
vrait ~tre beaucoup moins coOteux pour les caisses-maladie 
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que l'hospitalisation elle-meme. Une teile diminution des 
couts ri'est pas contestee, etant donne que le projet de loi la 
prevoit et que meme M. Jöri l'a admise tout a !'heure, au nor:n 
du groupe socialiste. 
Si la majorite de la commission, par 11 voix contre 8 et 
3 abstentions, vous demande de rejeter la proposition de la 
minorite, c'est parce qu'elle est d'avis que ces dispositions 
n'ont pas leur place dans des mesures urgentes valables pour 
deux ans. En effet, il s'agit la d'une notion nouvelle qui de
mande une mise an place. 

Bundesrat Cottl: Ich muss noch einmal betonen, dass es hier 
wirklich nur um eine kurzfristige Ueberbrückungsmassnahme 
geht Die Idee von Frau Heberlein ist in der Totalrevision ent
halten. Wenn wir jetzt beginnen wür,den, alle Elemente der To
talrevision vorzuziehen, hätte das zwei Konsequenzen: 
1. Der sowieso gefährdete, nötige Ueberbrückungsbeschluss 
würde überladen und damit zusätzlich gefährdet 
2. Wir würden die mühsam erreichten Gleichgewichte in der 
Totalrevision gefährden, denn auch dort geht es um eine Op
fersymmetrie. Würde man jetzt die einzelnen Elemente zum 
Teil vorziehen, wären diejenigen, die die Opfer noch nicht ge
bracht haben, weniger bereit, bei der Totalrevision einer Opfer
symmetrie zuzustimmen 
Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat es vorziehen würde, 
wenn Sie diesen Bundesbeschluss auf ein Minimum reduzie
ren würden. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit I 

68 Stimmen 
58 Stimmen 

(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daej:>p, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona, Segmüller) 
Titel 
.... im Spital und bei teilstationären Leistungen 
Abs. t · 
.... in einer Heilanstalt und bei teilstationären Leistungen erho
ben .... 

, Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland,, Eymann Christoph, 
Philipona, Segmüller) 
Abs.1 
.... trittein.nichtversicherbarer Beitrag an die Behandlungsko
sten .... 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit III 
(falls der Antrag der Minderheit II abgelehnt wird) 
(Borer Roland, Allenspach, Bortoluzzi, Daepp, Gysin) 
Abs.1 
.... tritt ein Beitrag an die Behandlungskosten von 20 Franken 
pro Aufenthaltstag. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.3 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Biffer 

Minorite J 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daepp, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona, Segmüller) 
Titre 
.... l'höpital et pour les prestations semi-hospitalieres 

Al. 1 
.... un etablissement hospitalier ainsi qua pour las prestations 
semi-hospitalieres .... 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite/1 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Eymann Christoph, 
Philipona, Segmüller) 
Al. 1 _ 
...• une contribution aux frais de trait,ement qui ne peut etre 

. assuree .... 
Al.2,3 
Adherer a ta decision du Conseil des Etats 

Minorite III 
(au cas ou la proposition de la minorite II est rejetee) 
(Borer Roland, Allenspach, Bortoluzzi, Daepp, Gysin) 
A/.1 
.... une contribution aux frais de traitement de 20 francs par 
joumee d'hospitalisation. 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Heberleln, Sprecherin der Minderheit II: Ich gebe meine 
Versuche nicht auf, sparen zu helfen Die Begründung des 

· Bundesrates zu Artikel 2a war für mich doch recht unglaub-
würdig. Alle reden vom Sparen, wollen Kosten dämpfen, und 
wenn wir es heute können, sagen wir nein. Wir verschieben es 
auf drei bis vier Jahre später, bis dann vielleicht die Gesetzes
revision kommt 
Der Ständerat hat diesem Vorschlag mit 32 zu 6 Stimmen klar 
zugestimmt Er führt eine minimale Kostenbeteiligung von 
10 Franken pro Tag im Spital ein. Der Grund dafür ist nicht
wie uns dies unterstellt wurde - das Verlangen, die Versicher
ten mehr zur Kasse zu bitten. Als.Vertreterin des Spitalwesens 
müsste ich eigentlich der Mehrheit zustimmen; denn jeder 
Tag, der länger im Spital verbracht wird, vermehrt dort die Ein
nahmen Er steigert aber zugleich auch die Kosten, und Ko
stendämpfung ist mir wichtiger. Wir würden auch hier wieder 
das heutige Anreizsystem, möglichst viel im Spital zu mac~en 
bzw. möglichst lange im Spital zu bleiben, statt ambulant oder 
teilstationär behandeln zu lassen, umkehren Heute wird jeder 
Patient, der sich kostenbewusst verhält, bestra~ Wenn er die 
Nacht im Spital verbringt, bezahlen die Krankenkassen alles. 
Wenn er am Abend nach Hausa geht, muss er einen grossen 
Anteil selber bezahlen. 
In meinem Antrag habe ich die Formulierung des Ständerates 
übernommen, obwohl sie auch in Frage gestellt werden kann, 
obwohl eine höhere Kostenbeteiligung auch in der KVG-Revi
sion vorgesehen ist Die Schweiz hat die höchste Aufenthalts
dauer pro Patient im Spital. Nach Schätzung der Krankenkas
sen könnten jährlich 200 Millionen Franken eingespart wer
den, wenn jeder Patient nur einen Tag früher aus dem Spital 
entlassen würde. Dass diese Massnahmen längerfristig eine 
Reduktion der Prämien und der Spitalkosten zur Folge haben 
werden, steht ausser Zweifel. Darum ist auch Ihr Vorwurf, nur 
die Patienten würden zur Kasse gebeten, ungerechtfertigt 
Eine Reduktion der Kosten wird für alle Beteiligten positive Fol
gen haben, für die Prämienzahler in allererster Linie. 
Selbstverständlich müssen diese Massnahmen mit einer Re
duktion der Spitalbetten gekoppelt werden und auch mit ei
nem Ausbau der Spitex-Dienste. Es handelt sich auch nicht 
um eine Massnahme für mehr Einnahmen der Spitäler. Im Ge
genteil, wenn der Kostendeckungsgrad in den Spitälern er
höht wird, bezahlen wir weniger Subventionen, und auch die 
Krankenkassen müssen weniger bezahlen. 
Dass diese Kostenbeteiligung nicht versicherbar sein soll, war 
in der Kommission unbestritten. Ich hoffe, dass der Ständerat 
diese Ergänzung aufrehmen wird; sie wird vom BSV aus
drücklich begrüsst Von einer Entsolidarisierung von 'Gesun
den und Kranken zu sprechen oder von einer Abwälzung der -
Kosten auf die Kranken, scheint mir völlig verfehlt zu sein; dies 
um so mehr, als wir den Gesamtbetrag gegenüber heute auf 
500 Franken reduzieren 
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Vielleicht ist dies auch der Ort, um einmal.festzustellen, dass 
wir in diesem Beschluss nur von höchstens 50 Prozent aller 
Versicherten sprechen, die eine Zusatzversicherung haben. 
Wie gross oder wie umfangreich diese ist, ob es sich um Halb
privat- oder Privatversicherungen handelt, ist eine andere 
Frage. Aber nur rund 50 Prozent der Bevölkerung haben eine 
Allge-meinversicherung ohne irgendwelche Zusatzversiche
rungen. Wir reden nur von diesen Beträgen, auch wenn wir 
von den Prämienbelastungen sprechen. Wir wecken oft Illusio
nen, weil alle Zusatzversicherten oder ganz privat Versicherten 
die Meinung haben, auch sie würden durch diese Bundesb~ 
schlüsse entlastet-dies ist nicht der Fall 
Ich befürchte, dass dieser Bundesbeschluss, wenn wir ihn so 
durchziehen, eine ZUnahme der Pflegetage zur Folge haben 
wird, die sich in den letzten Jahren doch zurückentwickelt 
haben. Wenn wir den teilstationären und ambulanten Bereich 
weiterhin als zweitklassig behandeln und die Patienten da
durch mehr belasten, als wenn sie im Spital sind, besteht 
überhaupt kein Interesse an einer weiteren Reduktion der 
Spitalkosten. Sie beanspruchen aber mit rund 12 bis 13 Milli
arden Franken einen grossen Anteil an den Gesamtkosten im 
Gesundheitswesen in der Höhe von beinahe 30 MIiiiarden 
Franken. 
Wir haben wie gesagt die höchste Spitalaufenthaltsdauer in 
Europa: Sie beträgt im Durqhschnitt rund ~ 4 Tage statt wie im 
europäischen Mittel 10 Tage. Eine Reduktion der Spitaltage 
auf den europäischen Durchschnitt ergäbe eine Reduktion 
von rund 30 Prozent, also eine Kostensenkung von 3 bis 4 MIi
iiarden Franken. Mit der Einführung dieses im Ständerat prak
tisch unbestrittenen Selbstbehaltes können wir einen kleinen 
Schritttun. 

Borer Roland, Sprecher der Minderheit III: Der Eventualan
trag der Minderheit III, mit dem wir eine Selbstbeteiligung an 
den Behandlungskosten von 20 Franken verlangen, wenn der 
Antrag der Minderheit 11 abgelehnt wird, ist unseres Erachtens 
die letzte Möglichkeit, im Rahmen dieses Gesetzes noch zu 
sparen. Es ist eine merkwürdige Situation, da muss ich Herrn 
Bundesrat Cotti unterstützen: Letztes Jahr gaben wir Sparauf
träge, und heute ist vom Sparen nicht mehr die Rede, sondem 
es geht nur noch darum, die Prämien zu plafonieren. So geht 
es natürlich nicht! · 
Was Frau Heberleln vorhin gesagt hat, kann ich voll und ganz 
unterstützen. Ich möchte sogar noch ergänzen: Wir haben 
nicht nur die längste Aufenthaltsdauer in den Spitälern, wir ha
ben auch die grösste Spitälerdichte und die höchste Betten
zahl in ganz Europa Das zusammenwirken dieser drei Fakto
ren bewirkt rein betriebswirtschaftlich betrachtet - und ich 
'komme immer wieder darauf-, dass die Spitäler gar kein Inter
esse daran haben, Aufenthaltsdauern zu verkürzen: Man will 
die vorhandene Infrastruktur nutzen. 
Ich nehme wieder unseren kleinen Kanton Solothum als. Bei
spiel: Der Neubau respektive Umbau des Kantonsspitals 01-
ten kostet den Kanton eine Viertelmilliarde Franken - wahr
scheinlich wird .es noch etwas mehr sein. Wer bezahlt das? 
Bel der Diskussion um einen Selbstbehalt oder einen Behand
lungskostenbeitrag von 20 Franken muss man eigentlich die 
entstehenden Gesamtkosten sehen. Ich habe mir wieder ein 
paar Zahlen herausgeschrieben, die sehr interessant sind. 
Bürgerspital Solothum oder Kantonsspital Olten: Logis, Ver
pflegung und ärztliche Betreuung in der Allgemeinabteilung -
ärztliche Betre.uung heisst in dieser Phase ein- bis zweimal pro, 
Woche Besuch eines Arztes - kosten Krankenkassen und 
Kanton pro Tag 512 Franken. Unsere Spitäler entwickeln sich 
langsam zu 6-Stem-Hotels, und das geht zu weit Ein weiteres 
Beispiel: Frauenspital Bern. Eine Frau aus dem Kanton Solo
thum besucht das Frauenspitat Bem. Dabei entstehen Kosten 
von 1027 Franken pro Tag. So geht es doch wirklich nicht 
mehr! 
Wenn Sie sparen wollen - und ich bitte Sie, diese letzte Mög
lichkeit der Kosteneinsparung zu nützen-, dann müssen Sie 
dem Minderheitsantrag II oder allenfalls dem Eventualantrag 
der Minderheit III zustimmen. 
Wir können in den Spitälern nur noch Kosten sparen, wenn der 
Patient, sprich Konsument, bereit ist, einen Gegendruck zu er-
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zeugen, und sagt: Jetzt ist es genug, jetzt will ich nach Hause. 
Verpassen Sie diese letzte Möglichkeit des Sparens im Ge
sundheitswesen nicht, sonst müssen wir wirklich zu einer radi
kalen Systemänderung, zu einem Systemwechsel kommen. 

Jörl: Kollege Borer, es geht hier nicht ums Sparen, sondern 
um die erneute Umverteilung von Kosten auf dem Buckel der 
Versicherten, und mit diesen 10 Frankf?n zu argumentieren ist 
praktisch demagogisch. Es geht hier um mehrere hundert Mil
lionen Franken, die schlussendlicti wieder auf die Versicher
ten abgewälzt werden. ·Aus diesem Grunde ist die Kostenb~ 
teiligung der Versicherten im stationären Bereich für uns das 
eigentliche Piece de resistance der ganzen Vorlage. 
Aus diesem Grunde haben wir zu dieser Abstimmung auch 
Namensaufruf verlangt Es ist sozialpolitisch nicht zu verant
worten, dass den Versicherten noch mehr aufgebürdet wird. 
Die letzten Jahrzehnte haben eine überproportionale Steig~ 
rung der Finanzierung durch die Versicherten gebracht -
durch · höhere Pro-Kopf-Prämien, Franchisen und höhere 
Selbstbehalte. Weil das Fass am Ueberlaufen ist, war der Bun
desrat zum Handeln gezwungen und hat im Sinne einer 
Ueberbrückung versucht, die am härtesten betroffenen Versi
cherten einigermassen vor der Prämienentwicklung zu ver
schonen. 
Ohne Bundesbeschluss sind bis 1995 doppelte Krankenkas
senprämien prognostiziert Wir dürfen den Versicherten sicher 
nicht Sand in die Augen streuen, sondern müssen - auch hier 
vorne - klar festhalten, dass wir keinen Prämienstopp b~ 
schliessen, sondern einen sozial möglichst verträglichen, ab
gebremsten Anstieg. Die Versicherten müssen auch in Zu
kunft mit einem Prämienanstieg rechrien, insbesondere wenn 
sie sich Billigkassen angeschlossen haben. 
Der Grundgedanke der Selbstbeteiligung im ambulanten Be
reich war früher einmal die Kostendämpfung. Die Versicherten 
sollten mit einer Kostenbeteiligung von einem Arztbesuch ab
gehalten werden. Wieweit diese Idee überhaupt ökonomisch 
gegriffen hat, wurde nie untersucht Der Selbstbehalt im Spital
berelch wird aber niemanden davon abhalten, ins Spital einzu
treten. Ein Eintritt ins Spital erfolgt in den allerwenigsten Fällen 
freiwillig. Was den Anteil von möglichen, ambulant durchzu-· 
führenden chirurgischen Eingriffen betrifft, muss eine Lösung 
im Rahmen der KVG-Revlsion gesucht werden. Auch die An
setzung des Selbstbehalts auf 1 o Franken bewirkt nichts als 
eine Kostenumlagerung von Millionen von Franken auf dem 
Buckel der Versicherten. 
bar Ständerat hat in dieser Frage anders entschieden als un
sere Kommission. Er hat sich für eine weitere, bis jetzt nicht er-· 
schlossene Finanzierungsquelle ausgesprochen, mutet den 
Versicherten noch mehr zu, entschied sich aber zudem für 
eine Aufhebung des Tarifstopps. Der Ständerat entschied sich 
für die Anliegen der Aerzteschaft und gegen die Anliegen der 
Versicherten -das muss ganz klarf~gehalten werden. 
Es liegt nun an uns, diesen Grundsatzentscheid umzukehren: 
nämlich einen Bundesbeschluss zu verabschieden, der eine 
Entlastung der Versicherten bringt und ein minimales Solidari
tätsopfer vonseiten der Anbieter, der Aerzteschaft, fordert 
Wir empfehlen Ihnen, Artikel 3 zu streichen. 

M. Pldoux: On a dit de ces arretes federaux urgents qu'ils vou
lalent donner un signal dans une direction, qu'ils .ne s'atta
quaient pas aux causes de la maladie, mais uniquement a ses 
effets, et qu'on pourrait s'y opposer parce qu'ils n'etaient des
tines qu'a ta galerie. Nous avons icl un test de notre volonte de 
combattre la cause des co0ts ou de nous satisfaire d'afflrma
tions a savoir que les medecins et les höpitaux cantonaux ont 
interet a ce que les couts de la sante augmentent 
Ceux qui raisonnent ainsi tiennent des discours de cantine. II 
n'est pas serieux d'affirmer que las cantons ont interet a ce que 
les tarifs des höpitaux augmentent en vue d' obtenir davantage 
d'argent, par exemple pour le financement des routes. Une 
discussion a deja eu lieu concemant les rriedecins. II est stu
pide de mettre seulement a leur charge !<:1 hausse des coats. 
Car vous savez tous que c'est votre comportement, celui des 
individus, quf augmente de teile maniere les couts de la sante. 
Lorsque votre femme ou votre fils est malade, vous exigez que 
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tous les examens soient faits, avec les appareils les plus mo
dernes, et vous n'acceptez pas que le sej~ur a l'höpital du 
membre de votre famille soit de duree limitee. 
M. Jöri a tort et a raison quand il soutient que les propositions 
de minorite ne concernent pas un probleme d'epargne,.mais 
de repartition des coOts. II est vrai que la question de la reparti
tion des coOts demeure, et nous l'aborderons plus tard. Mais 
cette mesure-ci est ciblee; el\e est deja en vigueur - j'y revien
drai - et pourrait avoir quelque chose de positif. 
Je connais les chiffres des höpitaux vaudois quant ä. la duree 
du sejour d'une femme qui va donner naissance a un enfant 
On considere l'accouchement comme une maladie, et c'est 
pour cette raison qu'on dispose de ces elements. on· ne pos
sede pas de statistiques pout les Etats-Unis, ou les femmes ne 
restent hospitalisees que querques jours, mais dans nos höpi
taux publics, les accouchees restent moins de six jours. Ce
pendant, dans un seul höpital vaudois, des femmes sejour
naient plus de dix jours. J'ai eu de la peine a admettre-et nous 
n'avons pas admis -que toutes ces femmes fussent deux fois 
plus malades que les autres et leurs enfants deux fois moins 
en banne sante. Cela etait dO a des raisons exterieures, c' est
a-dire a des d~sfonctionnements, qui faisaient qu'on avait inte
ret a garder ces femmes plus longtemps dans cet höpital-la 
plutöt qua dans las autres. 
Cet exemple gocumente montre bien qua notre comporte
ment est essential pour fixer la duree de notre sejour a l'höpi
tal Si l'on veut, on peut en reduire la duree, sur la base d'un 
certain nombre-d'elements. Au point de vue pratique, il existe 
differentes mesures concernant la duree du sejour et le coOt 
par cas, sur lesquelles jene m'etendrai pas. 
Par consequent, la proposition de la minorite va dans le bon 
sens. C'est an fonction de leur portemonnaie qua las gens ont 
interet a rentrer a la maison le vendredi soir, plutöt qua le lundi, 
evitant ainsi de passer trois jours de plus a l'höpital aux frais de 
la collectivite. La mesure proposee est donc bonna Mais, je le 
repete, eile est deja introduite, par le biais de la taxe hospita
liere, dans le canton de Frlbourg - le Grand Conseil fribour
geois vient de l'adopter-et je serai heureux d' entendre le rap
porteur de langue franc;aise ä cet egard Nous allons l'intro
duire dans le canton de Vaud et il est question de le faire dans 
celui du Valais. · 
Je sais bien, Mesdames et Messieurs mes collegues alemani
ques, qu'une idee exprimee en franc;ais ne peut etre qu'inte
ressante et qu'elle doit etre exprimee an allemand pour deve
nir serieusel Nous avons la une bonne idee-qui sera reprise 
dans la revision de loi - exprimee en allemand par le Conseil 
des Etats et par la minorite de notre commission. C'est la rai
son pour laquelle je vous invite d'ores et deja a donner ce si
gne - puisqu'on fait de la politique en donnant des signes - a 
savoir que nous voulons inciter las gens a ne pas consommer 
lnutllement des prestations medicales. 

Frau Gonseth: Die grüne Fraktion empfiehlt Ihnen ;zustim
mung zur Mehrheit und Ablehnung aller Minderheitsanträga 
Wir lehnen es ab, dass die Kostenbeteiligung bei Spitalaufent
halt mit diesem Bundesbeschluss eingeführt wird. Diese 
grundlegende Aenderung der bisherigen Kostenbeteiligung 
soll mit der Totalrevision des KVG geschehen und·sozial abge
federt sein - und zwar so, dass sie dann wirklich etwas an An
reiz bringt Der von den Minderheiten gestützte Artikel 3 Ist 
nämlich völlig undurchdacht und bringt wahrscheinlich unter 
dem Strich überhaupt nichts. 10 Franken pro Tag als Selbst
beteiligung sind doch kein Anreiz zum Sparen, und niemand 
wird wegen diesen 10 Franken das Spital einen Tag früher ver
lassen. 
Auch die Krankenkassen warnen vor einem Systemwechsel 
bei der Erhebung des Selbstbehaltes, weil dies einen erhebli
chen Verwaltungsaufwand bedeutet Wir haben mit dem letzt
jährigen Bundesbeschluss die Verwaltungskosten der- Kran
kenkassen plafoniert; bürden wir ihnen mit diesem Artikel 3 
doch nicht wieder einen erheblichen Mehraufwand an Verwal
tungsarbeit auf! 
Der Höchstbetrag des jährlichen Selbstbehaltes von heute 
750 Franken ist auf 500 Franken reduziert worden. Ich würde 
das eigentlich begrüssen, weil der SelbstbehalMer Versich~r-

ten in der Schweiz im Vergleich zu den anderen Ländern sehr 
hoch ist Wir haben in der Schweiz die.weltweit höchste Selbst
zahlungsquote. Im Durchschnitt liegen wir bei 24 Prozent 
Selbstzahlungsquote, während diese in den EG-Ländern bei 
nur durchschnittlich 16 Prozent liegt 
Die grüne Fraktion empfiehlt Ihnen deshalb Ablehnung des 
ganzen Artikels 3, weil er unter dem Strich keine Kostenein
sparungen bringen wird. 

Sieber: Die LdU/EVP-Fraktion empfiehlt Ihnen Streichung die
ses Artikels 3, und zwar aus folgenden Gründen: Solange die 
Krankenkassen bei der Spitex-Betreuung nur ungenügende 
Vergütungen gewähren, ist es ein Widerspruch, die Kostenbe
teiligung im Spital zu diskutieren. Denken wir an all die pflege
bedürftigen Leute: Diesen bezahlt.die Krankenversicherung, 

· im Gegensatz zur Unfallversicherung, nicht einmal die Haus-
halthilfa Von dieser asozialen Massnahme eines Selbstbehal
tes sind vor allem Rentner betroffen; sie liegen weitaus am 
häufigsten in Spitälern. 
Der Selbstbehalt ist· keine Kostendämpfungsmassnahme, 
sondern unter heutigen Verhältnissen schlicht eine Attacke auf 
das Portemqnnaie von Betagten und Hochbetagten. Ein 
Selbstbehalt im Spital wäre erst dann zu diskutieren, wenn via 
revidiertes KVG gleichwertige Betreuung zu Hausa gewährlei
stet UAd angemessen bezahlt würde. 

M. Delss: Tocrt d'abord quelques remargues quant au fand de 
la question de la partlcipation des assures et des patients, en 
particulier, aux frais ambulatoires et hospitaliers. II est vrai 
qu'il existe actuellement une disparite. Le patient paie dans le 
cas de traitement ambulatoire, il est libere dans le cas d'une 
hospitalisatlon. Cette disparite induit effectivement Lina mau
vaise utilisatlon des ressources et il est entendu qua la revi
sion de la loi devra eliminer cette divergence. II est vrai aussi 
qua les assures sont responsables en partie de la sur
consommation Mais il.ne faudrait pas les accabler seuls, ni 
de prima abord. Je dirai a M. Pldoux qua, finalement, c'est 
quand meme le medecin qul decide du traitement, qui de
cide de l'hospitalisation On ne va pas affirmer qua les mede
cins decident deliberement de prodlguer des E10ins dont las 
patlents n'auraient pas besoin. 
Mais, taut campte fait, il est jUste de placer las incitations dans 
le bon sens, c'est-a-direde faire en sorte qua las patients aient 
lnteret a se comporter de maniere parcimonieuse, eux aussi. 
Avant de faire supporter des charges nouvelles aux assures, il 
taut aussi constater, cela est vrai, qua tous las patients ne sont 
pas dans la meme situation et ne sont pas tous a meme de 
supporter ces charges nouvelles. Je pense notamment a tous 
las rentlers qui ont dejä suffisarnment de peine a payer, a 
!'heure actuelle, leurs cotisations a l'assurance-maladie. Pour 
ces personnes, une charge_ supplementalre serait tout simple
ment insupportabla Or, il faut rappeler qua le projet de revi
si,on deJa loi, qui prevoit d'ellminer ces divergences ou de faire 
supporter davantage aux patients, prevoit aussi, aux articles 
57 et 58, des mesures d'accompagnement au niveau des sub
ventions, puisqu'il s' agit de diriger ces subventions davantage 
vers las personnes qui en ont vraiment besoin. A ce mo
ment-la;en procedant aux deux mesures en meme temps, on 
pourra d'une part charger davantage las beneficiaires des 
soins, mais soulager aussi ceux qui ne seraient pas a meme 
de faire face a cette nouvelle difficulte. 
On plaide pour cette mesure, parce qua l'on veut economiser. 
II ne taut pas non plus an exagerer la portee. Certains argu
ments avances en faveur de l'efficacite de ces mesures ne 
sont tout simplement pas soutenables. Lorsqu'on nous parle 
de constructions des höpitaux, vous n'allez pas nous faire 
croire qua c'est cette franchise qui va finalement faire qu'on 
construira moins d'höpitaux? Le probleme est qua las lits, une 
fois qu'ils existent, coOtent de toutes fa9ons et sont utiHses, 
parce qua, du pQint de vue de la gestion d'une entreprise, il est 
interessant d'utiliser les capacites existantes. Si donc vous 
avez le sentiment qua surcapacites il y a, il faut bien sOr agir au 

. niveau des investissements et non pas au niveau de l'exploita
tion des höpitaux. Lorsqu'on nous parte d'etablissements ou 
d'hötels a six etoiles, il convient de rappeler aussi qu'il est ici 
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question non pas des assurances complementaires, mais de, 
l'assurance de base. 
Enfin, un autre el~ment nous rend perplexes: a !'heure ac
tuelle, dans plusieurs cantons romands en tous cas - je n'ai 
pas fait l'examen detoutes les situations cantonales- les par
lements ont decide aussi d.e charger les patients de nouvelles 
franchises. Alors, tout de meme, prenons garde a ne pas arri
ver de toutes parts avec des augmentations qui. au bou.t du 
co.mpte, seraient cumulatives. · 
Pour toutes ces raisons, selon le groupe democrate-chretien, 
il est tres discutable de proceder a l'heure actuelle a ces tnesu
res de charges supplementaires des patlents. II est en tous cas 
exclu d'aller jusqu'a 20 francs, comme certains le souhaite
raient Une autre raison fait qua le groupe demo.crate-chretlen, 
dans l'immediat, s'opposera a taute nouvelle charge pour les 
patients et suivra par consequent la majorite de la commis
sion. En effet, nous voutons d'abord savoir ce que le Conseil 
des Etats va decider quant a l'article premier. Et ca n'est qu'a 
partir du moment ou nous connaitrons ce resultat que noos 
serons eventuellement dlsposes a entrer en matlere sur une 
questlon de nouvelle franchise. 

On Maspoll: Le misure urgenti dovrebbero limitarsi al minimo 
indispensabile per permettere dl raggiun9ere il loro scopo. 
Ora, quale e lo scopo di questo pacchetto ehe il Consiglio fe
derale ci propone? Lo scopo e uno solo, e quello di evitare co
sti supplementari ai pazlentl, agli assicuratl. Questo almeno e 
quello ehe propongon.o gll articoli 1 e 2 di questo decreto ur
gente. 
Ora, I' articolo 3, quasi ci si fasse pentiti di aver concesso qual
cosa all'assicurato, cerca di riprendere parte di quei benefici 
ehe abbiamo concesso. Questo articolo 3 e assai pericoloso,. 
perche il passo tra nulla e 1 o franchl e un passo molto grosso. 
Fra un paio d'anni il passo da 10 franchi a 20 e pol a 25 e a 
30 franchi sara molto piccolo proprio perche, dovessimQ ac
cettare questo articolo, noi sanciremmo un principio - mi sl 
conceda il termine- iniquo, cioe di punire chi e ammalatö. 
In pratlca cosa dlce questo articolo 37 Dice: tu sei ammalato, 
dunque devi andare all'ol!!pedale, dunque paga 10 franchi al 
giomo oggi ehe domanl potrebbero essere ben dl pi0 di 1 0. 
Puo darsi ehe nell.'amqito della nuova legge sull'assicurazlone 
malattia si possa prendere in considerazlone anche una mi
sura di questo genere ehe noi, pero, nelia frazlone de! Demo
craticl svizzeri/Lega c;iel Ticinesi vediamo differenziata e ve
diamo fatta partendo da altri presuppostl ehe non quello del
l'lndiscriminato pagamento di 10 franchi al giomo pertutti. 
Puo darsi, dicevo, ehe questa possibilita un domanl possa 
portare dei beneficL Sarebbe comunque sbagliato pero san
cire oggi un prineipio del genere, quando si tratta proprio di 
proteggere l'asslcurato, e non gia di caricarlo dl nuova legna 
verde, di nuove spese. 
Chi di noi v~ volentieri all'ospedale? lo credo ehe nessuna cit
tadina e nessun cittadino di questo Paese fa i saltl di gioia 
quando qualcuno gli dice: tu devl andare all'opedala E dun
que io non credo ehe ci sia gante ehe approfltta di questa pos
sibilita perche all'ospedale sta meglio ehe acasa sua Semmai 
gli'abusi awengono, si, awengono nel campo della medicina 
ambulatoriale. Ed ecco perche bisognerebbe controllare me
glio clo ehe awiene in queste settore. E ancora una volta - e 
non mi se ne voglia-la colpa di questa mancanza di controlll e 
da attribuire, guardacaso-alle casse ammalati; casse amma
lati ehe sembra abbiano tutto l'interesse di mandare la gante 
all'ospedale invece di favorire la medicina ambulatoriale; 
casse ammalati ehe demonizzano i medici, qualora i loro fogli 
di malattia superano una determinata cifra, e casse ammalati 
ehe non vogliono capire ehe ad esem·pio una polmonite curata 
a casa con tutti i medlcinali e con tutte le eure del caso costa 
incommensurabilmente meno della stessa polmonite curata 
all'ospedale. 
Dunque e vero ehe in questi settori - sia medicina ambulato
riale, sia medicina ospedaliera- ci sono diverse cose da mat
tere a posto, ci sono controlli piu severi da effettuare, ma e al
tresl esatto e sacrosanto ehe non si deve e non si puo, e sa
rebbe sbagliatissimo farlo: penalizzare l'assicurato, penaliz-
zare l'ammalato. · · 

Ecce perche la frazione dei Democratici svizzeri/Lega dei Tici
nesi votera per la maggioranza. cioe per togliere questo arti
colo dal decreto. 

Rychen: Zum Thema der.Kostenbeteiligung möchten wir von 
der SVP-Fraktion aus jetzt schon ankündigen, dass wir bei der 
Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes ganz'sicher 
für eine Kostenbeteiligung eintreten werden. Die höhere Mit
verantwortung des Patienten, des Versicherten, ist als Grund
prinzip richtig. 
Bei uns ist allerdings die Diskussion darüber offen, ob es sinn
voll ist, mit Sofortmassnahmen eine solche grundsätzliche 
Frage aufzuwerfen oder gar eine solche neue Art von Kosten
beteiligung einzuführen Bei uns gingen die Meinungen über · 
die Frage, wieweit das sinnvoll ist, etwas auseinander. Persön
lich glaube ich, dass dies heute nicht angebracht ist, weil der 
Rat ja in Artikel 1 aus politischen Gründen nicht wollte, dass 
die Leistungserbringer auch wesentlich zur Kostendämpfung 
beitragen müssen. So ist für mich das Gleichgewicht nicht 
mehr gegeben. 
Ich möchte noch auf ein Kriterium hinweisen, das nicht ent
scheidend ist, aber in der Debatte trotzdem erwähnt werden 
soll: Eine Kosteinbeteillgung von 1 0 Franken pro Spitaltag wird 
qel den Krankenkassen - gemäss den Ausführungen der 
Praktiker - zur Erarbeitung neuer, zusätzlicher EDV-Pro
gramme führen. Es sind also administrativ recht schwierige 
Aufwendungen zu bewältigen. Dies darf auch nicht unter
schätzt werden, wenn man bedenkt, in welcher Zeit diese Art 
von Beteiligung eingeführt werden soll. 
Persönlich empfehle ich Ihnen-weil das Gleichgewicht in die
sem Massnahmenpaket nicht mehr gegeben ist -, hier auf 
eine Kostenbeteiligung zu verzichten Später, bei der Totalrevi
sion, wird das unumgänglich sein 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Artikel 3, den der Ständerat 
in den Beschluss eingebaut hat, war der umstrittenste Artikel 
In unserer Kommission. Der Ständerat geht davon aus, dass 
mit der Kostenbeteiligung des Patienten im Spital, wie sie Arti-

. kel 3 vorsieht, nicht nur Symptombekämpfung betrieben wird, 
sondern dass d@lllit ganz klar die Ursachen der Kostenexplo-

. sion im Gesundheitswesen erfasst werden. 
Im geltenden Krankenversicherungsgesetz kennt die statio
näre Behandlung - im Unterschied zur ambulanten Behand
lung - keinen Selbstbehalt Daraus ziehen der Ständerat und 
die Minderheiten unserer Kommission den Schluss, dass zu 
viele Patienten die stationäre Behandlung der ambulanten Be
handlung vorziehen, da sie kostenfrei ist Der Ständerat ver
kennt, dass nicht der Patient den Spitaleintritt wählt, sondern 
in der Regel doch der behandelnde Arzt dem Patienten zum 
Spitalaufenthalt rät oder ihn dort einweist 
Mit der Einführung des Selbstbehaltes wollen der Ständerat 
und die Minderheit II (Heberlein) einen Ausgleich schaffen 
zwischen der stationären und der ambulanten Behandlung. 
Mit der Einführung eines Beitrages von 10"Franken pro Aufent
haltstag anstelle des Selbstbehaltes erhoffen sich der Stände
rat und die Minderheit II eine Verkürzung der generellen Auf
enthaltsdauer in den Spitälern und dadurch eine wesentliche 
Kosteneinsparung. 
An die Wirkung dieser Spritzenkurglaubtdie Mehrheit unserer 

, Kommission nicht oder zuwenig. Zum einen liegt die Verant-. 
wortung zur wahlweisen Behandlung der Krankheit-stationär 
oder ambulant - nicht beim Patienten, sondern beim Arzt 
Zum anderen bestimmt nicht der Patient die Dauer seines Auf
enthaltes im Spital, sondern der Arzt Dieser legt die Dauer des 
Aufenthaltes gemäss dem Heilungsprozess fest und kaum 
aufgrund des Selbstbehaltes von 1 0 Franken pro Tag. Jeder 
Arzt wird beim Patienten die Angst vor den zu übernehmenden 
10 Franken Taggeld mit der Begründung beseitigen, dass 
man auch zu Hause 1 0 Franken für die Verpflegung ausgeben 
müsse. 
Die befristeten Massriahmen, die wir jetzt diskutieren, sind ge
dacht gegen die Kostensteigerung in der Krankenversiche
rung. Was aber der Ständerat und die Minderheit II wollen, ist 
eine Kostenverlagerung. Wenn Frau Heberlein versucht, uns 
weiszumachen, dass bei einer Teilübernahme der Spital-
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kosten durch die Patienten die Ausgaben der Krankenkassen M. Phillpona, rapporteur: En ca qui concerne la participation 
kleiner werden und folglich die Prämien gesenkt werden kön- aux coüts hospitaliers, la situation actuelle est la suivante: 
nen, täuscht sie sich insofern, als in Artikel 3 Absatz 2 der c'est la gratuite totale de l'hospitalisation, alors qu'il y a une 
Höchstbetrag des dem Patienten zumutbaren Selbstbehaltes participation aux frais hors de l'höpital. II ne faut pas oublier 
pro Jahr im ambulanten und stationären Bereich auf 500 Fran- que les coüts de la sante sont aussi causes par une longue 
ken limitiert wird Dies bedeutet, dass mit diesem Beschluss, hospitalisation. 
falls er so angenommen würde, der Selbstbehalt, den das Ge- La proposition de la minorite I vise a diminuer le sejour a l'höpi-
setz jetzt bereits im ambulanten Behandlungsbereich kennt, tal. Nous savons·que la diminution d'un seul jour pour cJ:,aque 
von heute jährlich 750 Franken auf 500 Franken herabgesetzt patient ferait economiser 200 millions de francs. C'est en 
würde. Im heutigen Zeitpunkt nehmen die Krankenkassen comptant sur cet effet dissuasif que le Conseil des Etats et la 
durch den zehnprozel'ltigen Selbstbehalt der Patiente_n im am- minorite de votre commission ont propose une participation 
bulanten Behandlungsbereich jährlich rund 300 bis 400 Millio- de 1 0 francs par jour. ' 
nen Franken ein, dies bei einem jährlichen Höchstbetrag von La majorite de la commission, quant a eile, ne croit pas a ces 
750 Franken Selbstbehalt Würde dieser auf 500 Franken effets et, en outre, elle ne veut pas charger davantage les assu-
herabgesetzt, ergäbe dies rund · 100 Millionen Franken Mehr- ras, le but de la loi etant au contraire de les decharger. D\autre 

· kosten für die Krankenkassen. , part, elle estime qu'il ne s'agirait que d'un deplacement des 
Sie sehen daraus ganz klar, dass der Seibstbehalt, wie er in Ar- co0ts: cela reviendrait a demander une.participation supple-
tikel 3 durch deo Ständerat und die Minderheit ll verlangt wird, mentaire aux assures par le biais de cette contribution. Or, ie 
mehr eine Kostenverlagerung zu Lasten der Patienten und but de l'arri3te est de diminuer la charge pour las malades, et ia 
Versicherten wäre und keine oder nur eine minimale Kosten- majoritede la commission s'en tient a cela. 
einsparung bringen würde. En tant que Fribourgeois, j'ai ete interpeile par M. Pidoux. 
Die Minderheit III (Borer Roland) versucht mittels Eventualan- C'est tres volontiers que je vous cite la justification du Conseil 
trag, dieses Problem besser in den Griff zu bekommen Herr d'Etatfribourgeois a une demande d'augmentation des co0ts. 
Borer verlangt einen Beitrag von 20 Franken pro Aufenthalts- Je vous rappelle cependant que le Conseil d'Etat fribourgeois 
tag des Patienten im Spital, falls der Antrag der Minderheit II est forme d~ trois PDC et de trois socialistes, dont le ministre 
von Frau Heberlein abgelehnt wird. • des flnances et le ministre de la sante. Voila ce qÜe propose le 
Dieser Antrag fand in der Kommission in einer Eventualabstim- Conseil d'Etatfribourgeois: «Dans tous les secteurs medicaux 
mung nur sechs unterstützende Stimmen. Das Problem liegt . hospitaliers, las malades ou les pensionnaires sent appeles a 
vor allem bei den minderbemittelten Versicherten, die einen · contribuer aux co0ts de traitement ou d'accueil qu'ils provo-
Selbstbehalt in diesem Umfang gar nicht übernehmen könn- quent Ainsi en va-t-il des frais d'accueil et de soins dans les 
ten In der Totalrevision wird diesem Pr9blem Rechnung getra- ~omes pour personnes ägees, des frais de soins et d'aide ta-
gen, indem ein Betrag sichergestellt wird zur Uebemahme von miliale a domicile, des frais de soins medicaux ambulatoires, 
Selbstbehalten für Leute, die finanziell schlechtgestellt sind des frais de soins dentaires scolaires, -etc. Ces contributions 
Deshalb ist der Eventualantrag der Minderheit 111 wenig durch- decoulent des lois federales ou cantonales. Le secteur hospi-
dacht und ohne den Einbezug der Konsequenzen für die Pati- talier en division commune echappe toutefois a cette regte. La 
enten formuliert worden difference entre les depenses nettes et le forfait des caisses-
Es muss auch mit Recht die Frage gestelltwerden, wie die Spitä- maladie est couvert par les subventions des collectivites'publi-
ler und mit ihnen die Kantone reagieren und damit umgehen ques • et par des recettes diverses des höpitaux. Ainsi, une 
würden, wenn plötzlich die Bettenbelegung so markantzurück- contribution financiere des patients en division commune ap- • 
gehenwürde, wiedlesvomStänderatundvonderMlnderheit II parait a l'evidence comme justifiee.» C'est presque elq:lcte-
erwartetwird. Solange wir in der Schweiz angeblich eine Ueber- ment le contraire de ce que vlennent de dire ici MM Jöri et · 
kapazität von rund 18 000 Spital betten haben, kann nicht in ei- Deiss, au nom des groupes precltes. , 
nem auf zwei Jahre befristeten Bundesbeschluss eine Mass- Par 16 voix contre 7, votre commission vous invite ä suivre la 
nahme getroffen werden, die plötzlich halbleere Spitäler zur majorite, c'est-a-dire a biffer cet article, et a rejeter la proposi-

- - Folge hätte; denn auch dieses Phänomen wäre eine reine Ko- tion de la minorite II ainsi que la proposition subsidiaire de la 
stenverlagerung, diesmal auf Kosten der Steuerzahler. minorite III. 
Die erwähnten Ausführungen machen deutlich, dass das Pro
blem der ungleichen Belastung von ambulanten und stationä
ren Behandlungen nicht mit einer oberflächlichen Kur behan
deltwerden kann; hier bedarf es einer vertieften Wurzelbehand
lung. Diese ist in der Totalrevision des Krankenversicherungs
gesetzes vorgesehen. 
Deshalb beantragt die Kommission mit 16 zu 7 Stimmen die 
Streichung des ganzen Artikels 3. Ich bitte Sie also im Namen 
der Kommissionsmehrheit, das gleiche zu tun 

Begrüssung-Bienvenue 

Präsident Ich habe die Ehre, auf der Tribüne eine Delegatio11 
des ukrainischen Parlamentes unter der Leitung von Herrn 
Iwan Stepanowitsch Pljusch, Präsident der Rado, also des Par
lamentes, zu begrOssen. Die Delegation setzt sich aus fünf Ab
geordneten zusammen. Nach der Unabhängigkeit der ukraini
schen Republik, die am 1. Dezember1990beschlossen wurde, 
und nach dem Uebergang zur Marktwirtschaft drängt es sich 
auf, Kontakte auf parlamentarischer Ebene zu knüpfen und ei
nem Volk, dessen Geschichte oft einen tragischen Verlauf ge
nommen hat, unsere Solidarität zu bekunden. 
Ich heisse unsere ukrainischen· Kollegen ganz herzlich will
kommen. (Beifall) 

M. Delss: Je voudrais simplement apporter une rectification 
quant aux propos tenus par un representant du parti qui a dis
paru du gouvemement fribourgeois. Cette franchise qui va 
i3tre introduite dans le canton de Fribourg ne l'a pas ete dans le 
contexte d'un programme touchant ä la sante publique, mais 
bien dans le cadre d'un programme d'economies visanta reta
blir l'equilibre des flnances cantonales. Ce que j'ai voulu souli
gner tout a !'heure, c'est qu'il est impossible que Confedera
tion et cantons se mettent, dans le desordre, a augmenter ces 
franchises. 

Bundesrat Cottl: Die Frage, die sich stellt, haben die Herren 
Rychen und Maspoli sehr genau umrissen. Es geht darum, ob 
wir jetzt eine Kostenbeteiligung irgendwelcher Art im Spitalwe
sen vorziehen müssen - mit einer zusätzlichen Belastung die
ses kurzfristigen Bun9esbeschlusses. 
Bevor ich auf diese Frage Antwort gebe, möchte ich Sie doch 
bitten, mit mir ein paar Ueberlegungen über die Funktion und 
die Rolle des Patienten im ganzen gesundheitspolitischen . 
Prozess zu machen. Es besteht kein Zweifel, dass auch der 
Patient im Sinne der oft erwähnten Opfersymmetrie mitbetei
ligt werden muss. Ich habe aber aus Ihren Worten, Herr Ro
land Borer, und aus anderen F1;1ststellungen beinahe die 
Schlussfolgerung ziehen müssen, dass der Patient der 
Hauptverantwortiiche in der ganzen Entwicklung der Ge
sundheitskosten sei. Ich muss Sie daran erinnern, dass der 
Patient, auch wenn er in irgendeiner Weise in die Opfer
symmetrie einbezogen werden muss, doch eine absolut 
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untergeordnete Rolle spielt Es wurde verschiedentlich gesagt 
- auch von Herrn Deiss -, dass der Patient erstens sicher nicht 
freiwillig Patient ist und dass er zweitens von diesem System 
abhängig ist 
Deshalb sind die Bemerkungen von gestern richtig, dass die 
freie Marktwirtschaft nur teilweise spielen kann. Der Patient ist 
oft voll und ganz den Leistungserbringern verschiedenster Na
tur ausgeliefert Hier den Patienten gleichsam als Hauptver
antwortlichen zu bezeichnen, geht an der Realität vorbei und 
ist auch sozial absolut nicht vertretbar. Das möchte ich beson
ders bei der Spitafeinweisung betonen, denn ich glaube nicht, 
dass sehr viele Schweizerinnen und Schweizer aus eigener In
itiative ins Spital gehen. Ohne die direkte Weisung ihres Arztes 
oder Verantwortlichen für ihre Gesundheit werden sie kaum 
eintreten. Ich glaube auch nicht, dass die Patienten gerne 
auch nur einen Tag mehr als nötig im Spital bleiben. Sie kön
nen aber nicht selber entscheiden, ob sie lm Spital bleiben 
müssen oder nicht Es gibt andere, die hier die letzten Ent
scheide zu treffen haben. Deshalb möchte ich bitten, die Rolle 
der Patienten auf ihre tatsächliche Bedeutung zurückzu
schrauben und den Patienten keine Verantwortung anzula
sten, die sie gar nicht haben. 
Ich muss noch hinzufügen, dass ln der Totalrevision des Kran
kenversicherurigsgesetzes auch der Bundesrat diese Kosten
beteiligung vorgesehen hat Wir bestreiten nicht, dass die Op
fersymmetrie in der Totalrevision eingeführt werden muss. 
Aber sie hier einzuführen, wäre eine grosse soziale Ungerech

Scharrer Werner, Schmid Peter, Schmidhalter, Schmied Wal
ter, Schnider, Schwab, Seiler Rolf, Sieber, Spielmann, Stalder, 
Stamm Judith, Steffen, Steiger, Strahm Rudolf, Thür, Tschäp
pät Alexander, Vollmer, Weder Hansjürg, Wiek, Wiederkehr, 
Ziegler Jean, Zölch, Züger, Zwahlen, Zwygart (106) 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent pour la propositlon de la minorite II: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger, Bezzola, Binder, 
Blatter, Bonny, BorerRoland, BührerGerold, Camponovo, Ca
vadinl Adriano, Chevallaz, Cincera, Couchepin, Dettling, Dre
her, Eggly, Epiney, Eymann Christoph, Fahr, Fischer-Hägglin
gen, Fischer-Seengen, Frey Walter, Fritschi Oscar, Früh, Gie
zendanner, Giger, Gros Jean-Michel, Guinand, Gysin, Hari, 
Heberlein, Hegetschweiler, Jenni Peter, Kern, Kühne, Leuba, 
Loeb Fran90is, Maurer, Meier Samuel, Mlesch, Moser, Müller, 
Narbet, Neuenschwander, Perey, Philipona, Pidoux, Poncet, 
Rohrbasser, Rutishauser, Scheidegger, Scharrer Jürg, Scheu
rer Remy, Segmüller, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stamm Luzi, 
Steinegger, Steinemann, Stucky, Suter, Tschuppert Karl, Vet
terii, Wittenwiler, Wyss (67) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstiennent: 
Ducret, Duvolsin, Mamle, Mauch Rolf, Nabholz, Tschopp, 
Wanner (7) 

tigkeit Vergessen Sie nicht, dass der Bundesrat bei. der Total- Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
revision für die Prämlenreduzlerung eine zusätzliche Zuwei- Berger, Blocher, Caccia. Caspar-Hutter, Columberg, Frey 
sung von 700 Millionen Franken an die Patienten vorgesehen Claude, Friderici Charles, Leuenberger Moritz, Luder, Maitre, 
hat Das WOrde das Gleichgewicht und die Opfersymmetrie _ Matthey, Mühlemann, Pini, Robert, Ruffy, Sandoz, Savary, 
herstellen. Vergessen Sie nicht, dass im nächsten Jahr der an Theubet, Zlsyadls ( 19) 
sich durchaus willkommene, von Ihnen beschlossene Lasten-
ausgleich für viele Patienten so oder so Prämienerhöhungen Präsident Neblker stimmt nicht 
vorsehen wird Vergessen Sie nicht, dass ln den letzten Jahren M. Neblker, president, ne vote pas · 
die Patienten die Hauptträger der Kostenentwicklung waren. 
Jetzt eine solche Massnahme vorzuziehen, liesse sich unter 
dem sozialen Gesichtspunkt In keiner Weise rechtfertigen 
Aber ich betone noch einmal: Bei der Totalrevision - dort, wo 
das Gleichgewicht In der. grossen Frage hergestellt wird - ist 
das Prinzip vom Bundesrat In keiner Weise bestritten. 
Ein kurzes Schlusswort: 1 O Franken pro Tag wäre der Selbst
behalt Glauben Sie Im Ernst, dass dies Im nächsten Jahr auch 
nur einen Tag Spitalaufenthalt weniger zur Folge haben 
würde? Das ist eine Kosteriverlägerung zu Lasten der Patien
ten, die sich nicht rechtfertigen lässt Warten wir auf die Totalre
vision; dort wird das Problem geregelt, und zwar Im grossen, 
richtigen Rahmen. 

Präsident: Der Antrag der Minderheit 1 (Heberiein) entfällt ge
mäss Ihrem Entscheid zu Artikel 2a 

Abstlmmung-Vo~ 

Namentliche Eventualabstlmmung 
Vote prelimlnalre, par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit-
glieder: ' 
'(otent pour la propositlon de la majorite: 
Agpet, Bär, Baumann, Bäumlin, Beguelin, Sire.her Peter, Bir
cher Silvio, Bischof, Bodenmann, Borel Frani;ois, Borradorl, 
Bortoluzzi, Brügger Cyrlll, Brunner Christiane, Bühler Slmeon, 
Bühlmann, Bundi,'Bürgi, Carobbio, Comby, Cotti, Daepp,.Da
nuser, Darbellay, de Dardel, David, Deiss, Diener, Dormann, 
Dünki, Eggenberger, Engler, Etique, Fankhauser, Fasel, 
von Feiten, Fischer-Sursee, Gardlol, Gobet, Goll, Gonseth, 
Grendelmeier, Gross Andreas, Grossenbacher, Haerlng Bin
der, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Hämmerte, Herczog, 
Hass Otto, Hess Peter, Hlldbrand, Hollenstein, Hubacher, lten 
Joseph, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, Keller Anton, Kel
ler Rudolf, Ledergerber, Leemann, Leu Josef, Leuenberger 
Ernst, Maeder, Marti Werner, Maspoli, Mauch Ursula, Meier 
Hans, Meyer Theo; Mlsteli, Oehler, Raggenbass, Rebeaud, 
Rechsteiner, Reimann Maximilian, Ruckstuhl, Ruf, Rychen, 

Definitiv-Definitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 

, Für den Antrag der Minderheit III 

Art.5 
Antrag der Kommi8sion 
Mehrheit 
Abs.1 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Das Departeme~t gestattet einer .... 

Minderheit 
(Rychen, Bortoluzzl, Daepp) 
Streichen 

Art.5 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Al.1 . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Le departement autorise .•.• 

Mlnortte 
(Rychen, Bortoluzzl, Daepp) 
Biffer 

Art& 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.... Mitgliederbeitrag berücksichtigt Verpflichtet ein Kanton 
während.1er Geltungsdauer dieses Beschlusses die Kranken
kassen zur Einführung eines einheitlichen Mitgliederbeitrages 
für Erwachsene. ist der Höchstbetrag entsprechend höher an
zusetzen. 
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Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(i3ortoluzzi, Daepp, Rychen) 
Streichen 

'Art. 6 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al.1 
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats 
A/.2 
.... prise en consideration. Lorsqu'un canton, pendant la du
ree de validite de cet arrete, charge les caisses d'introduire 
une cotisation unique pour las adultes, 18 montant maximum 
est augmente en consequence. 
Al.3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Bortoluzzi, Daeppi Rychen) 
Biffer 

Rychen, Sprecher der Minderheit: Bei Artikel 5 geht es um 
. eine Prämienplafonierung. Ich beantrage Ihnen, auf. diese zu 
verzichten. Warum? 
Die Prämienplafonierung, das Einfrieren auf einer bestimmten 
Höhe, bringt nichts-es werden nur die Probleme verschoben. 
Die Kosten stauen sich an, ob wir das wollen oder nicht Wenn 
Sie eine Versicherung dazu zwingen, die Kosten nicht zu über
wälzen, kommen die Prämienerhöhungen später um so mas
siver; man muss dies den Versicherten ganz klar sagen. Denn 
wenn man die Prämien nicht den entstehenden·Kosten ent
sprechend anpassen kann, dann ist das etwa dasselbe, wie 
wenn ich bei meinem Haus im Sommer den Gartenschla1,1ch 
montiere und voll aufdrehe-das sind die Kosten-: Wenn das 
Wasser kommt und ich den Hahn wieder zudrehe, platzt der. 
Schlauch irgendeinmal. Das ist keine Politik, die Sinn macht 
Wenn wir den Leuten erzählen: Wir haben jetzt die Prämien 
eingefroren, wir haben sie gestoppt; seid froh, Frauen und 
Männer, jetzt werden dann die Kassenprämien nicht mehr so 
stark steigen! - dann ist das einfach nicht korrekt Denn wer 
sich in diesem Saal mit diesen Fragen ernsthaft auseinander
setzt, weiss - ich habe in dieser Debatte schon einige Zahlen 
genannt, ich wiederhole sie nicht-, dass die Kosten steigen 
werden, und zwar stärker als mit der Plafonlerung vorgesehen. 
Das führt zu einem gravierenden Problem, nämlich dazu, dass 
die Krankenkassen gezwungen sind, noch mehr von Ihren Re
serven zu brauchen, ihre Reserven anzuzapfen. Wir haben 
rNar vom Bundesamt für Sozialversicherung ein Papier be
kommen, wonach dieses Problem nicht so gravierend sei, 
aber die Auskünfte der Krankenkassen lauten anders. Bei vie
len Kassen sind nämlich diese Reserven inzwischen bereits 
unter das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 20 Pro
zent gesunken. Nach Schätzungen des Konkordates der 
Schweizerischen Krankenkassen gehören heute rund 80 Pro
zent aller Versicherten in der Schweiz Kassen an, deren Reser
ven neuerdings unter dem vorgeschriebenen Minimum lie
gen. Ich finde, wir sollten als Behörde nicht einen Prozess för
dern, der dem Gesetz respektive der entsprechenden Verord
nung zuwiderläuft Wir gefährden damit die Sicherheit der 
Krankenkassen und auch sehr viele Versicherte. Bei einer zu
sätzlich erzwungenen Fusion - Fusionen an und für sich sind 
nichts Schlechtes, sie-finden in einem normalen Konzentrati
onsprozess statt-geht dies in der Regel zu Lasten der bei der 
schwächeren Kasse Versicherten. Das hat dann massivste 
Prämienerhöhungen zur Folge. 
Au~h wenn Sie meinen Antrag ablehnen: Es war mir ein wirkli
ches Bedürfnis, zumindest auf diese Gefahren hinzuweisen. 
Wir haben.schon im letzten Dezember solche Beschlüsse ge
fasst Die Konsequenzen haben wir gesehen: Die Kosten sind 
trotzdem massiv gestiegen -weit stärker als der Teuerungsin
dex. Es ist uns nicht gelungen, mit dem Prämienstopp auch 
nur ein einziges Problem zu lösen, höchstens kann man sa-

gen: Alle haben bei der Prämiensteigerung nicht noch grös
sere Steigerungen in Kauf nehmen müssen - aber das alles 
geht zu Lasten der Zukunft Irgendeinmal werden wir diese Ko
sten zu bezahlen haben.· 
Damit habe ich auch gleich den Minderheitsantrag Bortoluzzi 
auf Streichung von Artikel 6 begründet; die beiden Artikel 5 
und 6 gehören zusammen. 
Wir bitten Sie also, mit dieser unwirklichen Politik aufzuhören, 
die die Tatsachen verschweigen will. Der Prämienstopp bringt 
nichts! 

Frau Heberleln: Wu- haben jetzt Herrn Rychen als Sprecher 
der Minderheit gehört Seine Begründung hat einmal mehr 
aufgezeigt, wie sinnlos diese Massnahmen sind, die wir hier 
beschliessen. Die einen sind gegen einen Preis- und Tarif
stopp, die anderen sind gegen einen Stopp der Prämien -und 
alle mit derselben Begründung, nämlich der letztjährige Parla
mentsbeschluss habe keine Auswirkungen a1,1f die Kosten
dämpfung gehabt Wir müssten; wenn wir glaubhaft bleiben 
würden, aber sämtliche Beteiligten im Gesundheitswesen mit
einbeziehen. 
Hier ist vielleicht der vom Ständerat jetzt verabschiedete Be
schluss doch noch etwas tragbarer als der vom Bundesrat vor
geschlagene. Allerdings hat der Risikoausgleich unterschied
liche Kostenfolgen für sämtliche Krankenkassen; sie sind den 
Kassen noch nicht bekannt Die Einführung der Prämien
gleichheit - das sei hier klargestellt - gilt nur für die allgemein 
versicherten Patienten; wir legiferieren nicht über Zusatzversi
cherungen Diese Prämiengleichheit hat ihre Auswirkungen 
auf die finanzielle Situation der Kassen. Wir beschneiden de
ren Finanzautonomie. Wenn es auch noch nicht ganz zu «Bun
desamtsprämien» kommt, so machen wir mit unseren Ere
schlüssen doch wiederum einen grossen Schritt in Richtung 
staatliche Krankenkasse, ob wir dies wollen oder nicht Wir set
zen politische Prämien fest; wir bestimmen, wieviel der Patient 
bezahlen muss und welchen Anteil der Steuerzahler als Sub
vention übernehmen soll Das ist ein politischer Entscheid Die 
Krankenkassen aber müssen wirtschaftlich denken und ent
scheiden, und wir müssen die Subventionen in einem politi
schen Entscheid festsetzen. Auch hier machen wir wiederum 
einen Schritt in die falsche Richtung. 
Die gezielten Beiträge des Bundes an die Prämienverbilligung 
für tiefere Einkommen sind der richtige Weg. Ich meine, dass 
auch die Kantone bald ihren Anteil an diese Prämienverbiili
gung werden leisten müssen 
Mit einem Prämienrückstau laufen wir einmal mehr Gefahr -
davon bin ich überzeugt, Herr Bundesrat-, dass wir die KVG
Revision gefährden. In allen Bereichen schaffen wir einen 
Rückstau; irgendwann muss er aufgelöst werden. Wir können 
bei Inkraftsetzung der KVG-Revision nicht einfach hier weiter
fahren, wo wir jetzt sind, sondern wir haben dannzumal einen 
Nachholbedarf. 
Die vorgeschlagene Berechnungsart, wie sie in Artikel 6 vor
gesehen ist, ist äusserst kompliziert Auch hier werden, die 
Kantone wiederum ganz unterschiedlich belastet Dies sei nur 
am Rande vermerkt Der Verwaltungs- und lnstruktionsauf
wand für die Kassen trägt sicher nicht zur Eindämmung ihrer 
Verwaltungskosten beL Ob wir in der Kommission mit der Ein
fügung des Antrages von Frau Brunner Christiane allen kanto
nalen Spezialitäten Rechnung getragen haben, ist auch nicht 
so sicher. Einmal mehr: Die Gesetzgebung in diesem Bereich 

0 ist äusserst fragwürdig und für mich unseriös. Doch wenn Sie 
diesen Beschluss wollen, müssten Sie konsequenterweise 
auch den Artikeln 5 und 6 zustimmen. 

Frau Daepp: Die SVP-Fraktion bezweifelt die Griffigkeitvon Ar
tikel 5. Deshalb möchten wir unseren Kollegen recht geben. 
Beispiele und Resultate aus der Vergangenheit zeigen klar 
auf, dass eine Limitierung der Prämiensteigerung nichts 
bringt Wir sehen als Massnahme einzig ein Einfrieren der Ta
rife. Wir sind der Meinung, dass wir nur auf diese Weise eine 
Kostenstqigerung verhindern können. Würden die Prämien 
steigen, so würden mit höchster Wahrscheinlichkeit auch die 
Wünsche der Versicherten steigen. Ausgerechnet diese Spi
rale möchten wir verhindem 
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Zudem stehen Krankenk~ssen zum Teil unmittelbar vor dem 
Konkurs. Zu Konkursen dürfte es aber nicht kommen; solche 
Situationen würden wieder auf dem Rücken der Versicherten 
ausgetragen. 
Deshalb empfiehlt Ihnen die Mehrheit der SVP-Fraktion Strei
chung des Artikels 5. 

M. Deiss: Le groupe democrate-chretien vous demande de 
vous opposer ä la minorite qui souhaite biffer cet article. II est 
vrai, Monsieur Rychen, et vous le savez tres bien, que les cais-· 
ses sont en diffioulte, mais pas toutes; elles ne sont pas non 
plus toutes innocentes. 
La premiere difficulte pour les caisses- je m'ecarte un peu du 
sujet, mais le probleme est important- c'est de savoir ä quoi 
s'en tenir. II serait important que nous terminions les delibera
tions autour de cet arrete durant cette session encore, pour 
que las primes 1993 et le travail des caisses pour la nouvelle 
annee puissent etre organlses. II n'est pas soutenable de re
procher aux caisses d'etre mal gerees et d'attendre chaque 
anhee le mois de decembre pour modifier ou brouiller leurs 
cartes. D'ailleurs, pour cette annee, divers recours n'ont pas 
encore ete traites et il serait interessant de savoir, Monsieur le 
conseiller federal, quand las decisions seront prises sur las 
questlons encore pendantes. 
Deuxiemement, il est tout ä fait necessaire de placer, ici aussi, 
des incitations. La limitatlon des primes peut effectlvement, 
dans une certaine mesure, inciter las caisses a intensifier les 
contröles, a llmiter leurs indemnisations ou a ne pas depenser. 
beaucoup d'argent pour recruter de nouveaux assures. L'ar
gument de M. Rychen se retere au principe du tuyau: on pour
rait prendre le saucisson qua l'on comprime en son milieu et 
observer ce qui se passe. On peut prevoir le resultatl Or, la ver
sion teile qu'elle a ete adoptee au Conseil des Etats place 
quelques soupapes qui permettent d'eviter aux caisses qui se 
trouveraient veritablement a court de reserves d.e prendre las 
mesures qui s'imposent Mme Heberlein a mis en evidence la 
contradictlon qui existe, dans la mesure ou les uns ne veulent 
pas bloquer las tarlfs des medecins et autres prestataires et las 
autres s'opposent a un blocage du cöte des caisses. Le 
groupe democrate-chretlen est coherent sur ce point-la., 
puisqu'il veut las deux. Comme nous avions introduit, dans un 
premier temps, l'annee passee, la limitation des primes, un · 
defaut subsistait du cöte des couts pour lesquels rien n'avait 
ete tait Pour y remedier, vous avez declde tout a l'heure le co
rollaire sur l'article premier. 
Pour conclure, je souligne que les mesures proposees par la 
version du Conseil des Etats representent pour les caisses un 
certain assouplissement par rapport a la situatlon actuelle. 
C'est pour cette raison qua le groupe democrate-chretien 
vous demande de suivre la majorite de la commission. 

Präsident Die grüne Fraktion lässt mitteilen, dass sie bei Arti
kel 5 und 6 der Mehrheit zustimmt 

Mme Brunner Christiane: Las propositions de minorite Ry
chen· et Bortoluzzl sont tout simplement incomprehensibles. 
Elles vident de toute substance la proposltion du Conseil fede
ral qui repose su~ deux piliers fondamentaux: d'une part, un 
frein aux tarlfs et aux prix, d'autre part, un plafonnement de 
l'augmentation des cotisatlons a l'assurance-maladie. Ces 
deux volets vont necessairement de pair et•on ne peut accep
ter de geler les tarifs et les prlx, sans accepter egalement que 
las assures en tirent le benefice normal au niveau du montant 
de leurs cotisations. Dans Je cas contraire, le gel des tarlfs et 
des prlx constituerait une intervention etatique au seul profit 
des caisses-maladie, a l'exclusion de tout avantage po1:1r las 
assures. 
Las caisses-maladie doivent, elles aussi, paitlciper a la volonte 
polltique de freiner las couts de la sante et alles ne l'ont guere · 
manifestee ]usqu'a present, cette volonte. Elias disposent 
pourtant de tout l'arsenai necessaire pour prendre au serieux 
le röle qui leur est confie. Elias peuvent aborder avec determi
nation les negociations sur la tarification et contröler Pfficace
ment les honoraires des medecins et le bien-fonde des traite
ments preconises. Elias peuvent intervenir contre les abus des 
medecins ou de leurs patlents et favoriser la prise en charge 

de mesures preventives raisonnables ou des soins a domiciie. 
No.us ne voulons pas mettre en peril ou ert difficulte financiere 
las caisses-maladie. Nous attendons d'elles qu'elles se sen• 
tent concemees au premier chef et qu'elles entreprennenttout 
ce qui est en leur pouvoir pour enrayer les couts de la sante. 
Lorsque toutes ces mesures auront porte leurs fruits, les cais
ses ne devront plus alors entamer leurs reserves legales, elles 
auront tout au plus du faire appel momentanement a leurs re
serves latentes qui ont precisement ete constituees pour de 
tels cas d'urgence. 
II en va tout autrement pour las assures qui, eux, ne disposent 

. pas necessairement de reserves latentes. Dans une situation 
economique difficile, avec une augmentation<Simultanee des 
cotisations de l'assurance-chömage et une compensatlon du 
rencherissement plus qu'incertaine dans la plupart des sec
teurs, il est exclu de demander encore une fois aux assures de 
passer a la caisse. Le seuil du tolerable est atteint pour las as
sures car, sans le plafonnement des cotisations, celles-ci ris
quent de doubler d'ici a la fin de 1994. Peu importe qua ce ne 
soit pas la mesure la plus adequate ou qu'elle soit peu oppor-

•. tune. Nous devons agir car les assures ne peuvent attendre 
qua l'on trouve enfin un consensus politique dans notre pays 
en matiere d'assurance-maladie. Madame Heberlein, nous ne 
mettons pas an peril la revision de l'assurance-maladie en 
adoptant ces deux propositions. Ce que vous faites, c'est a 
proprement parler du chantagel 
Pour toutes ces raisons le groupe socialiste vous invite a reje
ter les deux propositions de minorite sur las articles 5 et 6. 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Di.e Artikel 5 und s· auf der 
Fahne entsprechen den Artikeln 2 und 3 des Entwurfes des 
Bundesrates. Die beiden Artikel gehören zusammen, sie bil
den ein Gesamtkonzept In Artikel 5 geht es um die Richtprä
mien und in Artiket 6 um die Berechnung der Höchstgrenzen. 
Die Frage besteht darin, ob die Krankenkassen ihre Prämien 
anheben dürfen oder nicht . 
Die beiden Minderheitsanträge zu Artikel 5 und 6 wollen die 
Begrenzung der Krankenkassenprämien verhindern, wie sie 
der Bundesrat, der Ständerat und unsere Kommissionsmehr
heit vorsehen. Herr Rychen macht geltend, dass der mit dem 
Bundesbeschluss vom Dezember 1991 verfügte Präinien
stopp nichts gebracht habe. Einzig mit dem Preisstopp bei 
den Leistungserbringern könnten echte Sparmassnahmen er
zielt werden. 
In Tat und Wahrheit hat der dringliche Bundesbeschluss.die· 
Anpassung der Mitgliederbeiträge in der Krankenpflege
Grundversicherung· im laufenden Jahr auf zehn Prozent be
schränkt Insgesamt kommen mindestens zwei Drittel der Ver
sicherten in den Genuss dieser Prämienbeschränkungen. Für 

· etwa 28 Prozent der Versicherten ist die Frage noch offen, weil 
drei vom EDI abgewiesene Beschwerdeführer beim Bundes
rat rekurriert haben. Diese Beschwerden sind gegenwärtig 
noch hängig. 
Im Sinne einer Opfersymmetrie halten Bundesrat und Stände
rat wie auch unsere Kommission an der Begrenzung der An
passung der Mitgliederbeiträge fest 
In Artikel .5 ist das Prinzip der sogenannten Richtprämie darge
stellt Die Krankenpflege-Grundversicherung umfasst hier die 
gesetzlichen Leistungen sowie die Leistungen, die nach den 
Bestimmungen der Kasse - zusammen mit den gesetzlichen 
Leistung·en -versichert werden müssen. 
Im Gegensatz zum Bundesrat si~ht der Ständerat in Artikel 5 
Absatz 2 Ausnahmen zur Anhebung der Mitgliederbeiträge 
über den Höchstbetrag vor, wenn der gesetzlich vorgeschrie
bene Sicherheitsfonds und der Schwankungszuschlag einer 
Krankenkasse sonst unter das gesetzliche Minimum sinken 
würden und wenn die von diesem Bundesbeschluss nicht er
fassten Versicherungsbeiträge genügend hoch sind, um je
nen Versicherungszweigen die Kosten zu decken und die nöti
gen Reserven zu bilden. 
Unsere Kommission hat in Artikel 5 Absatz 2 die Zuständigkeit 
für die Anpassung solcher Mltglied.erbeiträge dem Depa~e
ment des Innern zugewiesen statt dem Bundesamt, um damit 
den Instanzenweg zu regeln. Beschwerdeinstanz gegen Ent
scheide des Departementes bleibt somit der Bundesrat 
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Die gesetzliche Minimalreserve beträgt bei einer Kranken
kasse mit über 40 000 Versicherten 20 Prozent einer Jahres
ausgabe. Gemäss einem Bericht des Bundesamtes für Sozial
versicherung über die Reserven der 14 grössten Kassen in der 
Schweiz vom 1. Oktober 1992 liegt die gesetzliche Minimalre
serve lediglich bei einer einzigen Krankenkasse eindeutig un
ter der 20-Prozent-Grenze. Eine weitere Kasse unterschreitet 
diese Quote knapp. Im Durchschnitt dieser 14 grössten Kas
sen mit rund 100 000 Mitgliedern liegt die Vermögensquote 
Ende 1991 be1 22,2 Prozent, Ende 1990 lag dieser Wert noch 

- , bei 25,3 Prozent Mit Artikel 5 Absatz 2, wie er vom Ständerat 
vorgeschlagen und von der nationalrätlichen Kommission 
übernommen wurde, kann durch die Anhebung der Mitglie
derbeiträge sichergestellt werden, dass nicht allzu grosse Dif
ferenzen in den gesetzlich vorgeschriebenen Reserven der 
einzelnen Kassen entstehen - dies im Gegensatz zum Antrag 
des Bundesrates, der zur Stabilisierung des Preisniveaus im 
Ber~ich der Krankenversicherung eine gewisse Unterschrei
tung der Reserve in Kauf genommen hätte. 
In Artikel 6 wird die Berechnung der Höchstprämie umschrie
ben. Hier heisst es, dass das Departement für jeden Kanton 
den Höchstbetrag für den Mitgliederbeitrag festlegt Nachdem 
wir ab 1993 den Risikoausgleich unter den Kassen haben wer
den, ist es nicht sehr sinnvoll, dass sich dieser Höchstbetrag 
am Mitgliederbeitrag der einzelnen Kassen orientiert, sondern 
er muss sich am durchschnittlichen Mitgliederbeitrag der 
Grundversicherung, und zwar der untersten Erwachsenenal
tersgruppe, orientieren. Zu diesem Höchstbetrag kann ein Zu
schlag im Ausmass des Anstieges des Konsumentenpreisin
dexes, erhöht um vier Fünftel, kommen. Weshalb vier Fünftel? 
Das kommt daher, dass die Kassen mit höheren Kosten auch 
höhere Rückstellungen zu tätigen haben. Deshalb ist hier 
nicht nur, wie an anderen Orten, der Index plus ein Drittel, son
dern plus vier Fünftel vorgesehen. 
In Absatz 2 von Artikel 6 wird der durchschnittliche Mitglieder
beitrag errechnet, nämlich aus dem gewogenen Mittel der 
Mitgliederbeiträge von Krankenkassen, die zusammen 
mindestens zwei Drittel der Versicherten pro Kanton umfas
sen. Sollten diese Mitgliederbeiträge innerhalb des Kantons, 
noch abgestuft sein, so wird der höchste Mitgliederbeitrag be
rücksichtigt Das entspricht genau dem Vorschlag des Bun
desrates zu dieser Richtprämie. 
In Absatz 3 von Artikel 6 ist geregelt, dass der Höchstbetrag 
für die Mitgliederbeiträge der untersten Erwachsenenalters
gruppe gilt Die Mitgliederbeiträge der anderen Versicherten 
dürfen nur bis zu dem Betrag erhöht werden, der sich aus dem 
Höchstbetrag unter Berücksichtigung der gesetzlich zu
lässigen Abstufungen für Kinder sowie nach dem Eintrittsalter 
ergibt. · 
Dieser Artikel tönt reichlich technisch und kompliziert Des
halb beantragt die Minderheit Bortoluzzi die Streichung"dieses 
Artikels 6: Der administrative Aufwand sei viel zu hoch und die 
Einheitsprämie dürfe nicht unser Ziel sein. Gernäss Auskunft 
des Bundesamtes für Sozialversicherung ist der Verwaltungs
aufwand für die Berechnung der Richtprämie jedoch sehr ge
ring. Bereits eine Woche nach der Abstimmung zu diesem 
Bundesbeschluss sollen die Krankenkassen die Berechnung 
der Richtprämien erhalten. . 
Unsere Kommission hat den Streichungsantrag zu Artikel 5 
und 6 mit 15 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgewiesen. 
Ich empfehle Ihnen, das gleiche zu tun. 

M. Phillpona, rapporteur: Le souci de la minorite Rychen est -
la banne sante, si l'on peut dire, des caisses-maladie. Cesouci 
est certes legitime. II est vrai qua, suite a notre arrete de 1991, 
la situation des caisses-maladie s'est deterioree et leurs reser
ves · ont fortement diminue, ce qui etait previsible lors de 
l'adoption de cet arrete. Or, precisement, l'alinea 2 de 
l'article 5 tient compte de cette situation et assure la survie de 
ces caisses en stipulant que le departement autorise une· 
caisse a fixer des cotisations au-dessus de la cotisation maxi
male, s'il est etabli qu'elle en a besoin. Cet article 5 est ~gale
ment une necessite pour la survie des caisses-maladie. On a 
adopte aujourd'hui un frein aux tarifs et aux prix; si on libere les 
cotisations, la hausse risque d'etre tres forte puisque les cais-

ses seronttentees de recuperer las fonds qui ont diminue l'an
nee derniere. L'article 6 qui module ies montants maximums 
selon les qantons, etant donne les grandes differences de 
coüts d'un canton a l'autre, est egalement necessair-e. 
C'est a une tres !arge majorite, de·15 voix contre 3, que la com
mission vous invite a accepter sa proposition. 

Bundesrat Cottl: Es ist die Bemerkung gefallen: Schade, dass 
das Parlament den letztjährigen Beschluss zeitlich auf.ein Jahr 
beschränkt hat, sonst hätte man heute diese Diskussion im 
Parlament nicht 
Ich kann mir vorstellen, dass einige unter Ihnen diese Entwick
lung, bedauern. An und für sich hatte die zeitliche Reduktion · 
durch Ihren Rat aber den Vorteil, dass man feststellen konnte, 
wo der letztjährige Beschluss nicht ganz den Erwartungen ent
sprochen hat Sicher ist dabei nicht an die Versicherten zu 
denken. Wenn Herr Allenspach von einem «Fehlschuss» ge
sprochen hat, so kann man das vielleicht subjektiv so beurtei
len. Die Versicherten, die bei den Krankenkassenprämien we
sentliche Reduktionen erfahren haben, sind sicher nicht sei
ner Meinung. Hingegen stimmt es - ich teile die Auffassung 
von Herrn Rychen vollständig -, dass sich der letztjährige Be
schluss zu sehr auf die Kassen bezogen hat Zudem konnten 
die Massnahmen zur Kostendämpfung wegen der Reduktion 
auf ein Jahr nicht greifen. Aber so oder so haben die Kassen 
die Hauptlast des letztjährigen Beschlusses tragen müssen. 
Das ist nicht zu bestreiten. 
Deshalb haben wir die Lehren daraus gezogen. Wir haben an
dere Artikel vorgeschlagen, und wir haben, Herr Rychen, doch 
eine etwas kasse,nfreundlichere Lösung gefunden. 
Ich füge hinzu: Das Wehklagen, das man von den Kassen hört, 
ist aufgrund unserer Wahrnehmungen nicht überall gerecht
fertigt Man versteht, dass bei dieser Problematik alle Inter
essenvertreter klagen. Das ist in diesem Bereich leider so. 
Aber gewisse Klagen sind sicher übertrieben. Die Situation ge
wisser Kassen hängt nicht von den kurzfristigen Beschlüssen 
der letzten Jahre ab, sondern primär vom Handeln der Kassen 
selber. Da könnte man noch ein paar Uedlein singen. Herr 
Deiss hat gesagt: «Las caisses ne sont pas toutes innocen
tes.» Et il a certainement raisonl 
Aber ich möchte doch sagen: Es ist richtig, dass man das Un
gleichgewicht des letzten Jahres ändert Die Kommission hat 
das mit ihrem Vorschlag gemacht Sie hat auch den Vorschlag 
des Bundesrates verbessert Ausnahmen müssen zugestan
den werden - es .ist nicht mehr eine Kann-Formel, die hier ein
gesetzt worden ist -, natürlich unter den festgelegten Bedin
gungen. Wir können uns mit den Anträgen der Kommission 
durchaus einverstanden erklären. Ich glaube, eine gewisse 
Dämpfung der Härte gegenüber den Kassen rechtfertigt sich 
auf alle Fälle. 
Zur Frage von Herrn Peiss, wann die drei beim Bundesrat hän
gigen Beschwerden definitiv entschieden werden: Ich hoffe 
so schnell wie möglich. Das Departement, welches das Ver: 
fahren vorbereitet, ist in seiner Arbeit sicher schon weit fortge
schritten. Es liegt im allgemeinen Interesse, dieses Verfahren 
zu beschleunigen. 

Art.5 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 6 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
F.ür den Antrag der Minderheit 

Art.4 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

·zustlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decisipn du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art. 7 
Antrag det Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 

f. (neu) Arzneimittel 
Minderheit · 1 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daepp, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona, Segmüller) 

b bis. (neu) fürteilstationäre Leistungen; 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Allenspach, Philipona) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Grossenbacher 
Abs. 2 Bst g (neu) 
g. nichtärztliche Psychotherapie bei Minderjährigen. 

Antrag Hollenstein 
Abs. 2 Bst. g (neu) 
g. nichtärztliche Psychotherapie. 

Art. 7 
Proposition de fa commission 
Al.1 
Ad,herer ä la decision du Conseil des Etats 

Al.2 
Majorite 

f. (nouvelle) medicaments. 
Minorite · 
(Heberlein, Allenspach, Borer Roland, Bortoluzzi, Daepp, Ey
mann Christoph, Gysin, Philipona. Segmüller) 

b bis. (nouvelle) les traitements semi-hospitaliers; 

Al.3 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Allenspach, Philipona) 

1 • 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Grossenbacher 
Al. 2 let g (nouvelle) 
g. la psychotherapie pratiquee sur des mlneurs par des non-
medecinS: · 

Proposition Hollenstein 
Al. 2 let. g (nouvalle) 
g.' la psychotherapie pratiquee par des non-medecins. 

Abs. 1-Al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. a-f-Al. 2 /et. a-f 

Präsident: Der Antrag der Minderheit Heberlein zu Absatz 2 
Buchstabe b bis (neu) entfällt gemäss Abstimmung zu Arti
kel 2a 

Angenommen gamäss Antrag dar Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

50-N 

Abs. 2 Bst. g-Al. 2 let. g 

Frau Grossenbacher: Mit meinem Antrag will ich erreichen, 
dass die nichtärztliche Psyc;hotherapie wenigstens bei Min
derjährigen von den Krankenkassen weiterhin als freiwillige 
Leistung übernommen werden kann. Ich bin überzeugt, dass 
durch Annahme dieses Antrages Kosten im Gesundheits
wesen eir:igespart werden können, und zwar aus folgenden 
Gründen: 
Es ist eine Tatsache, dass es nicht wenige Kinder gibt, die in 
ihrer Entwicklung gestört sind. Es ist nicht der richtige Zeit
punkt, zu überlegen, weshalb so viele Kinder in ihrer Entwick
lung gestört sind. Eines steht fest: Die Kinder selber trifft keine 
SchlHd, sie brauchen aber dringend Hilfe, und zwar je früher, 
desto besser. Bei Kindern ist es mögllc)'l, Fehlentwicklungen, 
wenn sie früh genug behandelt werden, aufzufangen und zu 
heilen. Eine erfolgreiche Therapie kann bewirken, dass aus 
sogenannt schwierigen Kindern Jugendliche werden, die auf 
eigenen Füssen stehen und den schwierigen Situationen des 
Lebens entgegentreten können · 
Störungen bei Kindern drücken sich oft auch durch körperli
che Leiden aus: Bauchweh, Migräne, Asthma, Essstörungen 
usw. Bei Nichtbehandlung oderwenn die Störungen nur-medi
kamentös angegangen werden, können schwerste, irrepa
rable Schäden auftreten, wie lebenslange Fixierung der ge
nannten Leiden, Magersucht _und vieles mehr. Aus diesen Kin
dem werden Erwachsene, die ein Leben lang mit schlechten 
Voraussetzungen gegen das Leben kämpfen müssen, statt ihr 
Leben leben zu können 
Treten bei Kindern Störungen im psychösozialen Bereich we
gen Vernachlässigung, Verwahrlosung oder Ueberbehütung 
auf, so sind auch da Behandlungen nötig, je früher, desto bes
ser, und zwar unter Einbezug der Eltern Bei Nichtbehandlung 
oder bei einer Behandlung nach der Pubertät sind die Folgen 
qer mangelnden-sozialen Integration verheerend und äussern 
sich in beruflichen Schwierigkeiten, dem Griff nach den Dro
gen oder anderen Süchten und dem Abstieg in die Kriminali-. 
tät Die Kosten für den Staat steigen ins Unermessliche, vom 
Leid der Betroffenen und ihrer Angehörigen nicht zu reden. 
Alle diese erwähnten Fälle könnten selbstverständlich von 
Psychiatern behandelt werden. Diese Behandlungen würden 
von den Krankenkassen selbstverständlich übernommen. 
Diese Lösung wäre erstens viel teurer, weil die Stundenan
sätze der Psychiater viel höher !legen als die der nichtärztli
chen Psychotherapeuten. zweitens vermag eine nlchtärztli
che Psychotherapie in den meisten Fällen zu genügen und 
kann sogar angemessener sein, weil für die Kinder und deren 
Eltern die Schwellenangst vor nichtärztllchen Therapeuten 
kleiner ist und die Psychotherapeuten ihrerseits grosses Ge
wicht auf eine Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern legen. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag, dervon der Mehrheit der 
CVP-Fraktion unterstützt wird, zuzustimmen. Er beinhaltet nur 
die nichtärztliche Therapie für Minderjährige, strapaziert die 
Krankenkassen also viel weniger als der Antrag von Frau Hol
lenstein, der die Beiträge für die nichtärztllche Psychotherapie 
für alle Altersgruppen will. Kinder gehören zu den schwäch
sten Mitgliedern unserer Gesellschaft Sie können sich ihre 
Hilfe nicht holen, denn sie haben kein Einkommen. Wir schul
den ihnen Hilfe und Unterstützung; nur so werden sie fähig 
sein, in dieser Zeit zu leben und zu überleben. 

Frau Hollenstein: Mein Antrag strapaziert die Krankenkassen 
nicht, wie eben gesagt wurde, sondern er ist eine Ausweitung 
der Begründung von Frau Grossenbacher. Unter dem Strich 
ist mein Antrag billiger. 
Mit meinem Antrag möchte ich erreichen, dass die Kranken
kassen die Leistungen von psychologisch ausgebildeten Psy
chologinnen und Psychologen weiterhin übernehmen dürfen; 
es geht also nicht - und das ist wichtig - um eine Verpflich
tung. Mein Antrag unterscheidet sich von ;enem von Frau 
Grossenbacher: Ich möchte die Grundlage dafür schaffen, 
dass die Krankenkas3en nicnt m.:r bei Minderjährigen Kosten 
übernehmen können, sondern dass sie die Kosten von psy
chotherapeutischen Behandlungen durch psychologisch 
ausgebildetes Psychotherapiepersonal bezahlen dürfen. 
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Diese Möglichkeit soll mit meinem Antrag nicht nur für Minder
jährige beibehalten werden. Eine Altersgrenze zu ziehen finde 
ich nicht sinnvoll, ist es doch für wohlhabende Familien eher 
möglich, eine Psychotherapie beim Psychiater zu bezahlen 
als für manche finanziell schlechtergestellte Familien. 
Dass es sinnvoll ist, auch für die nichtärztliche Psychotherapie 
in Artikel 7 eine Ausnahme zu verankern, hat folgende 
Gründe: · 
1. Dank der bisherigen Kostenregelung vieler Krankenkassen 
war es einem grossen Teil der Bevölkerung möglich, sich psy
chotherapeutisch beh'andeln zu lassen. Da diese Leistungen 
bei nichtärztlichen Psychotherapeutinnen und Psychothera
peuten viel kostengünstiger sind als die Behandlung bei ärztli
chen Psychotherapeuten, bedeuten diese Behandlungen für 
die Krankenkassen keine Mehrkosten. Im Gegenteil, die so er
möglichte Psychotherapie kann schlimmere Erkrankungen 
seelischer oder körperlicher Art oft verhindern. Eine Behand
lungsstunde kostet beim Psychiater rund 150 Franken; der 
Stundenansatz für eine riichtärztliche, meist ebenso fachkom
petente Behandlung liegt bei 100 bis 120 Franken; bei letzte
rer sind die Kassenleistungen verschieden. 
2. Nichtärztliche Psychotherapeuten sind laut Bundesge
richtsentscheid berechtigt, selbständig seelisch Kranke zu be
handeln. Psychotherapie ist wissenschaftlich gesichert Psy
chotherapeut ist ein eigenständiger Berufsstand, der in den . 
meisten Kantonen gesetzlich geschützt ist Nur eine gründli
che, genau definierte Ausbildung berechtigt zur Ausübung ' 
dieses Berufes. Die nichtärztliche Psychotherapie ist längst zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil der landesweiten Versor
gung für psychisch Kranke geworden. Eine Zurücknahme der 
Krankenkassenbeiträge wäre ein nicht korrigierbarer Rück-

. schlag. Ausserdem würde einem Grossteil der Psychothera
. peuten der Boden ihrer beruflichen Existenz entzogen. 
Aufgrund der genannten Tatsachen ist es ökonomischer, die 
nichtärztllche Psychotherapie durch die Krankenkasse zu fi
nanzieren, bzw. die Voraussetzungen dazu zu schaffen. Dar
auf lege ich hier Wert 
In Artikel 7 Absatz 2 heisst es: «Sie (die Kassen) dürfen ihre 
Leistungen .•.. erweitern.» Geben wir den Krankenkassen 
heute diese Möglichkeit nicht, so werden all jene Menschen, 
die eine Psychotherapie nicht selber finanzieren können, Ihre 
Therapie bei einer ärztlichen Therapiestelle weiterführen.· 
Diese muss dann von der Krankenkasse bezahlt werden. Un
ter dem Strich Ist dies wegen der höher~n Stundenansätze 
teurer. Auch wenn eine Psychotherapie überhaupt nicht mehr 
stattfinden kann, ist es teurer,-weil eine schlimmere Erkran-
kung die Folge sein kann. . 
Wenn Sie meinen Antrag annehmen, führen wir nichts Neues 
ein, sondern wir behalten eine finanziell günstigere Möglich
keit offen, die sich bis anhin durchaus bewährt hat 
Ich bitte Sie um Unterstützung._ 

Frau Hafner Ursula: Ich möchte inhaltlich nichts von dem be
streiten, was meine beiden Vorrednerinnen gesagt haben. 

· Den Antrag Grossenbacher hält die SP-Fraktion jedoch für un-
nötig, weil die Kosten für die. Psychotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen in der Regel abgedeckt sind, und zwar aufgrund 
der schulärztlichen oder schuipsychologischen Dienste, unter 
Umständen auch durch Anordnungen der Vormundschafts
behörda 
Mehr Berechtigung hat in unseren Augen der Antrag Hollen
stein. Wenn wir jetzt darauf verzichten möchten, die nicht~i
che Psychotherapie in Artikel 7 aufzunehmen, so nur deshalb, 
weil unser Hauptanliegen darin besteht, diesen Bundesbe
schluss innert nützlicher Frist über die Bühne zu bringen. Das 
Anliegen von Frau Hollenstein muss aber sorgfältig geprüft 
werden, wenn es um die Revision des Krankenversicherungs
gesetzes geht 

M. Delss: A l'article 7, le groupe democrate-chretlen accepte, 
de maniere generale, de suivre la majorite de la commission 
et, ainsi, de·transferer une partie des charges supplementaires 
sur las assures et las patients. D'une part, cette dlsposition lui 
sernble supportable, mais surtout elle permet an quelque 
sorte de faire d'une pierre deux coups en depJoyant ses effets 

en faveur ä la fois des patients et des caisses, qui seraient alors 
soumises ä une reglementation gräce ä laquelle la concur
rence pourra mieuxjouer. 
II ne faudrait donc pas «trouer» cette disposition de trop nom
breuses exceptions. Celles qui nous sont proposees par la 
majorite de la commission, ainsi que celles qui emanent de 
Mme Grossenbacher, representante du groupe PDC, nous 
semblent raisonnables. Je me limiterai donc ici ä 1a question 
de la psychotherapie prodiguee aux mineurs. Contrairement ä 
ce que pense Mme Hafner Ursula, cette mesure ne serait pas 
superfetatoire puisque, vraisemblablement, ce n'est qu'au ni
veau de la scolarite obligatoire que ces prises en charge se
raient assurees. II n' an ira probablement pas de meme au-dela 
de la scolarite obligatoire, et l'article qui vous est propose est 
destine aux mineurs en general. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande, au nom du 
groupe democrate-chretien, de ne pas allertrop loin comme le 
propose Mme Hollenstein, mais de tenir campte des besoins 
des mineurs et, evidemment, de leurs familles. 

Frau Grendelmeler: Ich bitte Sie, den Antrag Hollenstein zu 
unterstützen. Der Antrag von Frau Grossenbacher geht in dJe
selbe Richtung, nur sehe ich nicht ein, warum man ihn auf die 
Minderjährigen beschränken soll. Wenn jemand krank ist, ist 
er es, ob er nun älter oder jünger als zwanzig ist . 
Worum geht es? Ich fürchte, der Unterschied zwischen einem 
Psychiater und einem Psychotherapeuten psychologischer 
Provenienz ist zuwenig bekannt Der Psychiater ist ein Arzt; er 
hat sein Staatsexamen gemacht und spezialisiert sich hinter
her in Psychiatrie. Er erwirbt sich den Spezialarzttitel FMH an 
einer Klinik; er ist fähig, alle Arten von Geisteskrankheiten und 
anderen psychischen Sterungen zu behandeln, und er darf 
zum Beispiel Medikamente abgeben. Er ist aber nicht per sein 
Psychotherapie ausgebildet; das sind nichtrnedikamentöse, 
nichtapparatlve Behandlungsformen - meist auf Gesprächs
basis. Der Psychologe hingegen hat an der philosophisch
historischen Fakultät Psychologie studiert und hat sich z. 8. in 
Psychotherapie spezialisiert Für eine Gesprächstherapie ist 
im allgemeinen der Psychotherapeut nlchtrnedizinischer Pro
venienz besser ausgebildet Der Psychiater kann nach seinem 
FMH noch eine zusätzliche Ausbildung in Psychotherapie ma
chen, aber er darf auch ohne Spezialausbildung therapieren -
ein Arzt darf im Prinzip alles. Der Arzt ist ja auch der einzige 
Mensch, der legaliter einem anderen eine Verletzung beibrin
gen darf. Also darf er auch therapieren, ohne ausgesprochen 
für Psychotherapie ausgebildet zu sein. Deshalb ist es eine 
Ungleichbehandlung dieser beiden.Berufsgattungen, die sich 
durch die Ausbildung unterscheiden - eine für mich störende 
Diskriminierung der nlchtärztlichen Psychotherapeuten, die 
dafür ausgebildet sind 
Sie werden nun sagen, die Begriffe Psychotherapeut und Psy
chologe seien nicht geschützt Jedermann kann sich eine 
Messingtafel an die Türe nageln und sich Psychologe schimp
fen; das ist richtig. Die Krankenkassen hätten aber hier die 
Möglichkeit, nur Hochschul- und Institutsabsolventen mit an
erkanntem Examen zu berücksichtigen. Sie könnten dadurch 
das therapeutiscjle Angebot erweitern uod damit unter Um
ständen Hospitallsierungen verhindern; zudem könnten sie 
die Versicherten günstiger behandeln lassen als bei den 
Psychiatern, die nach ihren Tarifen behandeln. 
Ich bitte Sie also, diesen Zusatz und vor allem den Antrag Hol
lenstein zu unterstützen. Damit wird nichts grundsätzlich 
Neues via Bundesbeschluss eingeführt, wie Sie dies beispiels
weise bei derTeilhospitalisierung getan hätten. Wenn Sie dies 
nicht tun wollen, bitte ich Sie, mindestens den Antrag Gros
senbacher zu unterstützen. 

Präsident: Die grüne Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag 
Hollenstein unterstützt · 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Die beiden Anträge Hollen
stein und Grossenbacher wurden ir-: der Kommission nicht 
speziell diskutiert Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass die 
Kommission in einer ersten Abstimmung den ganzen Artikel 7 
mit einem Stimmenverhältnis von 10 zu 7 bei 2 Enthaltungen 
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streichen wollte, dass sie also keine Einschränkung der Lei
stµngen der Krankenkassen wollte. 
Ich muss es Ihnen überlassen, ob Sie einem oder beiden An
trägen zustimmen wollen. Persönlich werde ich den Antrag 
unterstützen, dass die Krankenkassen freiwillige Leistungen 

, an Psychotherapien ausrichten können. 

M. Phlllpona, rapporteur: La commission n'a pas pu exami-
-ner ces deux propositions individuelles, je ne parlerai donc 
pas du fand du probleme. Par contre, on peut se demander s'il 
est juste, dans cet arrete, d'elargir las prestations assurees 
alors qu'on Iutte contre les coüts. Tout a l'heure, nous avons 
decide de renoncer au terme de semi-hospitalisation et a la 
taxe d'hospitalisation parce qua c'etait typiquement des pro
blemes a traiter lors de l'elaboratlon de Ia nouvelle Iol II me 
semble qu'une teile proposition devrait egalement etre traitee 
avec la nouvelle loL 

Bundesrat Cottl: · Ich möchte generell zu Artikel 7 sprechen, 
welcher von der Kommission und nicht auf Vorschlag des Bun
desrates eingeführt worden ist Wie Herr Deiss mit Recht unter
strichen hat. bringt Artikel 7 Absatz 1 eine zusätzliche Verlage
rung gewisser Kosten auf die Patienten. Nachdem jetzt der Na
tionalrat doch In die richtige Richtung gegangen ist, wäre der 
Bundesrat bereit, sich mit den Vorschlägen der Kommission 
einverstanden zu erklären. Wir wilrden also diese in Artikel 7 
vorgesehene Verlagerung annehmen. . 
Bei den beiden Einzelanträgen zu Apsatz 2, die partikulärer Art 
sind, möchte ich den Entscheid dem Parlament überlasser. 
Persönlich bin ich der Al.lffassung, dass diese Einzelthematik 
von verschiedenen anderen Elementen und Vorschlägen be
gleitet werden. könnte. Ich fordere Sie Immer noch dazu auf, 
diesen dringlichen Bundesbeschluss so einfach wie möglich 
zu gestalten und ihn so wenig wie möglich zu beladen. · 

Abstimmung-Vota, 

Eventuell-A tJtre prellminaira 
-Für den Antrag Grossenbacher 
Für den Antrag Hollenstein 

Definitiv-Deflnltlvement 
Für den Antrag Grossenbacher 
Dagegen 

Abs.3-Al.3 

42Stimmen 
36Stlmmen 

47Stlmmen 
61 Stimmen 

· Allenspach, Sprecher der Minderheit: Ich komme auf den 
Charakter von Artikel 7 zurück In Artikel 7 wird klar gesagt. 
dass die Kassen bestimmte Pflichtleistungen zu übemehmen 
hätten. Im Bereich der Arzneimittel bestehen genaue Arznei
mittellisten; die KrankenkasSen sind verpflichtet, die darin auf
geführten Medikamente zu bezahlen. Es hat sich aber immer 
mehr eingebürgert, dass die Kassen aus Konkurrenzgründen 
auch zusätzliche Leistungen In die Pflichtversicherung über
nommen haben. Insbesondere im Heilmittelsektor bezahlen 
sie unter dem Trtel «Pflichtversicherungen» auch Heil- und Arz
neimittel, die nicht auf der Liste der Arzneimittel stehen, die zu 
bezahlen d_le Kassen verpflichtet wären. Das ist unter anderem 
mit ein Grund für die ZUnahme der Krankenkassenprämien; 
auf diese Welse sind nämlich die Leistungen ständig ausge
baut worden. 
Dabei ist zu betonen, dass die eigentliche Pflichtversicherung 
nicht einfach nur eine rudimentäre medizinische Versorgung 
sicherstellt Die Pflichtversicherung stellt eine gute medizini
sche Versorgung sicher. Die Arzneimittelliste wird auch lau
fend angepasst Es ist nach der Schaffung von Lehrstühlen für 
Komplementär- oder Alternativmedizin nur noch eine Frage 
der Zeit- vielleicht nur von Monaten-, bis zusätzliche wtema
tiv- oder komplementärmedizinische Heilmittel, deren Heiler
folge wissenschaftllch nachgewiesen sind, in die Spezialitä
tenliste der Krankenkassen-Pflichtleistungen aufgenommen 
werden. , 
Absatz 3 hält nun klar fest, dass die Kassen nurdie in der Spe
zialitätenliste enthaltenen Heilmittel in der Grundversicherung 

zu bezahlen haben. Diese Mittel genügen für die medizinische 
Grundversorgung durchaus. Sollten andere Heilmittel ver
schrieben werden, können diese von einer freiwilligen Zusatz
versicherung übernommen werden. Damit wird· auch klarge
stellt, dass jener, der eine De-Luxe-Versorgung will, dafür auch 
etwas mehr zu bezahlen hat Gleichzeitig würden wir den Aerz
ten damit ein Zeichen setzen.· Sie wissen dann, dass sie nicht 
irgendwelche. Heilmittel verschreiben dürfen, ohne Wider
stand hervorzurufen, sondern sich an die kassenpflichtigen 
Spezialitätenlisten zu halten haben. Das wäre ein echter Bei
trag zur Kostendämptung. 
Artikel 7 Absatz 3 ist überhaupt eine der wenigen Bestimmun
gen, die eine echte Kostendämpfung anstreben. Amputieren 
wir alle echt kostendämpfenden Artikel, so müssten wir gele
gentlich den Trtel des Bundesbeschlusses ändern. Heute 
heisst er «Massnahmen gegen die Kostensteigerung». Wenn 
wir alle Artikel streichen, die zu einer Einsparung führen, so 
müsste er zutreffender «Massnahmen zum Kostenrückstau im 
Gesundheitswesen» heissen. Ich bin nicht so sicher, ob die 
Versicherten dann, wenn die aufgestauten Kosten zur Bezah
lung fällig werden, so glücklich sind und diesen Bundesbe
schluss als einen guten Entscheid loben werden. 
Ich unterstreiche, dass das Krankenkassenkonkordat nicht 
gegen die Reduktion der Grundversicherung auf das wirklich 
Notwendige opponiert Es hat nämlich an der letzten Delegier
tenversammlung im Juni ei.nen Beschluss gefasst, der genau 
in diese Richtung zielt, und dieser wurde Ihnen in den letzten 
Informationen des Konkordates auch schriftlich unterbreitet 
Ich unterstreiche des weiteren, dass der Ständerat diesem Ab· 
satz mit 32 zu 4 Stimmen zugestimmt hat Es ist also nicht eine 
prekäre Mehrheit im Ständerat, sondern es ist eine Mehrheit, 
die wir wohl auch im Nationalrat beachten müssen • 
Die Kommissionsminderheit beantragt. dieser wirklich über
zeugenden Metirheit im ,Ständerat zuzustimmen. Sie be
schliessen damit eine Massnahme, die In der Totalrevision des 
Krankenversicherungsgesetzes ohnehin vorgesehen ist 
Ich teile im übrigen mit, dass die freisinnig-demokratische 
Fraktion diesem Minderheitsantrag und dem Antrag des Stän
derates zustimmt Ich bitte Sie, das gleiche zu tun. 

Hafner Rudolf: Der Minderheitsantrag Allenspach ist durch
aus gut gemeint Allerdings wissen alle, die einmal Naturheil
mittel beansprucht haben, dass deren Preise bedeutend gün
stiger sind als jene rein schulmedizinischer Präparate. Des
halb ist sein Vorschlag keine Sparmassnahme, sondern eher 
eine Kostensteigerungsmassnahme. ·es mag verschiedenen 
Firmen durchaus dien~. wenn die Kosten gesteigert werden. 
Genau das Gegenteil dessen, was Herr Allenspach gesagt 
hat, ist wahr. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat 
Kenntnis von einer Studie an der Universität Stuttgart, die klar 
belegt, dass natürliche Therapien kostengünstiger sind · 
Die grüne Fraktion stimmt darum dem Antrag der Mehrheit zu. 
Sie haben vorhin ohne Diskussion dem Buchstaben f beim 
vorhergehenden Absatz zugestimmt Herr Allenspa'.ch hätte, 
um es formal richtig zu machen, schon vorhin Antrag stellen 
müssen. . 

· zusammengefasst: Herr Allenspach hat Aussagen des Kran
kenkassenkonkordates erwähnt Viele Kassen hat,en natürli
che Heilmittel schon in der Vergangenheit bezahlt. weil ein 
Grossteil der Versicherten dies ausdrücklich wünschte. Es 
gab eine repräsentative Umfrage der lnfosuisse im letzten 
Jahr, gemäss welcher 83 Prozent der Befragten diese Heilmit~ 
tel wünschten. 78 Prozent haben ausdrücklich erklärt, dass sie 
darin eine Kostenersparnis sähen. Auch das Konkordat der 
Schweizerischen Krankenkassen hat in einer Pressemittei
lung vom Dezember 1991 bestätigt, dass diese Therapien und 
Heilmittel Kostenersparnisse bewirken. 
Die entsprechenden Organisationen haben auch erklärt, dass 
ihnen dieser Punkt des Bundesbeschlusses sehr wichtig ist; 
darum bitte ich Sie; den Minderheitsantrag Allenspach abzu-
lehnen. · 

,Frau Gonseth: Die sogenannte Alternativmedizin geht von ei
nem ganzheitlichen Menschenbild aus, im Gegensatz etwa 
zur konventionellen Medizin, die immer mehr spezialisiert ist 
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Was Herr Allenspach fordert, die sogenannte wissenschaftli
che Nachweismethode zum Beweis der Wirksamkeit dieser 
Medikamente, das gibt es bei der ganzheitlichen Medizin 
nicht, weil sie auch einen ganz anderen Ansatz hat als die Na
turwissenschaft Es ist auch eine geisteswissenschaftliche 
Haltung dahinter. Aber trotzdem ist es unbestritten, Herr Allen- . 
spach, dass diese Medikamente wirken. 
Meine Erfahrung in meiner Praxis ist die - obwohl ich nicht Al
ternativmedizinerin bin; ich mache klassische Medizin-, dass 
sehr viele Leute heute aus Verunsicherung zum Arzt kommen 
und erwarten, dass er ihnen ein Medikament gibt Wenn sehr 
viele Leute alternative, homöopathische Medikamente möch
ten, finde ich es richtig, dass man ihnen statt teurerer Mittel 
diese Medikamente gibt, die nachweislich günstiger sind und 
die Eigenkräfte der Patienten zur Heilung ihres Leidens för
dern. 
Ich möchte Sie deshalb wirklich bitten, in Artikel 7 den Ab
satz 3 zu streichen, wie es auch die Mehrheit will 

Präsident: Die CVP-Fraktion teilt mit, dass sie die Kommis
sionsmehrheit unterstützt 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Wir haben eben In Artikel 7 
in den Absätzen 1 und 2 die Krankenkassen verpflichtet, wäh
rend der zweijährigen Uebergangsfrlst in der Grundversiche
rung nur noch die gesetzlich geregelten Pflichtleistungen zu 
üb'ernehmen 
Die Kommission hat mit 18 zu 4 Stimmen den Absatz 3 von Ar
tikel 7 gestrichen Gründe: 
1. Die Kommission wollte in ihrer Mehrheit dadurch grundsätz
lich alle Heilmittel in der Grundversicherung belassen, auch 
jene, die nicht auf der Arzneimittel- oder Spezlalltätenliste figu
rieren Die Kommissionsmehrheit war überzeugt, dass man 
mit einem solchen Eingriff als Gesetzgeber in die ärztliche 

·Kunst eingreifen würde. Was soll ein Arzt tun, wenn das nach 
seiner fachlichen Meinung richtige Medikament zu jenen ge
hört, welche nicht auf der Arzneimittelliste enthalten sind? Soll 
er dann ein falsches Medikament wählen, welches auf der Li
ste ist? Oder soll er dem Patienten sagen, dass er es selbst be-
zahlen müsse? · 
2. Zu den nicht in der Spezlalitätenliste aufgeführten Medika
menten gehören zu einem wesentlichen Teil die Naturheilmlt-

. tel Durch die Beschränkung der Grundversicherung auf die in 
der Spezialitätenllste aufgeführten Medikamente würde die 
Gefahr bestehen, dass Naturheilmittel oder homöopathische 
Mittel durch schulmedizinische Pharmaka ersetzt würden 
Das wäre aus gesundheitspolitischer und sparpolitlscher 
Sicht nicht wünschenswert Mit der homöopathischen Be
handlung ist nicht die Quacksalberei gemeint, sondern die Na
turheilmedizin, welche durch Fachärzte geleitet wird 
3. Die Krankenkassen selbst stellen fest, dass die meisten na
turheilkundlichen Diagnose- und Therapieverfahren weit ko
stengünstiger sind als die schulmedizlniscl;len Verfahren. Sie 
machen die Feststellung, dass optimale Heilerfolg~ nur zu er
zielen sind, wenn sowohl die Schulmedizin als auch die Alter
nativmedizin nebeneinander und einander ergänzend zur An
wendung kommen können. 
Da die meisten Versicherten nurfür Grundleistungen der Kran
kenkasse versichert sind, dürfen nach Meinung der Kommis
sionsmehrheit keine Medikamente aus den Pflichtleistungen 
der Krankenkassen gestrichen werden Wenn Sie Artikel 7 Ab
satz 3 aufrechterhalten, laufen Sie damit Gefahr, eine Zwei
klassenmedizin einzuführen, und die Konsequenzen für die 
Alternativmedizin sind nicht abschätzbar. Zudem würde dem 
Arzt der Behandlungsspielraum eingeschränkt 
Ich bitte Sie namens der grossen Mehrheit der Kommission, 
den Minderheitsantrag Allenspach abzulehnen und Absatz 3 
zu streichen. 

Frau Hafner Ursula: Auch der SP-Fraktion liegt viel daran, 
dass wir den Absatz 3 von Artikel 7 streichen. Er geht in die fal
sche Richtung. Er begünstigt die falschen Leute, Und er trifft 
die falschen Leute. Er begünstigt die Vertreter der Schulmedi
zin und bestraft die Patientinnen und Patienten, welche bei 
sanfteren Methoden Zuflucht suchen. Es geht uns nicht um 

eine De-luxe-Versorgung, wie Herr Allenspach meint, sondern 
um alternative.Methoden. 
Sie haben es gehört: Wir-sollten mit diesem dringlichen Bun
desbeschluss kein falsches Signal setzen. Wir sollten auch 
den Zweck dieses Bundesbeschlusses nicht verfehlen. Das tä
ten wir aber mit diesem Absatz 3, und zwar aus zwei Gründen: 
1. Die Kosten oder die Prämien für die Versicherten, die ho
möopathische oder Naturheilmittel vorziehen, würden weiter 
in die Höhe getrieben, wenn wir sie dazu zwingen würden, ent
weder ihre Heilmittel selber zu bezahlen oder eine Zusatzversi-
cherung abzuschliessen. , 
2. Die Bestimmung in Absatz 2 ist nicht als Massnahme gegen 
die Mengenausweitung geeignet Sie wird nämlich einen Teil 
der Versicherten dazu bringen, auf die gängigen Medika
mente umzusteigen. Sie haben schon gehört, dass diese in 
der Regel teurer sind 
Ich denke, wir sollten es den Krankenkassen überlassen, wel
che Arzneimittel sie übernehmen wollen Wir sollten sie sogar 
dazu anhalten, kostengünstigeren Behandlungsmethoden 
und Medikamenten nachzuspüren und sie aktiv zu fördern. 
Die · Krankenkassen haben Vergleichsmöglichkeiten. Sie 
müssten aufklären, informieren, wenn nötig sogar Druck aus
üben. In der «Pharma Information» vom Juni 1992 steht, der 
Zuwachs der gesamten Medikamentenverkäufe habe zwi
schen 1980 und 1991 81,5 Prozent betragen Das entspricht 
einer durchschnittlichen jährlichen Preissteigerungsrate von 
7,4 Prozent Ein Teil dieses Zuwachses wird in derselben Bro
schüre mit einer Verschiebung des ärztlichen Verschreibungs
verhaltens in Richtung auf anspruchsvollere und damit zu
meist auch teurere Präparate erklärt Dieser Tendenz müssten 
die Krankenkassen entgegenwirken. 
Ein weitere~ Mittel gegen die Mengenausweitung wäre eine 
Verminderung der Abhängigkeit von den Aerzten. Was spricht 
eigentlich dagegen, dass wir unserer Bevölkerung so viel 
Mündigkeit zutrauen, wie zum Beispiel der Bevölkerung Itali
ens zugetraut wird? Warum können wir sie nicht in höherem 
Masse selber darüber entscheiden lassen, welche Arzneimit
tel sie in der Apotheke kaufen will? Beschränken wir die Re
zeptpfllcht auf das ärztlich Notwendige! Schicken wir die Leute 
nicht unnötigerweise In die Wartezimmer der Aerztel Oft wis
sen sie selber, was sie brauchen, oder es genügt, wenn sie 
sich von den Fachleuten in der Apotheke beraten lassen 
Durch die Selbstmedikation könnte mancher Arztbesuch ein
gespart werden, und das wäre ein echter Beitrag zur Kosten-
dämpfung. . 
Die Begünstigung der schulmedizlnischen Arzneimittel auf 
Kosten der komplementärmedlzlnischen ist hingegen kein 
tauglicher Beitrag. Ich verstehe schon, dass uns die Pharma
industrie in einem Schreiben die ständerätliche Lösung emp
fiehlt - sie bekäme damit einen Wettbewerbsvorteil. Aber die
ser Bundesbeschluss darf nicht dazu herhalten, der Schul
medizin einen möglichst grossen Anteil am Arzneimittelku
chen zu sichern und die Patientinnen und Patienten für die 
sanfteren Heilmittel selber bezahlen zu lassen So würde indi
rekt das Geld aus der Tasche der Patienten In die Tasche der 
Pharma-lndustrie · geleitet, und das ist · nicht der Zweck der 
Uebung. 
Ich bitte Sie deshalb, von der untauglichen und ungerechten 
Massnahme, die Herr Allenspach verteidigt, Abstand zu neh
men und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

M. Phillpona, rapporteur: Je precise que la lettre f de 
l'alinea 2 doit remplacer t'alinea 3, si vous adoptez la proposi
tion de la majorlte de la commission, c'est-a-dire en biffant 
l'alinea3. 
Je vous demande au nom dela majorlte de la commission de 
biffer l'allnea 3, la lettre f sera alors, de falt, adoptee. 

Bundesrat' Cottl: Der Bundesrat bittet Sie, dem Antrag der 
Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

78 Stimmen 
39 Stimmen 
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Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
.Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. Ba (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit · 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Bortoluzzi, Daepp, Jäggi Paul) 
Titel 
Kontrolle 
Wortlaut 
Das Departement lässt verwaltungsunabhäng!g Abklärungen 
über die ökonomische Arbeitsweise der Leistungserbringer 
durchführen. Krankenkassen und Patientenorganisationen 
sind einzubeziehen. Die Resultate sind öffentlich bekanntzu
geben. 

Art. Ba (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la pr9position de la minorite 

Mlnorite 
(Bortoluzzi, Daepp, Jäggi Paul) 
Tltre 
Co!1tröle 
Texte 
Le departement fait proceder, de manlere independante de 
l'administration, a des evaluations du caractere economique 
des methodes de travall des foumisseurs de prestations. Les 
calsses-maladie et las organisations de patients y sont asso
ciees. Les resultats sont rendus publics. 

Bortoluzzl, Sprecher der Minderheit: Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass .unser G~sundheitswesen von einem ge
schlossenen Interessenkreis gebildet wird, der eine gewisse 
Eigendynamik entwickelt hat, die in den vergangenen Jahren 
ausser Kontrolle geraten ist Niemand von den direkt Beteilig
ten ist allzusehr daran interessiert, etwas gegen eine unwirt
schaftliche Entwicklung zu unternehmen. Auch dieser Be
schluss versucht nicht, aus diesem Interessenkreis ein Stück 
herauszubrechen. . . 
Wir haben ein gutes Gesundheitswesen, und es geht Ja nie
mals darum, dieses schlecht oder auch nur weniger gut zu 
machen. Anzustreben ist ein wirtschaftliches Optimieren, und 
das - glaube ich - ist ohne Qualitätsverlust möglich. Hier lie
gen die Sparmöglichkeiten, die wirklich kostendämpfenden 
Massnahmen. 
In dieser Richtung zielt denn auch mein Minderheitsantrag. Es 
soll eine Erfolgskontrolle auf ökonomisch-medizinischer 
Ebene möglich sein. In meinem Betrieb ist das sehr einfach. 
Mein Zahltag (gleich Geschäftsergebnis) gibt darüber Aus
kunft. Teilweise wäre dies auch im ·Gesundheitswesen mög
lich; aber das vertagen wir auf die Gesetzesrevision. 
Weil heute das Marktelement völlig fehlt, versuche ich mit mei
nem Minderheitsantrag, den fehlenden natürlichen Markt
druck durch einen gewissen Oeffentllchkeitsdruck zu erset
zen, immer mit dem Ziel, eine unnötige Ueberversorgung zu 
bekämpfen. , Es ist mei_nes Erachtens ein neues, sehr einfach 
zu handhabendes Bement Statistische Vergleiche ergeben 
heute im stationären wie im ambulanten Bereich unerklärliche 
Unterschiede. Durch eine Kontrolle, deren Ergebnisse öffent
lich bekanntgemacht werden, wird doch wohl auf die Lei
stungserbringer auch ein gewisser Leistungsdruck entstehen, 
ein Leistungsdruck insofern, als es zu unnötiger medizinischEJ: 
Ueberversorgung gar nicht mehr kommen soll. Es ist mir klar, 
dass eine solche Kontrolle nur stichprobenartig und nicht etwa 
flächendeckend erfolgen kann. Aber immerhin kann damit 

eine gewisse Vorsicht und freiwillige Ueberprüfung der Ar
beitsweise von seiten der Leistungserbringer erreicht werden. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Frau Gonseth: Die grüne Fraktion stimmt dem Antrag der 
Kommissionsminderheit zu. Es ist in der Tat so, dass Wirt
schaftlichkeitsstudien im Gesundheitswesen nur lückenhaft 
vorhanden sind. Bei der Füllung dieser Lücken ist es wichtig, 
dass besonders auch Patientenorganisationen einbezogen 
werden. Wenn die Gesundheitspolitik grösstenteils von den 
kapitalkräftigen Leistungserbringern gemacht wird, so dürfen 
wir über die bisherige Entwicklung nicht erstaunt sein. 
Relativ wenige Beteiligte neh.men die Resultate von repräsen
tativen Umfragen zur Kenntnis. Oder wissen Sie zum Bei
spiel, dass 78 Prozent der Leute, die im Rahmen einer info
suisse-Studie befragt worden sind, der Meinung sind, die Al
temativmedizin solle gefördert werden, weil sie ganzheitlicher 
und kostengünstiger sei? Doch diese Umfragen werden nicht 
zur Kenntnis genommen, und deshalb müssen endlich Stu
dien gemacht werden, bei denen alle Beteiligten einbezogen 
werden. 
Wir unterstützen deshalb den Minderheitsantrag BortoluzzL 

Frau Daepp: Die SVP-Fraktion ist bereit, diesen Minderheits
antrag zu unterstützen. Wir sind uns einig, dass wir alles daran
setzen müssen, unsere Kosten senken zu können. Deshalb 
stimmen wir dem Minderheitsantrag Bortoluzzi zu, welcher 
über die ökonomische Arbeitsweise aller Betroffenen Auf. 
schluSS' geben würde. Da die Resultate veröffentlicht werden, 
gewinnt der Antrag an Gewicht Eine Aufklärungskampagne 
im Kanton Tessin zeigte, dass bis zu 25 Prozent an Gesund
heitskosten eingespart werden können. Da wir damit rechnen, 
dass wir in zirka zwei Jahren über eine Totalrevision des Kran
kenversicherungsgesetzes befinden werden, wäre die. Zeit 
günstig, den Versuch zu wagen und etwas Neues auszupro
bieren. 
Die SVP-Fraktlon bittet Sie, den Minderheitsantrag zu unter
stützen. 

Präsident: Die FDP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den An
trag der Kommissionsminderheit ablehnt 

Sieber: Die i.dU/EVP-Fraktion unterstützt den Minderheits
antrag. 
Mit beredten Worten haben wir Kostenmassnahmen diskutiert 
und beschlossen. Wir haben generelle Lösungen getroffen, 
sozusagen Massnahmen im Giesskannensystem verordnet, 
unabhängig davon, ob der einzelne Arzt kostenbewusst oder 
übermässig behandelt, ob die einzelnen Spitäler effizient oder 
kostenintensiv therapieren. Diese Vorwürfe können kommen. 
Aber wir haben noch zuwenig Instrumente, um die Kosten ge
zielt zu überprüfen. Bis zur KVG-Revlsion sollen wir aber Hin
weise haben, wo mit Kostendämpfungsmassnahmen auch 
wirklich .wirksamere und wirtschaftlichere Medizin herbeige
führt wertlen kann. 
Viele der Massnahmen, die wir heute beschlossen haben, 
könnten Aerzte veranlassen, mehr Leistungen zu erbringen. 
Eine Ueberversorgung der Bevölkerung ist aber nicht nur ko
·stensteigemd, sondern für die Patienten unangenehm oder 
sogar gefährlich. Auch hier sind es wieder die Rentner und die 
Hochbetagten, welche in erster Linie gefährdet sln~ Denn hier 
achtet ja kein• Arbeitgeber darauf, dass sich der Patient recht
zeitig zurückmeldet Viele Anrufe von Angehörigen bei den 
schweizerischen Patientenorganisationen zeigen zum Bei
spiel, dass schon heute ältere Kranke teilweise medizinisch 
eindeutig überversorgtwerden. 
Wie kann sich der einzelne gegen die Ueberversorgung weh
ren? Indem er sich besser informieren kann. Er sollte wissen, 
wie lange bei den häufigsten Diagnosen jeweils der Spitalauf
enthalt durchschnittlich dauert Frauen mit Frauenleiden müs
sert davon in Kennlflis gesetzt werden, dass in ihrem Kanton 
überdurchschnittlich häufig Gebärmutteroperationen durci-.
geführt werden usw. 
Der Tessin hat als Pionierkanton bewiesen, dass solche wirt
schaftlichen Vergleiche und die Orientierung der Oeffentlich-
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keit zu 'einem Rückgang der Operationen um ein Viertel g~ 
führt haben. 
Wir brauchen deshalb Artikel 8a (neu) aus allen erwähnten 
Gründen heute schon und nicht erst·morgen. 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Den Antrag Bortoluzzi ha
ben wir in der Kommission mit 9 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltun
gen abgelehnt Obwohl er ein berechtigtes Anliegen zum In
halt hat, gehört er nicht iri einen dringlichen Bundesbe
schluss, der nur für zwei Jahre Gültigkeit haben wird. 
Ich bitte Sie namens äer Kommission, den Minderheitsantrag 
Bortoluzzi abzulehnen. 

M. Phillpona, rapporteur: Les propositions de la minorite Bor
toluzzi vont certainement dans une banne direction: faire eva
luer les caracteres eqonomiques des prestatalres de sante est 
une bonne solution. Si la commission vous propose de la refu
ser par 9 voix contre 3, c'est uniquement parce qu'elle juge 
qu'elle n'estpasäsaplace ici, dans un arreteurgent, etqu'une 
telle disposition est une disposition typique de la loi qui sera 
examinee prochalnement 

Bundesrat Cottl: In der Kommission habe ich die Grundhal
tung der Kommissionsmehrheit unterstützt und gesagt, der , 
Antrag Bortoluzzi gehöre in die Totalrevision Ich kann hinzufü
gen: Die Totalrevision sieht etwas Aehnliches vor. Ich muss 
aber zugeben, dass der Minderheitsantrag Bortoluzzi von der 
Materie her absolut gerechtfertigt ist Sollten Sie ihn anneh
men, würde das nichts an der Systematik des Bundesb~ 
schlusses ändem Es ist eine zusätzliche vorgezogene Ueber
prüfung, die man ohne weiteres1vomehmen könnte. 
Ich nehme noch zu zwei anderen Fragen kurz Stellung, denn 
ich glaube, Ich werde nachher nicht mehr das Wort ergreifen 
Sie haben auch Artikel 8 mit dem wunderbaren Titel «Kanto
nale Planungen» angenommen. Wer könnte gegen den Inhalt 
von Arti~el 8 antreten? Aber lassen Sie mich hinzufügen: Er Ist 
rein deklarativer Art, es ist eine schöne Einladung an die kanto
nalen Planungen. Solche Einladungen werden seit Jahrzehn
ten gemacht; das Resultat kenr:ien wir. Man darf In diesem Arti
kel 8 nicht mehr sehen als eine schöne Deklaration 
Ich wünsche mir im weiteren im Interesse aller, insbesondere 
im Interesse unserer Krankenkassen, dass jetzt, wo der Natio
nalrat seine Arbeit praktisch abschliesst, die Möglichkeit be
steht, den Bundesbeschluss zum Ende dieser Session über 
die Bühne zu bringen Es wäre nämlich verheerend, wenn eine 
Verspätung um drei Monate bewl.rken würde, dass die Kran
kenkassen In die Unsicherheit geraten, wie sie ihre Prämien für 
das nächste Jahr gestalten sollen. Selbstverständlich kann 
niemand Unmögliches verlangen; aber sollte es den beiden 
Räten möglich sein, so wäre es sehr ratsam und sehr bedeu
tungsvoll, dass der Beschluss möglichst noch in dieser Ses
sion durchgezogen wird. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Epiney 
Abs.3 
.... längstens jedoch bis zum 31. Dezember 1993. 

Art.9 
Proposition de Ja commission 
.Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Epiney 
.Al.3 
.... mals au plus tard au 31 decembre 1993. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

65Stimmen 
25Stimmen 

Abs.2-AJ.2 

Präsident: Die Beratung über diesen Absatz wird bis nach Be
reinigung der Differenzen mit dem Ständerat ausgesetzt 

Verschoben -Renvoye 

Abs.3-Al.3 

M. Eplney: La sante est malade de ses coOts, tout le monde 
en convient Cependant, la gangrene s'est infiltree progressi
vement aussi bien dans les malllons de la responsabilite, que 
dans les malllons de la solidarite. Chaque acteur se renvoie la 
balle et accuse son partenaire d'etre la cause principale de la 
hausse vertigineuse des coOts. Mqn höpital coate eher, donc 
j'occupe davantage et plus longtemps les lits. Mes cotisations 
de calsse-maladie sont elevees, donc j'ai le droit de profiter 
des prestations medicales. Mon cabinet medical dispose de 
moyens performants et coOteux, donc je dois le rentabiliser. 
Ma calsse-maladie doit attirer le maximum d'assures, donc 
alle se montre genereuse et souvent laxiste dans la gestion de 
l'argent des autres. Telle est laconiquement l'equatlon ä re-
soudre. · 
Mals il est illusoire de croire que des mesures drastiques et 
surtout uniformes soient efficaces et eq1:1itable~. comme celles 
que nous adoptons en ce moment, notamment lorsqu'elles 
frappant les medecins dits sociaux, dont chacun salt que leurs 
revenus sont pl~s que decents par rapport aux autres. Une 
telle medecine est 'frappee injustement Les AFU nous don
nent banne conscience et ils sont surtout revelateurs de notre 
impuissance a fixer des priorites dans notre travail. Le peuple a 
accepte la reforme du Parlament avec une clalrvoyance inat
tendue, mals aussi un tres grand espoir. II attend de nous cele
rite et concentration sur des projets urgents et le salut passe 
des lors par la seule et unique revision de la lol sur l'assu
rance-maladle. Reforme qui est prete, qui a fait l'objet d'un 
examen approfondi de la part de la commission des Etats et 
dont nous avons d'allleurs deja discute,.ä plusieurs reprises, 
dans le cadre de l'exarnen des differents AFU. Les assures es- · 
comptent de nous une position courageuse et nous devons 
des lors accorder la priorite a cette matiere, a cette reforme et 
nous sommes capables,"COmme nous l'avons fait pour Euro
lex, de regler la reforme de l'assurance- maladie d'ici la fin 
1993. Les problemes sont connus, les solutions aussi, ce qui 
manque c'est le courage politique, car il va nous obliger ä viser 
non seulement certains boucs emissaires, mais tous les ac-

. teurs de la sante, qui comme vous le savez, ont tous interät ä 
obtenir un maximum de prestations en invoquant la responsa
billte de l'autre partenaire. Limitons ces AFU a fin 1993, afin de 
nous obliger a etre rapides dans notre travall et a accorder la 
priorite ä un sujet qui est urgent et dont le peuple attend que 
nous en fassions un reglement rapide! 

M. de Darcfel: Le groupe socialiste vous demande de ne pas 
accepter la proposition de M. Epiney et de ne pas creer une di
vergence supplementalre avec le Conseil des Etats. 
M. Epiney souhaite creer une contralnte qui obligerait le Parla
ment a voter, dans les mois qui viennent, une revision defini
tive de l'assurance-maladie. Nous pensons que M. Epiney se 
fait des illusions et que, de toute fa90n, sa proposition n'est 
pas efficace. II est en effet trop facile pour le Parlament de 
contoumer le dispositif preconise par M. Epiney et de prendre 
si necessalre, en 1993, un nouvel arräte urgent pour 1994. 
Nous avons falt maintenant l'experience d'un arrete transitoire 
limite a un an seulement; en l'occurrence, experience difficile 
et penible qui ne devralt pas ätre renouvelee . 
Au surplus, la proposition i:te M. Epiney est en totale contradic
tion avec la systematique que nous avons adoptee dans notre 
dellberation. En effet, l'artlcle premier, tres discute par notre 
Charnbre, regle la questlon des tarifs pour deux ans, et la pro
positlon de M. Epiney est tout ä fait contradictoire avec la sol:J
tion que nous avons adoptee. 
Pour des raisons de coherence, nous devons donc en rester 
au texte preconise par notre commission. 
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Frau Heberlein: Zum Antrag Epiney zur Befristung auf ein 
Jahr möchte ich in meinem persönlichen Namen erklären, 
dass ich ihm zustimmen kann. 
Die einzige Begründung der Befristung auf zwei Jahre ist näm- . 
lieh die, dass bis dahin die Gesetzesrevision über die Bühne 
gegangen seil') soll. Dass dies eine Utopie ist, dessen sind wir 
uns wahrscheinlich alle bewusst Wenn wir jed~ Jahr wieder 
über die Kosten im Gesundheitswesen diskutieren, kommen 
wir vielleicht endlich einmal zu einem Beschluss, der diese zu 
dämpfen vermag. 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Herr Epiney, der Grossteil 
der Parlamentarier und Parlamentarierinnen bedauert, dass 
wir den letzten dringlichen Bundesbeschluss statt auf drei 
Jahre nur auf ein Jahr befristet haben. Wir hätten uns sonst 
nämlich die Arbeit heute ersparen können 
Es ist aber Absicht, Meinung und Wunsch, dass die Totalrevi-

. sion des Krankenversicherungsgesetzes bis Ende 1994 ab
stimmungsreif ist Entsprechend dem Terminplan sollte die 
Totalrevision am 1. Januar 1995 in Kraft gesetzt werden kön
nen. Deshalb ist es richtig, heute diesen Bundesbeschluss auf 
zwei Jahre zu befristen, um nicht in einem Jahr wieder von 
vorne beginnen zu müssen. 
Im übrigen bitte ich Sie namens der Kommission, in der 
Schlussabstimmung diesem Beschlussentwurf zuzustimmen. 
Die Kommission hat ihm mit 14zu'.2 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen zugestimmt · 

M. Cottl, conseiller federal: Le Conseil federal avait prevu 
deux ans, car il etait et~ toujol!rs d'avis qu'avec de la bonne 
volonte - que nous presumons toujours - .on devrait pouvoir 
arriver a reallser la revision totale d'lci deux ans. Sauf erreur, la 
proposition de M. Epiney aurait pour effet que vous devriez 
debattre l'annee prochaine d'un nouvel arr~te federal urgent 
Or, ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Essayons 
donc de preclser malntenant le delal de faQOn a etre un peu 
plus reallstes, tout en restant optlmistes. Une annee, c'est tout 
a fait insuffisant pour achever la revision definitive. . 

Abstlmmung-Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Epiney 

70Stlmmen 
52Stimmen 

Frau Heberleln: Nach Abschluss der Beratungen über diese 
Vorlage möchte Ich folgende Erklärung der Fraktion abgeben: 
So, wie er jetzt vorliegt, greift der Beschluss dirigistisch in das 
Preis- und Taxgefüge sowie in die Kompetenzen der Kantone 
eirL Wir gefährden damit die heutige, qualitativ gute medizini
sche Versorgung für alle Versicherten und fördern eine Zwei
klassenmedizin. Wir sparen keinen Franken und dämpfen die 
Kosten in keiner Art und Weise, sondern schaffen einen Nach
holbedarf für alle Beteiligten, der sich für die KVG-Revision 
äusserst nachteilig auswirken wird Wir verhindern - dies 
scheint uns das Wesentlichste zu sein - jeden Anreiz zu ko
stengünstigem Verhalten aller Anbieter im GesundheitSwe
serL Alle kurzfristig realisierbaren und unbestrittenen Spar
massnahmen haben wir abgelehnt, dies in einer finanzpoli
tisch äusserst schwierigen Lage auch der Kantone und der 
Gemeinden. Wir führen die Krankenkassen in einen finanziel
len Engpass und gefährden deren Existenz und damit auch 
die der Versicherten Statt zu sparen, haben wir noch Gutach
teraufträge erteilt und den Kassen auferlegt, ihre Leistungen 
auszuweiten. 
Aus diesen Gründen lehnt die FDP-Fraktion diesen Bundes
beschluss in der Schlussabstimmung klar ab. 

Rychen: Wir haben die MengenaÜsweitung mit diesem Bun
desbeschluss nicht bekämpft. Wir haben die Leistungserbrin
ger nicht dazu gezwungen, für das Jahr 1993 einen echten Ta
rif- und Preisstopp zu befolgen. W'.r haben in diesen Beratun
gen beschloS$8n, einen Prämlenstau und damit einen Kosten
stau vorzunehmen. Damit haben wir die'falsche Hoffnung ge
weckt, wir hätten eine Kostendämpfung erreicht Das Gegen-

teil ist der Fall: Später werden die Versicherten eine viel stär
kere Prämienerhöhung ertragen müssen Wir meinen, dass 
dieser Beschluss zu einer Alibiübung verkommen ist 
Die SVP-Fraktion lehnt diese Vorlage ab. 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Ich muss nochmals darauf 
hinweisen, dass die Kommission diesem Bundesbeschluss 
mit 14 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt hat Wir 
waren der Auffassung, dass der Beschluss sehr ausgewogen 
ist, dass er in Artikel 5 und 6 die Krankenkassen, in Artikel 7 die 
Versicherten und in Artikel 1 die Leistungserbringer erfasst 
Dadurch wurden alle an der Krankenversicherung beteiligten 
Personen und Institutionen berücksichtigt, damit auch sie ih
ren entsprechenden Beitrag zu deh Sp'armassnahmen leisten 
können, müssen oder dürfen. 
Ich bitte Sie dringend, dem Bundesbeschluss zuzustimmen. 

Gesamtabstlmmung-Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

82Stimmen 
68Stimmen 
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Krankenversicherung. Massna"men 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladle. Mesures 
contre l'augmentation des coOts 1993-1994. 
Arrete federal 

Differenzen -Divergences 

Siehe Seite 2001 hlervor-Voir page 2001 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 8. Oktober 1992 
Decision du Conseil des Etats du 8 octobre 1992 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Zisyadis 
Festhalten 

'Art.3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Zisyadis 
Maintenir 

Art.Sa 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la declsion du Con~II des Etats 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Kompromisse sind dazu 
da, dass sie angewendet werden und auf sie eingegangen 
wird Kompromiss heisst wörtlich: Uebereinkunft, Ausgleich, 
Zugeständnis; es ist also ein Aufeinander-Zugehen, ein Fin
den von Uebereinkommen auf der Grundlage gegenseitiger 
Zugeständnisse. Als Richterin erlebe ich immer, dass jene 
Vergleiche die besten sind, bei denen beide Parteien nicht 
ganz zufrieden sind Das trifft auf unser Geschäft «Kranken
versicherung,. Massnahmen gegen die Kostensteigerung 
1993-1994» zu. 
Der Ständerat ist in Artikel 1 von seiner Fassung der Preis- und 
Tarifpiafonierung bei den Leistungserbringem weggekom
men und dem Nationalrat gefolgt Nun gilt in Artikel 1 der 
Preis- und Tarifstopp für dje Leistungserbringer, allerdings 
modifiziert und mit möglichen Ausnahmen für jene Aerzte, die 
in den Jahren 1990 bis 1992 keine Erhöhung des Taxpunkt
wertes hatten. 
Der Beitrag .".ier natlonalrätlichen Kommission an diese Kom
promissfindung ist die Zustimmung zu Artikel 3. Dieser Artikel 
hat den Selbstbehalt für Patienteri im stationären Bereich zum 
Inhalt Demnach haben Spitalpatienten pro Aufenthaltstag 
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10 Franken Selbstbehalt zu bezahlen. Dieser Selbstbehalt ist 
allerdings für ambulante und stationäre Behandlung bei jähr
lich 500 Franken plafoniert worden, das heisst, wenn ein Pati-

. ent. vor seinem Spitaleintritt während längerer Zeit ambulant 
behandelt werden· musste und ihm aus dieser Behandlung 
durch den zehnprozentigen Selbstbehalt 500 Franken selbst
tragende Kosten entstehen, entfällt für ihn der Beitrag von 
10 Franken pro Tag •. Die obere Limite von 500 Franken gilt für 
ambulante und stationäre Behandlungen gemeinsam. Es ist 
die ausdrückliche Meinung der Kommission, dass dieser 
Selbstbehalt durch die Patienten nicht versichert werden darf. 
Gemäss Auskunft der Verwaltung ist der zehnprozentige 
Selbstbehalt in der Grundversicherung nie versicherbar. 
Diese Praxis wird sich zweifellos auch auf die stationären Ei
genleistungen ausdehnen. 
Unsere Kommission hat bei Artikel 3 mit 19 zu 0 Stimmen bei 
6 Enthaltungen dem Beschluss des Ständerates zugestimmt 
Ich bitte Sie sehr, den Antrag von Herrn Zisyadis abzulehnen, 
der verlangt, Artikel 3 zu streichen. 
Artikel 3 Jst der Preis, den die Kommission zu bezahlen bereit 
ist, tlamit der Bundesbeschluss gegen die Kostensteigerung 
'im Gesundheitswesen überhaupt zustande kommen kann. 
Ich habe es Ihnen gesagt: Vergleiche und Kompromisse sind 
selten schmerzfrei. Ich kann Sie aber versichern, dass auch 
der Ständerat nicht schmerzfrei unserem Artikel 1 zuge
stimmt hat 
Damit der ganze Bundesbeschluss nicht gefährdet wird, bitte 
ich Sie namens der fast einstimmigen Kommission, bei Arti
kel 3 dem Ständerat zu folgen. 

· Bei Artikel 7 ist der Ständerat dem Beschluss des Nationalra
tes gefolgt Demnach bleibt es im Erme~n der Krankenkas
sen, ihre Leistungen bezüglich Arzneimittel zu erweitern, d h., 
die Arzneimittel- und die Spezialitätenllste sind nicht verbind
lich. Die Krankenkassen können und dürfen in der Grundversi
cherung durch Aerzte verordnete Medikamente übernehmen, 
die nicht auf der Spezialitätenliste figurieren. 
Gestrichen hat der Ständerat Artikel 8a, der das Departement 
beauftragt hätte, verwaltungsunabhängig Abklärungen über 
die ökonomische Arbeitsweise der Leistungserbringer durch
zuführen; dies unter Efnbezug der Krankenkassen und Patien
tenorganisationen. Dieser Streichungsantrag wurde im Ple
num des Stänc;jerates mit 15 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen C 

zum Beschluss erhoben. 
Die natlonalrätliche Kommission stimmte diesem Beschluss 
des Ständerates zu, will aber das Anliegen als Kommissions
postulat aufrechterhalten. Mit 20 zu 1 Stimmen bei 4 Enthal
tungen bittet Sie die Kommission, dem Postulat (Ad 92.067) 
im Sinne von Artikel Sa zuzustimmen. 

M. Phlllpona, rapporteur: Ce matln, le Conseil des Etats s'est 
rallie sans discussion a notre decision d'hier sur l'articie pre
mier. C'est la un pas de geant en dlrectlon de notre conseil. 
A l'article 3, par contre, il a maintenu la divergence, et ce, par 
34 voix contre 9, Notre commission veut aussi faire sa part en 
directlon du consensus. Elle propose donc, par 19 voix contre 
zero et 6 abstentlons, de se rallier a la decision du Conseil des 
Etats. 
Au sujet de l'article 3, je tlens a preciser que des assurances de 
l'OFAS ont ete donnees en ce sens que les 1 o francs de contrl
butlon prevus a cet article ne sont pas assurables. Ce point est 
important, car, sans cela, les cotlsatlons des caisses-maladie 
augmenteraient, ce qui annulerait les effets de cet article. 
Si nous voulons terminer l'examen de cet arrete encore durant 
la presente session, nous devons absolument eliminer les dl
vergences avec le Conseil des Etats, cet apres-midl Je vous 
rappelle que, pour les caisses-maladie, mais aussi pour les 
cantons et pour tous ceux qui sont concemes par les conse
quences de ces mesures, iL est imperatif de connaitre suffi
samment töt quelles conditions seront valables au 1 er janvier 
1993. 
II s'agit la d'un compromis, mals c'est la seule et unique fac;on 
d'abcutlr a une :icceptation de cet arräte, demain matln. Je 
vous rappelle qua cet Instrument n'est valable qua pour une 
duree de deux ans, apres quoi il sera remplace par la nouvelle 
loi que chacun a appelee de ses voeux durant ce·debat 



4-0 
Plan directeur de l'armee 95_ 2088 N 8 octobre 1992 

Au nom de la commission et avec une grande diversite de rai
sons, je le concede, je vous demande de vous rallier ä la deci
sion du Conseil des Etats et de repousser la proposition Zisya
dis. La commission vous presentera par la suite un postulat 
appele ä remplacer I' article 8a que notre conseil ,a accepte hier 
et que le Conseil des Etats a refuse par 28.voix contre 6. En ef
fet, -tlotre commission jugeant cette proposition tres interes
sante en vue de la revision totale de la loi, eile desire la transfor
mer en postulat, ce qu'elle vous propo~e par 20 voix contre 1 
et 4 abstentions. 

M Zlsyadls: Rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention de re
faire le debat sur la .taxe hospitallere. Les opinions sont 
connues de part et d' autre. Je monte sirriplement aux barrica
des, en constatant comment, dans un premiertemps, certains 
d'entre vous ont releve les manches avec raison et comment 
maintenant las memes baissent las bras tace a la situation. 
C' est ä vous en priorite, parternentaires democrates-chretiens, 
verts et soclalistes, que je m'adresse. Commerit pouvez-vous 
preter main-forte ä ce marcharidage du Conseil des Etats qui 
va definitivement penaliser las malades, notamment les plus 
defavorises de la population, las plus äges? Car vous savez 
pertinemment qu 'en acceptant maintenant cette taxe hospita
liere dans le cadre des mesures urgentes que nous allons 
adopter, vous l'admettrez presque automatiquement pour la 
revision de la LAMA qui se fera plus tarcl 

' ,Je vous invite ä la reflexion, ä tenir bon et a conflrmer les op
tions premieres que nous avons prises. Nous pouvons parfai
tement renvoyer une fois de plus le projet au Conseil des Etats. 
Nous ne courons aucun risque, au si nous en courons un, 
c'est celul de ne pas nous dejuger face a la populatlon qui a 
assez paye la faillite de notre systeme d'assurance-maladle. 
Depuis longtemps, il n'y a plus de symetrie des sacriflcesl 

Frau Dormann, Berichterstatterin: Nur mit dem Entgegen
kommen von beiden Räten - der Ständerat bei den Artikeln 1 
und 7, der Nationalrat bei den Artikeln 3 und 8a - kann der 
Kompromiss zustande kommen und mit ihm auch der Bun
desbeschluss gegen die Kostensteigerung im Gesundheits- , 
wesen. Er verlangt von beiden Seiten Opfer. Ich wage·zu be
haupten, dass sich somit die Opfersymmetrie %Wischen Lei
stungserbringern, Krankenkassen und Versicherten in diesem 
Bundesbeschluss auch auf die Parlamentarier und Parlamen-
tarierinnen ausgeweitet hat · . 
Ich bitte Sie dringend, Ar,tlkeL3-auch wenn Sie dabei Schmer
zen verspüren - zuzustimmen, damit der Bundesbeschluss 
heute spruchreif verabSchiedet werden kann. 

Bundesrat Cottl: Zum voraus: Der Bundesrat stimmt den An
trägen der Kommission zu. 
Gestatten Sie mir noch drei Schlussbemerkungen. Die erste 
Ist ein echter Dank an das Parlament: Sie waren mit einer un
verhältnismässig grossen Belastung konfrontiert - ich denke 
an die ganze Eurolex -, und Sie waren in der Lage, diesen 
Ueberbrückungsbeschluss sehr schnell einer einvernehmli
chen und letzten Endes doch zufriedenstellenden Lösung zu
zuführen. Ihre Leistung ist sicher sehr anerkennenswert. 
Die zweite Bemerkung betrifft Artikel 1. Wenn mich nicht alles 
täuscht, ist es das erste Mal, dass institutionell von den Lei
stungserbringern ein gewisses kleines Opfer verlangt wird 
Diese Leistung, die doch eine gewisse geschichtliche Bedeu
rung hat, wenn man an die Zukunft denkt, mu5!! ich anerken
nen, auch wenn die Ausnahmen, die hier gewährt werden, für 
den Bundesrat etwas weit gehen. Wir werden aber bei der Be
urteilung der Ausnahmen die einzelnen Bedingungen von Arti
kel 1 Absaµ: 2 unter die Lupe nehmen. 
Dritte Bemerkung: Artikel 3 ist nicht ganz nach dem bundes
rätlichen Vorschlag gelöst worden. Wenn ich aber an die be
sonders in der ständerätlichen Kommission gemachten Vor
schläge und an die Opfer, die von den Patienten verlangt 
wurden, denk~ - es ging um Hunderte von Millionen, wenn 
nicht um Milliarden Franken-, so sind die verlangten 100 Mil
lionen Franken wenig. Damit hat das Parlament, insbeson
dere dank dem Nationalrat, eine vernünftige Lösung gefun
den. Ich hoffe, dass diese Lösung den Erwartungen ent-

spricht Wir werden auf diese Problematik zurückkommen, 
wenn die Ergebnisse des Bundesbeschlusses in Zahlen vor
liegen, sowie bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung. 

Art. 3 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Zisyadis 

Art. Ba 
Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

Ad92.067 

Postulat der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
Oekonomlsche Arbeitsweise. Abklärungen 
Postulat de la Commisslon de la 

92Stimmen 
21 Stimmen 

securlte soclale et de la sante publlque 
Caractere economlque des methodes de travall. 
Evaluation · 

Wortlaut des Postulates vom 8. Oktober 1992 
Das Departement lässt verwaltungsunabhängig Abklärungen . 
über die ökonomische Arbeitsweise der Leistungserbringer 
durchführen. Krankenkassen und Patientenorganisationen 
sind einzubeziehen. Die Resultate sind öffentlich bekanntzu
geben. 

Texte du postulat du B octobre 1992 
Le departemeot fait proceder, de maniere lndependante de 
l'admlnistratlon, a des evaluatlons du caractere economique 
des methodes de travall des foumisseurs de prestatlons. Las 

. caisses--matadle et les organisatlons de patients y sont asso
ciees. Les resultats sont rendus publics. 

Ueberwlesen - Transmls 



9. Oktober 1992 N 

87-N 

4A 
2151 Krankenversicherung. Kostensteigerung 

92067 

Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladie. Mesures 
contre l'augmentation des coQts 1993-1994. 
Arrite federal . 

Drlng/(chkeitsklausel - Clause d'urgence 

Stehe Seite 2087 hlervor-Voir page 2087 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 9. Oktober 1992 
Decision du Conseil des Etats du 9 octobre 1992 

M. Delss: Tel qu'il est ressorti de nos dellberatlons, le texte de 
l'arr~te ne correspond pas tout a fait a la version ideale que le 
groupe d~mocrate-chretien aurait souhaitee. En vote final, 
nous voterons neanmoins l'urgence et le projet C'est la, a no
tre avis, le prix a payer pour un compromis. Nous attendons de 
la part des autres partis, notamment de nos partenaires au 
gouvemement, le m~e esprit de conciliation. 
Nous n'avons pas a rougir', je crois, de pratiquer la politique de 
la concordance, au moment ou l'urg~nce de la questlon re
clame des mesures. Celles que nous prenons permettent de 
franchir le temps qui nous separe de la mise en vigueur de la 
revlsion totale. La responsabillte, en cas de refus.soit de l'ur
gence soit du projet au moment du vote final, serait assumee, 
selon nous, par ceux qui en auront pris la decision. 

Namentliche Abstimmung-Vota parappel nominal 

Für Annahme der Drlng/ichkeitsklause/ stimmen die folgenden 
Ratsmitglieder: · 
Acceptent Ja clause d'urgence: 
Aguet, Aubry, Baumann, Baumberger, Bäumlin, Beguelin, Sir
eher Peter, Bircher SIMo, Bischof, Blatter, Bodenmann, Borel 
Franc;ois, Borraclori, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, 
Bühlmann, Buncll, Bürgi, Caccia, Csmponovo, Carobbio, Cas
par-Hutter, Cl;!evallaz, Columberg, Comby, Cottl, Couchepin, 
DanuSEtr, Darbellay, de Dardel, David, Delss, Diener, Dor
mann, Ducret, Dünkl, Duvoisin, Eggenberger, Eggly, Engler, 
. Epiney, Etique, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel, 
von Feiten, Flscher-Sursee, Frey Claude, Früh, Gardlol, Ge
bet, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Gross 
Andreas, Grossenbacher, Guinand, Haering Binder, Hafner 
Rudolf, Hafner Ursula. Haller, Hämmerte, Heberlein, Herczog, 
Hass Peter, Hildbrand, Hollenstein, Hubacher, lten Joseph, 
Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpr~. Jöri, Keller Anton, Keller Ru
dolf, Kühne, Ledergerber, Leemann, Leu Josef, Leuba, Leuen
berger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder, Maitre, Mamie, 
Marti Werner, Maspoll, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans; 
Meyer Theo, Mlstell, Nabholz, Narbet, Nebiker, Oehler, Phlll
pona, Pidoux, Poncet, Raggenbass, Rebeaud, Rechsteiner, 
Robert, Rohrbasser, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Savary, Scheideg
ger, ScherrerWemer, Scheurer Remy, Schmid Peter, Schmid
halter, Schnider, Segmüller, Seiler Rolf, Sieber, Stalder, 
Stamm Judith, Steffen, Steiger, Strahm Rudolf, Suter, Theu
bet, Thür, Tschäppät Alexander, Tschopp, Vollmer, Wanner, 
Weder Hansjürg, Wiek, Wiederkehr, Wrttenwiler, Ziegler Jean, 
Züger, Zwahlen, Zwygart (138) 

Dagegen stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Rejettent Ja clause d'urgence: 
Allenspach, Aregger, Binder, Borer Roland, Bortoluzzl, Bühler 
Simeon, Bührer Gerold, Clncera. Daepp, Dettllng, Dreher, 
Fahr, Flscher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey Walter, Frit
schi Oscar, Giezendanner, Giger, Gysin, Hegetschweiler, 
Jenni Peter, Kem, Maurer, Meier Samuel, Mlesch, Moser, 
Mühlemann, Müller, Neuenschwander, Perey, Reimann Maxi-
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AbweaendsinddlefolgendenRatsmitglieder-Sontabsents: 
Sir, Bemer. ~-~. ~y. CavadiniAdriano, Hess 
Otto, Luder. Plni . (9) 

0u·qualiltz1et1t1/f.ftlhr 1$terreicht 
LamejOri#H'/U..,_utacquiff 

An·~Sl6'tdetat-AuComeildNEtats 
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Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladle. Mesures 
contre l'augmentation des coats 1993-1994. 
Arrete federal . 

SieheSelte2151 hiervor-Voirpaga2151 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 9. Oktober 1992 
Decision du Conseil das Etats du 9 octobre 1992 

Schlussabstimmung-Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat-Au Conseil federa/ 

119Stlmmen 
52Stimmen 

Mitteilungen des Präsidenten 



. -

Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 

Seance du 

24./28.09.1992 
08.10.1992 
09.10.1992 
09.10.1992 (Schlussabstimmung) 

24./28.09.1992 
08.10.1992 
09.10.1992 
09.10.1992 (Vote final) 
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. Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladie. Mesures 
contre l'augmentation des coOts 1993-1994. 
Arrete federal 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 19. August 1992 (881 V 933) 
Message et projet d'arretedu 19 aoüt 1992 (FFV885) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de la commission 
Entrer en matlere 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Die Vorlage 92.067 über be
fristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der Kran
kenversicherung ist eine weitere Folge in der unendlichen 
Geschichte mit dem Titel «Kostensteigerung im Gesundheits
wesen». 
Die höchst unerwünschte Entwicklung, dass die Kosten, die 
uns das Gesundheitswesen verursacht, ständig überpropor
tional steigen, ist allen Industriestaaten gemeinsam. Und noch 
kein Land hat eine wirkliche Lösung für dieses Problem ge
funden. 

E · • 24 septembre 1992 
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Das kann allerdings nicht heissen, dass wir uns davon dispen: 
sieren können, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, denn 
Kostensteigerungen von mehr als 12 Prozent pro Jahr, wie sie 
sich auch für 1992 wieder abzeichnen, die sich dann in ent
sprechenden Prämienerhöhungen in der Krankenversiche
rung niederschlagen, können von vielen Versicherten nur 
noch mit grösster Mühe verkraftet werden. Es ist diesen Versi-

• cherten kein Trost, dass wir mit unseren Gesundheitskosten, 
gemessen am Bruttosozialprodukt. im Mittelfeld der Industrie
staaten liegen 
Unser Hauptanliegen ist nach wie vor die Totalrevision des Ge
setzes über die Krankenversicherung. Das kann nicht genug 
betont werden. Die Behandlung dieser Vortage in der Kommis
sion ist weit vorangeschritten, und der Ständerat als Erstrat 
wird in der Dezembersession mit der Beratung beginnen 
können 
Eine wirkliche Sanierung der Verhältnisse wird nur im umfas
senden Rahmen einer Gesetzesrevision möglich sein, und da
her ist es höchste Priorität, diese Revision so rasch und so si
cher wie möglich durchzuführen Doch sie wird so oder so 
nicht vor dem 1. Januar 1995 in Kraft treten können, so dass 
angesichts der Situation bei den Krankenkassenprämien für 
die Zwischenzeit ein Handlungsbedarf besteht Diese Z'v\'.i
schenzeit zu überbrücken, ohne die Revision zu gefähren, das 
ist in kurzen Worten das Ziel sowohl des bundesrätlichen Vor
schlages als auch der Modifikationen, welche die ständerätli
che Kommission daran angebracht hat 
'Mr sind uns bewusst, dass_ diese Massnahmen unvollkom
men sind Vor allem das Grundübel, dass Kosten nicht gleich
bedeutend sind mit Tarifen und Preisen, sondern das Produkt 
aus Preis mal Menge darstellen, ist auch durch diesen Be
schluss nicht aus der Welt zu schaffen 'Mr wissen aber auch, 
dass es keine durchwegs zufriedenstellenden Interimslösun
gen geben kann 
Um einen Schritt auf dem Weg zur Totalrevision ging es schon 
Im vergangenen Dezember, als das Parlament neben einem 
Bundesbeschluss gegen die Entsolidarisierung auch einem 
solchen über befristete .Massnahmen gegen die Kostensteige
rung in der Krankenversicherung zustimmte, diesen aber auf 
ein Jahr befristete und dem Bundesrat den Auftrag erteilte, vor 
Ablauf der Gültigkeitsdauer des Beschlusses ein weiteres Pä
ket von Massnahmen gegen die Kostensteigerung zu unter
breiten 
Dieses Paket liegt nun heute vor uns. In der ·bundes~tllchen 
Fassung sieht es für den ambulanten Sektor einen rigorosen 
Tarif- und Preisstopp vor. t=ür den stationären Sektor wurde auf 
einen Stopp verzichtet; statt dessen wurde die maximal ~läs
sige Erhöhung der Tarife aufgrund der Preis-und Lohnentwick
lung errechnet Damit wurde dem Artikel 4 des Bundesbe
schlusses von 1991 Rechnung getragen, welcher eine bessere 

. Berücksichtigung der Interessen der Kantone fordert, welche Ja 
den stationären Sektor zu einem beträchtlichen Teil mittragen 
Neben den Tarifen und Preisen unterliegen auch die Prämien 
weiterhin gewissen Beschränkungen Ausgangspunkt für eine 
allfällige Erhöhung ~er Prämien ist aber nicht mehr der Mitglie
derbeitrag der einzelnen Kasse, sondern die durchschnittliche 
Prämie aller Kassen eines Kantons. Das Ist eine Folge des Risi
koausgleichs, den wir beschlossen haben 
Die Reaktionen In der Vernehmlassung auf die bundesrätllche 
Botschaft waren ausserordentllch heftig und ablehnend, und 
zwar sowohl von Leistungserbringem als auch Krankenkas
sen und Kantonen Die Kommission führte mit Vertretern der 
Betroffenen und dem Preisüberwacher ein Hearing durch. Da
bei kam die Ablehnung der Massnahmen deutlich zum Aus
druck, was zumindest darauf hindeutet, dass sie nicht als un
wirksam eingestuft werden 
Es wurden aber auch Signale sichtbar, die ein Einschwenken 
auf eine etwas flexiblere Version nicht unmöglich erscheinen 
liessen. 
Die Kommission hat deshalb die bundesrätllche Fassung et
was flexibilisiert und erweitert, allerdings nicht aufs Gerate
wohl, sondern sie hat gezielt Akzente In Richtung kostengür;,-
stigeren Verhaltens gesetzt , 
Die Fassung der ständerätlichen Kommission präsentiert sich 
im Ueberblick wie folgt: . · 

Für die Leistungserbringer: im ambulanten Sektor gilt ein Tarif
und Preisstopp für ein Jahr, mit der Möglichkeit einer Locke
rung im ~eiten Jahr, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, ver
bunden mit der Möglichkeit, dass jene Kantone, die ihre Tax
punktwerte das letzte Mal vor 1990 angepasst haben, mit den 
übrigen Kantonen gleichziehen können. 
Im stationären Sektor schlägt Ihnen auch die Kommission die 
Fassung des Bundesrates vor, also die Bindung der Tarife und 
Preise an den Landesindex der Konsumentenpreise und den 
Lohnkostenindex des Biga 
Der Vorschlag der Kommission sieht eine Kostenbeteiligung 
der Versicherten vor, auch im stationären Bereich und unter 
Beachtung einer gemeinsamen Franchise und gemeinsamen 
Obergrenze der Beteiligten für den ambulanten und stationä
ren Bereich. Das ist neu. Bis heute war eine Beteiligung nur im 
ambulanten Bereich vorgesehen 
Für die Krankenkassen: Hier geht es um eine Beibehaltung 
der Richtprämie, wie der Bundesrat sie vorschlägt, jedoch 
mit der Möglichkeit einer gewissen Erhöhung der Prämien, 
sofern die· Kasse sonst auf ihre Reserven zunlckgreifen 
muss. 
Für die Versicherungsleistungen: Hier schlägt die Kommis
i,ion ~ine Beschränkung der Leistungen auf äie Pflichtleistun
gen in der Krankenpflege-Grundversicherung vor sowie eine 
Vergütung für Arzneimittel nur dann, wenn sie in der Arzneimit-
telliste aufgeführt sind . 
Für die Kantone: Es gilt die ausdrückliche Verpflichtung zu in
terdisziplinärer inner- und interkantonaler Planung im Ge
sundheitswesen. 
Zum Inkrafttreten und zur Geltungsdauer des Bundesbe
schlusses: In der Schlussbestimmung schlagen wir Ihnen 
Dringlichkeit vor- ich werde im entsprechenden Artikel darauf 
zurückkommen - sowie eine Befristung bis zum Inkrafttreten 
des revidierten Bundesgesetzes über die Krankenversiche
rung (Krankenversicherungsgesetz), längstens jedoch bis 
zum 31. Dezember 1994. Soweit ein Ueberblick über die Fas
sung der Kommission. 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Ge
fährdung der Totalrevision durch Irgendwelche Uebergangs-

. massnahmen wie ein Damoklesschwert über uns hängt und 
dass wir nicht mit dem Messer fuchteln dürfen, wenn wir nicht 
riskieren wollen, dass der seidene Faden plötzlich durch
schnitten ist 
Die Vorlage verlangt Opfer von allen Beteiligten, von· den Lei- -
stungserbringem, von den Kassen und von den Patienten, 
wenn auch hier nur in sehr begrenztem Umfang. Sie setzt aber 
auqh Anreize zu kostengünstigerer Behandlung und trägt den 
Einwänden der J(antone Rechnung. 
Der vorliegende Bundesbeschluss ist Im ZUSammenhang mit 
jenem von 1991 zu sehen. Dieser stellt den Kantonen eine • 
Summe von jährlich 100 Milllonen Franken an Prämienverbilli
gungen zur Verfügung. Er bringt aber auch als Folge der Wie
derherstellung der Solidarität, die 1991 untSestritten war, Prä
mienerhöhungen für einen Teil der Versicherten, so dass für 
alle neuen Beschlüsse der sozialpolitische Handlungsspiel
raum sehr eng ist 
Der heutige Entwurf respektiert die grossen Leitlinien der To
talrevision und trägt den Einwänden der Vernehmlasser so
weit wie möglich Rechnung. Er stellt eine tragbare Lösung in 
einem äusserst schwierigen Umfeld dar. 
Wenn alle Angesprochenen mitziehen und ihre. lnnova- · 
tionskraft mehr darauf verwenden, die aufgezeigten Wege 
sinnvoll zu beschreiten, als nach Umgehungsmöglichkeiten 
zu suchen, können diese behelfsmässigen und ungeliebten 
Massnahmen einen wirkungsvollen Uebergang zur Total
revision darstellen. Andernfalls sind diese Massnahmen nicht 
mehr als ein weiterer unnützer Schritt auf einem dornen
vollen Weg, und das können wir uns alle angesichts der 
dramatischen Situation bei den Prjmien einfach nicht 
leisten. 
Die Kommission hat mit 8 zu O Stimmen bei 4 Enthaltungen 
Eintreten beschlossen und der Kommissionsfassung in der 
Gesamtabstimmung mit 8 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung zu
gestimmt 
Ich bitte Sie, auf das Geschäft einzutreten. . 
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M. Roth: Cet arrete dont nous discutons doit etre replace dans 
sa juste perspective, c'est-a-dire celle des mesures que nous 
avons prises contre la desolidarisation et contre l'augmenta
tion des couts. Nous ne devons pas oublier en effet que, dans 
l'attente de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie, c'est le 
Parlament lui-meme qui a limite la validite du second arrete en 
priant le Conseil federal de prendre de nouvelles mel3ures qui 
tiendraient mieux compte de l'interet des cantons. Ces mesu
res s'inscrivent par consequent dans une continuite, absolu
ment indispensable si l'on veut, d'une part, ne pas perdre le 
benefice des premier~ mesures qui ont deja et~ difficiles et, 
d'autre part, soulager les cotlsants qui se retrouveraient au
jourd'hui devant des echeances particulierement penibles si 
rien n'etaitfait 
Au fand, il est indeniable que, dans le domaine de l'assu
rance-maladie, la situation se deteriorea un rythme affolant Le 
representant du Conseil federal nous a declare en corrimis
sion que l'evolutlon actuelle des couts risquait de faire aug
menter les primes des caisses-maladie de 100 pour cent entre 
1991 et 1994. II s'agit donc d'une augmentation de 25 pour 
cent en moyenne par annee. Avec un optimisme de bon alol, 
on peut certes admettre qu'on ne parviendra pas ä une revi
sion totale de la loi sur l'assurance-maladie avant 1995, mais, 
d'ici la, je pense que personne ne comprendrait que le legisla
teur demeure inactif face ä cette perspective de l'augmenta
tion des cotisations aux caisses-maladie. 
Les mesures prises l'an passe ont pour la plupart porte leurs 
fruits puisqu'une frange importante des ass1.1res ont vu les 
augmentations contenues dans cette limite des 1 o pour cent 
prevue dans l'arrete. Cependant, malgre ce resultat positif, ce 
premier arrete n'a pas eu d'effet sur les couts. C'est pourquoi 
on entend maintenant se saisir d'un autre levler pour contenlr 
ces couts, celui de la pression vers le bas sur les prestations 
des fournisseurs de soins. Je suis parml les premlers ä conve-

' nir qu'une teile mesure a quelque chose de rigide et de sche
matique, surtout lorsque l'on sait la quallte des soins, qui est 
d'ailleurs generalement reconnue dans notre pays. Mais les 
recettes pour remedler ä ce mal par des mesures ä prendre ra
pidement ne sont guete nombreuses. Dans le fond, il raste 
surtout a examiner maintenant, dans l'arrete qui nous est sou
mis ce matin, la dose de blocage qu'II s'agit d'introduire dans 
ces mesures, notamment dans les tarifs et les prix appllcables 
aux prestations de l'assufance-maladie dans le domaine am
bulatoire. 
La eommlssion a dejä assoupll les propositions du Conseil fe
deraL Je crois qu'elle est allee aussi loin qu'elle le pouvait, du 
moins dans sa majorite, si l'on veut lui conserver, malgre les 
effets de blocage de l'arrete, une efficience ä la mesure du but 
que l'on cherche a atteindre. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il 
faut entrer en matiere et, sous reserve d'avolr entendu des ar
guments nouveaux de la part du Conseil federal, je soutiendrai 
quant a moi les propositions de la majorite de la commission, 
dont je fais partie, sauf en ce· qui concerne la participation de 
l'assure aux couts a l'hopital, position de la commission ä la
quelle je ne peux pas me rallier et sur laquelle je m'expliquerai 
dans la discussion de detail ä l'article 3. 

Frau Beerll: Der uns heute zur Behandlung vorliegende Bun
desbeschluss ist eine ungefreute Sache. Als ich die Vorlage 
des Bundesrates zum ersten Mal durchgelesen hatte, war ich 
stark der Meinung, einen Nichteintretensantrag stellen zu 
müssen. Das Durchlesen der Vernehmlassungen und das An
hören der Hearings in der Kommission bestärkten mich in die
ser Meinung. . 
Der Bundesrat schlägt einen strikten Preis-, Tarif- und Prämi
enstopp vor und erhofft sich so eine Beruhigung der tage an 
der Prämienfront Weich eine Illusion! Preise künstlich durch 
Vorschriften tief zu halten, hat noch nie die Lösung eines Pro
blems gebracht Es entsteht lediglich ein Rückstau, ein Nach
holbedarf, der sich irgendeinmal zu entladen droht 
Was wir im Gesundheitswesen in den Griff bekommen müs
sen, sind die Kosten, und Kosten sind Menge mal Preis. Ein 
einseitiger Preisstopp bringt daher keine Besserung, sondern 

. setzt lediglich falsche Signale. Vordringlich muss für uns wich
tig sein, die Revision des Krankenversicherungsgesetzes zu 

realisieren und das revidierte Gesetz so rasch als möglich.in 
Kraft zu setzen Dieses Ziel dürfen wir nicht aus den Augen ver
lieren und durch nichts gef~hrden. 
Durch den vorliegenden Bundesbeschluss werden jedoch so 
viele Zielgruppen aufgebracht und verärgert, dass die grosse 
Gefahr besteht, das sich verhärtende Klima werde sich auch 
negativ auf die Akzeptanz des revidierten Krankenversiche
rungsgesetzes auswirken. 
Und doch, Sie sehen: Trotz all meiner grundsätzlichen Beden
ken habe ich keinen Nichteintretensantrag gestellt Wieso? 
Auch wenn die parlamentarische Arbeit am Krankenversiche
rungsgesetz so rasch als möglich vorangetrieben wird, kann 
das Gesetz mit aller Wahrscheinlichkeit nicht vor dem 1. Ja
nuar 1995 in~ gesetzt werden Wenn wir bis dahin nichts 
tun, werden die Kosten mit Sicherheit ansteigen und die stei
genden Prämien das Budget vieler Familien in grossem 
Masse belasten. Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat 
Ihre Kommission V-ersucht, auch in dieser Uebergangszeit be
reits Einfluss auf die Kosten zu nehmen 
Die Ihnen vorliegenden Anträge der Kommission beziehen 
sich somit auf Preise und Mengen Leistungserbringer, Kran
kenkassen und Konsumenten müssen ihren Teil beitragen, 
und wie bei jedem guten Kompromiss sind alle Beteiligten un
zufrieden. An Gegnern mangelt es der vorgeschlagenen Lö
sung beiteibe nicht Wie bei jedem hart errungenen Kompro
miss ist das Gleichgewic"1t zudem sehr fragil und der Schritt 
zwischen Zustimmung und Ablehnung sehr klein 
Für mich liegt die Schmerzschwelle bei Artikel 1, dem Tarif
und Preisstopp im ambulanten Bereich. Sollte dort der Antrag 
der Mehrheit der Kommission obsiegen und ein Tarifstopp ver
fügt werden, so würden die Leistungserbringer im ambulanten 
Bereich (Aerzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten usw.) 
unverhältnismässig stark betroffen Man stelle sich vor: Diese 
Leistungserbringer haben ihrem Personal Teuerungsaus
gleich auszurichten Sie haben Mieten zu bezahlen, die höher 
werden, und gleichzeitig werden ihre Tarife absolut begrenzt, 
absolut stabilisiert Dies bedeutet.einen realen Lohnabbau. 
Sollte also bei Artikel 1 der Antrag der Mehrheit obsiegen, so 
muss ich mir trotz der in den nachfolgend~n Artikeln beigefüg
ten Verbesserungen vorbehalten, den Beschlussentwurf in 
der Schlussabstimmung abzulehnen. ~ 

M. Coutau: Le 3 septembre de cette annee, j'ai passe un 
apres-mldl qui, dans ma memoire d'homme politique, a rare
ment ete aussi deprimant Reunis en commlssion chargee 
d' examiner le present projet, nous devions entendre taute une 
serie de representants autorises a nous donner leur avis sur 
les propositions du Conseil.federal II y avait la notamment les 
representants de la Conference des directeurs cantonaux de 
la prevoyance sociale, de la Conference des dlrecteurs canto
naux des finances, des representants des höpitaux, des me
decins, des pharmaciens, des caisses-maladie, des produc
teurs de medicaments, etc. Tous ces gens, qui avaient ete 
consultes extremement rapidement dans une procedure ac
celeree, qui avaient deja eu l'occasion de donner une pre
miere reaction majoritairement negative, et meme tres nega
tive, nous ont repete, a tete un peu plus reposee parce qu'ils 
avaient eu le temps d'y repenser, a quel point ils etaient oppo
ses aux propositions du Conseil federaL C'etait effectivement • 
pour la commission assez deprimant de se rendre campte de 
cette opposition et on pouvait douter que cet arrete, se heur
tant a 1,1ne opposition aussi massive, puisse aboutlr a quelque 
chose de satisfaisant dans son application, au cas ou il serait 
adopte tel quel par le Parlament 
On peut comprendre d'ailleurs l'attitude des cantons car, je 
vous le rappelle, le mandat qui avait ete donne au Conseil fe
deral de nous presenter de nouvelles mesures pour 
l'echeance de l'arrete B que nous avions decidee l'annee der
niere etait assez evident et interessant pour eux. Je rappelle 
que le Conseil federal etait charge de nous soumettre un nou
veau programme de mesures urgentes contre la hausse des 
couts qui prenne mieux en COll)pte les interets des cantons. 
Or, au chapitre 42 du message, quand il s'agit d'examiner les 
consequences pour les cantons, le Conseil federal a le cou
rage_ de le dire - car il f~llait un certain courage pour le dire -
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mais c'est ta realite: «La limitation de l'augmentation des tarifs 
hospitaliers pourra entrainer, a court terme, des deficits plus 
importants dans la gestion des höpitaux. Cela imposera aux 
cantons une charge accrue s'agissant des höpitaux publics et 
de ceux qui sont co-finances par las pouvoirs publics. L'arrete 
federal doit cependant inciter las cantons et las höpitaux a faire 
de reelles economies». II est evident que par rapport au man
dat que nous avions confie au Conseil federal, on peut consta
ter une certalne distance. Eton peut comprendre que les can
tons aient ete assez dl!Qus des propositions que le Conseil fe-
deral nous a presentees a cet egard. · 
Je dirai que les reactions des autres personnes qui nous ont 
donne leur avis sont egalement comprehenslbles. En fatt, bio
quer des tarifs et des prix est une mesure injuste, simpliste, qul 
provoque des distorsions ulterieures entre les differents inte
resses et qul provoque surtout des reports de charges seit 
dans te temps, soit, dans le cas particulier, sur les contribua
bles. Par consequent, on po_uvait bien imaginer que ces pro
positions ne pourralent pas rencontrer une tres grande faveur 
aupres de ceux a qui, finalement„elles s'adressaient 
Apres ces auditlons, nous etions, en commlssion, dans la per
plexlte, car nous sommes tenus par te temps. L'echeance 
nous oblige a prendre des mesures qui retayeront celles qui 
arrivent a terme a ta fin de l'annee. Par consequent, renvoyer
comme certalns y songeaient et je l'avais in,agine egalement
ce projet au Conseil federat ne permettait pas de tenlr l'horalre. 
Nous etions obliges de trouver une autre procedure pour per
mettre au Conseil des Etats, puis au Conseil national, de se 
mettre d'accord avant l'echeemce de ta fin de l'annee. C'est ta 
raison pour laquelle, sur propositlon du president de la com
mlssion, une sous-commission a ete designee, qul propose 
effectivement les mesures qua vous avez sous tes·yeux. Ces 
mesures sont le resultat d'un travail intense qui n'a pu etre 
possible qua parce que nous sommes en train par ailleurs 
d'exarniner la revision totale de la loi sur l'assurance-maladie · 
et que, par consequent, nous connaissons a peu pres te fond 
de ta matiere. · 
Cela a parrnis a la sous-commission en particuller qe faire un 
travail que je considere comme important II a conslste, d'une 
part, a assouplir tes btocages proposes par te Conseil federat · 
~t consideres comme. excessifs par tous las interlocuteurs et, 
d'autre part, a envisager un certaln nombre de mesures qui n, 
s'en prennent pas seulement aux prix, c'est-a-dire aux symp
tömes, mals egalement a la raclne du mal, c'est-a-dire au d.e
veloppement du volume des prestations. Et c'est finalement 

. en raison de ces modiflcations - mais, Je dols le reconnaitre, 
apres de tres longues tiesitatlons- que je me suis rallle finale
ment a l'entree en matiere et que je vous invite a en faire autant 
Je l'ai fait en raison des modiflcations apportees par la com
mission, essentiellement en raison de ia contrainte imposee 
par le calendrier E13t surtout en raison de la degradatlon objec
tive de ia situation dans le domaine de l'assurance-maladie. 
Cette degradatlon fait que des cercles de plus en plus impor
tants de cotlsants, de membres des calsses d'assurances, ne 
sont pratlquement plus en mesure de supporter le gonfiement 
des cotisations qu'ils subissent 
Je crois que las mesures que nous avons prises ne sont certes 
pas des panacees, mais alles permettront-d'ici l' entree en vi
gueur au 1 er janvier 1995 de la lol revisee que j'appelle de mes 
voeux las plus ardents - tout en faisant mal aux differents inte,;. 
resses et en leur faisant subir un certaln nombre d'inconve
nients, aussi blen aux cotisants qui ne verront'pas ta totalite de 
leurs soucis evacuee qu'aux medecins, aux höpitaux et aux 
cantons, d'apporter queique soulagement provisoire, pour 
une periode que j'espere aussi llmitee que possibte, a cette 
categorie de plus en plus importante de notre population. 

Schoch: Ich meine, es sei notwendig, zunächst das Umfeld 
nochmals abzustecken, in das die bundesrätliche Vorlage, 
über die wir jetzt diskutieren, gestellt werden muss. 
In diesem Umfeld sind die folgenden Fakten von Bedeutung: 
Zunächst und vor allem ~eht überall absolute Einigkeit 
über die Tatsache, dass die geltende Krankenversicherungs
gesetzgebung effektiv untauglich ist und dass damit eine To
talrevision dieser Gesetzgebung sehr dringend ist Frau Si~-

men hat· es bereits gesagt: Das ist unser Hauptanliegen, es 
kann nicht genug betont werden; und weil es nicht.genug be
tont werden kann, wollte ich es jetzt noch einmal sagen und 
noch einmal unterstreichen. Im Hinblick auf diese Totalrevi
sion des Krankenversicherungsgesetzes ist es mit Mühe und 
Not gelungen, alle Partner im Gesundheitswesen, also die Lei
stungserbringer, die Versicherer, die Kantone usw., mehr oder 
weniger auf di~ Linie der durch den Bundesrat Anfang Novem
ber letzten Jahres präsentierten Revisionsvorlage zu bringen · 
und - ich wäre fast versucht zu sagen - zu verpflichten. Aber 
ich habe bewusst mit «Mühe und Not» gesagt Von Begeiste
rung für diese Revisionsvorlage kann leider keine Rede sein. 
Sie wäre die Begeisterung wert, denn ich empfinde sie als aus
gesprochen gut, aber verschiedene der Beteiligten tun sich 
mit der Vorlage immer noch schwer. 
Trotzdem hat die Revisionsvorlage eine konkrete Chance 
durchzukommen und akzeptiert zu werden. In zeitlicher Hin
sicht sieht das wie folgt aus: Es war schon bei der Präsentation 
des bundesrätllchen Revisionsentwurfes, also im November 
1991, klar, dass bis zur Inkraftsetzung des neuen Rechtes min
destens drei Jahre verstreichen würden. Mittlerweile ist der 
Fahrplan noch überbllckbarer geworden, die ständerätliche 
Kommission beschäftigt sich jetzt seit einigen Monaten mit der 
Vorlage und beabsichtigt - ich möchte sogar sagen, sie ist 
wild entschlossen; diese wilde Entschlossenheit ist wenig
stens bei mir persönlich vorhanden -, die Vorlage bis zur Win
tersession dieses Jahres für unseren Rat behandlungsreif zu 
machen. Lässt sich das durchziehen, dann kommt der Natle: 
nairat im nächsten Jahr an die Reihe. Seine Kommission wird 
voraussichtlich ebenfalls ungefähr ein Jahr benötigen, so 
dass Ende nächsten Jahres, also in der Wintersession 1993, 
das Geschäffim Plenum des Nationalrates behandelt werden 
kann. Ein weiteres Jahr wird für das Differenzbereinigungsver
fahren notwendig sein. Wir können also damit rechnen, Ende 
1994 ein fertig ausgegorenes Gesetz in die Schlussabstim-

. mung zu bringen. 
Dem Bundesrat schien nun diese Frist, also drei Jahre seit der 
Präsentation der Revisionsvorlag~_angesichts der bestehen-

1 
den prekären Situation im Krankenversicherungsbereich zu 
lang. Der Bundesrat wollte dem Volk nicht zumuten, noch drei 
Jahre unter dem unbefriedigenden alten Regime weiterma
chen zu müssen und damit den Prämienerhöhungen der 
Krankenkassen auf der einen Seite und den Tariferhöhungen 
der Leistungserbringer auf der anderen Seite während drei 
· weiteren Jahren schutz- und wehrlos ausgeliefert zu sein. Des
halb hat der Bundesrat vor einem Jahr einen Bundesbe
schluss über befristete Massnahmen gegen die Kostensteige
rung vorgeschlagen. Die Räte haben diesem Bundesbe
schluss dann schliesslich nach mühsamem Hin und Her in 
modifizierter und aufgesplitteter Form zugestimmt Das, wor
über wir uns jet,:t unterhalten, ist auf die Gültigkeitsdauer von 
einem Jahr beschränkt worden. 
Heute geht es nun um die Frage der Fortsetzung dieses vor 
Jahresfrist erlassenen, während eines Jahres gültigen Be
schlusses, wobei durchaus darauf hinzuweisen ist, dass das 
Parlament dem Bundesrat im letzten Oezember einen Auftrag 
erteilt hat, diesen Herbst ein Anschlussprogramm zu präsen
tieren. Es ist also richtig, dass der Bundesrat handeln.musste. 
Er hat in der Weise gehandelt, dass er davon ausging, ein Sy
stem der Opfersymmetrie sei richtig; ein System also, bei dem, 
nach dem erklärten Willen. des Bundesrates, alle Beteiligten 
etwa in gleichem Ausmass dazu beitragen sollten, die Kosten 
des Gesundheitswesens beziehungsweise den Kostenan
stieg in erträglichem Rahmen zu halten. Der Bundesrat hatte 
dabei, entsprechend dem Auftrag des Parlamentes, die Inter
essen der Kantone noch besser zu berücksichtigen, als er das 
in seinem ersten Entwurf letztes Jahr getan hatte. Soviel zur 
Ausgangslage. 
\/;las der Bundesrat uns heute in Erfüllung seines Auftrages 
präsentiert, empfinde ich als nicht unproblematisch, und z:war, 
wenn ich mich nur auf die wesentlichen Aspekte beschränken 
will, primär in dreierlei Hinsicht: · 
1. Es ist generell immer fragwürdig, im Schnellschussverfah
ren Massnahmen zu erlassen, die .weitreichende Eingriffe in 
bestehende Ordnungen bringen und ausgesprochen dicigi-
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stisch sind. Die bundesrätlichen Massnahmen sind in dem 
Sinne mit dem Versuch verglichen worden, einen Deckel auf. 
eine Pfanne zu pressen, in der die Suppe brodelt, und die 
Suppe auf diese Art und Weise_ am Ueberkochen zu hindern. 
Ich will aber zugeben, dass ich vor Jahresfrist dem damals 
ausgehandelten Kompromiss zwischen National- und Stände
rat schliesslich ebenfalls zugestimmt habe. Ich habe also vor 
Jahresfrist die Problematik dieses Schnellschussverfahrens 

- oder dieses Deckels auf der brodelnden Pfanne in Kauf ge
nommen. 
2. Der Bundesrat spricht von Opfersymmetrie, verteilt aber 
naph m~inem Verständnis - das mag jetzt subjektiv sein - die 
Opfer nicht gleichmässig auf alle Beteiligten. Der jetzt zur Dis
kussion stehende Beschlussentwurf trifft insbesondere die 
Leistungserbringer im ambulanten Bereich und damit im we
sentlichen die Aerzte in einem Ausmass, das mir nicht mehr 
vertretbar erscheint Ich werde darauf zurückkommen. 
3. Auf die Hauptproblematik haben bereits Frau Simmen und 
· Frau Beerli hingewiesen: Dadurch, dass allen Betroffenen Op
fer zugemutet werden und dass natürlich jeder meint, gerade 
er sei derjenige, der weitaus am meisten Haare lassen müsse, 
besteht die manifeste Gefahr, dass der brüchige Konsens zur 
KVG-Totalrevisionsvorlage wieder zunichte gemacht wird. 
Dieser Gesichtspunkt beunruhigt mich echt und tief. 
Ich beschäftige mich seit den letzten Wochen und Monaten 
weitgehend als Wanderprediger und referiere in Aerztegesell
schaften da und Aerztegesellschaften dort, in Delegiertenver
sammlungen der einen und Delegiertenversammlungen der 
anderen Krankenkasse und an weiteren Veranstaltungen je
der Art zum neuen Krankenversicherungsrecht Ich habe im · 
Zuge dieser Tätigkeit fast wöchentlich und gelegentlich vier-, 
fünf- oder sechsmal in einer einzigen Woche Gelegenheit, 
-hautnah zu erleben, wie dünn das Eis des Konsenses über 
dieser Gesetzesvorlage ist und wie gross die Gefahr ist, dass 
wegen der jetzt zur Diskussion stehenden Uebergangsmass
nahmen die Stimmung gegenüber der KVG-Gesetzesvorlage 
ins Negative umschlägt 
Der Bundesrat hat sich .mit den vorgeschlagenen Massnah
men auf eine Gratwanderung begeben, und wenn ich von 
Gratwanderung spreche, bin Ich als Hobby-Alpinist sicher le
gitimiert, darauf hinhrwelsen, dass man von einem Grat 
manchmal viel schneller abstürzen kann, als einem lieb ist: 
Ich hoffe inständig, dass der Bundesrat den Weg unter seinen 
Füssen und das Gleichgew!cht auf seiner Gratwanderung 
nicht verliert· Es wäre überaus bedauerlich, wenn der Konsens 
zur Krankenversicherungsvorlage wieder in die Brüche gehe~ 
würde. 
Immerhin will sich die Kommission dem Bundesrat nicht ver
schliessen und ist bereit, bei der Suche nach einer angemes
senen Lösung mitzuwirken, um nicht wieder zur Stunde Null 
zurückkehren zu müssen - auch wenn man sich heute fragen 
muss, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, vor Jahres
frist bei der Stunde Null zu bleiben und mit dem, was wir jetzt 
weiterführen müssen, gar nicht erst anzufangen. 
Die Kommission hat in diesem Sinn~ das, was der Bundesrat 

· präsentiert hat, durch zahlreiche Ergänzungen angereichert. 
Ergänzungen, die in der Kommission mehr oder weniger ein
hellig akzeptiert worden sind, die aber für mich conditlones 
sine quae non darstellen; hier bewege ich mich auf der glei
chen Linie wie Herr Coutau. Wenn das wieder herausgestri
chen würde, was die Kommission in den Vorschlag hlneinge-. 
bracht hat, dann könnte ich dem, was der-Bundesrat präsen
tiert hat, nicht mehr zustimmen. · 
Nicht durchgekommen ist eine Kommissionsminderheit mit 
einem neuen Antrag ·zu Artikel 1. Wenn ich jetzt schon am Re
ferieren bin, möchte ich mich auch dazu kurz äussern, um 
nachher bei Artikel 1 das Wort nicht nochmals ergreifen zu 
müssen. 
Ich möchte Ihnen jetzt schon empfehlen, dem Minderheitsan
trag zu Artikel 1 zuzustimmen, und zwar aus zwei zentralen 
Gründen: 
Zum einen ist der Minderheitsantrag genau das, was der Bun
desrat- und niemand anderes als der Bundesrat-vor Jahres
frist für richtig und angemessen hielt Wir haben genau die 
bundesrätliche Fassung übernommen. Es ist allein schon aus 

Gründen der Rechtssicherheit ein Gebot der Stunde, jetzt bei 
dieser Fassung zu bleiben. Wir können doch nicht Jahr für 
Jahr neue Formulierungen in dringliche Massnahmenpakete 
hineinschreiben;Formulierungen, die jedesmal noch komple
xer und noch unverständlicher werden. 
Zum zweiten: Was die Mind.erheit zu Artikel 1 vorschlägt - da
mit bin ich jetzt wieder bei der Frage der Opfersymmetrie und 
bei der «Bestrafung» der Aerzte -, ist gegenüber den Aerzten 
und gegenüber den Leistungserbringern im ambulanten Be
reich milder als das, was der Bundesrat in sehr kompromisslo
ser und massiver Art und Weise vorschlägt Der Bundesrat will 
nämlich im ambulanten Bereich einen Tarifstopp verfügen, 
aber die Aerzte können auch nicht einen Zinsstopp bei ihren 
Hypothekarkrediten oder einen Lohnstopp bei ihren Arbeit
nehmern oder einen Mietzinsstopp bei ihren Vermietern verfü
gen. Auch der Bundesrat wird nicht bereit sein, das zugunsten 
der Aerzte-zu tun. 
Stimmt der Rat bei Artikel 1 der Minderheit zu, dann gefährdet 
er die Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes weni
ger, als wenn er der Mehrheit zustimmt und damit den ver
ständlichen und nachvollziehbaren Unwillen der Aerzte her
aufbeschwört Stimmt der Rat bei Artikel 1 der Minderheit zu, 
dann ist der Bundesb,eschluss so, dass meines Erachtens alle 
Betroffenen damit1eben können sollten. 

Huber: Lassen Sie mich am Anfang etwas Aussergewöhnli
ches tun. Ich möchte als Kommissionspräsident meinen Kolle
ginnen und Kollegen in der KommissiGn für ihren Einsatz dan
ken, der allein dazu geführt hat, dass wir uns hier und heute mit 
diesen Fragen auseinandersetzen .können. Dazu kommt die 
gute Arbeit der in diesen Tagen so sehr gescholtenen Parla
mentsdienste. Ich möchte ihre Efflzien-z, ihr Engagement, ja ih
ren Enthusiasmus für die Zusammenarbeit mit unserer Kom
mission hervorheben und ihnen dafür herzlich danken. 
1. Es darf doch in der Tat nichtübersehen werden, dass wir die 
Botschaft, datiert vom 19. August 1992, am 3., am 4., am 9. 

· und am 17. September 1992 behandelt haben. Meine Damen 
und Herren, Herr Bundesrat: Mehr können Sie vom Milizparla
ment nicht verlangen; dies um so mehr, als das Gesundheits
wesen -Gegenstand unserer Kommissionsarbeit, zusammen 
mit den Bereichen der sozialen Sicherheit - unter dem redu
zierten Aspekt der Krankenversicherung und nicht als Ganzes 
angesehen, verstanden, berücksichtigt und betrachtet wifd 
2. Ich bedaure ausserordentlich, dass Sie, meine Kolleginnen 
ur,id Kollegen, die nicht in der Kommission sind, eine sprach
lich und thematisch sehr differenzierte, schwer verständliche, 
schwer verdauliche Vorl~ge auf der Stufe der Gesetzgebung 
vor sich haben. Was da steht. würde bei einem anderen als 
beim Gesundheitssystem, wo man sich generell gegenseitig 
misstraut und nicht vertraut, in eine Verordnung gehören, 
nicht aber In ein Gesetz. und noch weniger in ein zeitlich limi
tiertes Gesetz. 
3. Das Gesundheitswesen ist ein in sich zerstrittenes System 
mit hochentwickelten Egoismen. Ich habe heute morgen 
schon Anzeichen von hochentwickelten Egoismen akzen
tuiert gehört und hoffe, dass wir sie in etwa zurückführen kön
nen. Lesen Sie die Zusatzpost, die Sie heute morgen erhalten 
haben, dann wissen Sie, was ich meine! Es ist anderseits ein 
System, in welchem mit Anstrengungen bis an die Grenzen 
des Menschenmöglichen grossartige menschliche und fachli-
che Leistungen erbracht werden. • 
Das Gesundheitswesen-so sehr es gewissen Leuten weh tut. 
weil sie bewusst nur den Sektor Kosten ansehen und ihre poli
tischen Ziele unter Ausklammerung s1nderer Betrachtungen 
anstreben - ist mehr als die Krankenversicherung. Ich möchte 
auch meinen, dass die - sagen wir es einmal milde - in der 
Oeffentlichkeit gegenwärtig betriebene Betrachtungsweise 
bezüglich der Spitäler auf ihren richtigen Inhalt zurückgeführt 
werden muss. Niemand verkennt, dass die Grundversorgung 
durch die praktizierenden Aerzte vorgenommen wird und 
dass von hundert Patienten weniger als zehn in ein Spital der 
Grundversorgung eingeliefert werden und etwa ein Patient in 
ein Spital der Spitzenmedizin zur Behandlung transferiert wird. · 
Ueberlegen Sie sich, dass diese Spitäler spezifische Aufträge 
haben, von der Grundversorgung über die regionale Versor-



24. September 1992 s 845 Krankenversicherung. Kostensteigerung_ 

gung bis hin zur Spitzenmedizinl Vergessen Sie nicht, dass in 
diesen Spitälern nicht nur untersucht, behandelt, gepflegt 
wird, sondern dass ohne diese Spitäler die Ausbildung im Ge
sundheitswesen nicht machbar wäre! 
Ich gehöre n_icht zu denen, die sagen: Es braucht Patienten, 
damit ausgebildet werden kann. Aber ich gehöre zu denen, 
die meinen: Ausbildung hat auch am Patienten zu geschehen, 
und das ist vornehmlich eine Aufgabe der S'pitäler. 

• Ich möchte die Vorlage in dieses .Umfeld hineingestellt haben: 
in eine richtige Situierung der Krankenversicherung in der 
Kompetenz des Bundes, in das Schwergewicht, das im ambu
lanten Sektor ausgeübt wird, und in das Schwergewicht, das 
im Bereiche der Spitäler ausgeübtwird. · 
Mein Vorredner hat nun im Bereich der Krankenversicherung 
den bisherigen Hergang sehr zutreffend geschildert. Der Aus
gangspunkt der Vorlage ist ein doppelter: einerseits die weiter~ 
schreitende Kostenentwicklung in'l Gesundheitswesen und 
· andererseits unser Trennungsbeschluss und der Auftrag in Ar
tikel 4 des Bundesbeschlusses 1991 - Kostensteigerung-, 
die Lage der Kantone durch eine neue Gesetzgebung nach ei
nem Jahr zu verbessern. Niemand kann behaupten, dass die
ser Auftrag obsolet geworden ist, und niemand kann behaup
ten, dass sich die Kosten - ich rede von den Kosten, nicht von 
den Tarifen, nicht von den Preisen - unterdessen stabilisiert 
hätten oder gesunken wären. 
Wer da von Nichteintreten spricht und schreibt, hat meines 
Erachtens den Puls der Gesellschaft zu wenig gegriffen und 
sieht nicht ein, dass gehandelt werden muss. Vor einem Jahr 
wurde eine Begrenzung von Tarifen, Preisen und Prämien ein
geführt. Es wurde und wird erwartet, dass das auf die Kosten 
durchschlägt 
Sehen Sie, wenn in diesen Tagen der Vorsteher eines kantona
len Gesundheitsdepartementes in einem Artikel die Umwelt 
wissen lässt, er sei aus verfassungsrechtlichen Gründen em-. 
pört über den Eingriff In die Kompetenz der Kantone, dann 
frage ich ihn: Was hat er getan, um die Kosten zu drucken, 
nachdem wir die Prämien und die Preise arretiert haben .... mit 
einigen Anstrengungen, mit einigen Lasten und mit manchmal 
wenig angenehmen Auseinandersetzungen? · 
Ich attestiere: Der Bundesrat hat entsprechend gehandelt Alle 
haben ihm daraufhin widersprochen und dabei den in Kraft 
stehenden Teil der ursprünglici,en Vorlage übersehen Ehr
lich, ganz ehrlich wäre es gewesen zu sagen: Wir heben nicht 
nur den Bundesbescrluss auf, der nur ein Jahr gültig ist, son
dern wir wahren die Chancengleichheit und heben den ande
ren, der auf drei Jahre angelegt ist, auch gerade auf. Dann hät
ten wir die Situation pro ante wieder - mit dem Dschungel der 
Kassen, mit der Gründung von Billigkassen, mit dem Unterlau
fen der Solidarität Ich glaube, äas sollte gesehen werden 
Der Bundesrat hat seinen Auftrag erfüllt Er ist darüber hinaus
gegangen Er hat nach meiner Vorstellung eine zu starre Vor
lage vorgelegt, die für die weiteren Entwicklungen der kom
menden Jahre zuwenig Spielraum lässt 
Mit welchen Ueberlegungen Ist die Kommission an die Dinge 
herangetreten? Ich teile hier die Auffassung von Kollege 
Schach absolut Wir sind mit der ersten Priorität an die Vorlage 
herangegangen, günstige Voraussetzungen für die Totalrevi
sion des Gesetzes zu behalten und die Totalrevision so rasch 
wie möglich unter Oach und Fach zu bringen. Das ist aber 
nicht der Fall, wenn Sie für wesentliche Leistungserbringer ein 
zu starres Konzept und ein zu starres Korsett bauen: wenn Sie 
keine psychologischen Signale aussenden - diese sind 
manchmal In der Politik ebenso wichtig wie die Handlungen-, · 
um die Mitarbeit dieser Gruppen für die Totalrevision zu er~ 
wirken 
Ich warne auf der anderen Seite älle: Die Totalrevision wird 
nicht das Gelobte Land sein, in das weiland Moses die He
bräer nach vierzig Jahren Wustenaufenthalt geführt hat Wer 
diesen Eindruck erweckt, erweckt einen falschen Eindruck, 
der will etwas Besseres sein. Aber das Gelobte Land wird es 
nicht sein. · 
Die Kommission hat nach dieser Grundüberlegung bei den 
Lefstungserbringem und bei den Kassen Flexi~ilität einge-

. führt Sie hat aus der Vorlage Totalrevision wenige Punkte her
ausgenommen, die die Kosten angehen 

Ich bin Im Gegensatz zu Herrn Schech der Meinung, dass es 
sich nicht um Schnellschüsse handelt Es handelt sich um die 
Lösung von Problemen, die wir seit zwanzig Jahren herumtrö
len und die uns in allen Verästelungen bekannt sind. Dass sie 
vielleicht jetzt an die Hand genommen werden. dezisiv und 
entschlossen, das mag neu sein. . 
Ich bin der Meinung, Frau Kollegin Beerli, dass die Kommis
sion dabei nicht übertrieben hat und den Ueberlegungen treu 
geblieben Ist, dass Mass zu halten Ist Das Mass ist neben der 
Gerechtigkeit, der Klugheit und der Tapferkeit gerade bei der 
Gesetzgebung auch eine Tugend. Wir haben vor allem deswe
gen auch dort Mass gehalten, wo wir jetzt gescholten werden, 
nämlich dort, wo wir der., Patienten direkt einbeziehen. Wir ha
ben dort Mass gehalten, weil wir gewusst haben, dass das 
neue Finanzierungsmodell fQr sozial Schwache nicht greift 
und die Kantone nicht in dem Ausmass von der Prämlenverbil
ligung Gebrauch machen, wie wir es erwarten. 
Ich glaube auch, das möchte Ich jetzt schon sagen, dass der 
Artikel 1 durchaus diesem Mass verpflichtet Ist Gesamthaft 
gesehen ist meines Erachtens eine Vorlage entstanden, die 
nach einer Phase der Negierung eine relative Akzeptanz ge
funden hat Eine Vorlage, die den Patienten nicht zu sehr bela
stet und die einige gute Elemente vor der Totalrevision reali
siert. Eine Vorlage, die all jenen; die auf ein Ptoblem, das die 
Schweizer sehr stark bedruckt, nicht eintreten wollen, den 
Wind aus den Segeln nimmt Eine Vorlage, die das Wort, man 
treibe nur Symptomtheraple, doch etwas abblätt13rn lässt 
Schliesslich haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen vorzu
schlagen, einen Dringlichkeitsentwurf zu erlassen, damit der 
Zweitrat die Zeit und die Musse erhält, die wir nicht gehabt ha
ben, um vielleicht noch Besseres zu finden Wir haben uns 
schliessllch für eine Laufzeit entschiooen, die die Totalrevision 
möglichst frOh ermöglicht · 
Das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben, und das ist der 
Zwang, unter den wir uns selber gestellt haben. 

. Onken: Wir haben es gehört: Der geltende Bundesbeschluss 
läuft am 31. Dezember 1992 aus. Bis zum Inkrafttreten des 
Krankenversicherungsgesetzes geht es, wenn alles rund läuft, 
noch gut zwei Jahre, also bis zum 1. Januar 1995. Das wäre 
aber ein optimaler Fahrplan; dazwischen liegen nun zwei 
Jahre, und es sind zwei entscheidende Jahre, um die es hier 
geht Wir haben vor einem Jahr, im Dezember 1991, zu Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung ja gesagt Wir haben er- · 
kannt - und das war das Hauptrnotiy-, dass die Versicherten 
nicht länger schutzlos einem nicht nur unaufhaltsamen, son
dern immer mehr an die Substanz gehenden Prämienanstieg 
ausgesetzt werden dürfen. Der Bundesrat hat uns schon da
mals einen Bundesbesqhluss vorgelegt, der drei Jahre gedau
ert hätte, und wir haben Ihn eigentlich nur deshalb auf ein Jahr 
begrenzt, weil wir den Kantonen noch in besonderer Welse 
entgegenkommen wollten. 
Allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz muss man 
heute feststellen, dass der Bundesbeschluss, den wir damals 
In Kraft gesetzt haben, durchaus etwas gebracht hat Die ko
stendämpfenden Massnahmen haben gegriffen. Sie haben 
die Kostenentwicklung nicht zum Stillstand gebracht, aber sie 
haben sie verlangsamt, haben sie gebremst Es braucht auf 
diesem Gebiet natürlich etwas mehr Geduld, es braucht einen 
längeren Atem, bis der Bremseffekt wirklich sichtbar wird. Die 
Versicherten sind bei der Erhöhung der Prämien geschont 
worden, wie.wir es beabsichtigt haben. Die Prämien slnc;I zwar 
auch gestiegen; es Ist nicht so, dass hier ein Stopp eingetreten 
wäre - die Versicherten sind mehr belastet worden, aber im 
Rahmen des Zumutbaren. Insgesamt 95 Prozent der Versi
cherten haben von diesem Beschluss profitiert; 67 Prozent ha
ben eine Erhöhung von 1 O Prozent in Kauf nehmen müssen, 
aber eben nicht die 20 bis 30 Prozent, die damals angesagt 
waren Wenn wir nach diesen Massnahmen von damals jetzt 
den Deckel wegnehmen, schlittern wir in eine absolut ver
hängnisvolle Situation Dann öffnen wir Tür und Tor für ein 
laisser-faire, Laisser-atler, das unweigerlich auf dem Rücken 
der Versicherten, der Prämienzahler ausgetragen wird Es dro
hen, so ist jetzt schon wieder angekündigt worden, erneut Er
höhungen der Prämien von 20 bis 40 Prozent, und das in einer 
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Situation, die sich mitnichten von derjenigen von vor einem 
Jahr unterscheidet- ganz im Gegen~eil: Sie hat sich für viele 
Menschen in diesem lande noch zugespitzt Wir haben heute 
eine höhere Arbeitslosenzahl, wir haben die voll durchschla
gende Hypothekarzinslast auf allen Haushalten, wir haben 
eine ganz deutlich gedrosselte Lohnentwicklung. 
Auch ich sage freimütig, dass mir ein sorgfältig beratenes, aus
gewogenes, kohärentes Krankenversicherungsgesetz lieber 
wäre als diese dringlichen Massnahmen, Massnahmen - das 
räume ich ebenfalls ein -, die gewisse Schwierigkeiten, ge
wisse Unflexibilitäten·enthalten. Es wundert mich nicht, dass 
sie in der Vernehmlassung auf Widerstand gestossen sind 
Das Hearing, das wir veranstaltet haben, war in dieser Bezie
hung recht eindeutig, wobei hier freilich anzufügen ist, dass 
die Besetzung auch in hohem Masse einseitig war, denn es 
waren nur die direkt Interessierten vertreten, nicht aber diejeni
gen, die das Ganze vorab berappen müssen, nicht die Patien
ten, nicht die Konsumenten, nicht die Versicherten. Diese sind 
nieht angehört .worden, es sei denn mittelbar über den Preis
überwacher, der ihre Interessen vertreten hat 
Es wäre für die Betroffenen also absolut unzumutbar, wenn wir 
hier nun ein Vakuum entstehen liessen und es billigten, dass 
die Folgen eindeutig zu deren Lasten gingen. Sie sind es, die 
schliesslich dann die Kosten zu zahlen haben; sie sind das 
letzte und meist eben auch schwächste Glied in ,der Kette. 
Es wäre obendrein, muss ich sagen, ein parlamentarisches 
Possenspiel erster Güte, wollte man hier nach einem beson
nenen und einsichtigen A. das man im letzten Jahr gespro
chen hat, ein B nicht folgen lassen, das die Kontinuität sichert 
und diesen Uebergang bis zum Inkrafttreten des revidierten 
Krankenversicherungsgesetzes ermöglicht 
Ich glaube im übrigen, dass die Kommission auch den zwei
felnden, den Zögernden die Zustimmung und das Eintreten 
auf diesen vorgelegten Beschlussentwurfes jetzt erleichtert 
Der Kommissionspräsident, Herr Huber, hat uns, der Kommis
sion, ein Kompliment gemacht Ich möchte hier- ich darf das 
sicher auch im Namen der Kommission tun - dieses Kompli
ment an ihn zurückgeben, denn es war seine Umsicht und 
Kompetenz, die sehr wesentlich iu dieser Lösung beigetragen 
haben Ich kann mich mit einigen Einschränkungen hinter 
diese Lösung stellen. · 
Ich befürworte namentlich die in Artikel 1 vorgesehene Flexibl
lislerung, die nicht alle Leistungserbringer über einen Kamm 
schert; sondern jenen entgegenkommt, die In den letzten Jah
ren Zurückhaltung geübt. die die Preise nicht erhöht haben; 
diese sollen für diese Zurückhaltung nicht bestraft werden. 

. Hier eine gewisse Flexi~lllslerung der doch sehr strikten Vor
schläge des Bundesrates vorzusehen, war bestimmt richtig. 
Auf der anderen Seite muss ich hier meinerseits sagen, Herr 
Kollege Schach, dass jeder Schritt darüber hinaus das Fuder 
auf die andere Seite zum Kippen brächte. Ihr von der Minder
heit seid wirklich hart und unzimperlich im Hineinposten von 
Condltlones sine quae non, die Ihr dann'gleich gair nicht mehr 
zur Diskussion stellen wollt Ihr verlangt den Fünfer und das 
Weggli, indem Ihr hier mit dem Minderheitsantrag nun noch 
einmal eine weitere Lockerung zugunsten der Aerzteschaft 
durchsetzen wollt Das geht meines Erachtens zu weit Auch 
die Aerzte sind zu einem Opfer angehalten; auch sie sollen ih
ren Beitrag leisten - das kann in guten Treuen von ihnen er
wartet werden. 
Ich bin zweitens einverstanden mit dem Entgegenkommen in 
Richtung Krankenkassen. Dass man also zulässt, dass die 
Krankenkassen die Prämien erhöhen für den Fall, wenn sie 
sonst ihre gesetzlich vorgeschriebenen Reserven angreifen 
müssten Wenn sie diesen Nachweis erbringen, ka1:m dort ein 
ZUgeständnis gemacht werden. Ich befürworte auch die eher 
deklamatorische Bestimmung, wonach die Kantone Planun
gen im Gesundheitswesen durchführen sollten - sie hätten 
diese längst machen sollen und haben es teilweise auch ver
sucht-, sowie jene Bestimmung, die festlegt, dass fQr Frauen 
und Männer gleiche Prämien gelten sollten; eine Neuerung, 
die wir ja im Eurolex-Verfahren bereits gutgeheissen haben 
und die auch im Krankenversicherungsgesetz vorgesehen ist 
Schwerer fällt es mir, den Bnbezug der Versicherten in dieser:i 
Bundesbeschluss zu billigen Es ist ja ein Beschluss, der die 

Prärnienzahler entlasten sollte. Das war die ursprüngliche Ab
sicht, der Grund für die Vorlage. Jetzt wird plötzlich gesagt, 
auch die Prämienzahler, auch die Versicherten, müssten in die 
Opfersymmetrie dieses Beschlusses einbezogen werden. 
Diese Opfersymmetrie ist aber überhaupt aus· dem Lot! Es 
geht nichfan, sie jetzt im Rahmen dieses Beschlusses herzu
stellen zu wollen Ich lese in der Zeitschrift «Schweizer Versi
cherung» 4/92, also höchst aktuell, dass bei siebzehn unter
suchten Ländern in keinem anderen Land punkto Gesund
heitskosten eine so hohe Belastung für den privaten Haushalt 
herrscht wie in der Schweiz. Kein Land überwälzt soviel an den 
privaten Prämlenzahler, an den Versicherten, wie unser Land 
Das muss man sehen. Wer hier noch weitere Korrekturen und 
Verschiebungen durchsetzen will, verstärkt dieses Gefälle zu 
Lasten der Versicherten. 
Das geschieht in diesem Beschlussentwurf gleich an drei 
Orten: 
Erstens bei der Eingrenzung der Grundversicherung auf die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, mit Ausnahme von 

· ein paar Bereichen, wo Ausweitungen möglich sind. Das be
deutet eine Einschränkung; damit werden Leistungen, die bis
her im Rahmen der Grundversicherung erbracht worden sind, 
nicht mehr ausgerichtet Das heisst nichts anderes, als dass 
sie entweder aus eigener Tasche berappt werden oder aber 
über den Abschluss von Zusatzversicherungen mit entspre
chenden Prämien. Das lässt sich nicht beziffern, aber es dürfte 
einige Millionen Franken Kostenverlagerung bedeuten. 
Bn zweiter Bereich: Die Abgeltung von Arzneimitteln ist auf die 
Spezialitätenliste beschränkt worden. Bisher wurden alle Arz
neimittel, alle Heilmittel, von den Versicherungen übernom
men, jetzt nur noch jene, die auf dieser Spezialitätenliste ste
hen Auch das bedeutet. dass der einzelne entweder aus eige

. ner Tasche zahlen oder aber eine Zusatzversicherung ab-
schllessen muss. 
Es bedeutet noch einiges mehr: Ganz bestimmte Heilmittel 
werden nun nicht mehr berücksichtigt, weil sie nicht auf die 
Spezialitätenllste kommen Wenn das durchgeht. müsste hiei: 
zu allermindest die zuständige Kommission erweitert wer9en, 
denn ein sehr einseitiger «Klub» entscheidet bisher über Auf
nahme oder Nichtaufnahme eines Medikaments auf die Spe
zialitätenliste. Es müssten z. B. Vertreter der Alternativmedizin, 
der Homöopathie und anderer Bereiche einbezogen werden, 
damit die Spiesse wenigstens gleich lang sind · 
Die dritte Kostenverlagerung betrifft die Kostenbeteiligung im 
stationären Bereich, also den Bnbezug der Franchise und das 
Taggeld, das bei einem Spitalaufenthalt entrichtet werden soll 
Ursprünglich waren so 300 bis 400 Millionen Franken Ueber
wälzung vorgesehen; ich nehme an, dass durch die Begren
zung des Höchstbetrages der Bgenbeteiligung auf 500 Fran
ken eine Reduktion erfolgt"fst Aber200 bis300 Millionen Fran
ken sind es allemal, die auch hier wieder auf die Versicherten 
überwälzt werden. 
Es ist also eine dreifache Mehrbelastung In diesem Beschluss 
vorgesehen Sie ist so nicht annehmbar. Das Fuder ist überla
den; es gilt hier eine Korrektur vorzunehmen. Herr Roth und 
Ich schlagen Ihnen vor, auf diese Kostenbeteiligung im statio
nären Bereich zu verzichten, es bei den anderen beiden, die 
schon schmerzlich genug sind, zu belassen, aber nicht dar
über hinauszugehen. 
Ich fasse zusammen: Ich bin für Eintreten auf die Vortage. Ich 
bin dafür, dass wir Kontinuität schaffen und dass der Bundes
beschluss, der Ende dieses Jahres ausläuft, verlängert wird 
Ich bin aber nicht dafür, dass die Opfersymmetrie zu Lasten 
der Versicherten einseitig interpretiert wird, und bitte Sie, bei 
der Kostenbeteiligung im stationären Bereich eine Korrektur 
vorzunehmen. Und ich bin gegen jede weitere Aufweichung 
des Artikels 1, wie sie in Minderheitsanträgen vorgeschlagen 
wird 

On Momlroll: Nel mio intervento del dicembre 1991, avevo 
messo in dubbio la presenza di basi costituzionali per 
l'ernanazione di un decreto urgente a proposito dei costl della 
salute. 
Die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen ist seit zwanzig 
Jahren bekannt, womit die zeitlichen Voraussetzungen fehlen. 
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Auch die materiellen Voraussetzungen sind nicht gegeben, da 
die Gesamtausgaben mit rund 7 Prozent des Bruttosozial
produktes absolut im Mittel derjenigen aller Industrienationen 
liegen. · · 
Ich knüpfe an die Aussage von Herrn Schot:h an und muss, 
was das revidierte KVG anbelangt, festhalten, dass-das muss 
ganz klar gesagt werden - die Kosten im Gesundheitswesen 
nicht wesentlich reduziert werden können, auch nicht wesent
lich gebremst; es sei denn, man limitiere die Leistungen wie in 
anderen Ländern, wo über 65jährlge Patienten einfach nicht 
mehr in Intensivstationen aufgenommen werden, um nur ein 
Beispiel zu nennen. 
Angesetzt werden muss bei der Finanzierung. Ich sehe zwei 
Hauptpfeiler: erstens eine reelle, für alle gleiche Prämie, wobei 
für die finanzschwachen Versicherten eine direkte Subventio
nierung erfolgt, indem z. B. der zugestandene Betrag direkt 
bei der Steuerrechnung abgezogen wird-kein Problem in der 
Computerära, denke ich -; zweitens progressive, den finan
ziellen Verhältnissen des einzelnen angepasste Kostenbeteili
gungen. Der Selbstbehalt pro Jahr darf für gewisse Leute ru
hig bei 1 0 000 oder auch mehr Franken liegen. Nur mit einer 
angemessenen Kostenbeteiligung kann eine Dämpfung des 
«Konsumismus», der im Bereich der Medizin existiert, erreicht 
werden. 
Um auf die Verfassungsmässigkeit zurückzukommen: Ich will 
mich nicht auf Juristische und verfassungsrechtliche Aaste hin
auslassen, frage mich aber, ob die Ueberlegungen von Pro
fessor Thomas Fleiner von der Universität Freiburg auch auf 
den Bereich der Tarifplafonlerung zutreffen. In einem Rechts
gutachten hat er die Prämienplafonierung im Bereich der 
Krankenversicherung als verfassungswidrig beurteilt Ich 
überl~ es den Rechtsgelehrten, diesen Punkt zu klären. 
Consideration generale. Las efforts du corps medical pour 
contrlbuer a freiner la hausse des coüts n'ont Jamals ete re-

. connus. ' 
Die 1<9stensteigerung sei eine Folge der Mengenausweitung, 
wird von selten der Krankenkassen und Behörden gesagt 
Nun gut Allerdings kann der einzelne Arzt über die Menge nur 
die Kosten pro Fall beeinflussen, nicht aber die pro Jahr anfal
lenden Gesamtkosten, weiche ja auch durch die vom Arzt 
nicht beeinflussbare Anzahl der Fälle entstehen. 
Es lohnt sich, einen Blick in die letzte vom Bundesamt für Sozi
alversicherung veröffentliche Statistik über die soziale Kran~ 
kenversicherung zu werfen: Zwischen 1989 und 1990 :- in der 
letzten statistisch erfassten Jahresentwicklung - ist der UKP 
(Landesindex der Konsumentenpreise) um 5,4 Prozent, der 
Lohnindex um 5,8 Prozent, der Teilindex ärztliche Leistung!,ln 
um 2 Prozent .; inklusive Mengenausweitung - angestiegen. 

. Die Verwaltungskosten ,der Krankenkassen sind in der glei
chen Zeitspanne um 12 Prozent gestiegen. 
Sozusagen einem ~Geschenk des Himmels» ist die beschei
dene ZUnahme bei den ärztlichen Behandlungskosten. nicht 
zuzuschreiben. Sie ist zumindest teilweise Ausdruck und Re
sultat der Bemühungen der Aerzte um ein kostenbewusstes 
Praktizieren und einer restriktiven Tarifpolitik. Dieses stete Be
mühen ist denn auch nicht spurlos am durchschnittlichen 
Aerzteelnkommen vorübergegangen. Ein realer Einkorn-

• mensverlust von ruria 25 Prozent - gegenüber einer Steige
rung der Angestelltengehälter und Arbeiterlöhne um nahezu 
40 Prozent - innerhalb von zwanzig Jahren war die Folge. 
Wachsende wirtschaftliche Schwierigkeiten bis hin zu derzeit 
noch vereinzelten - ich frage mich wie lange noch - Konkurs
anmeldungen sind die logische Konsequenz dieser Sparbe
mühungen. 
zusammenfassend: Warum will man eigentlich die Tarifestop
pen, wenn doch ihr Anstieg schon seit Jahren unter dem An
stieg der Konsumentenpreise und noch deutlicher unter dem
jenigen der Löhne liegt? Warum überhaupt ein Tarifstopp, 
wenn man zugibt. dass das Problem gar nicht dort liegt? 
Hierbei ist noch zu bemerken, dass die Tarife, die bei der Kran
kenversicherung zur Anwendung gelangen, ausgehandelt 
zwischen kantonalen Aerztegesellschaften und Krankenkas
senverbänden, den Kantonsregierungen zur Genehmigung 
unterbreitet, seit neuestem auch dem eidgenössischen Preis
überwacher vorgelegt werden müssen. 
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Zu meinen Anträgen: Oer Zentralvorstand der FMH lehnt den 
Tarifstopp generell ab. Als Parlamentarier schlage ich eine si
cherlich annehmbare Kompromisslösung vor. Gut, die Aerzte 
sollen nochmals ein Opfer erbringen, aber auch andere sollen 
an der Kostendämpfung mitwirken. Für ein~n Arzt mit freier 
Praxis kommt ein Tarifstopp ja nicht einer Stabilisierung seines 
Einkommens gleich, sondern einer Reduktion seines Realein
kommens. Rund 50 Prozent der Bruttoeinnahmen werden an
erkannterweise durch die Praxiskosten aufgebraucht, und 
diese machen vor der Teuerung nicht halt 
Da es letzten Endes um eine Einsparung im Bereiche des Bun
deshaushaltes geht, werde ich eine Motion einreichen - ge
wissermassen als flankierende Massnahme, oder um die Op
fersymmetrie von Herrn Onken ein bisschen auszudehnen -, 
welche Begrenzungen, wie ich sie in·meinem Antrag,für das 
Personal im stationären Bereich vorsehe, analog für den Teue
rungsausgleich des Bundespersonals fordert. 
Alle sollen ein bisschen mithelfen dürfen, auch die Bundesräte 
und die hohen Beamten, inklusive der Preisüberwacher, derja 
sowieso mit dem guten Beispiel vorausgehen sollte. in diesem 
Sinne werde ich für Eintreten stimmen und dann in der Detail
beratung meinen Antrag erläutern. 
Las efforts du corps medical pour contrlbuer a freiner la 

, hausse des co0ts n'ont jamais ete reconnus a leur juste valeur 
par le public. C'est pourquoi, nous autres medecins, avons 
appris a vivre avec cette realite et nous nous sommes efforces, 
pour la bonne cause, de satlsfaire aux preceptes de l'econo
mie avec des moyens de plus en plus restreints, et de mainte
nir.malgre tout le haut niveau des prestations. Las statistiques 
en sont la preuve. Sur la base de l'indice de cent pour le mois 
de decembre 1982, las prestations medicales ont attelnt 127,4 
au mols d'avrli 1992, alors qua l'indice general des soins de 
sante est passe a 143,4 et l'indice sulsse des prix a la consom
matlon (ISPC) a 133,3 au cours de la m&me periode. , 
La progression des depenses de la sante dans le domaine 
des soins ambulatoires, laquelle depasse celle de l'ISPC, 
s'explique par le phenomene de l'extension du voiume des 
prestations. Ce facteur de coCrt a lui-m~me des orlgines com
plexes et ne peut etre simplement impute au corps medical 
en le qualifial')t de solutlon de faciiite pour obtenir une com
pensation du rencherissement Bien que sur un plan pure
ment theorlque pour le moment, ce polnt de vue a ete admls 
de maniere generale, las implicatlons pratlques se font en
core attendre.. 
Dans ce contexte, le Conseil federal presente son programme 
de mesures urgentes pour 1993-1994 ccintre l'augmentation 
des coüts de l'assurance-maladle, programme dont II est deja 
reconnu qu'il ne resout rien. II ne falt qua remettre ä plus tard la 
resolutlon de problemes qui seront alors devenus encore plus 
bn'.ilants. 
Cedant a la presslon des cantons, le ~ouvernement nous pro
pose de desserrer queique peu le fretn impose aux depenses 
des hopitaux. responsabl,es ä eux seuls de la moitle des couts, 
et pour cela d'lmposer un gei absolu des tarifs aux medecins 
en pratlques privees qui ne representent, quant a eux, que le 
sixieme des coüts de la sante. Lorsque M. Cotti, conseiller fe
deral, affirme qua ce blocage des tarlfs ne demande qu'un pe
tit effort de la part des medecins, il oublie voiontalrement las 
sacrifices qua ceux-cl font, annee apres annee, depuis plus de 
vingt· ans, sous Ja forme d'adaptations tarlfalres tronquees et 
generalement retardees de plusieurs annees, a l'exemple du 
canton de Soleure, · ou la demiere adaptatlon a eu lieu le 
1 er janvier 1985, sur un indice de 1984. 

Bundesrat Cottl: Man muss feststellen, dass Sie trotz der un
gewohnten Stunde, und nachdem Sie Ihre Blicke in. diesen 
Wochen eher über die Grenzen richteten, noch In der Lage 
sind, über die landesinternen Probleme sehr vertiefte und in
teressante Diskussionen zu führen. 
Ich möchte Herrn Kommissionspräsident Huber auch ein Wort 
der Anerkennung aussprechen. Es war wirklich nicht leicht, in 
wenigen Wochen eine so schwierige Thematik anzupacken 
und besonders innerhalb eines relativ reduzierten Bundesbe
schlusses poch die wesentlichen Probleme, die mit unserem 
Gesundheits- und Krankenversicherungssystem verbunden 
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sind, noch einmal herauszustreichen. Dies ist Ihnen gelungen, 
· und ich möchte der Kommission für ihre Arbeit danken. 

Einige von Ihnen haben ihr Votum mit einem Blick auf das Um
feld begonnen, in welchem man sich im Krankenversiche
rungsbereich bewegt Ich gestatt.e mir, dasselbe zu tun. • 
Ich wiedE)rhole einfach die Zahl, die hier schon genannt wor
den ist Es sind natürlich nur Schätzungen, aber wir wissen ja, 
dass in diesen Bereichen die Schätzungen eher zu tief als zu 
~och ausfallen. Es sind die Schätzungen des Bundesamtes 
für Sozialversicherung bezüglich der Kosten- und Prämienent-
wicklungen bis 1994. , · 
Warum 1994? Weil man sehr optimistisch damit rechnet, dass 
die Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes bis dann 
in Kraft tritt · Diese Schätzungen gehen von einem durch
schnittlichen Prämienwachstum zwischen 20 und 30 Prozent 
aus, dem ein Kostenwachstum von 12 bis 15 Prozent voran
geht 
Wenn Sie sich die Prämienentwicklung der letzten Jahre anse
hen und sie mit der Entwicklung der Teuerung vergleichen, 
dann- verstehen Sie mindestens zweierlei: erstens, dass diese 
Entwicklung für eine immer breitere Schicht unserer Bevölke
rung untragbar wird; und zweitens, dass die Behauptung, die 
ich schon oft aufgestellt habe - die Krankenversicherung sei 
im ganzen Sozialversicherungsbereich der Schweiz bei wei
tem der am wenigsten soziale Sektor-, nicht nur stimmt, son
dern je länger, je mehr stimmt Das soll gleichsam das Umfeld 
der heutigen Debatte sein. 
Das bedeutet, dass nach meiner persönlichen Auffassung die
ser Trend nicht mehr viele Jahre so wird anhalten können. Man 
gelangt in die Nähe eines Bruchs, welcher unser heutiges Ge
sundheitssystem und die entsprechenden Versicherungen in 
irgendeiner Form ins Wanken geraten lässt Ich wage diese 
Behauptung und wünsche mir, dass mir die künftige Entwick
lung widersprechen wird 
Wenn es zu diesem Bruch kommen würde, wäre das beson
ders schmerzhaft; denn wir haben ein gutes System. Wenn wir 
es mit den Systemen im Ausland vergleichen, ist es sogar aus
gezeichnet Wir wollen nicht lange darüber diskutieren, ob wir 
erste und zweite Klassen haben. Wir wissen, dass man in un
serem System auch in der zweiten Klasse ausgezeichnet be
handelt wird, im medizinischen und im wissenschaftlichen Be
reich wie auch im Betreuungsbereich. Wir möchten deshalb 
an diesem System festhalten. Das hat Ihnen der Bundesrat ei-
nige Male gesagt . 
Aber ich betone noch einmal: Der Bruch nähert sich, wenn 
nichts getan wird Wie soll ich das erklären, damit Sie nicht 
lange eine Interpretation des Bruchs verlangen müssen? Es 
wird natürlich keine Revolution entstehen. Aber das Schwei
zervolk könnte gefährliche Aenderungen am System veranlas
sen, die dann die Qualitäten des Systems wesentlich gefähr
den könnten. Auch das muss eine Rahmenbedingung für die 
heutige Diskussion sein. 
Die Totalrevision ist angesprochen worden. Sie ist das «Allheil
mittel», wenn Sie mir das Wort in der Diskussion über das Ge
sundheitswesen gestatten. Die Totalrevision wird sogar 
gleichsam als Wundermittel betrachtet Wir sollten bis dahin 
warten und uns durchkämpfen, wurde gesagt 
Frau Beerli, Herr Schach, wem sagen Sie das? Ich kämpfe-seit 
Jahren für die Totalrevision, und wir wollen 'sie so schnell wie 
möglich durchberaten haben. Wenn Sie mir gestatten, das zu 
sagen: Es liegt auch 'ein bisschen an Ihnen; denn der Revi
sic:,nsentwurf ist ja jetzt bei Ihnen. 
Wir möchten also die Totalrevision erstens rasch durchbera
ten haben und sie zweitens intakt durchbekommen. Bei die
sen Problemen ist es sehr leicht, die Zähne herauszubrechen, 

, die wirklich greifen; denn wenn man Totalrevision sagt, kennt 
man ja die Inhalte noch nicht 
Ich wünsche genau wie Sie, dass die Totalrevision schnell, 

_ sehr schnell über die Bühne des Parlamentes geht Ich bin ja 
auch ein wenig daran beteiligt 
Doch sage ich Ihnen jetzt schon: Diese Totalrevision wird nicht 
so leicht durchkommen, wenn sie eine Totalrevision bleiben 
soll. Das sage ich heute nicht zum ersten .Mal. In den verschie
denen Diskussionen zur Volksinitiative der Krankenkassen 
habe ich oft gesagt: Es ist sehr schön zu sagen: Kämpfen wir 

gegen die Initiative der Krankenkassen, wir haben die Total
revision. 
Diese Totalrevision wird nicht leicht durchkommen. Ich sage 
Ihnen auch warum, Herr Schach: Nicht etwa, weil wir jetzt über 
kurzfristige Massnahmen diskutieren, die dem einen passen 
und dem anderen nicht, sondern weil die Philosophie, die wir 
hier bei diesen kurzfristigen Massnahmen im kleinen haben, 
auch die Totalrellision kennzeichnet 
Herr Huber hat es schön gesagt: Wir leben in einem System 
der hochentwickelter) Egoismen. Ich möchte Sie bitten, Herr 
Schach: Wenden Sie sich an diese Egoismen, sollte die Total
revision unglücklicherweise scheitern, und fragen Sie nicht, 
ob jetzt für eine Ueberbrückung gewisse Massnahmen not
wendig sind oder nicht 
Ich möchte'schon heute davorwamen, die Proportionen aus 
den Augen zu verlieren. Wir haben in der Krankenversiche
rung seit Jahrzehnten keine kleine und keine grosse Revision 
erreicht, auch wenn keine mittelfristigen und kurzfristigen 
Massnahmen bevorstanden. Es sind eben die hochentwickel
ten Egoismen, die das verhindert haben. Und wenn heute je
mand in diesem Saale meinen sollte, die heutige Diskussion 
der kurzfristigen Massnahmen verhindere die künftige Totalre
vision, dann muss ich ihm antworten: So ist es nicht 
, Forschen wir nach den Gründen für ein mögliches Scheitern 
. der Totalrevision: Sie wird -das muss ich sagen -allen Betei-
ligten grössere Opfer abverlangen als die kleinen Revisionen, 
die der Bundesrat heute für ein Jahr zu verlangen wagt 
Wir stehen weiterhin für eine Totalrevision ein, und ich bin Ihrer 
Kommission dankbar, dass sie so schnell vorangeht Ich 
hoffe, dass der Nationalrat ein ähnliches Tempo anschlagen 
wird Ob es bis zur Totalrevision noch ein oder zwei Jahre dau
ert, so lautet doch die Frage: Wie sollen wir diese Zeit ange
sichts der Kosten- und Prämienentwicklung überbrücken? 
Der Bundesrat hat Ihnen einige Vorschläge unterbreitet Frau 
Beerli, ich sage Ihnen gleich - damit wir uns im klaren sind-, 
dass der Bundesrat auch keine Freude an diesen Vorschlägen 
hatte. Der Bundesrat ist nicht froh, hier gewisse Opfer verlan
gen zu müssen Wir hätten lieber ein System, welches auch In 
der Kosten- und in der Prämienfrage funktionieren würde. 
Aber wir mussten handeln. Es kam eine Vernehmlassung mit 
einem total negativen Resultat Zwar waren einige welsche 
Kantone dafür. Einige Vemehmlasserwaren dafür; ich komme 
nachher darauf zurück. Aber die meisten anderen waren da
gegen. 
Kurz eine Klammerbemerkung: Die Patientenorganisationen, 
Frau Beerli, und die, Konsumentenorganisationen waren na
türlich dafür. Das muss man selbstverständlich sagen. ~ie ha
ben wahrscheinlich ein kleineres Gewicht, aber auf alle Fälle 
weniger Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen, als an
dere, ebenfalls bedeutungsvolle Organisationen. Wie ich ver
nommen habe, wurden in den Hearings mehr Vertreter von 
Leistungserbringern angehört als von Organisationen, die 
sich positiv aussprachen. 
Aber gehen wir von der Voraussetzung aus, dass die Ver
nehmlassung negativ war. Die Frage lautete dann für den Bun
desrat: Wollen wir es wagen, dem Parlament trotz der allge
mein negativen Haftung unsere Vorschläge zu unterbreiten, 
oder wollen wir "den meisten Vernehmfassem folgen und 
einfach auf kurzfristige Ueberbrückungsmassnahmen ver
zichten? 
Ich glaube, der Bundesrat hat hier seine politische Verantwor-
tung wahrgenommen. · 
Wer In guten Treuen meint, er dürfe nicht eintreten, soll es tun: 
Wir waren der Meinung, dass trotz der grossen Oppositior'l der 
Versuch gemacht werden muss. Wir haben das im echten, 
substantiellen Sinne getan und in der Meinung, dass am 
Schluss jeder seine Verantwortung ül:>emehmen müsse. Beim 
Bundesrat liegt sie nicht mehr. Beim Parlament könnte die Ver
antwortung_ liegen, wenn Sie nicht eintreten. 
Welches sind die Ziele unserer kurzfristigen Ueberbrückungs
massnahmen? Das erste Ziel ist-wie letztes Jahr-, Massnah
men zu beschliessen, die besonders bei den Versicherten und 
der\ Kranken eine Ueberbrückung gestatten. Ich betone: be
sonders bei den Versicherten und den Kranken. Denn wenn 
man von Opfersymmetrie spricht. darf man nicht vergessen, 
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dass in den vergangenen Jahren die Opfer besonders von ih
nen getragen worden sind. 
Schauen Sie einmal, wie die Entwicklung bei den Prämien 
war, und vergleichen Sie die Entwicklung in den anderen Sek
toren. Sie werden dann feststellen, dass ohne Zweifel dort die 
grössten Opfer gebracht worden sind. Deshalb möchte ich 
mich dagegen wehren, hier eine neue Opfersymmetrie herzu
stellen, die die Zeit schon hergestellt hat Unser Hauptziel war, 
eine Ueberbrückung zu finden, die die Versicherten und Kran
ken in diesem lande möglichst schont 
Ein ,zweites Ziel ist dasselbe, das wir schon letztes Jahr im Ent- , 
wurf hatten, den Sie leider auf ein Jahr beschränkt haben. Es 
entspricht dem Mandat des Parlamentes: Sie haben gesagt, 
besonders die Interessen der Kantone seien zu wahren. Ich 
muss hinzufügen: Das war für uns verbindlich; deshalb 
schlägt Ihnen der' Bundesrat eine Lösung vor, die ,den Kanto
nen eindeutig besser entgegenkommt als diejenige des letz
ten Jahres. 
Die dritte Zielsetzung war es, aufgrund der letztjährigen Erfah
rungen diejenigen noch etwas mehr zu schonen, die letztes 
Jahr etwas schlecht davongekommen sind - Ich meine. die 
Krankenkassen. 
Lassen Sie mich noch ein Wort über die Resulate der letztjähri
gen Beschlüsse für 1992 sagen. Es ist vielleicht d~m Schwel
zervolk zu wenig bekannt, aber wir sind in der Lage zu sagen, 
dass bis heute 67 Prozent aller Versicherten in der Schweiz 
ihre Prämien nicht über 1 O Prozent haben anwachsen sehen. 
67 Prozent haben also profitiert Für weitere 28 Prozent der 
Versicherten liegen noch drei Beschwerden beim Bundesrat 
vor. Sollten diese auch abgewiesen werden, wie es das EDI in 
erster Instanz schon gemacht hat, dann lägen wir bei 95 Pro
zent Das BSV hat den Krankenkassen nur bei 5 Prozent aller 
Versicherten Ausnahmen gewährt, die über 1 O Prozent hin
ausgingen. Das soll Ihnen doch beweisen, dass die Massnah
men gegriffen haben, denn Sie wissen es: Es la!:len Prämlen
erhöhungen in der Grössenordnung von 23 bis 30 Prozent in 
der Luft 
Die Massnahmen des letzten Jahres haben also eindeutig ge
griffen, aber die Lasten wurden leider zum grössten Teil von 
den Krankenkassen getragen. Die Massnahmen auf der Ko
stenseite, die wir vorgesehen hatten, konnten noch nicht grei
fen - wir hatten das letztes Jahr vorausgesagt Sie haben es 
gestoppt, und so Ist es so herausgekommen, dass die Kassen 
eindeutig die Leidtragenden waren. Deshalb ist es unser drit
tes Ziel, auch die Krankenkassen hier etwas mehr zu schonen. 
Wenn das gesagt wird, dann senen .Sie, wie unsere Vor~ 
schläge sich ausgestaltet haben. Wir haben eine Er'höhung 
der Tarife für ein Jahr von vornherein ausgeschlossen, und für 
das folgende Jahr Ist die Frage noch offen, und zwar nicht nur 
für die Aerzte, sondern auch für die anderen Leistungserbrin
ger. Ist es zuviel, ist es zuwenig? Wir werden in der Diskussion 
zu Artikel 1 darauf zu sprechen kommen. , 
Ich sage das, auch wenn ich weiss, dass die Aerzteschaft in 
diesem lande das nicht gern hört Ich sage, dass dies für ein 
Jahr zumutbar ist Es ist - trotz Ihrer Bemerkungen, Herr 
Schach - zumutbar. Natürlich gibt es für gewisse Aerzte in die
sem Jahr einen kleinen Gewinneinbruch. Aber betrachten Sie 
doch dila Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben 
hat, und vergleichen Sie sie noch einmal mit derjenigen hin
sichtlich der Patienten und der Versicherten. Es tut mir leid, 
das sagen zu müssen: aber es gibt doch gewisse Ungleichge
wichte, die wir wieder ausgleichen sollten. Niemals hätten wir 
es gewagt, das für eine lange Zeit zu machen. Aber für ein Jahr 
schien uns das objektiv vertretbar. 
Dazu eine Klammerbemerkung: Sie wissen, diese Probleme 
betreffen ja nicht nur die Schweiz.. Die Bundesrepublik 
Deutschland befindet sich in einer ähnlichen Situation;. ich 
könnte sogar sagen, in einer noch verfahreneren Situation, als 
es die unsrige ist Jetzt lese ich in Zeitungen aus der Bundesre
publik Deutschland Vorschläge aieser Art 
Ich erwähne einen anderen Sektor, der hier involviert ist: Von 
der Chemie wird gesagt- ich zitiere den Chef einer Grossfirma ' 
aus der Bundesrepublik Deutschland -: «Wir haben von uns 
aus angeboten, zwei Jahre lang auf Preiserhöhungen für Arz
neimittel zu verzichten.» Ich wäre froh, wenn man einmal frei-

willig in zumutbarer Art und Weise auch bei uns in diese_Rich
tung gehen könnte. Man würde wahrscheinlich nicht mehr 
dem Bundesrat vorwerfen, er komme mit starren, unzumutba
ren Massnahmen und Vorschlägen. 
Aber so weit sind :,vir nicht gekommen; wir hätten auch unserer 
Aerzteschaft für ein Jahr diese Geduld zugemutet, die nicht zu 
sehr schmerzt Wenn das nicht möglich ist, muss man sich halt 
damit abfinden. 
Ich möchte jetzt noch kurz über die Frage berichten, wie sich 
der Bundesrat zu den Anträgen der Kommission stellt Di~ An
träge der Kommission haben - wie Herr Huber gesagt hat -
eine gewisse Flexibilität gebracht Zum Teil wird sie der Bun
desrat nicht bestreiten. Ich werde bei der Behandlung der ent
sprechenden Artikel darauf zurückkommen. 
Bereits hier möchte ich sagen, dass die Ausnahmen bei Arti
kel 1, die-wenn die heutigen Informationen stimmen - poten
tiell für die Aerzteschaft in fünf Kantonen vorgesehen werden, 
sofern die anderen Bedingungen von Artikel 1 Absatz 2 erfüllt 
sind, mich nicht begeistern. Ich sage das einmal mit dieser 
Formulierung. 
Es ist wahr, dass die Aerzteschaft dieser fünf Kantone ein Jahr 
länger oder ein paar Jahre länger mit Anpassungen des Tax
punktwertes gewartet hat Aber es wäre möglicherweise zu-· 
mutbar, da§S man auch ein Jahr weiter zurückgeht Es kommt 
bei mir keine Begeisterung für diesen Vorschlag auf. 
Dann komme ich aber auf das Hauptthema zurück, nämlich 
auf das Thema der Kranken und der Versicherten, um Ihnen zu 
sagen, dass mir besonders Artikel 3 wirklich nicht gefällt Sie 
haben in Artikel 7 Vorschläge gebracht, die auch von den 
Kranken und von den Ver~icherten gewisse Opfer verlangen. 
Im Sinne eines Entgegenkommens für die an sich berechtig
ten Anliegen der Kommission könnte sich der Bundesrat mit 
den Vorschlägen in Artikel 7 zufriedengeben. Artikel 3 gibt uns 
mehr zu schaffen, und zwar wegen der Ausgestaltung der 
Selbstbehalte. 
·Letzten Endes bin ich der Kommission dankbar, dass sie Ein
treten beantragt Ich bin auch dankbar für Ihren groS'Sen Bei
trag zu einer Diskussion, die heute noch nicht beendet ist, und 
bitte um Eintreten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consell decide sans opposition d'entrer en matlere 

Detailberatung - Discussion par artlcles 

Titel und Ingress 
Antrag der KQITlmission 
Zustimmung ium Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... geltenden Höhe begrenzt Für die Spezialitätenflste der zur 
Rezeptur für die Krankenkassen empfohlenen pharmazeuti
schen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel gilt der 
15. September 1992 als Stichdatum. 
Abs.2 
Wurde der Taxpunktwert in den Jahren 1990-1992 nicht ange
passt und ist nachgewiesen, dass die Behandlungskosten je 
versicherte Person und Jahr bei den betreffenden Leistungser
bringern gleichzeitig um nicht mehr als den Landesindex der 
Konsumentenpreise plus einen Drittel angestiegen sind, so ge
stattet der Bundesrat für 1993 in Abweichung von Absatz 1 bei 
diesen Leistungserbpngem eine Er'höhung des Taxpunktwer
tes. Der Taxpunktwert darf jedoch nur so wait erhöht werden, 
dass der Anstieg der Behandlungskosten je versicherte Person 
voraussichtlich höchstens einen Drittel über dem Anstieg des 
Landesindexes der Konsumentenpreise im Jat,r 1993 liegt 
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Abs. 3 (neu) . 
(Gemäss Entwurf des Bundesrates zu Art 1 Abs. 1 zweiter und 
dritter Satz) 

Minderheit 
(Schüle, Beerli, Loretan, Schiesser, Schoch) 
Abs.1 
Die Tarife und Preise für Leistungen der Krankenversicherung 
im ambulanten Bereich dürfen nur so weit erhöht werden, 
dass der Anstieg der durchschnittl_ichen Behandlungskosten 
je versicherte Person und Jahr voraussichtlich höchstens ei
nen Drittel über dem Anstieg des Landesindexes der Konsu
mentenpreise liegt Wenn nach den letzten verfügbaren Anga
ben der Anstieg der Behandlungskosten je versicherte Person 
und Jahr bereits um mehr als einen-Drittel über der Entwick
lung des Landesindexes der Konsumentenpreise liegt, unter
sagt die zuständige Behörde eine Erhöhung der Tarife und 
Preise. 
Abs.2 
Werden Erhöhungen von Tarifen oder Preisen beantragt. so 
prüft die zuständige Behörde, ob die beantragte Erhöhung 
aufgrund der durchschnittlichen Behandlungskosten im 
Anwendungsbereich des Tarifvertrages oder der Liste zu. 
lässig Ist 
Zuständig ist: 
a die Kantonsregierung bei der Genehmigung von Tarifver
trägen; 
b. das Eidgenössische Departement des Innern (Departe
ment) bei Tarifänderungen der Analysenliste und der Arznei
mittelliste; 
c. das Bundesamt für Sozialversicherung (Bundesamt) bei 
Preiserhöhungen von Arzneimitteln in der Spezialitäte.nllste. 

Minderheit 
(Onken) 
Abs.4(neu) 
Für Medikamente gelten diese Bestimmungen bis zum_ Inkraft
treten eines europäischen Preisvergleichsmodells, das eine 
m~ahe Festsetzung und Anpassung der Medikamenten
preise ermöglicht Das Departement erlässt dazu die Ausfüh
rungsbestimmungen in Ergänzung der Verordnung X vom 
19. November 1968 über die Krankenversicherung betreffend 
die Aufnahme von Arzneimitteln in die Spezialltätenliste. 

Antrag Momiro/1 
(gemäss Entwurf des Bundesrates) 
Abs.1 
Die Tarife und Preise für Leistungen der Krankenversicherung 
im ambulanten Bereich werden, den kantonalen Gegebenhei
ten Rechnung tragend, wie folgt begrenzt: 
Letzter Teuerungsausgleich Teuerungsausg/elch auf 1.1.93 
In der Perloee: In Prozenten der LJKP-Zunahme 

1.1.1992-31.12.1992 
1.1.1992-31.12.1992 0 
1.1.1990-31.12.1991 25 
1.1.1988-31.12.1989 50 
1.1.1986-31.12.1987 75 
vor 31.12.1985 100 
Liegt der Anstieg der durchschnittlichen Arztkosten je versi
cherte Person lm_Jahre 1992 .... 
Abs.2 
.... der Konsumentenpreise indexiert Der Teuerungsaus
gleich an das Personal wird wie folgt begrenzt: 
Jährliches Bruttoeinkommen Ausgleich in Prozenten 
des Lohnindexes 
weniger als 80 000 Franken 100 
80 000- 99 999 Franken 75 

100 000-119 999 Franken 50 
120000-139999 Franken 25 
mehr als .140 000 Franken O 
Die Leistungserbringer weisen die Aufteilung .... 

. Abs. 3 (neu) -
Der Teuerungsausgleich an das Personal der Krankenkassen 
unterliegt den gleichen Einschränkungen wie jener für das 
Personal im stationären Bereich gemäss Absatz 2. 

Art. 1 . 
Proposition de la commission · 
Majorite 
Al.1 
.... vigueur le 30 juin 1992. Pour la liste des specialites pharma
ceutiques et des medicaments confectionnes admis pour la 
prescription dont la prise en charge est recommandee aux 
caisses-maladie, la date de reference est le 15 septembre 
1992. 
A/.2 
Lorsque la valeur du point n'a pa1:1 ete adaptee lors des ann~s 
1990 a 1992 et qu'il est etabli que durant cette periode l'aug
mentation des coQts de traitement, par assure et par annee, de 
certains foumisseurs de prestations, n'a pas depasse de plus 
d'un tiers celle de l'indice suisse des prix ä la consommation, 
le Conseil federal autorisera, en derogation a l'alinea 1, une 
augmentation de la valeur du point pour las foumissseurs 
concern8$. La valeur du point ne pourra cependant etre aug
mentee que dans la mesure ou l'augmentation des frais de 
traitement par assure ne depassera probablement pas de plus 
d'un tiers, pour 1993, l'augmentation de l'indice suisse des 
prix ä la consommation. 
Al. 3 (nouvaau) 
(Salon art 1 aL 1 deuxieme et troisieme phrases du projet du 
Conseil federal) 

Minorite 
(Schüle, Beerll, Loretan, Schiesser, Schach) 
Al.1 . 
L'es tarifs et las prix appllcables aux prestations de l'assu
rance-maladle ne peuvent etre augmentes que dans la me
sure ou l'augmentation previsible des frais annuels moyens de 
traitement par assure ne depasse pas de plus d'un tiers celle 
de l'lndice suisse des prix ä la consommation. Lorsque, selon 
las demieres donnees disponibles, l'accroissement des frais 
annuels de traitement par assure depasse deja de plus d'un 
tiers l'evolution de l'indlce suisse des prix ä la consommation, 
l'autorite competente interdit une augmentation de tarifs ou de 
prix. . 
A/.2 
Lorsque des augmentations de tarifs ou de prix sont deman-

" dees, l'autorite competente exarnine si cette augme.ntation 
peut &tre admise au regard des frais moyens de traitement 
dans le champ d'applica.tion de la conventlon ou de la liste 
consideree. Est competent: . 
a le gouvemement cantonal, lors de l'approbation de com,en
tions tarifalres; 
b. le Departement federal de l'interieur, lors de modificatlons 
de tarifs dans la liste des analyses ou la liste des medica
ments; 
c. l'Offlce federal des assurances sociales (0,fflce federal), lors 
de relevements du prix de medicaments inscrits dans la liste 
des specialltes. 

Mlnorite 
(Onken) . 
Al. 4 (nouveau) 
Pour les medicaments, ces dispositions sont appficables 
Jusqu'ä l'entree en vigueur d'un modele europeen de compa
ralson des prix qul permet de determlner et d'adapter les prix 
des medicaments a ceux d'un marche libre. Le departement 
edicte las dispositions d'appfication necessaire en comple
ment a l'ordonnance X du 19 novembre 1968 concemant l'ad
misslon des medicaments sur la liste des specialites. 

Proposition Momiroll . _ 
(selon le projet du Conseil federal) 
Al.1 
Las tarifs et las prix applicables aux prel'ltations de l'assu
rance-maladle dans le domaine ambulatoire sont limites de la 
maniere suivante et campte tenu des circonstances propres 
aucanton: 
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Si la demiere adaptation au 
rencherissement a eu lieu 
au cours de 1a 'periode · 

1.1.1992-31.12.1992 
1.1.1990-31.12.1991 
1.1.1988-31.12.1989 
1.1.1986-31.12.1987 
avant le 31.12.1985 

la compensation du rencheris
sement au 1.1.1993 sera (pour 
cent de l'augmentation de /'/PC 
1.1.1992-31.12.1992) 

0 
25 
50 
75 

100 
Si, an 1992, l'augmentatlon des frais moyens ..•. 
AJ.2 
.... d'apres l'indice suisse des prix a la consommatlon, la com
pensatlon du rencherissement octroyee au personnel est llmi
tee de la maniere suivante: 
Revenu annuel brut Compensatlon (pourcent de 

l'lndice des sa/aires) 
moins de 80 000 trancs 100 
80 000- 99 999 francs 75 

100 000-119 999 francs 50 
120 000-139 999 francs 25 
plus de 140 000 francs 0 
Les foumisseurs de prestations justiflent ..•• 
Al. 3 (nouveau) 
La compensatlon du rencherissement accordee au per;sonnel 
des caisses-maladie est soumise aux mämes limltes que pour 
le personnel occupe dans le domaine hospitaller, selon 
l'alinea2. 

Abs. 1-3-AJ. 1.-3 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich möchte Ihnen vorschla
gen, die Absätze 1 bis 3 von Artikel 1 gemeinsam zu behan
deln. Sie sehen, dass die Versionen Bundesrat, Kommissions
mehrheit und Kommissionsminderheit auf der Fahne jeweils 
sehr kunstvoll nebeneinandergestellt sind. Auch wenn die Nu
merierung nicht der gewöhnlichen entspricht, entsprechen 
sich die Inhalte jeweils horizontal. Ich möchte darum bitten, 
dass wir sie demgemäss behandeln. . 
zum Materiellen: Hintergrund der ganzen Bestimmung ist die 
Tatsache, dass der Kostenanstieg äuch 1992 wieder über 
12 Prozent beträgt Der ambulante 8ektor, inklusive Medika
mente, ist mit 60 Prozent daran beteiligt. d. h. mit anderen Wor
ten, dass eine Massnahme, die hier ansetzt, auch greifen wird. 
Zudem belastet der ambulante 8ektor die Prämienzahler meht 
als der stationäre, denn der Versicherte zahlt.einen Selbstbe
halt von 1 o Prozent, und die restlichen 90 Prozent werden von 
den Krankenkassen über die Prämien bezahlt-Im Unterschied 
zur stationären Behandlung, wo eben an den Spitälern die Kan
tone in grösserem oder kleinerem Masse beteiligt sind. 
In den ambulanten Kosten sind sowohl die ärztliche Behand
lung als auch die Medikamente und die Behandlung durch 
ärztliche Hilfspersonen eingeschlossen, denn auch die bei
den letztgenannten Aufwendungen erfolgen ja durch Verord
nung des Arztes bzw. durch Selbstabgabe von Medikamen
ten, wenn es sich um einen selbstdlspensierenden Ar;zt han
delt Diese ambulanten Kosten sind als eine Einheit zu sehen. 
Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, dass ein Preis- und Ta
rifstopp eine unsympathische und ungeliebte Massnahme ist 
Das einzige, was für sie spricht, ist die Tatsache, dass es kurz
fristig keine andere gibt Das Mengenproblem können wir 
nämlich nicht kurzfristig lösen. Wir bekommen es erst in den 
Griff, wenn Vergleichsmöglichkeiten offenstehen. Die entspre
chenden Statistiken werden in der Zukunft zur Verfügung ste
hen; wir haben sie heute nicht, desbaib können wir die Menge 
nicht beeinflussen. Wenn .wir einmal Fallpauschalen und Stati
stiken haben -was kostet eine Blinddarmoperation im Kanton 
Solothum, was im Kanton Aargau und was im.Kanton Thur
gau -. können wir die Differenzen feststellen; das gibt uns ei
nen Hinweis auf die Menge. 
Hier können wir es nicht tun, hier können wir nur auf die Preise 
einwirken. Das tun wir mit einem Stopp für ein Jahr. Eine 
Lockerung ist 1994 möglich, wenn der Anstieg nicht grösser ist_ 
als der ~deslndex der Konsumentenpreise plus ein Drittel 
Was Absatz 2 betrifft, ist der Hintergrund der folgende: Nicht in 
allen Kantonen haben die Tarifpartner In den letzten Jahren 

die Taxpunktwerte angepasst Das heisst, es gibt Kantone, in 
denen die letzte Anpassung recht weit zurückliegt (sie geht auf 
das Jahr 1985 zurück). Diese Kantone bzw. die dortigen Lei
stungserbringer sind natürlich besonders benachteiligt, wenn 
jetzt auf dem heutigen Stand eingefroren wird. Das ist wie bei 
der Milchkontingentierung: Jene, die Mass gehalten. nicht an
gepasst haben, kommen dann, wenn auf einem bestimmten 
Stand eingefroren wird, zu kurz. 
Deshalb schien es der Kommissionsmehrheit richtig, dass 
für die Kantone, die das letzte Mal vor 1990 angepasst haben 
oder - wie es in der Vorlage heisst - die den Taxpunktwert in 
den Jahren 1990-1992 nicht angepasst haben, der Taxpunkt
wert erhöht werden darf, allerdings unter einer Bedingung. 
Wenn Sie sich vorstellen, dass die Kosten das Produkt aus 
Menge mal Preis sind, der Preis aber tief bleibt, dann müssen 
ja die Kosten auch tiefer bleiben. Wenn sie gleich stark anstei
gen wie an anderen Orten, heisst das, dass die Menge ange
stiegen ist Wir möchten natürlich verhindern, dass der Tax
punktwert nun dort, wo der tiefe Taxpunktwert gilt, wo aber ein
~ch durch die Kompensation der Menge wieder das gleiche 
Kostenniveau erreicht wird, ebenfalls noch angehoben wird. 
Es tut mir leid, dass es eine relativ technische Materie ist, aber 
es ist wie überall.: Wenn man etwas gerechter sein will, wird 
man auch komplizierter; ein einfacher Schnitt - da bin ich mit 
Herrn Bundesrat Cottl einverstanden - ist das einfachere. 
Trotzdem scheint uns die Flexibilisierung angezeigt und ver
tretbar, auch vor dem Hintergrund der starken Oppos[tion, die 
dem Artikel 1 erwachsen ist 
Ich bitte Sie also, grundsätzlich dem Bundesrat zuzustimmen 
und Absatz 2, wie ihi;, die Kommissionsmehrheit eingefügt hat, 
ebenfalls anzunehmen. • 

Schüle, Sprecher der Minderheit Aus Zeitgründen habe ich 
auf ein Votum zum Eintreten verzichtet, in der Hoffnung, Sie 
würden mir eine kurze Vorbemerkung gestatten. 
Ich habe meine Skepsis gegenüber den dringlichen Massnah
men seit dem letzten Winter nicht abgelegt Im Gegenteil: Sie 
hat sich gerade aufgrund der Erfahrungen, die wir mit dem 
dringlichen Bundesbeschluss von 1991 gemacht haben, noch 
verstärkt Erfahrungen, die vor allem für die Kantone im Berei
che der Tarife ausserordentlich negativ sind. 
Ich spreche nicht den ungelösten Konflikt zwischen den Kran
kenkassen und dem Kanton Schaffhausen im Bereich der Spi
taltarife an, mit dem der Bundesrat und neuerdings über eine 
Aufsichtsbeschwerde auch die Bundesversammh,mg befasst. 
· ist Ich spreche von der direkten Folge dieser Besc~lüsse im 
Bereich der Spitaltarife. 
So hat etwa der Regierungsrat des Kantons Zürich auf den 
1. Juli dieses Jahres beschlossen, den Schaden für die eige
nen Kantonsflnanzen durch sehr drastische Aufschläge für 
ausserkantonale Patienten zu begrenzen, und zwar In einem 
Ausmass von teilweise über 100 Prozent Beispiel: Für das 
Universitätsspital werden neu Taxen von 775 Franken statt 
364 Franken verrectlnet Was sagt der Bundesrat dazu? 
Sie haben gesagt, man müsste die Resultate nun auch gegen
über dem Volk transparent machen. Herr Bundesrat, auch das 
ist ein Resultat( Wie Ist das mit dem geltenden Recht zu verein
baren, vor allem mit dem Geist, der von diesen Sofortmass
nahmen ausgehen sollte? 
Meine Skepsis verstärkt sich auch mit Blick auf die Stossrich
tung der neuen Vorlage des Bundesrates. Damit komme ich 
konkret auf den Minderheitsantrag zu sprechen. 
Die Vorlage ist problematisch, weil sie in die falsche Richtung 
geht, weil Wir gerade die ambulante medizinische Versorgung 
fördern müssen. Die frei praktizierenden Aerzte aber werden 

· hier am rigorosesten getroffen. 
. Unsere Minderheit-das sei vorweg erklärt- ist einverstanden, 
dass wir Tarif- und Preisgestaltung für den ambulanten und für 
den stationären Bereich nun unterschiedlich regeln. Hier in Ar
tikel' 1 'müsste der Titel auf der Fahne angepasst und es -
müsste von « Tarifen und Preisen im ambulanten Bereich» ge
sprochen werden. 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit wollen im ambulanten 
Bereich die Tarife und Preise für das nächste Jahr auf der Ba
sis von Mitte 1992 begrenzen. Die Kommissionsmehrhe.it hat 
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dann diesen Preisstopp in Artikel 1 Absatz 2 für fünf Kantone 
gelockert, u. a für Zürich und Bern, mit dem Effekt, dass d_och 
ein Drittel der Schweizer Bevölkerung dann bereits für das 
nächste Jahr mit Prämienerhöhungen rechnen muss, im Rah
men eben dieser Formel: Anstieg des Landesindexes der Kon
sumentenpreise plus einen Drittel. 
Ich muss an dieser Steife auf eine Unausgewogenheit jm An
trag der Mehrheit verweisen. Gemäss Absatz 2 ist nachzuwei-. 
sen, dass die Behandlungskosten um nicht mehr als die Kon-. 
sumentenpreise-gemäss Landesindex plus .einen Drittel ange
stiegen sind Dann gestattet der Bundesrat eine Erhöhung des 
Taxpunktwertes. Umgekehrt gesagt: Wo diese Kosten noch 
stärker angewachsen sind, könnte diese Erhöhung der Tax
punktwerte gar nicht gestattet werden. Wo da die Logik bleibt, 
ist für mich nicht nachvollziehbar. Dieser Mehrheitsantrag ist 
auch nur mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten zu
stande gekommen. 
Die Kommissionsminderheit wendet sich energisch gegen ei
nen solchen kategorischen Preisstopp, der nun wirklich reine 
Symptombekämpfung auf dem Buckel der entsprechenden 
Leistungserbringer ist Die Minderheit nimmt hier für den am
bulanten Bereich jene Lösung auf, wie wir sie im Bundesbe
schluss von 1991 getroffen haben. HerrSchoch hat darauf hin
gewiesen, dass man nicht nach einem Jahr bereits wieder die 
gesamten Berechnungsgrundlagen über den Haufen werfen 
sollte. 
Der Minderheitsantrag trägt der Situation Rechnung, dass die · 
Leistungserbringer - hier vor allem eben die Aerzteschaft-ge
rade auch im Gesundheitswesen mit Preis- und Kostenerhö- . 
hungen konfrontiert sind. Ich frage Sie: Kann man in guten 
Treuen. jemandem zumuten, beispielsweise den indexbeding
ten Anstieg der Mieten, der Löhne, die Erhöhung der Zinsen 
auf die eigene Kappe zu nehmen? Strapazieren wir da die viel
zitierte Opferbereitschaft nicht allzu sehr? Der Antrag der Min
derheit ist bestimmt besser als dieser Mehrheitsantrag mit sei
nem apodiktischen Preisstopp. 
Nun muss ich auf unsere Diskussionen verweisen, vor allem 
auf die Aussagen von Herrn Vizedirektor Moser vom Bundes
amt für Sozialversicherung, der zur Problematik wörtlich aus
geführt hat: «Die Mengenausweitung haben wir nicht im Griff 
mit der Grundvariante.» Er hat bestätigt, dass beim Vorschlag 
der Kommissionsmehrheit-der sich eben mit dieser diskutier
ten Grundvariante deckt - der Kostenanstieg voll zu Lasten 
des Arztes ginge, eben z. B. die Mietpreiserhöhung und der 
teuerungsbedingte Lohnanstieg bei seinem Personal. Herr 
Moser hat dann symptomatischerweise die Zusatzbemerkung 
gemacht: «Ja, das geht zu Lasten des Arztes; das ist so, wenn 
nicht die Menge ausgedehnt wird» Er musste selbstver
ständlich betonen, dass das keine Empfehlung des Bundes
amtes seL 
Aber es ist eben doch gerade die Aufforderung zum Tanz, die 
Einladung zu einer kompensatorischen Mengenausweitung. 
Wollen wir wirklich die Aerzteschaft zwingen, dass sie ihren le
gitimen Anspruch zur Mehrkostendeckt./ng mittels zusätzli
cher Konsultationen, mittels zusätzlicher Leistungen durch
setzt? Diese kontraproduktiven Folgewirkungen können wir 
'mit dem Antrag der Kommissionsminderheit vermeiden. 
Stimmen Sie qaher dieser Minderheit zu, deren Vorschlag 
nicht mit einem solchen Pferdefuss behaftet ist 

Momlroll: Am Tage nach der Veröffentlichung des vorliegen
den Entwurfes habe ich Herrn Bundesrat Cottl getroffen und 
ihm gesagt, dieser Entwurf sei ein richtiger Tiefschlag. Er hat 
mir geantwortet: Unterbreiten Sie konkrete Gegenvorschläge. 
Das tue ich nun. 
Vielleicht Ist es von allgemeinem Interesse - und sehr nütz
lich-. wenn man welss, wie diese Teuerungsanpassungen im 
Bereiche der privaten Medizin erfolgen. 
Wenn sich nach Entwicklung .des LIKP (des Landesindexes 
der Konsumentenpreise) die Voraussetzungen ergeben, wer
den die Verhandlungen zwischen einer kantonalen Aerztege
sellschaft und der entsprechenden Krankenkassenorganisa
tion aufgenommen. Die Verhandlungen dauern oft Monate. In 
der Regel wird dann ein Kompromiss angestrebt, der einen 
nur partiellen und erst noch um Monate hinaus verschobenen 

Ausgleich beinhaltet Dann beugen sich die Kantonsregierung 
und schliessfich der Preisüberwacher darüber. 
Wie sich das im zeitlichen Ablauf hinauszieht, schildere ich Ih
nen am Beispiel des Kantons Tessin: Aufnahme der Verhand
lungen Oktober 1990, Erreichung des Vergleichs vor dem 
Schiedsgericht - nach unserem Vertrag zusammengesetzt 
aus drei Oberrichtern - am 17. Januar 1991. Inhalt: nurteilwei
ser und erst ab dem 1. Mai 1991 gültiger Teuerungsausgleich. 
Zusendung des Dossiers an die Kantonsregierung am 24. Ja
nuar. Im Juni 1991, gut einen Monat, nachdem der Ausgleich 
hätte wirksam werden sollen, erkundige ich mich beim Ge
sundheitsamt Es heisst, das Dossier sei im Mai an den Preis
überwacher geschickt worden. Im März 1992 trifft dessen Stel-· 
iungnahme ein, natürlich mit negativer Empfehlung. Das Dos
sier geht dann nach Sem zurück, weil die mathematischen 
Formeln, auf denen dieser negative Entscheid beruht, nicht 
verstanden werden. Seit Juli 1992 wissen wir nun definitiv, 
dass wir den Teuerungsausgleich trotz harten Verhandlungen 
nicht erhalten. 
Zur Freiwilligkeit, die Sie, Herr Bundesrat, erwähnt haben -
vielleicht wissen Sie es als Tessiner ja: Ich habe vor einem Jahr 
an der Hauptversammlung unserer Aerztegesellschaft vorge
schlagen, auf den Teuerungsausgleich zu verzichten unter der 
Bedingung, dass die Krankenkassenprämien auf den 1. Ja
nuar 1992 nicht ansteigen würden. Unsererseits besteht diese 
Initiative. Der Wille. auch freiwillig etwas zu untE1mehmen, ist 
vorhanden. 
Wenn ich Ihnen das alles erzähle, dann nur, um Ihnen ver
ständlich zu.machen, weshalb ich in die Formulierung von Arti
kel 1 Absatz 1 Ingress (vgl. Entwurf des Bundesrates) «den 
kantonalen Gegebenheiten Rechnung tragend» einzuschie
ben beantrage und die abgestufte Begrenzung des Teue
rungsausgleichs vorschlage, die es besonders den Aerzten im 
Kanton Solothurh gestatten würde, die volle Kompensation zu 
erhalten. Wie Sie wissen, geht die letzte Anpassung in diesem 
Kanton auf das Jahr 1985 zurück und basiert erst noch auf ei
nem Indexstand von 1984. 
Ich glaube, dass meine Formel gerecht und konstruktiv ist; sie 
erfordert von den Aerzten nochmals ein Opfer und ist in der 
AAwendung sehr einfach. · 
Zu Artikel 1 Absatz 1 beantrage ich noch - vielleicht ist Ihnen 
das entgangen -eine weitere Aenderung. Im zweiten Satz von 
1'rtikel 1 Absatz 1 gemäss Entwurf des Bundesrates heisst es: 
«Liegt der Anstieg der durchschnittlichen Behandlungsko
sten •..• » Ich beantrage «Arztkosten», und zwar deshalb, weil 
der Begriff «Behandlungskosten» auch Leistungen umfasst, 
die der Arzt nicht selber erbringt, Leistungen durch Dritte, z. B. 
solche von Röntgeninstituten, Computertomogramr:ne, Ma
gnetresonanz usw. Auf diese Preisentwicklung hat der Arzt 
keinen Einfluss. Für diesen Teil der Behandlungskosten kann 
er nicht verantwortlich gemacht werden. 

Präsidentin: Bis auf Absatz 4 der Minderheit Onken stehen 
einander verschiedene Konzepte gegenüber. Diese Konzepte 
lassen sich mit Absatz 1 der bundesrätlichen Fassung verglei
chen. Ich möchte über diese Konzepte diskutieren und dann 
abstimmen lassen. 

Bundesrat Cottl: Ich werde mich zu den Anträgen der Kom
missionsmehrheit, der Kommissionsminderheit und von 
Herrn Momiroli äussem. Ich komme auf das Thema der Quer
beziehungen Preise/Menge zu sprechen. Ich verschob diese 
eher spezifische Thematik absichtlich auf die jetzt beginnende 
Diskussion. 
Damit keine Missverständnisse entstehen: Der Bundesrat be
hauptet wahrhaftig nicht, sein Vorschlag sei der Weisheit letz
ter Schluss. Wir schlagen eine Massnahmevor, die für ein paar 
Jahre Gültigkeit haben sollte. Sie soff administrativ möglichst 
einfach anzuwenden sein, doch man kann von dieser Mass
nahme nicht erwarten, dass dadurch die Probleme definitiv 
gelöst werden. . -
Es muss anerkannt werden, dass die Mengenfrage in den Vor
schlägen des Bundesrates nicht oder mindestens nicht gleich 
stark wie die Preisfrage berücksichtigt wurde. Jetzt behaupten 
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einige Kritiker, die Tarife und die Preise hätten keine Bedeu
tung, wenn die Menge ein Ausweichen ermögliche. Wozu 
dann Tarife und Preise? 
Ich könnte di~ gleiche Antwort geben, wie sie die Frau Bericht
erstatterin vorhin gegeben hat: Die Reaktionen, die wir auf den 
Vorschlag zur Aenderung der Tarife erhielten, beweisen doch, 
dass diese Aenderungen ein bisschen greifen; sonst hätte 
man nicht auf diese Art und Weise reagiert Wir wissen, dass 
das Produkt von Preis mal Menge allein die Kostenentwick
lung bestimmt Wir berühren objektiverweise mehr elen einen 
Purikt als den anderen. Die Lösung der Problematik ist nicht 
vollständig. Kurzfristig ist aber nur das möglich, wenn man 
eine Wirkung erzielen will Das ist die Lösung, die wir Ihnen 
vorschlagen 
Bezüglich dieser Problematik muss ich noch sagen: Herr 
Schüfe sagte, mit einem kurzfristigen provisorischen Preis
stopp würde praktisch die Einladung an die Leistungserbrin
ger - ich denke nicht nur an die Aerzte, es sind- eine ganze 
Reihe von Leistungserbringern -ergehen, diesem Druck über 
die Menge auszuweichen. Das könnte ich nicht dulden. · 
Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass alle Partner ehrlich 
und im Bewusstsein ihrer beruflichen Pflicht handeln Die 
Menge hängt oft von der Sensibilität des einzelnen Arztes ab. 
Oer vorsichtige Ar:zt z. 8. wird eine etwas grössere, der andere 
eine etwas kleinere Menge vorschlagen Wir haben keine ma
thematischen Kriterien für die Festlegung der Menge. Aber 
wenn die Menge bei Aerzten und andern Leistungserbringern 
von den Gewinnaussichten abhängt, stimmt etwas nicht mehr 
am Beruf. 
Ich weig~re mich, Herr Schüle, diese Hypothese auch nur 
theoretisch anzunehmen Ich würde es bedauern, wenn über 
diesen Ausweg gehandelt würde. Die ganze Berufsethik 
würde verletzt. 
Wir verstehen, dass die Menge von Arzt zu Arzt anders ausfal
len kann Deshalb ist sie schwierig zu erfassen Wenn aber der 
Beweggrund ein rein finanzieller Ist, sprechen wir, Herr 
Schüle, nicht mehr die gleiche Sprache. 
Noch ein Wort zur «Aufforderung zum·Tanz» - diesen Begriff, 
den Herr Schüie verwendet hat, werde ich nicht so schnell ver
gessen -: Was bedeutet er? Ich lasse es offen •.•. Deshalb 
kann ich mich mit der Lösung der Minderheit nicht befreun
den Es ist allerdings wahr: Diese Lösung ist-letztes Jahr vom 
Bundesrat vorgeschlagen worden 
Herr Schoch hat vorhin zu Recht gefragt, wieso eine Lösung, 
die letztes Jahr vorgeschlagen worden ist, nicht mehr als total 
passend betrachtet werden kann. Ich könnte Herrn Schech 
die gleiche Frage stellen: Wieso hat man diese Lösung, die für 
drei Jahre vorgeschlagen war, nicht beibehalten? 
Wir haben festgestellt, dass der geltende Bundesbeschluss 
mit der Prämienfestiegung einseitig die Krankenkassen be
rührt hat Deshalb müssen die Eingriffe jetzt anders gelagert 
sein als letztes Jahr. Das Ist der Vorschlag des Bundesrates. 
Die Kommissionsmehrheit schlägt eine Lösung vor, die in die 
Richtung geht, gewisse Ausnahmen dort zu gestatten, wo seit 
Jahren keine Tarifanpassungen mehr stattgefunden haben. 
Das ist die grundsätzliche Haltung der Kommissionsmehrheit 
Wenn man sich auf die Jahre 1990 bis 1992 bezieht, könnten 
höchstens fünf Kantone für eine solche Ausnahme in Frage 
kommen - «könnten», denn Absatz 2, wie er von der Kommis
sionsmehrheit vorgeschlagen wird, setzt neben dem Fehlen 

• einer Tariferhöhung noch andere Bedingungen voraus, die 
auch erfüllt werden müssen Aber potentiell kämen höchstens 
fünf Kantone in Frage. Diese fünf Kantone machen aber einen 
Prozentsatz · der Aerzteschaft von 37 Prozent aus. Die Aus
nahme könnte also potentiell immerhin einen beträchtlichen 
Teil der Aerzteschaft betreffen. 
Wie ich sagte, verspürt der Bundesrat auch für die Lösung der 
Kommissionsminderheit keine grosse Begeisterung; es be
steht kein ~weifel, dass er eher zur Haltung der Mehrheit als 
zur Haltung der Minderheit neigt 
Herr: Momiroli, Sie haben eine Reihe von Vorschlägen ge
bracht Schon auf den ersten Blick sind diese Vorschläge ob
jektiv zu starr. Die Anpassungen würden definitiv festgelegt 
Die Kostenentwicklung und damit die Mengenentwicklung 
würden in Absatz 1 nicht berücksichtigt; zu den weiteren Ab; 

sätzen muss ich bemerken, dass wir auf eine Art und Weise in 
die Tarifhoheit der Kantone eingreifen würden, die unzumut
bar wäre. 
Die bundesrätlicher\ Vorschläge gestatten dagegen, noch an 
Ort und Stelle die letzten Bedingungen festzulegen, die zu den 
Tariffolgen führen müssen. 

Schüle, Sprecher der Minderheit: Es ist mir unterstellt worden, 
ich hätte die Ethik der Leistungserbringer in Frage gestellt Ich 
muss mich wiederholen und sagen: Das war die Auskunft 9er 
Verwaltung. Ich zitiere das Protokoll, wo seitens der Verwal
tung gesagt worden ist: «Der Tarifstopp geht tatsächlich zu La
sten der Leistungserbringer, wenn die Vergütungsmenge im 
gleichen Umfang bleibt Er hat also die Ausweichmöglichkeit, 
einen Teil über die Menge zu kompensieren.,. Auf die Zwi
schenfrage, ob das empfohlen wird: «Nein, aber wir müssen 
feststellen, dass es so ist» Das habe nicht ich, sondern das 
haben die Vertreter des BSV gesagt 

Erste Eventualabstimmung-Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 20 Stimmen 
Für den Antrag Momiroli 2 Stimmen 

zweite Eventualabstimmung-Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 17 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 13 Stimmen 

Definitiv-Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag des Bundesrates 

Abs.4-Al.4 

26 Stimmen 
1 Stimme 

Präsidentin: Absatz 4 steht rechts aussen auf der Fahne. Für 
einmal sitzt also Herr Onl<en rechts aussef!. (Hefterkeit) 

Onken, Sprecher der Minderheit: Es ist Ja schön, dass wir zu 
dieser späten Stunde noch Humor haben. 
Mein Antrag (Artikel 1 Absatz 4 neu) betrifft die Medikamente, 
die In der Schweiz erwiesenermassen vielfach zu teuer sind -
nicht generell, nicht alle, das behaupte ich nicht, aber doch die 
überwiegende Mehrheit Wer je im Ausland ein Arzneimittel, 
ein Heilmittel, kaufen musste, weiss das; vlelleichtwarersogar 
verblüfft, um nicht zu sagen bestürzl. über die Preisdifferenz, 
die er antraf. Wer nun Kosten eindämmen möchte - das ist ja 
das erklärte Ziel dieses Bundesbeschlusses -, müsste auch 
versuchen, die Preisentwicklung im Bereich der Medikamente 
zu begrenzen. Das sieht dieser Bundesbeschluss teilwei~ 
vor, indem auch für die Medikamentenpreise der soeben ver
abschiedete Tarifstopp gültig ist 
Aber dieser Tarifstopp, der jetzt beschlossen worden ist, hat 
natürlich etwelche Nachteile. Erstens einmal trifft er alle Preise 
gleich, die übersetzten genauso wie diejenigen, die unter der 
Limite liegen. zweitens erlaubt er es, auch in Zukunft, wenn 
auch vielleicht etwas massvoller, die Preise zu erhöhen, selbst 
bei Medikamenteh, deren Preis möglicherweise ermässigt, 
verbilligtwerden könnte. · 
Warum sind die Medikamentenpreise zu hoch? Es gibt ver
schiedene Gründe, aber der wesentliche ist wohl der: weil der 
Markt auf c;Uesem Gebiet überhaupt nicht spielt, weil es keine 
Konkurrenz gibt, sondern diese Konkurrenz durch die «Regle
mentation», durch eine Art Kartell, eliminiert wird. Dieses Kar
tell umfasst alle Beteiligten am Markt, die Fabrikanten und Im
porteure, den Apothekerverband, den Drogistenverband, den 
Verband Schweizerischer Spezialitäten-Grossisten und das 
Syndikat für die Interessen der schweizerischen Pharmaindu
strie. Diese sitzen zusammen, legen die Eckdaten fest und 
stecken den Rahmen ab. Da kann natürlich kein wirksamer 
Wettbewerb mehr stattfinden. Die Preise sind abgesprochen. 
Sie sind letztlich kartelliert Das ist der wahre Grund dafür, 
dass sie im Vergleich zum Ausland so hoch sind. 
Wenn man diesem Zustand nun entgegentreten möchte, 
dann !iat man es .mit einer sehr ausgeprägten Interessenlage 
zu tun. Die Direktbeteiligten wehren sich geschlossen gegen 
jeden Eingriff, weil der eine vom anderen profitiert und weil sie 
sich -wie gesagt- untereinander abgesprochen haben. 



s, 
Assurance-matadie. Augmentation des coüts 854 E 24 septembre 1992 

Nun, ich sottte eigentlich mit dem Versuch, hier mehr Markt zu 
schaffen, mehr Konkurrenz zuzufassen, die Zustimmung und 
den Sukkurs derjenigen erhalten. die sonst überall - auch in 
der gestrigen EWR-Debatte beispielsweise - für Liberalisie
rung, für mehr Konkurrenz, für Deregulierung eintreten. Die 
Apologeten der Marktwirtschaft sollten mich eigentlich unter
stützen. 
Es gibt denn auch ein Modelt, einen Versuch, der mehr Markt 
zulassen würde. Es ist vom Preisüberwacher - der auf diese 
Siwation der überhöhten Medikamentenpreise gestossen 
ist- im Verein mit dem Bundesamt für Sozialversicherung und 
unterstützt von diesem erarbeitet worden. Es ist. ein Modell, 
das den Markt zumindest simuliert Es bringt ihn nicht zum 
Spielen, aber es simuliert ihn, indem es auf internationale 
Preisvergleiche ausweicht, andere Länder zum Vergleich bei
zieht, überprüft, wie hoch dort die sogenannten Referenz
preise sind, und nach diesen dann die schweizerischen Medi
kamentenpreise bemisst 
Bei diesem Modell ist man nicht etwa von Ländern ausgegan
gen, die dirigistisch in die Pr'3isgestaltung eingegreifen, wo 
gar der Staat die Preise festlegt, sondern man hat drei be
sonders liberale, marktwirtschaftlich gesinnte Länder ge
nommen - Deutschland, die Niederlande und Dänemark -
und diese zum Vergleich mit den schweizerischen Medika
mentenpr~isen beigezogen. Von diesen Referenzpreisen aus
gehend legt man dann fest, ob ein Preis vielleicht.sogar auf 
dieses Durchschnittsniveau gesenkt werden muss oder ob er 
erhöht werden darf, weil er in der Schweiz darunter liegt-auch 
das ist möglich. Also ein vergleichsweise differenziertes, 

1 marktwirtschaftliches und durchaus liberales System, das 
aber kostendämpfend wirken kann, das flexibler ist als andere 
Lösungen, die uns auch schon unterbreitet worden sind. 
Wir können diesem System, das zurzeit in Ueberprüfung ist, 
zum Durchbruch verhelfen. Wir können es jetzt hier tun, oder 
der Bundesrat kann es tun Aber es braucht, das ist ganz klar, 
eine politische Entscheidung in diesem Bereich. Diese muss 
früher oder später einmal kommen, denn sonst wird dieser 
Vorschlag des Preisüberwachers und des Bundesamtes für 
Sozialversicherung zwischen den Fronteri der direkt Interes-
sierten aufgerieben. · . . 
Jetzt wird erin einem Ausschuss der Eidgenössischen Arznei
mittelkommission überprüft Darin sind natürlich diejenigen, 
die ein unmittelbares Interesse an einer Preissenkung oder an 
einer Kostenbremse hätten, nicht oder jedenfalls nicht sehr 
nachhaltig vertreten. In diesem Ausschuss findet jetzt eine 
grosse, breite Auseinandersetzung statt. Vom Bundesamt für. 
Sozialversicherung wurde uns bedeutet, dass das eine sehr 
schwierige, langdauemde Auseinandersetzung werden 
könnte. Es wurde beispielsweise das Wort «Nullsummen
spiel» gebraucht Auf der anderen Seite beklagte sich die 
Pharmaindustrie uns gegenüber in Hearings, dass es, wenn 
dieses Preismodell zur Anwendung gelangen würde, bei ihr ei
nen Kostenausfall von 300 Millionen Franken gäbe. 
Hier ist also ein Hickhack im Gange. Das Ganze scheint mir 
ungut blockiert zu sein Der' Bundesrat wird nicht darum her
umkommen -wenn nicht wir es in diesem Beschluss tun-, ei
nen Entscheid zu fällen. 
Da möchte ich Sie nun sehr direkt fragen, Herr Bundesrat 
Cottl: Sind Sie gewillt, zu einer Lösung Hand zu bieten? Sind 

. Sie gewillt, diesem Modell wirklich zum Durchbruch zu verhel
fen? Sind Sie gewillt, dies innerhalb einer bestimmten Frist zu 
tun? Sind Sie allenfalls auch gewillt, wenn eine Pattsituation 
zwischen den Beteiligten entsteht, hier einen politischen Ent
scheid zu treffen, der auf der Linie dessen liegt, was wir bera
ten,. nämlich auf der Linie einer kostendämpfenden Mass
nahme, die in diesem Bereich der Medikamentenpreise unbe
dingt angesagt und auch möglich ist? 
Ich möchte Sie bitten, sich dazu zu äussem, sonst wird näm
lich in diesem Bereich nur endlos weiterdiskutiert Ich meine, 
dass endlich ein Durchbruch erzielt werden sollte zugunsten 
von uns allen, die wir auch Prämienzahlerlnnen und Prämien
zahler sind, und zugunsten der Versicherten im allgemeinen, 
aber auch zugunsten - das kann man auch sagen - eines 
marktwirtschaftlicheren Prinzips, das in den Bereich der Medi
kamentenpreise Einzug halten sollte. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Dieser Antrag hat der Kom
mission nicht vorgelegen. Ich kann also nicht im Namen der 
Kommission dazu Stellung nehmen. 
Ich bitte Sie, daran zu denken, dass wir es hier mit befristeten 
Massnahmen - und zwar auf zwei Jahre befristete Massnah
men - zu tun haben. Ich bitte Sie ebenfalls, hier der Versu
chung zu widerstehen, die Vorlage nun mit allen möglichen 
Dingen -so wünschbar sie vielleicht auch sein mögen -anzu
reichern. 
Wie Herr Onken gesagt hat, handelt es sich um ein Problem, 
das jetzt in voller Diskussion ist Wir sind gut beraten, wenn wir 
darauf verzichten, dieses hier nun in diese befristete Vorlage 
hineinzunehmen. 
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 

Bundesrat Cottl: Das Thema, welches Herr Onken mit seinem 
Minderheitsantrag (Absatz 4 neu) anschneidet, steht bekannt
lich heute im Zentrum einer sehr eingehenden Diskussion. Es 
geht um die Problematik der Medikamentenpreise. 
Ich füge als Bemerkung nur hinzu - damit wir uns im klaren 
sind, Herr Onken -: Die Medikamentenpreise fallen von allen 
an der Kostenen~cklung beteiligten Elementen am wenig
sten ins Gewicht Die Entwicklung zeigt nämlich, dass ihr An
teil am kleinsten war. Eine der Diskussionen bezieht sich auf 
die vergleichsweise Entwicklung der Medikamentenpreise mit 
Europa Wir sind bekanntlich daran, dieses Thema zu vertie
fen, und wir vertiefen es im Sinne und Geiste dessen, was Sie 
heute den Aussagen des Bundesrates entnommen haben. 
Die Diskussion darüber hat bei uns erst vor wenigen Monaten 
begonnen. Es ist ein Thema, welches wissenschaftlich vertieft 
werden muss. Ich kann Ihnen garantieren: Wir gehen diesem 
Problem nach. 
Neben dieser Garantie möchte ich den Ständerat bitten, die 
Formulierung nicht in diesem Sinne aufzunehmen, wie es die 
Minderheit Onken beantragt Die Kriterien für die Festlegung 
dieser Preise sind derart kompliziert, dass ich nicht schon ir
gendwelche Präjudizien für eine Lösung haben möchte, die 
auf alle Fälle kommen wird. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich muss mich bei Kollege 
Onken entschuldigen. Sein Minderheitsantrag hat der Kom
mission natürlich vorgelegen. An meiner Argumentation' än
dert sich aber nichts. Ich muss sagen: Ich habe mich ge
täuscht 

Onken, Sprecher der Minderheit: Ich verlasse mich auf die Zu
sage, dass dieses Problem innert angemessener Frist vertieft 
geprüft, behandelt und entscheidungsreif gemacht wird, und 
ziehe im Vertrauen darauf meinen Minderheitsantrag zurück. 

Präsidentin: Herr Onken hat seinen Minderheitsantrag zu
rückgezogen. Ich danke Kollege Onken. 

ZUrückgezogen-Retlre 

F>räsldentln: Ich beantrage Ihnen, nun noch Artikel 2 gemäss 
Antrag der Kommission zu. behandeln. Der Text entspricht Arti
kel 1 Absatz 2 des bundesrätlichen Entwurfes. Das ist eine 
kleine. Sache. 
Artikel 3 auf der nächsten Seite der Fahne würde somit in der 
nächsten Sitzung behandelt, weil es dort um ein umstrittenes 
Thema geht, das viel zu reden geben wird. 

Schoch: Darf ich Ihnen den Vorschlag machen, gleich jetzt die 
Sitzung abzubrechen, weil Herr Momiroli überhaupt nicht 
mehr im Saal ist und nicht mehr in der Lage sein würde, seinen 
Antrag zu begründen? Wir sin~ übrigens seit fünfeinhalb Stun
den am Tagen, und wir werden sowieso vor 14.00 Uhrnichtfer
tig. Es spielt nach meiner Auffassung keine Rolle mehr, ob wir 
die Sitzung jetzt oder nach der Beratung von Artikel 2 unter
brechen. 

· Prlsldentln: Die Ratsmitglieder scheinen etwas erschöpft zu 
sein. Ich lasse über die beiden Ordnungsanträge abstimmen; 
ich nehme an, Sie wollen nicht darüber diskutieren. 
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Abstimmung- Vota 
Für den Ordnungsantrag der Präsidentin 
Für den Ordnungsantrag Schach 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Titel 
Tarife und Preise im stationären Bereich 
Wortlaut 

855 

16 Stimmen 
9Stimmen 

(Gemäss Entwurf des' Bundesrates :;u-Art 1 Abs. 2) 

Art.2 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Tarifs et prix dans le domaine hospitalier 
Texte 
(Salon art 1 al. 2· du projet du Conseil federal) 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: In Absatz 2 von Artikel 1 des 
Entwurfes des Bundesrates geht es um dasselbe wie in Arti
kel 2 des Antrages der Kommission, nämlich um die «Tarife 

. und Preise im stationären Bereich». Die Kommissionsfassung 
stimmt mit jener des Bundesrates überein. Im Beschluss von 
1991 wurde die Auflage fixiert, dass In einem nächsten An
schlussbeschluss den Interessen der Kantone besser Rech
nung zu tragen seL 
Der Bundesrat erfüllt diese Bedingungen mit dieser Vorlage, 
Indem im Unterschied zum ambulanten Sektor im stationären 
Sektor kein absoluter Tarif- und Preisstopp vorgesehen wird, 
sondem eine limitierte Erhöhung gestattet ist - und r,,ar ist 
diese Erhöhung für den Sachaufwand an den Landesindex 
der Konsumentenpreise und für den Personalaufwand an den 
Lohnkostenindex des Biga gebunden. Das ist deshalb sinn
voll, weil in den Spitälem ein sehr grosser Anteil der Kosten auf 
Löhne entfällt und die Kantone nicht durchweg frei sind, indem 
die Kosten nämlich durch Besoldungsordnungen, Teuerungs
ausgleich usw. fixiert sind 
Im übrigen können Sie der Botschaft entnehmen, dass die 
weiter gehenden Elnsichtsmöglichkelten des Preisüberwa
chers nicht beschnitten werden. Der Preisüberwacher hat eine 
Empfehlungskompetenz in all jenen Fällen, wo bereits eine 
Behörde die Prftise geprüft hat - In diesem Falle das Bundes
amt für Sozialversicherung. Es ist eine lnterventlonsmöglich• 
keit, wenn auch nicht eine stringente. 
Ich bitte Sie, der Fassung des Bundesrates, die mit Jen.er der 
Kommission Identisch ist, zuzustimmen. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 23Stlmmen 

(Einstimmigkeit) 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat surcet objetest interrompu 

Schluss der Sitzung um 1,3.30 Uhr 
La seance est Jevee a 13 h ao 
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. Krankenversicherung. Massnanmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladfe. Mesures. 
contre l'augmentatlon des cotlts 1993-1994. 
Arr6te federal · · 

Fortßetzung.-Suite 

SieheSeite840hiervor-Voirl)agea40ci-devant' 

~3(neu) 
Antrag_der Kommission 
Mehrheit 
Tdel 
Kostenbeteiligung l.m Spital 
Abs.1 . 
In Abweichung von Artikel 14bis Absatz 1 Buchstabe a des 
Bundesgesetzes vom 1 a Juni 1911 über die Kranl<enversl
cherung (KUVG) wird die Franchise auch beim Aufenthalt In ei
ner Heilanstalt erhoben. An die Stelle des Selbstbehaltes tritt 
ein Beitrag an die Behandlungskosten von 10 Franken pro 
.Aufenth~ · . ' · 
Abs.2 . . 
Für die Kostenbeteiligung, bei ambulanter und bei stationärer 
Behandlung gilt ein gemeinsan,er Höchstbe1rag von 
500 Fl'a\1ken pro Jahr. , 
Ab,s.3 . 

1 Keine Kostenbeteiligung zu entrichten haben bei· stationärer 
Behandlung: 
a. Kinder, . : . 
b. Personen, die sich länger als 1f!O Tage In einer He~ 
aufhalten. . 

M/nclerhelt 
(Onken, Roth) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Antrag Morniroll 
Abs-. 1 
· .... ein Beitrag an die Behandlungskosum von 1 o Frank~ pro 
(Menthaltstag In der Allgemein-, 20 Franken in der Halbprlvat
und 50 Franken In der Privatabteilung.-
Abs. 3'Bst. c (neu) , , 
c. Einzelpersonen mit einem steuerbaren Jahreseinkommen 
unter 24 000 Franken und Mitglieder von Famßlen mit einem 
solchen unter 36 000 Franken. ' 1 · 

Antrag Schmid Carlo/Meier Josi 
Abs. 3 8st. C (neu} . 
c. Frauen für Leistungen bei der M~aft. 

Art. 3 (nouvea,u) 
Proposition da la commlsslon 
Ma/orfte 
TJtre 
Partlcipation aux coüts a l'höpifal 
Al.1 
En derogation i l'artlcle 14bls, 1er allnea, lettre a, de 1a loi fe
deraledu.13 juln 1911 surl'a8$Urance-maladie (LAMA), lafran
chise sera aussi exigee ·en cas de sejour dans un etablisse-

-ment hosplfaller. La quot$'-J)811 est remplacee par une contri
butlon auxfraisdetraitementde 10 francs parjoumeed'hospi
tallsation. 
AJ.2 

. La participation aux coüts pour las traitemerits ambulatolres et 
hospitaliers est limitee a un montantmaxlmum de 500 ~es. 
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Al.3 
Aucune participation aux coüts n'est exigee, pour les traite
ments hospitaliers fournis a: 
a des enfants; 
b. des personnes qui sejournent plus de 180 jours dans un 
höpital. 

Minorite 
(Onken, Roth) 
Rejeter la proposition de La majorite 

Proposition Momiro/i 
Al. 1 
.... une contribution aux frais de traitement de 1 o trancs par 
joumee d'hospitalisation en chambre commune, de 20 trancs 
en semi-prive et de 50 francs en chambre privee. 
Al. 3 /et. c (nouvelle) 
c. des personnes isolees dont le revenu annuel imposable 
n'atteint pas 24 000 francs et des membres de famille dont ce 
revenu est inferieur ä 36 000 francs. 

Proposition Schmid Carlo/Meier Josi 
Al. 3 let c (nouvelle) · 
c. des femmes requerant des prestations liees ä la matemite. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Man wirft dem Beschluss 
über befristete Massnahmen oft vor, dass er reine Symptom
bekämpfung betreibe. Dass dieser Vorwurf nicht zutrifft, zeigt 
sich unter anderem In Artikel 3. Hier geht es um reinste Ursa
chenbekämpfung, indem die Kosten dort angegangen wer
den, wo sie entstehen. Im Unterschied zur ambulanten Be
handlung ist heute die stationäre Behandlung weder mit einer 
Franchise noch mit einer Kostenbeteiligung belegt, das heisst, 
die Behandlung im Spital ist gegenüber der ambulanten Be
handlung bevorzugt Nun ist aber gerade die stationäre Be
handlung jene, welche grosse Kosten verursacht 
Es gibt durchaus noch Möglichkeiten, vermehrt ambulant statt 
stationär zu behandeln. In der Schweiz wird verhältnismässig 
viel stationär gemacht, was auch ambulant behandelt werden 
könnte; wir haben hier einen sehr hohen Prozentsatz an statio
närer Behandlung. 
Es ist nicht so, dass alle Leute, die heute ins Spital geschickt 
werden, unbedingt ins Spital müssen. Und die Vorstellung, 
dass ein Patient ja gar nichts zur Frage zu sagen habe, ob er 
stationär behandelt wird oder nicht, entspricht einem überhol
ten Patientenbild und einem überholten Arztbild. Heute ist es 
doch so, dass sehr häufig - noch zu wenig häufig, das gebe 
ich geme zu, aber häufiger als früher- im Gespräch zwischen 
Patient und Arzt die Behandlung festgelegt wird. Das ist eine 
Art, miteinander umzugehen, die wirfördem sollten. 
Die Beteiligung ist mit einem Satz von 1 o Franken pro Be
handlungstag und einer Obergrenze von 500 Franken für sta
tionäre und ambulante Behandlung zusammen bewusst sehr 
niedrig angesetzt worden. Heute gilt eine Obergrenze von 
750 Franken allein für die ambulante Behandlung. Dieser An
satz ist so niedrig, dass te\lweise gesagt wird; er sei sogar 
wirkungslos. Wir sind aber der Meinung, dass er nicht höher 
sein darf, da wegen des im Jahre 1993 vorgesehenen Risi
koausgleichs gewisse Prämien ansteigen werden und wir 
ohnehin mit einem, wenn auch moderateren, Prämienanstieg 
zu rechnen haben. · 
Als weitere Erleichterung haben wir eingebaut, dass bei statio
närer Behandlung Kinder.und Personen, die sich länger als 
180 Tage in einer Heilanstalt aufhalten, also Chronischkranke, 
keine Kostenbeteiligung zu entrichten haben, wobei diese 
180 Tage rückwirkend auf den ersten Tag zu berechnen sind 
Es ist also nicht so, dass die Kostenbeteiligung erst ab dem 
181. Tagwegfallenwürde. , 
Zweck von Artikel 3 ist es also ganz eindeutig nicht, eine Op
fersymmetrie in dem Sinne herbeizuführen, dass neben den 
Leistungserbringern und den Kassen auch die Patienten et
was «abbekommen» sollten, senden, der Artikel bezweckt 
eine Umkehr des Anreizes und damit Ursachenbekämpfung: 
Jeder gesparte Spitaltag bringt viel, und jeder vermiedene Spi
taleintritt bringt noch mehr. 

Deshalb bitte ich Sie, Artikel 3 in der Kommissionsfassung zu-
zustimmen. · 

Onken, Sprecher der Minderheit: Wir kannten bisher keine Ko
stenbeteiligung bei der stationären Behandlung, also bei Auf
enthalt in einer Heilanstalt Nun soll sie hier mit diesen dringli
chen Massnahmen eingeführt werden. Das lehne ich ab, was 
ich Ihnen kurz begründen rnöchte. 
1. Die Massnahme, die hier jetzt vorgeschlagen wird, erreicht 
das angestrebte Ziel nicht Die Massnahme unterstellt, dass 
man sich mutwillig, aus freien Stücken, in ein Spital begibt und 
man das um so bereitwilliger machen würde, als dort eben ge
genüber der ambulanten Behandlung kein Seibstbehalt be
zahlt werden muss. 
Dafür fehlt jeglicher Beweis. Es gibt keine schlüssige Unter
suchung, die irgendwie beweisen würde, dass dem so ist Es 
ist einfach eine Behauptung, gegen die man ohne weiteres 
die Gegenbehauptung aufstellen kann, die da lautet, dass 
sich niemand aus freien Stücken oder gar gerne ins Spital 
begibt und dass in aller Regel eine Einweisung ins Spital er
folgt, dass ein Arzt entscheidet, ob ein Patient, ein Kranker in 
die Heilanstalt eingewiesen werden muss oder nicht, ob ein 
Eingriff stationär vorgenommen werden muss oder nicht, ob 
er ambulant behandelt werden kann oder nicht Das ist der 
Regelfall. Und ein Patient, der seinem Arzt vertraut, wird sich 
diesem Rat auch anschliessen und sich ihm bestimmt nicht 
aus Kostengründen widersetzen. Sondern er wird sich sa
gen, der Arzt wisse, was gut für ihn sei, er empfehle ihm, sich 
ins Spital zu begeben, um sich dort stationär behandeln zu 

. lassen, und er wird diesem Rat folgen. Das, wie gesagt, ist 
der Regelfall. 
2 Es wird unterstellt, dass man sich im Spital oft über Gebühr 
lange aufhalte, dass man also, sozusagen wie in einem Ho
tel, diese Dienstleistungen in Anspruch nehme und heute 
vielleicht auch da und dort übers Wochenende bleibe, weil 
man lieber vom Pflegepersonal umsorgt sei, als allenfalls 
zu Hause zu sein und die Angehörigen für sich sorgen zu 
lassen. 
Auch diese Behauptung stellt die Tatsachen auf den Kopf. Und 
10 Franken pro Tag, wie sie hier jetzt vorgeschlagen werden, 
sind oder wären wohl kaum ein taugliches Mittel, um einen sol
chen Mlssb~uch zu beseitigen. Es mag sein, dass der eine D 

oder andere Patient den Wunsch äussert, noch bleiben zu dür
fen, aber dann ist es ebenfalls wieder Sache des behandeln
den Arztes zu sagen: Mein Ueber, Sie sind gesund, Sie kön
nen nach Hause; wir brauchen Ihr Bett für einen anderen, der 
wirklich krank ist; Sie werden heute, Freitag, entlassen und 
können nicht noch bis Dienstag bleiben. Die 10 Franken pro 
Tag werden ni.emanden dazu bringen, früher aus dem Spital 
auszutreten. 
Aber genau das, was ich jetzt beschrieben habe, was eigent
lich üblich sein sollte, spielt sich so nicht ab. Die Aerzte beste
hen nicht darauf, dass die Aufenthaltsdauer verkürzt wird und 
dass jemand, der an sich gesund geschrieben ist, das Spital 
wiederverlässt, sondern behalten die Patienten oft..-wohl wis
send, dass ein reiches Angebot an Akutbetten zur Verfügung 
steht- im eigenen Interesse und im Interesse der Spitalverwal
tungen länger da Ueberail dort, wo Betten knapp sind, ist 
auch die Aufenthaltsdauer entsprechend kurz. 
Im Kanton Thurgau beispielsweise-ich nenne hier gerne mei
nen eigenen Kanton-, wo wir kein übermässiges Bettenange
bot haben, haben wir eine Aufenthaltsdauer von 9,5 Tagen. 
Was lese ich jedoch über den Kanton Zürich - und das bestä
tigt das vollkommen, was ich soeben ausgeführt habe-, was 
führt hier Herr Regierungsrat Wiederkehr aus? Er sagte in ei
nem Interview: «Solange wir noch ein paar hundert überschüs
sige Betten haben, kann mit kürzeren Aufenthalten nicht soviel 
gespart werden Man müsste ganze Abteilungen schiiessen 
können. Selbst wenn 500 Betten im Kanton Zürich geschlos
sen werden müssten, wäre · die Versorgung immer noch 
sichergestellt» 
Das ist der Schlüssel zur Erldärurig für die ühermässig langen 
Aufenthalte in den Spitälern: das Ueberangebot an Betten, die 
fehiende·spitalplanung, der wir hier jetzt einen Artikel entge
genstellen, und nicht die Tatsache, dass Patienten aus freien 
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Stücken einfach beliebig länger im Spital bleiben wollen. Also· 
auch hier verfehlt die Massnahme. den Patienten stärker zu 
belasten, das anvisierte Ziel. 
zweiter Grund: Wenn der Beschluss wirken sollte, so würde 
er zunächst einmal nur zu einer Verlagerung führen, nicht 
aber zu einer echten Einsparung. Er führt nämlich zu einer 
Verschiebung zu privaten Leistungserbringern, oft zu spezia
lisierten privaten Kliniken, die solche Ein'griffe dann vorneh
men. Und da stellt sich die Frage, ob damit tatsächlich weni
ger Kosten anfallen, was ja angeblich die Idee der ganzen 
Uebung ist 
Man muss doch einfach sehen, dass hier ein Verdrängungs
wettbewerb stattfindet, dass es auch um die Konkurrenz zwi
schen öffentlichen und privaten Trägem geht, dass sioh diese 
Massnahme, nämlich den stationären Bereich zusätzlich zu 
belasten, auch - auch, sage ich - zugunsten der privaten Lei
stungserbringer auswirken wird. 
Ein dritter Grund: Der Selbstbehalt ist ungerecht Gut, man 
kann.sagen, er sei nicht sehr hoch: Es sind 10 Franken pro 
Tag, und die Franchise.wird angerechnet Der Maximalbetrag 
ist sogar auf 500 Franken begrenzt worden. Aber immerhin, 
es ist ungerecht, dass alle über den gleichen Leisten ge
schlagen werden. Wenn ,ein Selbstbehalt wirken soff, wenn 
er irgendeine Verhaltensänderung herbeiführen soll, dann 
doch nur dadurch, dass die, die wohlbestallt, die gutsituiert 
sind, mit einem höheren Selbstbehalt an ihre Pflicht erinnert 
werden, und die, die weniger haben, mit einem ihrem Ein
kommen entsprechend geringeren. Aber hier werden alle 
· gleich getroffen. Das heisst, für die einen ist es wirklich sub
stantiell - da geht es unter die Haut -, die anderen können 
sich das munter leisten und werden damit zu keinerlei Verhal
tensänderung animiert Also ist die Art und Weise der Bela
stung, die jetzt vorgesehen wird, obendrein noch ungerecht 
Und schliesslich meiri letzter Punkt: Es geht hier - Herr Bun
desrat Cotti hat es letzten Donnerstag schon ausgeführt - ei
gentlich um eine Vorlage, die den Prämienzahler entlasten, 
den Prämienanstieg begrenzen soll. 
Man hat versucht, der zugespitzten Situation Rechnung zu 
tragen, weil man gesehen hat, dass viele Prämienzahler zu
sammen mit erhöhten Mietzinsen, zusammen mit einer un
gerechten Teuerung, mit wachsender Arbeitslosigkeit einfach 
am Anschlag sind und dass man nicht beliebig weiter
kutschieren kann. 
Mit diesem Ziel vor Augen kommt man nun und belastet den 
Prämienzahler einfach hintenherum auf andere Art und Weise. 
Man begrenzt zwar möglicherweise den Anstieg der Prämien -
man stoppt sie nicht ganz, das wäre zurzeit kaum möglich, 
aber man begrenzt sie-, belastet jedoch auf der anderen Seite 
den Versicherten durch zusätzliche Kosten, die auf ihn über
wälzt werden. 
Nicht nur in Artikel 3 - ich muss hier etwas wiederholen, das 
ich schon am Donnerstag gesagt habe, um es in Erinnerung 
zu rufen -, auch in Artikel 7 sind zwei Massnahmen vorgese
hen, die die Versicherten treffen werden. Einerseits die Ein~ 
grenzung der Leistungen der Grundversicherung und zum an
deren die Reduktion der Anzahl der versicherten Heilmittel auf 
die Spezialltätenliste. Das sind Dinge, die in Zukunft den Versi
cherten treffen, indem er über Zusatzversicherungen oder aus 
dem eigenen Portemonnaie di~ entsprechenden .Leistungen 
abgelten muss. 
Was hier nun vorgeschlagen wird, überlädt das Fuder ganz 
einpeutig. Es geht um eine Ueberwälzung von 300 Millionen 
Franken. Das ist ein happiger Betrag. Hier wird des Guten zu
viel getan. Auch ich bin bereit, im Rahmen dieses Beschlusses 
die Versicherten angemessen beizuziehen. Soweit das in Arti
kel 7 vorgesehen ist, kann man, obwohl es schmerzlich ist, 
dazu ja sagen. Aber hier zusätzlich noch etwas aufzuladen, 
gehtzuweit 
Deshalb empfehle ich Ihnen, mit der Minderheit für eine Kor
rektur zu sorgen, die Kostenüberwälzung auf die Massnah
men in Artikel 7 zu beschränken und darauf zu verzichten, 
schon in diesen dringlichen Massnahmeri eine solche Kosten
beteiligung im stationären Bereich vorzusehen. Wenn man 
das im Kontext der Revision des Krankenversicherungsgeset
zes macht, eingebaut in die entsprechenden flankierenden 

Massnahmen, lasse ich mir das eher gefallen, dann kann man 
wiedet darüber reden. Aber es jetzt hier vorzuziehen, ist zu weit 
gegangen. Ich lade Sie ein, darauf zu verzichten. 

Begrüssung-Bienvenue 

La presidente: Je salue a la tribune la presence de M. le pro
fesseur Albert Zafy, president de la haute autorite de l'Etat de 
Madagascar, qui effectue une · vlslte en Suisse. Cette vislte 
intervient au moment ou Madagascar est engage dans un pro
cessus de democratisation. Je souhaite a M Zafy un agreable 
sejour en Suisse etforme mes voeux pour l'avenir de son pays 
et de son peuple. (Applaudissements) 

Mornlroll: Leider ist ein Missgeschick passiert Ich habe mei
nen Antrag gestern per Fax geschickt, das Deckblatt ist vor
handen, der Rest offenbar nicht Daher habe ich mir erlaubt, 
diesen Antrag schnell fotokopieren zu lassen, damit er allen 
ausgeteilt werden kann. 
Es ist nicht die Idee der Kommission; wenn wir von Kostenbe
teillgung im Spital sprechen, dass man die Patienten irgend
wie belastet Man geht davon aus, dass eine Person zu Hause 
für ihre Kost auch 1 O Franken im Tag ausgeben muss. Man 
kann sich wirklich fragen, ob die Krankenkasse diese Kost be
zahlen soll, ob es richtig ist, dass die Krankenkasse diese Be
lastung auf sich nimmt 
Ich habe den Antrag ein bisschen ausgebaut Ich schlage vor, 
den Beitrag auf 1 O Franken für die allgemeine Abteilung zu be
schränken, auf 20 Franken für die halbprivate und auf 50 Fran
ken für die Privatabteilung. Das nicht, um gewisse Schichten 
besonders und differenziert zu belasten, aber ich gehe davon 
aus, dass, wer in besseren finanziellen Verhältnissen lebt, in 
der Regel auch 50 Franken für seine Kost pro Tag ausgibt 
Wenn er noch Champagner trinkt zum Apero und nur den be
sten Wein und das beste Fleisch auf dem llsch hat, dann sind 
es bald einmal mehr als 50 Franken. 
Ich habe in Absatz. 3 noch ein weiteres Ventil eingebaut, das 
den Solidaritätsbedürfnissen Rechnung trägt Ich schlage vor, 
dass neben Kindern und den Personen, die sich länger als 
180 Tage in einer Heilanstalt aufhalten, auch Einzelpersonen 
mit einem steuerbaren Einkommen unter 24 000 Franken und 
Mitglieder von Familien mit einem solchen unter 36 000 Fran
ken von dieser Kostenbeteiligung ausgeschlossen sind 
Ich hoffe, dass Kollege Onken diesem Antrag zustimmen 
kann, da dies ein soziales Sicherheitsventil ist 
Es gibt auch Leute in bescheidenen Verhältnissen, darüber 
muss man sich im klaren sein, Leute in finanziell beschränkten 
Verhältnissen, die in der Privatabteilung liegen. Es gibt Leute, 
die vielleicht auf etwas verzichten, auf die Ferien, um sich eine 
Zusatzversicherung leisten zu können, sozusagen als vor
sorge für die schlechten Tage; das ist gar nicht so selten. Ich 
sehe, dass es Leute in bescheidenen Verhältnissen gibt, die 
im Interesse ihrer Sicherheit solche Zusatzversicherungen ab
schliessen. Auch sie würden durch meine zusätzliche Klausel 
in Absatz 3 Litera c geschützt 

Schmid Cario: lch schlage Ihnen vor, Artikel 3 Absatz 3 mit ei
ner neuen titera zu ergänzen: «c. Frauen für Leistungen öei 
der-Mutterschaft» 
Sie wissen, dass seit 1944 ein Auftrag der Bundesverfassung 
besteht, eine Mutterschaftsversicherung zu schaffen. Sie wis
sen auch - die meisten oder viele von Ihnen sind dabeigewe
sen-, dass wir in den Jahren 1984/85 bei der letzten KVG-Revi
sion versucht haben, die Mutterschaftsversicherung über den 
Artikel 14 KVG hinaus auszubauen, ein Mutterschaftstaggeld · 
einzuführen; Sie wissen, dass das :m Jah~e 1896 vom Volk ab-
gelehnt worden ist • 
Bis zum heutigen Tag ist der Artikel 14 KVG betreffend die Lei
stungen bei Mutterschaft in der Fassung der Revision vom 
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13. März 1964 der einzige Ansatz in dieser Richtung. An sich 
wird politisch von keiner Seite bestritten, dass im Bereich 
der Mutterschaft eine Lücke besteht; die Frage ist jene des 
Massas. 
Es geht mir-zus;immen mit Frau Meier Josi, die massgeblich 
an diesem Antrag mitbeteiligt ist - nicht darum, eine unmögli
che Maximalforderung aufzustellen. Zwar liegt mir die Fami
lienpolitik ganz zentral am Herzen, allerdings nicht so, wie dies 
in derfamilienpolltischen Plattform der Pro Familia vom letzten 
Samstag propagiert worden ist; da haben wir von der CVP an
dere Vorstellungen, kenne ich doch die Grenzen des Mögli-
chen und auch die Grenzen der Solidarität ' 
Mir scheint es indessen, dass mit diesem Antrag unseren fami
lienpolitischen Anliegen Rechnung getragen werden kann, 
ohne die Solidarität allzu stark zu strapazieren. Es geht darum, 
dass wir bei der stationären Behandlung im Rahmen der Mut
terschaft Leistungen gemäss Artikel 14 KVG vom Selbstbehalt 
ausnehmen. 
Was die Redaktion dieses Vorschlages betrifft, kann man il'\n 
ohne weiteres überprüfen. Ich glaube, dass der Nationalrat die , 
Möglichkeit hat, hier noch über die Bücher zu gehen, falls re
daktionelle Vorbehalte bestehen. 
In der Sache selbst ersuche ich Sie, Frauen für Leistungen bei 
der Mutterschaft, d h. im Wochenbett bei der stationären Be
handlung im Spital, entsprechend meinem Antrag von der Ko
stenbeteiligung zu befreien. 

Frau Beerll: Zuerst kurz zum Antrag Momiroli: Wir legiferieren 
hier nur im Bereich der Grundversicherung. Von daher gese
hen haben die Anträge, die 20 und 50 Franken bei einer Be
handlung in einer Halbprivat- und Privatabteilung verlangen, 
keinen Sinn und gehören nicht in diesen Beschluss. Ich 
glaube, dass es keinen Sinn macht, diese Anträge so aufzu
nehmen; ich würde sie daher bekämpfen. 
Ich möchte für den Antrag der· Kommissionsmehrheit eine 
Lanze brechen. Es ist sehr wohl so, dass ein Selbstbehalt bei 
der stationären Versorgung im Spital eine Kosteneinsparung 
mit sich bringt Es geht uns nicht darum, lediglich Kosten um
zuwälzen und aUf die Patienten zu verteilen, sondern es geht 
uns darum, diese Kosten langfristig einzusparen. Ambulante 
Medizin braucht ganz eindeutig weniger lnfrastrukturkosten 
und Ist deshalb kostengünstiger. 
Herr Uell Müller, Präsident des Konkordates der Schweizeri
schen Krankenkassen, hat kürzlich an einer Tagung ganz klar 
dasselbe gesagt Er hat ausgesagt, dass ambulante Medizin 
mit Sicherheit günstiger ist als stationäre Medizin. Er hat wört
lich gesagt: «Soviel ambulant wie möglich und sowenig statio
när als notwendig.» Dies spart Kosten ein; das ist eine ganz 
eindeutige Tatsache. 
Es geht uns darum, die Splesse für ambulante und stationäre 
Eingriffe möglichst gleich lang zu machen. Heute ist es noch 
immer so, dass sich d~r Patient, wenn ein relativ kleiner Eingriff 
vorgenommen werden muss. oft die Frage stellt, ob er den Ein
griff nicht lieber stationär vornehmen lassen sollte. So hat er 
keinen Selbstbehalt zu übernehmen; wenn er ihn hingegen· 
beim Arzt ambulant vornehmen lässt, hat er einen Selbstbe
halt und zusätzlich noch das Ungemach, sich daheim pflegen 
zu müssen. Hier sollen also die Spiesse gleich lang gemacht 
werden; es kann mit Sicherheit eine Einsparung erwartet 
werden. 
Es ist klar, dass wir das Problem ein~ zu grossen Bestandes 
an Akutbetten haben. Wir haben aber ebenfalls einen Antrag 
zu Artikel 8, in welchem wir die Kantone zur Spitalplanung,ver
pflichten; es ist ganz klar Aufgabe der Kantone, diesem Miss
stand entgegenzuwirken. Sie müssen ihre Spitalplanung ab
stimmen, und rNar auch mit den privaten Leistungserbringern 
in diesem Bereich, den privaten Kliniken; hier muss einheitlich 
geplant werden. Wenn diese Planung einmal vollendet ist, ha
ben wir mit Garantie eine Kosteneinsparung. 
Noch kurz zum Antrag Schmid Carlo/Meier Josi. Er ist eine 
sinnvolle Erciänzung des Antrages der Mehrheit Man könnte 
sich höchstens fragen, was wir noch alles in das Massnah
menpaket einpacken möchten. Aber ich würde diesen Antrag 
trotzdem annehmen. 

Krankenversicherung. Kostensteigerung 

M. Roth: C'.est un exercice difficile que de vouloir influencer la 
quantite des actes medicaux et la majorite veuty pourvoir dans 
cette disposition de l'article 3. . 
Personnellement, je pense que ce n'est pas le bon endroit 
pour influencer ce critere de quantite. En general, on l'a deja 
dit, on ne va guere a l'höpital par plaisir. Bien au contraire, 
apres une maladie ou une intervention, las patients preferent 
generalement rentrer chez eux le plus vite possible. J'aurais 
eventuellement encore pu m'accommoder d'une augmenta
tion de la franchise annuelle generale, mais pas de cette me
sure qui, dans cet arrete-la en tout cas, me semb'fe aller trop 
loin. . 
L'arrete pose le principe general que les foumisseurs de soins 
sont soumis au principe d' economies. Par _consequent, !es hö
pitaux le sont aussL II taut ajouter que le patient n'a pas tou
jours de veritable choix, selon la fa90n dont on lui presente la 
possibilite d'entrer a l'höpital plutöt que de suivre un traite
ment ambulatoire. Las patlents aises ne sont guere touches 
par cette franchise, en revanche ceux pour qui l'augmentatlon 
presente un probleme sont penalises. 
A l'article premier, le conseil a suivi la commission qui avait 
prevu des possibilites elargies d'exceptton pour las foumis
seurs de soins. Alnsi, avec cette proposition de la commission 
a l'articte 3, on deplace nettement le poids de la proposition du 
Conseil federal qul provoque une dissymetrie en defaveur des 
patlents. Je dois attirer votre attention sur le fait que nous ne 
sommes pas encore ici cl_ans le debat de la revision totale de 
l'assurance-:maladie. La revislon est un exercice qui rebrasse 
toutes les cartes et qul redistribue las poids de l'assurance
maladle pour en arriver, au fond, a un· nouvel equilibre au 
terrne duquel d'allleurs les assures devraient deja se retrouver 
plus charges. Le but de l'operatlon que nous conduisons par 
I' adoptlon de cet arrete est au contraire de decharger les assu
res devant las gigantesques hausses de cotlsations qui s'an
noncent, alors que l'article 3 vise precisement le contralre en 
voulant faire endosser aux patients une prise en charge sup
plementaire qui seralt de !'ordre de 4 a 500 millions de francs. 
A cela vient encore s'a}outer, comme on l'a deja dit au cours 
du debat, la restriction des prestations assurees a l'article 7. 
Teiles sont toutes las ralsons qul font que je vous propose de 
suivre la tninorlte de la commission et de biffer cette disposi
tlon qui neYa d'ailleurs pas dans le sens general de l'arrete. 

SChoch: Ich muss gestehen: Ich habe wirklich Mühe mit den 
Herren Onken und Roth. Die Argumentation der Minderheit zu 
diesem Artikel ist im Ansatz falsch; nach meiner Beurteilung 
sogar grundfalsch. Es ist unzutreffend, wenn geltend gemacht 
wird, der Aufenthalt in einem Spital sei in jedem Fall ein schick
salhaftes Ereignis und sei der Entscheidungsfreiheit des Pati
enten entzogen Das stimmt nicht und trifft nicht zu. 
Ich will Ihnen das am Beispiel meiner eigenen Arthroskopie er
läutern. Die Arthroskopie ist ein Eingriff am Knie, der ambulant 
oder stationär gemacht werden kann. Mein Arzt hat mir ge
sagt, man könne am Vortag ins Spital eintreten, am nächsten 
Tag die Arthroskopie durchführen und am dritten Tag wieder 
nach Hause zurückkehren; er würde mir das sehr ans Herz le
gen. Man werde weniger strapaziert, es sei auch für das Knie 
besser, man könne die ganze Geschichte geruhsam und ohne 
Stress-Symptome über sich ergehen lassen, und man müsse 
dann erst noch keinen Selbstbehalt bezahlen, weil das eben 
stationär und nicht ambulant abgewickelt werde. 
Das heisst: Ich hätte also nicht nur völlig stressfrei, gelöst und 
locker die Arthroskopie über mich ergehen lassen können, 
sondern es wäre mich auch noch billiger gekommen. Ich habe 
dann als geplagter Seibständigerwerbender und überdies als 
geplagter Politiker und eidgenössischer Parlamentarier trotz
dem die andere Variante gewählt und den Selbstbehalt und 
die Franchise bezahlt Hier gibt es - das ist die Konsequenz 
dieser Geschichte - Kosteneinsparungsmöglichkeiten, und 
von diesen müssen wir Gebrauch machen. 
Ich weiss natürlich, Herr Onken, dass die Kosteneinsparung 
immer irgend jemandem wehtut: dem Leistungserbringer, der 
Krankenkasse oder dem Patienten. Es ist richtig, wenn· im 
Sinne der Opfersymmetrie auch der Patient sein Scherflein an 
die Kosteneinsparung, die wir ja erreichen wollen, beiträgt In 
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diesem Sinne, Herr Onken, möchte ich Ihnen sagen: Es geht 
nicht darum, dass der Patient entlastet wird oder dass die Prä
mienzahler entlastet werden, wie Sie das geltend gemacht ha
ben; lesen Sie den ntel des Bundesbeschlusses, über den wir 
.uns unterhalten: Es geht um Massnahmen gegen die Kosten
steigerung. Wir wollen die Kostensteigerung bekämpfen und 
nicht dem Patienten das Portemonnaie füllen. 
Gerade der Antrag der Kommissionsmehrheit zu Artikel 3 er
möglicht diese Kostenbekämpfung; es ist mir einfach nicht 
verständlich, dass man sich im falschverstandenen Interesse 
aes Patienten dagegen wehrt · 
Es ist aus drei Gründen problemlos und ohne weiteres zu ver
antworten, mit der Mehrheit für eine Kostenbeteiligung des Pa
tienten im Spital zu entscheiden: 
1. Ich habe es gesagt, es geht um Kosteneinsparung und 
nicht darum, den Patienten zu schonen. Von dieser Möglich
keit müssen wir Gebrauch machen. 
2. Die Steuerung beim Patienten ist ein ganz konkreter Anwen
dungsfall des Verursacherprinzips; denn schliesslich sind es 
immer noch die Patienten, die primär die K~ensteigerung 
verursachen. 
Ich gebe auch durchaus zu, dass Ich selbst die Ursache zu 
meiner Arthroskopie gesetzt habe, indem ich nämlich etwas 
über meine Verhältnisse Ski gefahren bin. Es ist immer der Pa
tient, der Anlass dazu gibt, dass im Gesundheitswesen Kosten 
entstehen. Hier müssen wir eingreifen, im Sinne des wohlver
standenen Verursacherprinzips. 
3 .. Das, was wir jetzt vorgesehen haben, ist ja auch im Revi
sionsentwurf zum KVG genauso vorgesehen-mit etwas ande
ren Summen -, und dort wird die Regelung breit abgestützt 

• und breit getragen. Weshalb soll das denn hier nicht möglich 
sein? 
Ich meine, es ist notwendig und sinnvoll, mit der Mehrheit zu 
entscheiden. 
Ich mache, wie Frau Beerli, noch zwei Bemerkungen zu den 
Anträgen Momiroli und Schmid Carlo/Meier JosL Frau Beerli 
hat Herrn Morniroli darauf hingewiesen, dass wir hier nicht 
über den Bereich der Privat- oder Halbprivatabteilungen im 
Spital legiferieren. Sein Antrag zielt also an der Sache vo.rbei, 
und ich glaube, diesem Antrag darf nicht zugestimmt werden. 
Dagegen bin ich der Meinung, dass der Antrag Schmid Carlo/ 
Meier Josi berechtigt ist Ich würde mich dafür auch meiner
seits einsetzen. Wenn wir die gute Idee schon in der Kommis
sion gehabt hätten, wäre d1:l5 sicher miteinbezogen worden. 

Bühler Robert: Ich möchte auf eine Inkonsequenz des Antra
ges von Kollege Morniroli hinweisen. 
In Absatz 1 schlägt er unterschiedliche Ansätze vor. Das hätte 
zur Folge, dass auch in Absatz 2 unterschiedliche Höchstbe
träge vorgeschlagen werden müssten, sonst müsste der Pati
ent in der allgemeinen Abteilung für 50 Tage diesen Betrag 
von 1 0 Franken bezahlen, in der Privatabteilung dann nur 
noch für zehn Tage. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. 
Kollege Morniroli hat die Sache wahrscheinlich nicht ganz zu 
Ende gedacht · 
Auch aus diesem Grunde muss der Antrag Morniroli abge
lehnt werden. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich habe der Argumentation 
der Kommissionsmitglieder nur noch wenig beizufügen. 
Herrn Kollege Onken möchte ich sagen: Wenn Sje sagen, der 
Patient werde nun noch mehr belastet, zu seinen Prämien kä
men auch noch diese 1 0 Franken pro Tag, und alles andere 
bleibe beim alten, so ist das ein Irrtum. Wenn es uns gelingt, 
die stationären Kosten zu senken, werden in der Folge die Prä
mien sinken. Die echte Entlastung findet dort statt; sie wird die 
zusätzlichen 1 0 Franken bei weitem aufwiegen. Das noch als 
zusätzliches Argument . · 
Zu den weiteren Anträgen: Wenn wir davon ausgehen, dass es 
bei diesen Massnahmen um die Grund- und Einzelversiche
rung geht, dann fallen beim Antrag Momiroli zu Artikel 3 Ab
satz 1 tatsächlich der zweite und der dritte Punkt, die Ansätze 
für die Halbprivat- und Privatabteilung, weg. Bei der allgemei
nen Abteilung sind wir uns dann wieder einig; das sind diese 
10 Franken. Insofern bringt das nichts Neues. 

Zu Absatz 3 Buchstabe c gemäss Antrag Morniroli: Hier wird 
ein neues Element eingeführt Ich muss dazu sagen, was auch 
schon an anäerer Stelle gesagt worden ist: Wir sollten bei die
sen Massnahmen nun nicht derartige Detailelemente herein
bringen. Das zieht einen ganzen Rattenschwanz von Konse
quenzen nach sich, die wir jetzt nicht überblicken. 
Was den Antrag Schmid Carlo/Meier Josi betrifft: Es ist gesagt 
worden, er liege längst auf dem Tisch des Hauses. Er ist be
kannt; er ist auch unbestritten. Auch wenn ich mich grundsätz
lich gegen eine Anreicherung der Vorlage zur Wehr. setze, 
dann wäre mir, wenn schon angereichert werden muss, dieser 
Antrag mit Sicherheit der liebste. Ich persönlich werde ihm 
auch zustimmen. 

Morniroll: Entschuldigen Sie, dass ich nochmals.kurz interve
niere. Erstens möchte ich darauf hinweisen, dass sich Patien
ten in der, Halbprlvat- und Privatabteilung zunächst auf die . 
Grundversicherung stützen; alles, was darüber ist, ist Zusatz
versicherung. Wenn wir der Ueberlegung von Herrn Kollege 
Schoch folgen und die Leute demotivieren wollen, dann kön
nen Sie mit 1 0 Franken einen Privatpatienten gar nicht demoti
vieren. Das ist die Idee, die dahinter steckt 
Auf der anderen Seite muss ich Herrn Kollege Bühler Robert 
recht geben: Man müsste auch den-nächsten Absatz ändern, 
wo der Maximalbeitrag vorgesehen ist 
Ich bin ein Einzelkämpfer, muss allein denken, und wenn ich in 
Abs_atz 3 Buchstabe b «ltu,ger als 180 Tage in einer Heilan
statt» lese, ist mir noch nicht klar, ob das gesamthaft oder pro 
Heilanstalt gilt Es gibt Leute, die sukzessive in verschiedenen 
Heilanstalten untergebracht werden müssen. 
Man sollte hier präzisieren, ob es «180 Tage gesamthaft» lau
ten sollte. Ich glaube, das ist die Idee, aber man sollte das prä
zisieren, z. B. indem man sagt: «Personen, die sich insgesamt 
länger .... » 

Dann wissen wir noch nicht, ob sich 180 Tage auf das Kalen
derjahr erstrecken oder auf die ganze Zweijahresperiode 
1993/1994, die ja durch den Bundesbeschluss vorgesehen ist 
Kurz zum Antrag Schmid Carlo/Meier JosL Ich konnte nicht 
vorher Stellung dazu nehmen, da der Antrag nach meiner In
tervention auf meinen Tisch gekommen ist Ich glaube, Mutter
schaft ist nicht das richtige Kriterium, um die Solidarität spielen 
zu lassen. Ich weiss schon, es macht sich gut Aber Mutter
schaft ist genau gleich wie Alter. Alter ist auch kein gültiges Kri
terium. Es gibt alte reiche Leute, es gibt Mütter, die reich sind, 
die Millionärinnen sind, und es gibt arme Mütter. Ich glaube, 
die Solidarität darf nur in dieser Dimension spielen und nicht, 
indem man Leute unabhängig davon, in welchen wirtschaftli
chen Verhältnissen sie leben, in eine Kategorie einteilt 
Wenn man meinen Antrag zu Buchstabe c anschaut, dann ist 
dem Recbnung getragen. Die Mütter, die in die Bnkommens
kategorie fallen, die' ich hier schützen will, sind dann ge
schützt. 

Huber: Ich möchte die Kommissionsberatung mit Herrn Kol
lega Morniroli fortsetzen; denn die Fragen, die hier aufgewor
fen werden, sind Fragen, die in der Kommission längst be
sprochen und entschieden worden sind. Sie können sich jetzt 
darüber beschweren, dass Sie der Kommission nicht angehö
ren. Ich weiss das. Ich nehme daher die Ausführungen auf, die 
Sie uns vorgelegt haben. 
Herr Kollege Morniroli, beim vorliegenden Artikel geht es uns
wie Herr Kollege Schoch sehr zutre.ffend bemerkt hat und wie 
die Kommissionsreferentin immer wieder 'betont - nicht 
clarum, Halbprivatpatienten in .die Grundversicherung hin
überzulocken. Es geht in Tat und Wahrheit darum, die verhär
teten Abschnittsgrenzen zwischen «stationär» und «ambulant» 
aufzubrechen und im Prinzip Kostensenkung zu betreiben, in
dem die günstigere und nicht die teurere Struktur benützt wird. 
Das ist der Kerngedanke, den wir seit Jahren in diesem Saal 
miteinander besprechen, ohne dass wir auch nur im entfernte
sten zu einem Entscheid gekommen wären, der etwas ausge
löst hätte. 
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Wrr müssen eine so
zial verträgliche Lösung finden, da Kollege Onken zu einem 
ganz kleinen Teil recht hat (Heiterkeit) -verehrter Kollege, alles 
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andere wäre ein falsches Lob gewesen-, indem einige Dinge 
zusammenkommen. 
Wir sind uns in einem Punkt einig: Hi~r kann eine Senkung der 
Prämie zusammen mit anderen Faktoren herbeigeführt wer
den - jawohl, in der Grundversicherung. Der Patient muss 
auch im stationären Bereich eine gewisse Eigenverantwor
tung wahrnehmen. Er muss in dieses Dreieck von Leistungser
bringern, Arzt und Kasse eingebracht werden und muss sich 
entsprechend äussern. Er ist weder rechtlich noch faktisch 
das Opfer seines Arztes. Wir hätten sehr viel weniger Kosten, 
wenn es so wäre, wie Sie schildern, dass der Patient einem 
Arzt ausgeliefert ist Unsere Patienten wechseln ihre Aerzte. 
Sie holen da und ·dort und überall zusätzliche Hinweise für 
das, was sie beschäftigt 
Die 180 Tage, Herr Morniroli, sind auf ein Kalenderjahr bezo
gen. Ich weiss, dass von einem Ihrer Kollegen in der «Schwei
zerischen Aerztezeitung» soeben ein Artikel ~rschienen ist, der 
das als lamentabel bezeichnet hat Ich finde das nicht; im Ge
genteil, ich finde das richtig. Richtig finde ich auch, dass man 
die Chronischkranken generell in die Ausnahme einbezieht, 
weil der chronischkranke Mensch - der alte, unter Umständen 
behinderte Mensch, sei es geistig oder körperlich - nicht zu. 
sätzlich belastet werden soll. 
Ich möchte Sie sehr bitten, mit der Mehrheit zu stimmen, denn 
was wir hier tun, Ist ein Vorgriff in Richtung Totalrevision. Das 
ist mehr, als Prämien und Preise zu beeinflussen: Das ist der 
Versuch, zugleich echte Kosteneinsparung und damit auch 
Lenkungsfunktionen an der Abschnittsgrenz-e zwischen «a
tionär» und «ambulant» vorzunehmen. 
Lassen Sie mich noch einen S~tz sagen: Verketzern wir bei 
dieser Gelegenheit die Spitäler nicht! Das Spital ist nicht die 
schlechte, kostenträchtlge Institution, als die sie hier darge

. stellt wird, und die ambulante Variante ist nicht die kostengün
stige. Bei den sogenannten Kostengünstigen kommt es auf 
die Summierung der Leistungserbringer und auf das an, was 
dort angeschafft wird, obwohl im Prinzip die gemeinsame Be
nutzung eines Spitals weit besser zu einer Kostenamortisation 
beitragen würde. · 
Ich möchte bitten, dass man aus all diesen Ueberlegungen 
diesen kleinen, vertretbaren, sozialpolitisch t;tusgewogenen 
und abgefederten Schritt tut 

Bundesrat Cottl: Ich muss für die bundesrätliche Lösung plä
dieren, sogar auf die Gefahr hin, Herrn Schoch mit meiner Argu
mentation noch etwas mehr Mühe zu bereiten. Seine Schilde
rung der Geschehnisse mit seiner Krankheit haben mich zwar 
tief beeindruckt, aber ich muss sagen, dass Ich zu.anderen 
Schlüssen komme als er. Ich versuche, Ihnen die Gründe dazu 
stichwortartig anzug~ben und werde danach argumentieren: 
1. Die Mehrheit der Kommission scheint- ganz allgemein ge
sagt - eindeutig eine Verlagerung von den Leistungserbrin
gern auf Patienten und Versicherte vorzunehmen. Diese Verla
gerung entspricht nicht den Hauptzielsetzungen der Vorlage 
des Bundesrates, die, wie ich am Anfang schon sagte, versi
chertenfreundlich sein wollte und bleiben möchte. Diese Ver
lagerung haben wir mit einigen potentiellen Ausnahmen für 
Aerzte in gewissen Kantonen bei Artikel 1 durchgelassen. 
Jetzt kommt der Hauptpunkt, indem man bei Artikel 3 die Ver
sicherten bzw. die Kranken verstärkt belastet Eine zusätzilch~ 
Belastung werden wir noch bei Artikel 7 zu besprechen haben .. 
Wir haben die Belastung bei Artikel 3 errechnet Es sind einige 
100 Millionen Franken Belastung, die allerdings - das muss 
ich einräumen - dadurch abgeschwächt wird, dass der 
Höchstbetrag des.Selbstbehaltes im ambulanten Bereich von 
den heutigen 750 Franken auf500 Franken herabgesetzt wird 
Ich werde nachher sagen, ob diese Reduktion des Selbstbe
haltes Im ambulanten Bereich gerechtfertigt ist Auf alle Fälle 
ergibt das eine gewisse Kompensation. 
Immerhin haben wir errechnet, dass mit dieser Belastung -
wenn auch kompensiert, wie Ich sagte - und derjenigen von 
Artikel 7 die Versicherten um etwa250 Millionen Franken mehr 
belastet würden, was den Hauptzielsetzungen des Bundesra
tes widerspricht Entscheiden Sie anders, so werden Sie eine 
neue Zielsetzung verfolgen, aber von einer versicherten
freundlichen Lösung kann dann kaum mehr die Rede sein. 

Beim zweiten Ziel, das Sie erreichen wollen, nämlich einer Re
duktion der Kosten, stelle ich die Frage: Können Sie es effektiv · 
erreichen? Das ist die grosse Frage. 
Herr Schach hat insofern recht, als er sagt, eine gewisse Mehr
belastung der Patienten im Spital sei in der Hauptrevision ent
halten. Herr ·schoch hat jedoch nicht gesagt, dass in der 
Hauptrevision sowohl die Beiträge des Bundes als auch die 
Beiträge der Kantone zum alleinigen Zweck der Prämienverbil
ligung wesentlich erhöht werden. Wenn dort also eine gewisse 
Belastung noch zumutbar ist, so deshalb, weil der Bund und 
die Kantone mit dem Ziel der Prärnienverbiiligung zu viel grös
seren Lasten kommen. Damit kommt es zu einem gewissen 
Ausgleich, der dann wieder zu vertreten ist Wenn man hier 
aber einseitig in eine Richtung geht, dann ist es jene, die sozial 
kaum verträglich ist -
Werden Sie dadurch mindestens die Spitalkosten reduzieren 
können? Herr Schoch hat von Opfersymmetrie gesprochen, 
und Frau Simmen hat bestritten, dass die Zielsetzung die Op
fersymmetrie sel In der Tat haben wir hier keine Opfersymme
trie, ganz im Gegenteil. Herr Schoch, Ihre Hauptzielsetzung 
war wohl ein gewisser Beitrag an die Kostenreduktion im Spi
talwesen? Herr. Huber hat sogar hinzugefügt, es würde da
durch zu einer Prärnienreduktion kommen: Wenn die Kosten 
im Spital also gesenkt werden, kommt es auch zu einer Prämi
enreduktion. 
Ich wage die Behauptung, welche ich im Moment zwar nicht 
beweisen kann, dass Sie dieses Ziel mit dem Antrag der Kom
missionsmehrheit nicht erreichen werden. Glaubt man im 
Ernst, mit einer Spitalkostenbeteillgung von 1 O Franken pro 
Tag die Verkürzung des Spitalaufenthalts um einen Tag errei
chen zu können? Ich persönlich glaube das nicht Ich glaube 
ganz im Gegenteil: Dadurch, dass Sie, Herr' Schach, den 
Höchstbetrag des ambulanten Selbstbehaltes senken, laufen 
· Sie Gefahr, die ambulanten Kostert zu erhöhen Dort, wo es 
eindeutig viel lelct,ter ist, unabhängig vqn jeglichem Bedürfnis 
zum Arzt zu laufen, werden Entlastungen eingeführt, die nach 
meiner Auffassung wirklich kaum zu vertreten sind Dadurch 
erreichen Sie einen gewissen Ausgleich bei den Versicherten, 
aber Sie haben keine Gewähr, dass die Kosten tatsächlich re-
duziert werden. 
Ich kann ihnen keine Beweise liefern, genausowenig wie Sie 
mir das Gegenteil beweisen können; wir werden uns bei Phl
llppi wieder treffen. Es wird sich nächstes Jahr zeigen, ob Ihre 
Ziele tatsächlich erreicht werden konnten, ob die Kosten zu
rückgehen, ob letzten Endes auch die Prämien zurückgehen. 
Ich vermute, dass das nicht der Fall sein wird und dass der Ver
sicherte das nächstes Jahr sehr teuer wird bezahlen müssen. 
Ich vertrete die Auffassung, dass die Hauptziele der kurzfristi
gen Massnahme verfehlt werden. Ob ich damit recht habe, 
werden die Tatsachen im nächsten Jahr zeigen 
Zum Antrag Morniroll möchte Ich sagen: Halbprivat- und 
Privatabteilungen sind kein Gegenstand der sozialen Kran
kenversicherung. Ihre Regelung würde hier absolut geset
zesfremd sein. Anders verhält es sich, wo es um die Abstu
fung des Selbstbehaltes nach wirtschaftlicher Fähigkeit und 
der Kraft der einzelnen Versicherten geht Da möchte ich 
Herrn Momiroli sagen: Es Ist ganz einfach ein Ding der Un
möglichkeit, bei einem dringlichen Bundesbeschluss,, der 
einfach gehalten sein sollte - aber, wie mir scheint, immer 
komplizierter gestaltet wird -, noch bei jeder Frage in die 
Tiefe zu gehen. · 

. Wir müssen hier bei dringlichem, einfachem Recht bleiben. 
Wir dürfen nicht über das im BundesbeschluS$ Vorgesehene 
hinausgehen und gleichsam eine Totalrevision vorziehen; 
diese Gefahr besteht offenbar. Ich bitte um Einfachheit Ich 
kann mich nicht mit dem Antrag Momiroli befreunden. 
Sollte, wie zu vermuten ist, die Mehrheit der Kommission ob
siegen, dann hätte ich keine Einwände gegen den Antrag 
Schmid Carlo/Meier Josi. 

Abs. 1-AI. 1 

Erste Eventualabstimmung-Premiervote prellminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 32 Stimmen 
Für den Antrag Momiroli 1 Stimme 
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Abs. 3Bst. c-AI. 3/et. c 

zweite Eventua/abstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Morniroli 11 Stimmen 
Dagegen • 21 Stimmen 

Dritte Eventualabstlmmung - Troisieme vote preliminaire 
Für den Antrag Schmid Carlo/Meier Josi 36 Stimmen 
Dagegen 4 Stimmen 

Trtel, Abs. 1-3 - Trtre, al. 1-3 

Definitiv-Deflnitivement 
Für den modifizierten Antrag der Mehrheit 
. Für den Antrag der Minderheit 

Art.4(neu) 
Antrag der Kommission 
Trtel 
Prärniengleichheit für Männer und Frauen 
Wortlaut 

32Stimmen 
6Stlmmen 

Die Krankenkassen dürfen die Mitgliederbeiträge nicht nach 
dem Geschlecht der Versicherten abstufen 

Art. 4 (nouveau) 
Proposition de /a commisslon 
Trtre 
Egalite des cotisatlons entre hommes etfemmes 
Text~ 
Les caisses ne sont pas autorisees a echelonner les cotlsa
tions en fonction du sexe. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich möchte Sie vorab für die 
etwas unkonventionelle Anordnung, die hier für das Querfor
mat der Fahne, für die Synopse gewählt wurde, um Verständ
nis bitten Es ist geschehen, damit der Ouervergleich mit der 
bundesrätllchen Fassung möglichst gewährleistet Ist Des
halb finden Sie den Artikel 4· erst nach dem Artikel 6 auf der 
Seite 4 Ihrer Fahne. · 
Es geht hier um die Prärnlengleichheitfür Männer und Frauen 
- ein Sement, das selbstverständlich In die Totalrevision Sn
gang finden wird und das ohne Irgendwelche Bedenken vor
gezogen werden kann Ich glaube nicht, dass das materiell 
noch weiter erklärungsbedürftlg ist· 

Angenommen-Adopte 

~5(neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
Abs.1 
Die Krankenkassen dürfen die Mitgliederbeiträge in der Einzel
versicherung der Krankenpflege-Grundversicherung nur bis 
zu einem nach Artikel 6 festgelegten Höchstbetrag erhöhen. 
Die •... werden müssen (Gemäss M 2 Abs. 1 zweiter Satz 
des Entwurfes des Bundesrates) 
Abs.2 
Das Bundesamt gestattet einer Krankenkasse, die Mitglieder
beiträge über den Höchstbetrag anzuheben, wenn diese 
nachweist, dass: 
a ihre Reserve (Sicherheitsfonds und Schwankungszu
schlag) sonst unter das gesetzliche Minimum sinken würde, 
und 
b. die von diesem Bundesbeschluss nicht erfassten Versiche
rungsbeiträge_ genügend hoch sind, um in jenen Versiche
rungszweigen die Kosten zu decken und die nötigen Reserven 
zu bilden 

Art. 5 (nouveau) 
Propositionde~commission 
irtre - . 
Augmentation des cotisatlons 

Al. 1 
Dans l'assurance individuelle de base des soins medicaux et 
pharmaceutlques, les caisses-maladie ne peuvent aug
menter la cotisation au-dela de la cotisation maximale fixee 
en application de l'article 6. Cette assurahce .... des caisses. 
(Selon art 2, al. 1, premiere phrase, du texte du Conseil 
tederal) 
Al. 2 
L'Office federal autorise une caisse a fixer la cotisation au-des
sus de la cotlsation maximale si celle-ci etablit que: 
a sa reserve de securite (fonds de securite et taux de fluctua
tlon) s'abaisserait probablement en-dessous du minimum le
gal et 
b. les cotisations des assurances, non regies par le present ar
rete, sufflsent a couvrir les coOts de ces branches d'assuranee 
et permettent la constltutlon des reserves necessaires. 

Art.S(neu) 
Antrag der Kommission 
Trte/ 
Höchstbetrag 
Abs.1 
Das Departement legtfürjeden Kanton einen Höchstbetrag für 
den Mitgliederbeitrag fest Es errechnet den Höchstbetrag 
aus: 
a dem durchschnittlichen Mitgliederbeitrag des Vorjahres für 
die Grundversicherung in der untersten Erwachsenen~ters-
gruppe; . . 
b. einem zuschlag im Ausmass des Anstiegs des Landesinde
xes der Kcmsumentenpreise eles Vorjahres, erhöht um vier 
Fünftel 
Abs.2 
Das Departement.... berücksichtigt (Gemäss Art 2 Abs. 3 
des Entwurfes des Bundesrates) 
Abs.3 
Der Höchstbetrag gllt für die Mitgliederbeiträge der untersten 
Erwachsenenaltersgruppe. Die Krankenkassen dürfen die Mit
gliederbeiträge der anderen Versicherten nur bis zu dem Be
trag erhöhen, der sich aus dem Höchstbetrag bei Berücksich
tigung der gesetzlich zulässigen Abstufungen für Kinder sowie 
nach dem Eintrittsalter ergibt . 
Abs.4 
. Gemäss M 3Abs. 3 des Entwurfes des Bundesrates 
Abs.5 
Liegen die Mitgliederbeiträge des Vorjahres bei einer Kranken
kasse bereits über den Höchstbeträgen nach den Absätzen 1 
bis 4, dürfen grundsätzlich keine Erhöhungen vorgenommen 
werden. 

Art. 6 (nouveau) 
Proposition de Ja commlssion 
Tltre 
Montant maximum 
Al.1 
le departement fixe, par canton, un montant maximum pour 
les cotlsatlons. II calcule le montant maximum a partlr. 
a de la cotisatlon moyenne de l'annee precedente per~e 
pour l'assurance de base du premler groupe d'äge de ta cate
gorie des adultes; 
b. d'un supplement correspondant a l'augmentatlon de l'in
dice des prixa la consqmmatlon de l'annee precedente, majo
ree des quatre cinquiemes. 
AI.2 . 
Le departement .... en consideratlon (selon art 2, aL 3, du 
texte du Conseil federal). 
A/.3 
Le montant maximum s'applique a la cotisatlon du premier 
groupe d'äge de la categorie des adultes. Las caisses-maladie 
ne peuvent augmenter les cotlsatlons des autres assures que 
jusqu'au montant correspondant au montant maximum, 
campte tenu des echlonnements legalement admis pour les 
enfants ainsi que selon l'äge d'entree. 
A/.4 
Salon art 3 al. 3 du projet du Conseil federal 
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AJ.5 
Lorsque les cotisations de l'annee precedente sont superieu
res au montant maximum selon les alineas 1 ä 4, aucune aug
mentation n' est autorisee. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Bei Artikel 5 geht es um das 
Prinzip einer allfälligen Erhöhung der Mitgliederbeiträge bei 
den Krankenkassen. Damit ist schon gesagt, dass eine ge-

' wisse Erh'öhung möglich ist Auch dieser Abschnitt be-
. schränkt sich auf die Grund- und Einzelversicherung. 

In Artikel 5 ist also das Prinzip dargestellt, die technischen Ein
zelheiten und das Ausmass folgen nachher In Artikel 6. 
Die Krankenpflege-Grundversicherung umfasst hier die ge
setzlichen Leistungen sowie die Leistungen, die nach den Be
stimmungen der Kasse zusammen mit den gesetzlichen Lei
stungen versichert werden müssen. 
Die Mitgliederbeiträge können lediglich dann über den fixier
ten Höchstbetrag angehoben werden, wenn die Kasse nach
weisen kann, dass sie ihre Reserven angreifen müsste und da
durch der Sicherheitsfonds und der Schwankungszuschlag 
unter das gesetzliche Minimum fallen würden. Diese Mass
nahmen dürfen sich zudem nur auf die Grundversicherung 
und nicht etwa auf Zusatz- und Kollektlwerslcherungen er
strecken. Diese beiden Branchen müssen selbsttragend sein; 
die haben hiermit nichts zu tun. Hier geht es um die Grundver
sicherung, für die allenfalls die Beiträge angehoben werden 
könnten. 
Die Beweispflicht nach Absatz 2 trifft die Krankenkasse. sre 
muss also aufzeigen können, dass diese beiden Bedingun
gen erfüllt s\nd 

Bundesrat Cottl: Ich möchte ein Wort zur Begründung sagen, 
die die Kommission zum Antrag bei Artikel 5 abgegeben hat 
Diese Begründung basiert zum Teil auf dem Gutachten von 
Professor Reiner, über das ja weit und breit berichtet worden 
ist Dieses Gutachten behauptet, dass Artikel 3 Absatz 2 des 
letztjährigen Beschlusses verfassungsrechtlich bedenklich 
sel Ich komme noch darauf zu sprechen 
Wir haben natürlich, bevor wir die beiden Beschlüsse dem Par
lament unterbreiteten, die Verfassungsmässigkeit überprüfen 
l8'58n Als das Parteigutachten von Professor Reiner, wel
ches auf Veranlassung der Krankenkassen gemacht wurde -
ich möchte das klar unterstreichen-, bei uns eintraf, haben wir 
das Thema no~mals dem Bundesamt für Justiz unterbreitet 
Wir wollten wissen, ob die Meinung von Herrn Professor Flei
ner eine absolute und unbestrittene sei oder ob dl~ Mei
nung nicht schon bei der ersten Lektüre mindestens als disku
tabel erscheine. 
Darf ich Ihnen ein paar Sätze vorlesen, die uns vom Bundes
amt für Justiz zugekommen sind: «Es ist unseres Erachtens 
fraglich, ob überhaupt, wie von Professor Reiner angenom
men, eine Gefährdung der Versicherungsleistungen als sol
che bereits als Beeinträchtigung der Eigentumsgarantie be
trachtet werden kann. Zudem ist es nicht so, dass Artikel 3 
Absatz 2» - es geht um den Artikel des .letztjährigen Be
schlusses - «notwendigerweise zLi einer Gefährdung führt 
Der umstrittene Artikel will es dem BSVvor allem ermöglichen, 
bei Finanzknappheit der Ka$sen angemessen zu reagieren 
Damit das Ziel cies Bundesbeschlusses, Stabilisierung des 
Preisniveaus im Bereich der Krankenversicherung, erreicht 
wird, kann es sich dabei unter Umständen rechtfertigen, eine 
gewisse Unterschreitung der Reserve in, Kauf zu nehmen. Eine 
gewisse Flexlbilität des BSV ist dabei notwendig ..•. Wir sind 
aus den erwähnten Gründen der Ansicht, Artikel 3 Absatz 2 sei 
nicht verfassungswidrig. Beim Lesen der Schlussfolgerungen 
des Gutachtens fällt im übrigen auf, dass auch Professor Flei
ner, im Gegensatz zu den Darstellungen, die in seinem Gut
achten gemacht worden sind, nicht auf eine klare Verfas
sungswidrigkeit schliesst; so bezeichnet er auf Seite 26 seines 
Gutachtens Artikel 3 Absatz 2 'nur' als verfassungsrechtlich 
bedenklich.» Wir sind aber aus den erwähnten Gründen der 
Ansicht, dass .:lie V.)rfassungsmässigkeit gegeben sel 
Ich wollte Ihnen das nur mitteilen, damit ein vortreffliches Par
teigutachten nicht plötzlich als «verfassungsm~iges Evan
gelium» übernommen wird. Wir sind hingegen der Auffas-
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sung, dass hier durchaus ein gewisser Spielraum drinliegt 
Schon i_n der letztjährigen Botschaft, und auch in der diesjähri
gen, betont der Bundesrat ganz klar, dass es nicht sein Ziel 
sei, die Krankenkassen in irgendwelche Schwierigkeiten gera
ten zu lassen. Hingegen scheint uns die absolute Fassung der 
Kommission schon auf den ersten Blick relativ übertrieben zu 
sein. 
Ich füge noch ein Weiteres hinzu: Mit dieser Massnahme er
schweren Sie ganz eindeutig die Handhabung des ganzen 
.Bundesbeschlusses. Auch hier kann ich nur Prognosen 
aufstellen - die Wirklichkeit des nächsten ,Jahres wird das 
weisen-: Wirwerden eine Reihe von Beschwerden haben, die 
an !=lle Rekursinstanz·weltergezogen werden. Uebei' diese Be
schwerden wird höchstwahrscheinlich erst Jahre nach der An
wendung des Beschlusses definitiv entschieden werden, so 
dass in der Zwischenzeit für die Kassen und die Versicherten 
grösste Unsicherheit bestehen wird Das ist die Prognose, die 
Ich aufstelle. 
Wfr können auf diese Thematik hier im Plenum des Rates nicht 
eingehen; Ich behalte mir aber vor,- im Zweitrat mindestens 
Ideen einzubringen, die eine gewisse Vereinfachung der Ver
fahren miteinbeziehen. Sollte also die Kommission gewisse 
Ausnahmemöglichkeiten vorschlagen, dann müsste das Ver
fahren so beschleunigt werden, dass die erwähnte Rechtsun
sicherheit nicht für allzu lange Zeit eintritt Das möchte ich sa
gen, ohne dabei den Grundsatz gewisser Ausnahmen be
kämpfen zu wollen Die Formulierung scheint mir aber zu hart, 
der Zwang zur Ausnahme zu stark, und bezüglich des Verfah
rens müssen - den Bundesbeschluss und die Totalrevision 
betreffend - Vereinfachungen eingeflochten werden können. 
Ich verschiebe das auf die Diskussionen im Zweitrat 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Es ist so, dass die Artikel 5 
und 6 eine Einheit bilden Deshalb ist es schwierig, die einzel
nen Teile einander gegenüberzustellen 
Den Höchstbetrag, der nur sinnvoll ist, wenn wir die Bestim
mungen über die Erhöhung der Mitgliederbeiträge in Artikel 5 
zuvor annehmen, finden Sie In Artikel 6. Hier heisst es, dass 
das Departement für jeden Kanton den Höchstbetrag für den 
Mitgliederbeitrag festlege. Nachdem wir ab 1993 nun den Risi
koausgleich unter den Kassen haben, ist es nicht mehr sinn
voll, dass sich dieser Höchstbetrag am Mitgliederbeitrag der 
einzelnen. Kasse orientiert, sondern er muss sich am 'durch
schnittlichen Mitgliederbeitrag der Grundversicherung - und 
zwar der untersten Erwachsenenaltersgruppe-orientieren. 
Ich möchte für diejenigen, die die deutsche Fassung der 
Fahne haben, bemerken, dass hier ein Druckfehler vorliegt, 
der in der französischen Version nicht mehr vorhanden ist Es 
helsst hier aus falscher Analogie zur linken Spalte: «a. dem 
durchschnittlichen Mitgliederbeitrag des Vorjahres für die 
Grundversicherung der Männer in der untersten Erwachse
nenaltersgruppe. » Nachdem wir nun aber die Prämiengleich
heit beschlossen haben, muss es heissen: « .... für die Grund
versicherung in der untersten Erwachsenenaltersgruppe.» In 
der französischen Fassung ist das bereits so enthalten. 
Zu diesem Höchstbetrag kann ein Zuschlag im Ausmass des 
Anstieges des Konsurnentenpreisindexes plus vier Fünftel 
kommen. Weshalb vier Fünftel? Das kommt daher, dass die 
Kassen zusammen mit höheren Kosten auch höhere Rückstel
lungen zu tätigen haben. Deshalb Ist hier nicht nur, wie an an
deren Orten, der Index plus ein Drittel, sondern plus vier Fünf
tel vorgesehen. 
Absatz 2 ist ebenfalls eine weitgehend technische Angelegen
he; indem hier festgelegt wird, wie der durchschnittliche Mit
gliederbeitrag errechnet wird, nämlich aus dem gewogenen 
Mittel der Mitgliederbeiträge von Krankenkassen. die zusam
men mindestens zwei Drittel der Versicherten pro Kanton um
fassen. Sollten diese Mitgliederbeiträge innerhalb des Kan-

. tons noch abgestuft sein, so wird der höchste Mitgliederbei
trag berücksichtigt Das entspricht genau dem Vorschlag des 
Bundesrates zu dieser Richtprämie. 
Wenn ich gleich noch Absatz 3 begründen darf, weil er auch 
hier hineingehört: Der Höchstbetrag gilt für die Mitgliederbei
träge der untersten Erwachsenenaltersgruppe. Die Mitglieder
beiträge der andern Versicherten dürfen dann nur bis zu dem 
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Betrag erhöht werden, der sich aus dem Höchstbetrag unter 
Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Abstufungen für 
Kinder und nach dem Eintrittsalter ergibt Es tut mir leid, dass 
es etwas sehr Technisches ist, aber wir müssen das so festle
gen, damit es innerhalb dieses Beschlusses klar ist 
Wenn ich mir noch eine Bemerkung zu den Ausführungen von 
Herrn Bundesrat Cotti erlauben darf: Die Krankenkassen ha
ben bereits in der Vernehmlassung und in den Hearings dar
auf aufmerksam gemacht, es könnte die Möglichkeit eintreten, 
dass sie mit dieser Begrenzung an den unteren i:tand bzw. un
ter den unteren Rand. der Reserven sinken könnten. Die Aus
nahme, wie sie die Kommission in Artikel 6 Absatz 2 erlauben 
will, ist in diesem Sinne nicht eine Folge des Gutachtens Flei
ner, sondern das Gutachten Fleiner betraf die Kann-Formulie
rung, die die Kommission erst vorgesehen hatte - dass also 
der Bundesrat einer Krankenkasse gestatten kann, die Mitglie
derbeiträge über den Höchstbetrag anzuheben. Die Kommis
sion hat lange diskutiert, ob diese Kann-Formulierung nicht 
genügen würde, indem ja das pflichtgemässe Ermessen oh
nehin vorausgesetzt wird. Sie hat sich dann aber am Schluss 
für die stringentere Formulierung entschieden, wonach das 
Bundesamt einer Krankenkasse gestattet, die Mitgliederbei
träge über den Höchstbetrag anzuheben. 
Ich muss Sie bitten, noch weiter umzublättern. Da ist der ein
geschobene Artikel 4 mit der Prämiengleichheit Aber auf Sei
te 5 der Fahne geht es noch weiter mit diesem Artikel 6, näm
lich in Absatz 4, welcher ebenfalls rein technisch die Modalitä
ten festlegt, wenn verschiedene Risikostufen -bestehen oder 
wenn die Kassen aus geographischen Gründen verschiedene 
Mitgliederbeiträge erheben. Das entspricht ebenfalls der bun
desrätlichen Fassung. 
Absatz 5 legt fest, dass bei denjenigen Beiträgen, die bereits 
jetzt - nicht nach Absätzen 1 und 3, sondern nach Absätzen 1. 
bis 4 - über den Höchstbeträgen liegen, grundsätzlich keine 
Erhöhungen mehr vorgenommen werden dürfen Auch das 
entspricht der bundesrätlichen Fassung. 
Das Ist hier das ganze Paket Es sind zwei Konzepte. Entweder 
dürfen die Krankenkassen ihre Prämien vermehrt anheben 
oder sie dürfen es nicht 

Bundesrat Cotti: Der Grundsatz von geltenden Ausnahmen 
für die Krankenkassen ist auch von uns nicht bestritten Nach
dem Sie jetzt bei Artikel 1 für die Leistungserbringer gewisse 
Ausnahmen eingeführt haben, die sich natürlich auf die Kas
senkosten auswirken können, möchte ich ni~. dass jetzt un
bedingt der bundesrätliche Antrag zum Zug kommt Es wäre 
höchstens im Zweitrat zu diskutieren, ob bezüglich der Verfah
ren nicht eine gewisse Beschleunigung eingeführt werden 
könnte. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Versicherungsleistungen 
Abs.1 
Die Krankenkassen dürfen in der Krankenpflege-Grundversi
cherung nurdie Pflichtleistungen nach den Artikeln 12 bis 14 
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung über-

. nehmen. · 
Abs.2 
Sie dürfen ihre Leistungen in der Krankenpflege-Grundversi
cherung in den fqlgenden Bereichen erweitern: 
a für Unfälle; 
b. für Pflege und Aufenthalt in einer Heilanstalt; 
c. für die von einem Arzt angeordnete Behandlung und Pflege 
zu Hause oder in einem Pflegeheim; 
d. für die in kantonalen Obligatorien vorgesehenen Leistun
gen; 
e. für Leistungen im Ausland. 
Abs.3 
Arzneimittel, die nicht in der Arzneimittelliste oder der Speziali
täten liste (Art 1 Abs. 1 Bst a und b der Verordnung VIII vom 
30. 10. 1968 über die Krankenversicherung betreffend die 

Auswahl von Arzneimitteln und Analysen) enthalten sind, dür
fen die Krankenkassen nur im Rahmen von Zusatzversiche
rungen übernehmen. Verpflichtungen des kantonalen Rechts 
zur Uebernahme von anderen Arzneimitteln im Rahmen der 
Grundversicherung sind für die Kassen nur '-'erbindlich, wenn 
der Kanton die zusätzlichen Kosten speziell und kosten
deckend durch Beiträge ~deckt 

Antrag Plattner 
Abs.3 
Streichen 

Art. 7 (nouveau) 
Proposition de la commission 
ntre 
Prestations assurees 
A/.1 
Les caisses-maladie doivent prendre en charge, au titre de 
l'assurance des soins medico-pharrnaceutiques - assurance 
de base - uniquement les prestations prevues aux articles 12 
a 14 de la loi federale sur l'assurance-maladie. 
A/.2 
Elias peuvent, au titre de l'assurance des soins medico-phar
maceutiques - assurance de base - etendre leurs prestations 
aux situations suivantes: · 
a les accidents; 
b. las soins et le sejour dans un etablissement hospitalier; 
c. le traitement et les soins, prescrits par un medecin, au domi: 
eile du patient ou dans un etablissement medico-social; 
d. les prestations obligatoires prevues par les lois cantonales; 
e. les pl'estations effectuees a l'etranger. 
A/.3 
Les medicaments qui ne flgurent ni sur la liste des medica
ments ni sur la liste des specialites (art 1, aJ. 1, lettres a et b, 
de l'ordonnance VIII du 30. 10. 1968 sur l'assurance-maladie 
concemant le choix des medicaments et des analyses) ·ne 
sont prls en charge par les caisses qua dans le.cadre de l'as
surance complementaire. Les caisses ne sont liees par las dis
positions cantonales qui prevoient la prise en charge d'autres 
medicaments dans le cadre de l'assurance de base que si les 
coüts qui en decoulent sont couverts par des subventions can
tonales speciales. 

Proposition Plattner 
A/.3 
Biffer 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Hier wird es wieder etwas 
übersichtlicher, denn hier geht es nun um die Versicherungs
leistungen, die die Kassen zu übernehmen haben, bzw. um 
deren Beschränkung. 
Es ist ja so, dass wir nach dem Krankenversicherungsgesetz 
ganz klar Pflichtleistungen haben, nämlich in den Artikeln 12 
bis 14 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung. 
Wir haben für die Arzneimittel auch genaue Listen dessen, was 
die Krankenkassen übernehmen müssen und was nicht 
Im Laufe der Zeit hat es sich immer mehr eingebürgert, dass 
Krankenkassen zusätzliche Leistungen übernommen haben, 
die sie eigentlich nicht hätten übernehmen müssen, und zwar 
einfach auch aus Konkurrenzgründen, indem eine Kasse, die 
mehr andere Medikamente bezahlt. die noch zusätzliche Lei
stungep finanziert, gegenüber anderen Kassen einen Wettbe
werbsvorteil hat 
Ich möchte aber betonen, dass diese Grundleistungen - die 
im Gesetz festgeschrieben sind, mit gewissen zusätzlichen Er
weiterungen - und die Arzneimittel, die auf der sogenannten 
Spezialitätenliste stehen, nicht irgendeine rudimentäre Medi
zin oder Versorgung sind, die niemandem zugemutet werden 
kann, sondern das sind Leistungen - z. B. gerade auch bei 
den Arzneimitteln -, die laufend angepasst werden. Von dort 
aus schien es der Kommission verantwortbar-auch wieder im 
Sinne einer Kostensenkung-, hier die Kassen auf das zurück
zuführen, was sie übernehmen müssen 
Wir sind in dieser Meinung bestärkt durch die Tatsache, dass 
schon heute - gerade auch bei den Medikamenten - Kassen 
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sich auf diese Spezialitätenliste beschränken; aber es sind 
eben nicht alle. Wenn wir wollen, dass die Massnahmen etwas 
bringen, ist es nötig, dass wir diese Vorschrift auch fixi~ren. 
Allerdings muss hier ganz klar gesagt werden, dass das nur 
dann etwas bringt, wenn auch die Aerzte sich in ihrer Ver
schreibungspraxis daranhalten; sonst kommt es tatsächlich 
zu dem, was auch Herr Bundesrat Cotti schon befürchtet hat, 
dass nämlich dann einfach Medikamente verschrieben wer
den, die die Patienten nicht selber bezahlen müssen. Hier sind 
also auch die Aerzte gefordert, mitzuziehen, damit wir diese 
Leistungen auf eil'I gewisses Mass einschränken können. 
Sie sehen in Artikel 7 Absatz 2, dass hier den Krankenkassen 
gestattet ist, in der Krankenpflegegrundversicherung ihre Lei
stungen zu erweitern, und zwar in den Bereichen a bis e, die 
Sie auf der Fahne vorfinden. · 
Die Kommission empfiehlt Ihnen, dieser Beschränkung, die 
sie nicht als unzumutbaren Leistungsabbau empfindet, zuzu
stimmen. 

Plattner: Selbstverständlich unterstütze ich die Massnahmen, 
die Bundesrat und Kommission vorschlagen, um die Kosten
explosion im Gesundheitswesen einzudämmen. Es geht mir 
also nicht darum, dagegen irgend etwas zu unternehmen. 
Insbesondere unterstütze ich auch den Vorschlag des neuen 
Artikels 7, welcher den Umfang der Angebote des Grundversi
cherungspaketes begrenzen will, um eben kostentreibenden 
Wettbewerb unter den Krankenkassen zu blockieren, die sich 
·sonst mit immer neuen Spezialangeboten die Neueintreten
den abspenstig machen wollen. 
Aber ich bitte Sie trotz des Einverständnisses zu diesen Spar
massnahmen, das Sie sicher mit mir teilen, bei den Vorschlä
gen der Kommission eine Ausnahme zu machen. Es geht um 
Absatz 3. In diesem Absatz 3 schlägt die Kommlssio_n vor, jene 
Medikamente von der Vergütung durch die Grundversiche
rung auszuschliessen, welche nicht auf der Arzneimittel-Spe
zialitätenliste enthalten sind. Ich werde vesuchen, Ihnen zu 
zeig~n. dass dieser Weg sparpolitisch falsch ist - dass er also 
nicht zu Kosteneinsparungen führt-, dass er gesundheitspoli
tisch bedenklich ist und dass er sogar-um ein etwas grosses 
Wort zu brauchen-staatspolitisch keinesfalls wünschbar ist 
Sie mögen denken, dass ich so, wie früher von diesem Sitz aus 
gesprochen wurde, für die Basler Chemie spreche, die ja da 
und dort ein Interesse haben könnte, wenn ein nicht auf der U
ste stehendes Heilmittel dennoch kassenzulässig bliebe. Ich 
sage dieses eine Mal, dass ich das nicht tue. Die Basl~r Che
mie schaut gut für sich selber. Ich bilde mir nicht ein, dass sie 
mich nötig hätte. · 
Ich spreche aus einem ganz anderen Grund zu diesem 
Toema Es stellt sich heraus-Sie haben den entsprechenden 
Brief der Betroffenen erhalten-, dass der grösste Teil der nicht 
auf der Uste stehenden und somit von den Vergütungen durch 
die Krankenkassen ausgeschlossenen Heilmittel - es geht 
nach Schätzungen um einen Betrag von fast 150 Milfionen 
Franken - nicht irgendwelchä Heilmittel sind, sondern eine 
ganz bestimmte Klasse, nämlich Naturheilmittel und homöo
pathische Heilmittel Ausgerechnet diese würden schwer
punktrnässig von der Grundversicherung nicht mehr bezahlt 
werden können. Sie würden in vielen Fällen nicht mehr einge
setzt werden können, weil die Patienten sie nicht extra bezah
len wollen, sondern weil der Arzt auf Mittel ausweicht, die auf 
det Liste sing; somit müssten sie durch andere, schulmedizini
sche Pharmaka ersetzt werden. 
Das ist aus gesundheitspolitischer und sparpolitischer Sicht 
nicht wünschenswert: Diese Medikamente sind wesentlich 
preisgünstiger, und ZNar sind nicht nur die Medikamente sel
ber billiger, sondern es sind vor allem die im Zusammenhang 
mit diesen Medikamenten gebrauchten begleitenden Alterna
tivmethoden der Altemativmedizln günstiger. 
-Viele von Ihnen mögen nun denken, ich rede der Quacksalbe
rei das Wort. Früher hatten diese Methoden einen schlechten 
Ruf; heute ist das nicht mehr so. Sie wissen, dass der Gegen
f'atz zwischen alternativer und Schulmedizin durchaus ver
schwunden ist Die Universitäten Zürich und Bam haben in 
letzter Zeit sogar Lehrstühle geschaffe11, um diesen Wissen
schaftern Entwicklungs- und Unterrichtsmöglichkeiten zu bie-

ten. Ich selber habe als Statistiker mif Professorenkollegen bei 
manchen Wirkungstests von Natur- und horf)öopathischen 
Heilmitteln mitgemacht, und ich kann Ihnen sagen, dass sich, 
neben den subjektiven Wirkungen, die für den Patienten das 
Entscheidende sind, in diesen Fällen bei sorgfältiger Untersu-1 
chung immer auch objektivierbare Wirkungen nachweisen 
lassen. 
Es geht also um Med~n im klassischen Sinn, wenn auch nicht 
mit schulmedizinischen Methoden. Diese Methoden und 
diese Pharmaka sind im allgemeinen sanfter. Die Therapie 
und die Heilmittel nehmen nicht so starken Einfluss auf die Pa
tientinnen und Patienten. Damit sind die Sekundärfolgen der • 
Behandlungen immer geringer. Sie alle kennen die Fläsch
chenbatterien, die Chronischkranke der Schulmedizin oft mit 
sich herumtragen müssen. Sie müssen ein Medikament neh
men, dann ein ZNeites, um die Nebenwirkungen des ersten 
Medikam~ntes zu dämpfen und ein drittes, um die kombinier
ten Nebenwirkungen des ersten und zweiten Medikamentes 
zu dämpfen. · 
Man stellt immer wieder fest: Wer mit Kanonen auf Spatzen 
schiesst, muss nachher das Hausdacn reparieren. Das ist 
Schulmedizin und Schulpharmakologia Mit den alternativen, 
insbesondere mit den. homöopathischen Mitteln riskieren Sie 
das nie. Das, was die Gesundheitspflege oder die Krankheits
bekämpfung mit diesen Mitteln, ganz abgesehen vom Preis 
der Medikamente, noch einmal verbilligt, sind die Menge der 
Medikamente und die Menge der Nebenwirkungen. Die teil
weise gravierenden Folgen fallen in den meisten Fällen weg. 
Diese Heilmittel sind nicht immer anwendbar. Ich will nicht so 
tun, als könnte man mit einer reinen Naturmedizin auskom
men. In geeigneten Fällen sind sie anwendbar. Das Konkordat 
der Schweizerischen Krankenkassen hat in einem Bericht, der 
Ihnen vor einiger Zeit zugestellt wurde, von den stark kosten
dämpfenden Wirkungen dieser Heilmethoden geredet und 
hat Statistiken gezeigt, die zum Teil in der Schweiz, zum Teil in 
Deutschland erhoben wurden. Die Krankenkassen stellen 
ganz klar fest, dass die meisten naturheilkundlichen Dia
gnose- und Toerapieverfahren weit kostengünstiger sind als 
die schulmedizlnischen Verfahren. Sie schliessen daraus, 
dass optimale Heilerfolge und schliesslich kostengünstige Be
treuung der Patienten nur zu erzielen seien, wenn sowohl 
Schl.llmedizin wie auch Alternativmedizin nebeneinander und 
einander ergänzend zur Anwendung kommen können. Wenn 
das wahr Ist und Sie mir bis hierher gefolgt sind, dann wäre es 
eine Seldwylerel, !=lie entsprechenden Heilmittel für die Vergü
tung durch die Krankenkassen aus dem Grundpaket, das für 
die meisten Leute das Gesamtpaket ist, auszuschliessen. 
Bedenken Sie Im übrigen, dass Sie vom ordnungspolitischen 
Standpunkt her mit der Behinderung der Anwendung alterna
tiver Heilmethoden eine enorme Wettbewerbsverzerrung ein
führen, welche kleinere, innovative Heilmittelhersteller und al
ternative Kliniken in grosse Schwierigkeiten bringen kann. 
Ich zähle drei Namen auf, die Sie vielleicht auch kennen: Die 
FirmaWeleda in der Region Basel stellt ausschliesslic:h an
throposophisch· motivierte Pharmaka her -viele ihrer Heilmit
tel würden ausgeschlossen -; die Firma Zeller in Rorschach, 
die für Produkte auf pflanzlicher Basis berühmt ist; die be
kannte neue Aeskulap-Klinik am Vierwaldstättersee, welche 
mit der Kombination von Schulmedizin und alternativen Thera
pien ausserordentliche Heilerfolge hat Sie hätten Probleme, 
wenn die Patienten von der Krankenkasse nieht mehr die volle 
Vergütung bekommen könnten. . 
Bedenken Sie zudem, dass Sie mit einem solchen Beschluss 
als Gesetzgeber in die ärztliche Kunst eingreifen. Was soll ein 
Arzt tun, wenn nach seiner fachlichen Meinung das richtige 
Medikament eines ist, das nicht auf der Liste steht? Soll er ein 
falsches wählen, welches auf der Uste ist oder dem Patienten 
sagen, er müsse es selber bezahlen? Der Gesetzgeber tut gut 
daran, diese Eingriffe nicht zu machen. -
Ein letzter Punkt Sie kennen die Umfragen, wonach es über 
80 Prozent unserer Bevölkerung ausdrücklich wünschen, 
dass diese alternativen Heilmittel und -methoden irt der 
Grundversicherung eingeschlossen sind. Ich halte es für eine 

· unzulässige Bevormundung der mündigen Bevölkerung, 
wenn_ man ihr vorschreibt, dass sie das durch die Grundversi-
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cherung - die ohnehin schon teuer genug ist- nicht mehr ver
gütet bekommen kann. 
Ich hoffe, Sie überzeugt zu haben, dass die Aufnahme dieses 
3. Absatzes von Artikel 7 gesundheitspolitisch bedenklich und 
vor allem kostenpolitisch falsch wäre. Mir ist klar, dass weder 
Sie noch die Kommission diese Folgen wollten, die ich Ihnen 
beschrieben habe. Der Präsident der Kommission, Kollege 
Huber, hat mir gesagt, das sei nicht die Meinung der Kommis
sion gewesen Weil es nicht ihre Meinung war und es auch 
nicht jene des Ständerates sein sollte, bitte ich Sie im Interesse 
der innovativen Alterhativmedizin und der betroffenen Patien
ten, diesen Absatz zu streichen. Dieser Absatz hat zu viele un
bedachte Konsequenzen und gehört nicht in dieses Sofortpa
ket Bitte streichen Sie ihn. 

Schoch: Ich möchte doch auch noch einige kurze Bemerkun
gen machen zu diesem Artikel 7 und zu dem, was Herr Plattner 
vorgetragen hat 
Zunächst zu Artikel 7 generell, ohne spezielle Bezugnahme 
auf Absatz 3. Ich erhalte viele Briefe mit Anliegen und Anfragen 
zum Gesundheitswesen im· allgemeinen und zur Kranken
versicherungsrevision im besonderen. Ich beschäftige 
mindestens zum Teil eine Hilfskraft - die ich mit 30 000 Fran
ken bezahlt hätte und die ich nun aus dem eigenen Sack ent
löhne-, die sich um die Antwortbriefe äuf all die Anfragen küm
mert, die mir zugehen 
Unter anderem hat mir am 29. August dieses Jahres Herr Al
fred Kaufmann aus Appenzell geschrieben. Ich muss mich in 
diesem Zusammenhang bei Herrn Schmid Carlo entschuldi
gen; ich gerate in sein Hoheitsgebiet, wenn ich aus dem 
Schreiben von Herrn Kaufmann zitiere. Was Herr Kaufmann 
schreibt, ist im Zusammenhang mit der Behandlung und Bera
tung von Artikel 7 so aufschlussreich, dass ich der Versu
chung nicht widerstehen kann, einige Zeilen aus seinem Brief 
zu zitieren und ihm damit Eingang ins Protokoll des Ständera-

. tes zu verschaffen, auch wenn das nicht der Anlass zur Nieder
schrift des Briefes war. Herr Kaufmann schreibt mir: «Die Kran
kenkassen bieten Leistungen an, die weit über die Pflichtlei
stungen hinausgehen.» Ich verlese einige Beispiele - Herr 
Kaufmann ist mit der Materie sehrvertraut-: «Badekurbeiträge 
bis 100 Franken pro Tag gegenüber dem gesetzlichen Rah
men von 10 Franken pro Tag; Beiträge für Erholungskuren; 
Reiseschutzimpfungen; Schönheitsoperationen; Sterilisatio
nen; Auslandkuraufenthalte am Toten Meer, in Abano usw.: 
Zahnstellungskorrekturen bis betragllch unbegrenzt; seit 
1992 ausserdem Beiträge an Abonnemente für Fitness-Cen
ter, angeboten von etwa 15 Krankenkassen; Beiträge für 
Kochkurse für Vollwertküche» und vieles mehr. 
Ich meine, Herr Kaufmann hat nicht nur recht, sondern er be
legt damit auch, wie im Berefch der Krankenversicherung 
heute überzogen wird, und zwar im Bestreben, Versicherte an 
sich zu ziehen, Versicherten Zusatzleistungen anbieten zu 
können, die dann das ganze Kostenvolumen ansteigen las
sen Es ist deshalb dringend geboten, wieder auf die Pflichtlei
stungen zurückzugehen und die Kassen auf den Pflichtlei
stungskatalog zu verpflichten. 
Herrn Plattner vermag ich in Absatz 3 nicht zu folgen. Gerade 
Ausserrhodersind in diesem Bereich, ich gebe es zu, vielleicht 
ein bisschen sensibilisiert, aber gleichzeitig auch legitimiert, 
Stellung zu beziehen. Ich meine, Herr Plattner widerlege sich 
selbst, wenn er darauf hinweist, dass Alternativ- oder - wie 
man modern sagt - Komplementärmedizln heute wissen
schaftlich anerkannt seL Das stimmt Und wenn es so ist, wenn 
es zum Beispiel heute Lehrstühle für Komplementär- oder für 
Alternativmedizin gibt-auch wenn sie noch nicht besetzt wer
den konnten - und wenn damit der Bereich der Komplemen
tärmedizin wissenschaftlich anerkannt ist, dann ist es eine 
Frage der Zeit, vielleicht von Wochen, vielleicht von Monaten, 
bis zusätzliche alternativ- oder kompiementärmedizinische 
Heilmittel auch in die Spezlalitätenllste .µ.ifgenommen 
werden. , 
Verschiedene derartige Medikamente figurieren schon auf 
dieser Liste. Die ganze Sache kann nicht einfach heute im 
Sinne eines Status ,fixiert werden. Zu tun hat man es vielmehr 
mit einem Prozess, der im Fluss ist, einem Prozess, der sich 

ständig weiterentwickelt Ich glaube, das kommt alles gut her
aus; gerade wegen des Hinweises von Herrn Plattner, dass wir 
es mit einer wissenschaftlich anerkannten Branche zu tun 
haben. 
Das Anliegen von Herrn Plattner wird in diesem Sinne zweifel
los im Zuge der laufenden Entwicklung zum Tragen kommen. 
ich würde daher meinen, dass der Antrag von Herrn Plattner 
abgelehnt werden muss. 

Plattner: Lieber Kollege Schach, es wäre ja schön, Sie hätten 
recht Wir bescnliessen hier Sofortmassnahmen, die zwei 

. Jahre Geltung haben sollen. Ich würde meine Hand für die Be
hauptung ins Feuer legen, dass in diesen zwei Jahren die 
Kommission in ihrer heutigen Zusammensetzung nichts We
sentliches an der Zusammensetzung der Medikamente än
dern wird, die auf dieser Liste sind Leider ist es so - Ich be
daure das sehr-, dass die Schulmedizin aus historischen 
Gründen auf dieser Liste und in dieser Kommission noch sehr 
stark dominiert Das wird sich sicher mit der Zeit ändern -darin 
stimme ich Herrn Schach zu-, aber niemals während der Wir
kungsdauer dieses Beschlusses. Es geht aber um diesen Be
schluss. 
Ich repetiere noch einmal meinen Schlussatz: « •••• er hat zu 
viele unbedachte Konsequenzen und gehört nicht in dieses 
Sofortpaket» Man kann in fünf Jahren darüber reden, wenn es 
dem Bundesrat gelungen ist, diese Kommission anders zu be
setzen, und die Liste entsprechend verbessert worden ist 
Aber heute ist das einfach ein Scheingrund Wenn sich hier je
mand widerspricht, dann ist es Kollege Schach und nicht ich! 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich hoffe, dass ich nicht die 
dritte bin, die sich auch noch widerspricht Ich möchte einen 
entstandenen Eindruck richtigstellen: Wenn ich Herrn Plattner 
höre, habe ich den Eindruck, dass überhaupt keine homöopa
thischen Medikamente bezahlt werden. Das stimmt nicht Der 
Streitpunkt geht vielmehr darum, ob diejenigen, die bezahlt 
werden, hoch genug potenziert, also aus der Sicht der homöo
pathischen Medizin wirkungsvoll genug sind Da sich das ge
nau umgekehrt zur Schulmedizin verhält, ist dieser Punkt um
stritten Homöopatliische Mittel werden bezahlt; die Frage ist, 
ob die richtigen bezahlt werden. Genau dieses Problem kön
nen wir mit den befristeten Massnahmen nicht lösen. Das 
muss wirklich die Eidgenössische Arzneimittelkommission 
tun. Ich stimme Herrn Plattner durchaus zu, dass es sich hier 
um ein Gebiethandeit, das in Fluss ist, und dass noch anderes 
zum Fliessen gebracht werden könnte. 
Ich befürchte ferner, dass durch Herausstreichen dieses Ab
schnitts am Schluss etwas herauskäme, Herr Plattner, das 
auch Sie nicht wollen Die Gefahr bestünde, dass nicht nur auf 
Sparmöglichkeiten von 150 Millionen verzichtet würde, die 
hier drinlägen, sondern der Weg für teure Medikamente geöff
net würde, die auch wieder frei wären. Es bliebe nicht bei den 
homöopathischen, die sehr preisgünstig sind und oft ein aus
serordentlich gutes Pr.eis-/Wirkungsverhältnis aufweisen. Es 
werden andere Mittel hineinrutschen, und dann sind wir wie
der beim gleichen Thema: Wir möchten Kosten senken -aber 
so tun wir es nicht 

Bundesrat Cottl: Ich werde mich kurz fassen. Ich war versucht, 
meine Mitarbeiter zu beauftragen, auszugsweise aus den un
zähligen Briefen von Versicherten, die sich darüber beklagen, 
die Krankenversicherung sei überhaupt nicht mehr tragbar, 
vorzulesen. Ich erspare Ihnen das und zweifle nicht, dass es 
bei den Leistungen der Kassen wegen der grossen Konkur
renz untereinander Auswüchse gibt Mit Artikel 7 vollendet die 
Kommission die Uebung, die Schwergewichte, die der Bun
desrat gesetzt hat, von den Leistungserbringern auf die Versi
cherten zu verlagern. 
Bei Artikel 7 inklusive Absatz 3, Herr Plattner, muss ich geste
hen, dass ich bereit gewesen wäre, der Kommission entge
genzukommen, auch wenn ich weiss, dass damit eine eindeu
tige Verlagerung in Richtung der Versicherten stattfindet, weil 
die Idee der Opfersymmetrie letzten Endes doch begreiflich 
gewesen wäre. Kumuliert mit Artikel 3 führt das aber zu Ergeb-
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nissen, die mich sehr daran zweifeln lassen, ob die Ziele des 
ganzen Bundesbeschlusses noch erreicht werden können. 
Ich wiederhole: Wir werden uns nächstes Jahr wieder treffen 
und aufgrund der gemachten Feststellungen sehen, ob ,das 
stimmt oder nicht , 
An und für sich könnte ich-das möchte ich betonen -den Arti
kel 7 - losgelöst von den anderen versicherten- oder patien
tenfeindlichen Massnahmen -annehmen. 

Titel, Abs. 1, 2 - Titre, al. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 
FürdenAntrag Plattner 

Art. 7bls (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Onken) 

32Stimmen 
4Stimmen 

Die Krankenkassen können in Abweichung von Artikel 16 des 
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Krankenversi
cherung (KUVG) den Beitritt von Aerzten und anderen Lei
stungserbringern zu einem Tarnvertrag ablehnen. Sie können 
mit kostengünstig arbeitenden Leistungserbringern beson
dere Tarifverträge abschliessen. 

Art. 7bis (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Rejeter la propositlon de la mlnorite 
Minorite 
(Onken) 
Les caisses peuvent, en derogation a l'artlcle 16 de la loi fede
rale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911, refuser l'adhe
sion de certains medeclns ou d'autres foumisseurs de presta
tions a. une conventlon tarifaire. Elias _peuvent passer des 
conventlons tarifalres partlculieres avec des foumisseurs de 
prestations qui offrent des conditlons plus favorables. 

Onken, Sprecher der Minderheit: Zunächst eine Warnung. 
Dieser Antrag ist eine Feldmlne, wie Frau Simmen in der Kom
mission gesagt hat Er enthält Explosivstoff, denn er will mit ei
ner guten Tradition brechen und es den Krankenkassen in Zu
kunft ermöglichen, mit besonders kostengünstig arbeitenden 
Aerzten und anderen Leistungserbringern besondere Ver
träge abzuschliessen. Die Voraussetzung dazu wäre, dass die 
Krankenkassen in Zukunft erstens den Beitritt von Aerzten und 
anderen Leistungserbringem zu den Tarifverträgen ablehnen 
könf1ten - heute ist das nicht der Fall, sie müssen eigentlich je
den Mann und jede Frau aufnehmen -und zweitens die Meist
begünstigungsklausel in diesen Tarifverträgen ausschliessen 
könnten. 
Genau auf diese beiden Punkte zielt dieser Antrag ab, denn er 
will die Gewich.te zugunsten der Krankenkassen verschieben. 
Er will ihnen die Möglichkeit eröffnen, mit rechnenden, mit ko
stengünstigen, mit entgegenkommenden Lelstungserbrin
gem besondere Vereinbarungen abzuschliessen. Und dies 
wiederum würde selbstverständlich Wettbewerb erzeugen -
ein Anliegen, das hier mehrfach vertreten worden ist Hier ist 
eine Gelegenheit dazu, diese Konkurrenz auch im Gesund
heitswesen zu ermöglichen. Dieser Antrag würde, wenn er an
genommen wird, erstens Druck erzeugen auf die Kosten -

· denn er würde natürlich diejenigen unterstützen und begünsti-
gen, die kostengünstig arbeiten -, und er würde zweitens 
Druck erzeugen auf jene, die dies nicht tun. Er würde drittens 
dazu beitragen, dass die Krankenkassenprämien in Zukunft 
nicht mehr so rasant ansteigen, wie das in der Vergangenheit 
der Fall war, denn dass sie wieder sinken könnten, wie hiervor
hin - blauäugig, würde ich einmal sagen, oder sogar wider 
besseres Wissen -gesagt worden ist, das glaube ich nun wirk-

lieh nicht Bestenfalls werden sie moderat ansteigen. Das ist 
das Höchste, was wir erreichen können. Nicht Herr Schech hat 
das gesagt; er ist unschuldig. Aber andere haben es ange-
deutet 8 
Ich kann hier leider, Herr Schach, nicht einen Briefeschreiber 
zitieren, der sich persönlich an mich gewandt hat, auch nicht 
Herrn Kaufmann; ich kann nur einen Herm Rudolf Gilli zitieren. 
Herr Kaufmann ist ja ein uns völlig unbekannter Kronzeuge, 
Herr Gilli ist immerhin Vizepräsident des Konkordats der 
Schweizerischen Krankenkassen. Er schreibt: «Die brennen
den Probleme können nur gelöst werden, indem man von der 
Symptombekämpfung zur Behandlung der Ursachen über
geht Massnahmen und Ziele sind langfristig und dauerhaft 
auszurichten.... Man stelle sich beispielsweise nur einmal 
vor, die Krankenkassen hätten die Möglithkeit, Verträge nur 
mit kostengünstig arbeitenden Leistungsanbietern abzu
schliessen. » 

Das ist das Anliegen, und genau diesem Anliegen möchte ich 
Rechnucg tragen, unQ zwar bereits in diesem dringlichen Bun
desbeschluss. Natürlich würden die Massnahmen nicht sofort· 
greifen. Es bräuchte eine gewisse Zeit, um sie zu realisieren, 
aber beispielsweise bereits im zweiten Jahr der Laufdauer die
ses Beschlusses könnten sie die ersten Früchte zeitigen. Ich 
finde also, hier ist durchaus der Ort, im Vorgriff auf die Kran
kenversicherungsrevision eine solche Massnahme einzufüh-
ren. 1 

-

Ich bitte deshalb darum, dass man diesem Minderheitsantrag 
stattgibt und ihm zustimmt 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Herr Kollege Onken hat hier 
einen der berühmten Lapsus linguae zitiert Ich befleissige 
mich allgemein strengstens einer zivilen Ausdrucksweisa Das 
war die ganz grosse Ausnahme, aber ich glaube, es ist wirklich 
Sprengstoff in diesem Minderheitsantrag drin, und zwar im er
sten Satz: dass also Krankenkassen Aerzte vom Tarifvertrag 
äusschliessen können. Das ist nun wirklich eine ausserordent
lich heikle Angelegenheit, und ich hätte grosste Bedenken, 
diesen Ausschluss so In die befristeten Massnahmen hinein
zunehmen. · 
Das Anliegen an und für sich, dass die Krankenkassen mit ko
stengünstig arbeitenden Leistungserbringem besondere Ver
träge abschllessen können, ist heutzutage weitgehend unbe
stritten. Es gibt bereits Länder, wo das so gemacht wird. 
Es gibt verschiedene Modelle. Die bekanntesten sind die so
genannten HMO, die Health Mafntenance Organisations, wo 
also der Arzt nicht davon profitiert, wenn die Leute möglichst 
viel krank sind und möglichst viel verarztet werden, sondern 
wo dieser Anreiz für ihn nicht spielt Es gibt auch PPO und wie 
sie alle heissen. 
Das Anliegen ist durchaus berechtigt, und es wird jetzt ,in der 
Totalrevision diskutiert Aber ich muss wiederholen: Diese be
fristeten Massnahmen scheinen mir der falsche Ort zu sein für 
ein richtiges Anliegen. Und das ist der Grund dafür - nicht das 
Anliegen an, sich-, dass ich Sie bitte, diesen Zusatzantrag ab
zulehnen. 

Momlroll: Man schlägt hier vor, die Krankenkassen sollen 
den Beitritt von Aerzten und anderen Leistungserbringern zu 
'einem Tarifvertrag ablehnen können. 
Ich muss bestreiten, was Herr Kollege Onken gesagt hat: Es 
stimmt nicht, dass die Krankenkassen das heute nicht kön
nen. Es gibt auch ein Karenzjahr, das Im gegenwärtigen Ge
setz vorgesehen ist, es wurde auch schon angewandt 
Auf der andern Seite können die Krankenkassen auch Aerzte 
ausschliessen, wenn sie wollen. Es muss nur in den entspre
chenden kantonalen Verträgen festgelegt sein. Wenn das bis
her nicht der Fall war, dann ist es dem Umstand zuzuschrei
ben, dass die Krankenkassen Interesse. haben an Verträgen, 
und überall, wo es zu vertragslosen Zuständen gekommen 
ist-was ja im Interesse der Aerzte ist-, kam es dann auf Druck 
der Krankenkassen wieder zu Vertragsabschlüssen. 
Die Krankenkassen müssen auch Konzessionen machen, 
wenn man Verträge ausarbeitet, und ein solcher Artikel würde 
in einen solchen Vertrag nicht aufgenommen. Solche Bestim
mungen sind in unserer kleinen Schweiz sehr gefährlich. Vor 
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allem in kleinen Kantonen· kennen sich mehr oder weniger 
alle. Viele sind miteinander verwandt. sind zusammen in ir
gendeinem Klub, in der gleichen Partei, haben zusammen Mi
litärdienst geleistet - andere hingegen nicht Die Gefat,r ist 
sehr gross, dass solche Entscheide durch Willl+ür dominiert 
werden. 
Ein junger Arzt, der seine private Tätigkeit aufnimmt, ist auf ei
nen Tarifvertra§ angewiesen, denn sonst kann er finanziell 
nicht überleben. Wenn wir ihm dies verbieten, kommt 'das ei
nem Berufsverbot gleich, und di•es, nachdem der Staat viel 
Geld investiert hat, um einen Arzt auszubilden. Man müsste 
dann schon den Mut aufbringen, sich einmal für den durch die 
FMH seit Jahren vorgeschlagenen Numerus clausus für 
Medizinstudenten einzusetzen. Dort müsste man eventuell 
ansetzen. 
Zum zweiteri Abschnitt dieses Antrages: Die Möglichkeit, mit 
'kostengünstig arbeitenden Leistungserbringern besondere 
Tarifverträge abzuschliessen, ist juristisch und politisch sicher 
nicht haltbar. Die Tarife werden ja zwischen den kantonalen 
Leistungserbringerorganisationen und den entspr~henden 
Krankenkassenverbänden ausgehandelt und müssen durch 
die Kantonsregierungen ratifiziert werden. Wie kann eine kan
tonale Regierung - . denn auch diese Altemativtarifverträge 
müssten durch die Kantonsregierung genehmigt werden -für 
die gle.ictie Leistung zwei verschiedene Tar.ife genehmigen? 
Entweder ist der eine zu hoch oder der andere zu tief. (Zwi
schenruf Onken: Der eine ist zu hoch!) 
Ich sehe da in diesem Sinn eine absolute Inkohärenz, und ich 
empfehle Ihnen deshalb, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung.:. Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.B (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Kantonale Planungen. 
Wortlaut 

26Stimmen 
4Stlmmen 

Die Kantone sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit verpflichtet, 
innerkantonale und interkantonale Planungen im Gesund
heitswesen durchzuführen mit dem Ziel, die Koordination zwi
schen den Leistungserbringern zu verbessern, die Ressour
cen optimal zu nutzen und die Kosten einzudämmen Private 
Trägerschaften sind angemessen in die Planung einzubezie
hen. Die Kantone bringen ihre Plani.mgen dem Departement 
zur Kenntnis. • 

Texte 
La compensation du rencherissement accordee au personnel 
des caisses-maladie est soumise aux memes restrictions que 
pour le personnel hospitaiier seien l'article 2. 

Frau Simmen, Berichterstatterin: Ich hoffe, dass es für die 
Krankenversjcherung ganz allgemein ein gutes Omen ist, 
dass der letzte Artikel dieser befristeten Massnahmen noch 
einmal eine Massnahme zur Kostendämpfung und nicht nur 
zur Plafonierung ist Es geht hier um kantonale Planung. 
Es ist am letzten Donnerstag und heute schon mehrfach ge
sagtworden, dass diese kantonale Planung ein ganz wesentli
cher Teil der Kostendämmungsmassnahmen ist Mangelnde 
Koordination innerhalb der Kantone und zwischen den Kanto
nen und mangelnde Synergien wirken ausserordentlich ko
stensteigemd, und das Problem der überzähligen Betten ist 
heute ebenfalls im Zusammenhang mit der Diskussion um Ar
tikel 3 erwähnt worden. 
Die Kommission möchte die Kantone darauf verpflichten, in
ner- und interkantonale Planungen durchzuführen, dabei 
nicht nur das Spitalwesen, sondern das Gesundheitswesen 
als Ganzes zu betrachten. Somit sollten sie eine interdiszipli
näre Betrachtungsweise pflegen, indem ambulante und statio
näre Behandlung, Behandlung zu Hause, spitalexteme 
Dienste und alles, was überhaupt dazu gehört, einbezogen 
werden, sowohl was die öffentlichen Spitäler und Dienste als 
auch was die privaten Trägerschaften betrifft Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass dieses Anliegen in irgendeiner Weise auf 
Opposition stossen könnte. 
Ich bitte Sie, diesem Artikel in der Fassung der Kommission 
zuzustimmen. 

Bundesrat Cottl: Wer kann gegen das Begehren von kantona• 
len Planungen im Spitalwesen auch nur ein Komma einwen
den? Dieses Begehren ist ja seit Jahrzehnten auf dem Tisch. 
Alle, die wir hier in diesem Rat sitzen, haben in irgendeiner 
Form mit diesem Begehren zu tun gehabt Ich gehörte auch 
elrmal einer Kantonsregierung an und musste sehen, welche 
Möglichkeiten wir hatten, unsere Spitäler zu planen. Hier wird 
sogar eine Interkantonale Planung verlangt, was ich als sehr 
sinnvoll betrachte. 
Was aber fehlt, ist eine Sanktionsmöglichkeit Es heisst nur: 
Die Kantone informieren das Departement über ihre Planun
gen. «Les cantons Informant le departement de leurs planifica
tlons.» Das ist eine sehr schöne, aber leider deklaratorische 
Massnahme, die in keiner Weise in irgendeiner Form zur 
Durchführung gelangen kann, wenn die Kantone das nicht 

Antrag Momiroli wollen. 
Titel · Ich applaudiere. Aber zu den Wirkungen, Frau Simmen, ma- • 
Teuerungsausgleich an das Personal der Krankenkassen ehe ich wieder ein Fragezeichen. Wir werden in einigen Jahren 
Wortlaut auch darüber wieder sprechen. 
Der Teuerungsausgleich an das Personal der Krankenkassen • 
unterliegt den gleichen Einschränkungen wie jener für das 
Personal im stationären Bereich gemäss Artikel 2. 

Art. 8 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Planificatlons cantonales 
Texte 
Las cantons sont charges, dans le cadre de leurs competen
ces, d'~tablir, dans le domaine de la sante publlque, une plani
ficatlon cantonale ainsi qu'une planificatlon intercantonate 
dont le but est d'amellorer la coordinatlon entre les foumis
seurs de prestatlons, d'utiliser las ressources de fagon opti
male et de reduire las couts. Las organismes prives doivent 
ätre pris en consideration de maniere adequate. Las cantons 
informent le.departement de leurs planlfications. 

Proposition Momlroli 
Titre 
Compensation du rencherissement pour le personnel des 
caisses-maladie 

Präsidentin: Herr Momiroli hat seinen Antrag zurückge
zogen 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art.9 (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Schlussbestimmungen 
Abs.1 
Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 
Abs.2 
Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 µer Bundesverfassung als 
dringlich erklärt und tritt am 1. Januar 1993 in Kraft 
Abs.3 
Er untersteht nach Artikel 89bis Absatz 2 der Bundesverfas
sung dem fakultativen Referendum und gilt bis zum Inkrafttre
ten des revidierten Bundesgesetzes über die Krankenversi
cherung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 1994. 
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· Art. 9 (nouveau) 
Proposition .de la commission 
Titre 
Dispositions finales 
Al. 1. 
Le present arrete est de portee generale. 
Al.2 
II est declare urgent, au sens de l'article 89bis, 1 er alinea, de la 
constitution et entre en vigueur le 1 er janvier 1993. 
AJ.3 
Le present am~te est sujet au referendum facultatif selon 
l'article 89bis, 2e alinea, de la constitution. II est limite jusqu'a 
l'entree en vigueur de la loi federale sur l'assurance-maladie 
revisee mais aµ plus tard au 31 decembre 1994. 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Ich möchte lediglich zu Ab
satz 2 eine Bemerkung machen, nämlich zur Dringlichkeit Ur
sprünglich wollte die Kommission mit dieser Dringlichkeit Im 
Zweitrat etwas Luft, wenn auch nicht gerade Musse zur Bera
tung dieser Massnahmen verschaffen. Unterdessen ist der 
Zeitplan bereits derartig gedrängt geworden, dass es sich um 
eine schiere Notwendigkeit handelt 
Die Kommission des Nationalrates wird diese befristeten 
Massnahmen erst am nächsten Donnerstag beraten, und 
wenn sie überhaupt in Krafttreten sollen- und das müssen sie 
unbedingt -, kommt nur eine Dringlichkeit in der Dezember
session in Frage, denn wir werden wahrscheinlich die Differen
zen in dieser Session nicht mehr bereinigen-können 
Es ist für die Krankenkassen so schon schwierig genug, wenn 
das erst im Dezember kommt, wenn sie bis dann nicht wissen, 
wie die ganze Sache ablaufen wird. Es gibt nichts anderes, als 
dass wir diese Bestimmungen dringlich erklären. 
Ich möchte noch erwähnen, dass dieser B~chluss gemäss 
Absatz 3 bis zum Inkrafttreten des revidierten Bundesgeset
zes über die Krankenversicherung, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 1994 Gültigkeit haben soll Damit hat die Kom
mission ganz bewusst einen sehr engen Spielraum geschaf
fen Sie will damit- auch Im Rat- ein Signal geben, dass sie 
fest entschlossen ist, die Totalrevision möglichst beförderHch 
zu behandeln Die Kommission ist in ihren Beratungen weit 
fortgeschritten. Der Ständerat wird als Erstrat in der Dezem
bersession zur ersten Lesung der Totalrevision schreiten kön
nen. Dieses Datum möchte das Signal dafür geben. 

Angenommen-Adopte 

Präsidentin: Herr Coutau beantragt Rückkommen auf Arti
kel 1. Gemäss Artikel 62 unseres Ratsreglementes hat jedes 
Mitglied die Möglichkeit, Rückkommen auf einen bestimmten 
Artikel zu beantragen 

M Coutau: Je vous propose de reve.nir sur le vote qui est inter
venu en fin de seance jeudl demier sur l'article premler, vote 
au cours duquel la majorite etait opposee a la minorite 
Schüfe. 
J'ai quelque raison de penser que !'heure tardive a laquelle le 
vote est intervenu n'a pas permis a la decision d'etre totale
ment representative de l'avis majoritaire de ce consell. En ef
fet, l'heure etait exceptionnellementtardive par rapport au pro
gramme usuel de ce conseil, et c'etait la seconde fois en deux 
jours que ceia se produisait Je regrette d'avoir ete personnel
lement, comme un certain nombre de mes collegues, absent 
au moment de ce vote. Je sals que les absents ont toujours 
tort Je pense-neanmoins que ces nombreuses absences -
une dizaine environ - et une majorite tres courte, puisque le 

• vote s'est fait a 17 voix contre 13, m'autorisent a penser que le 
resuitat est problematique. II ne s'agit pas ici de reprendre le 
debat, qui a deja eu tres largement lieu, mais de faire en sorte 
que ce conseil s'exprime de fa90n representative. 
i:>ermettez-moi d'insister en disant que ce vote revet une reelle 
· importance. En effet, lors du debat, jeudi demier, plusieurs col
legues ont annonce que leur attitude a l'egard de l'ensemble 
de cet arrete dependrait largement du sort qua la majorite re
serverait a cette votation J'ajoute encore, non sans malice, 
que le resultat du vote populaire de dimanche sur les indemni-

tes parlementaires,confirme tout le prix qua le peuple attache a 
notre statut de miliciens. 
C'est pourquoi je vous propose de revenir sur ce vote. 

Schmid Carlo: Der Rückkommensantrag Coutau geht auf 
eine Abstimmungsniederlage bei Artikel 1 zurück, die in der 
«NZZ» vom 25. September wie folgt kommentiert worden ist: 
«In der Abstimmung unterlag die freisinnige Minderheit» - die 
liberale Minderheit, soweit sie noch da war; das ist Schmid, 
nicf:lt «NZZ» (Heiterkeit) - «mit 13 gegen 17 Stimmen. Die Frei
sinnigen tragen allein die Schuld für ihre Niederlage. Sie hät
ten sich durchaus durchzusetzen vermocht, wäre nicht prak
tisch die Hälfte ihrer Abordnung ausserhalb des Saales gewe
sen.» Ich habe vor dem Hintergrund einer solchen Rüge 
durchaus Verständnis, d~s man versucht, nunmehr die 
Scharte auszuwetzen. · 
Einen Rückkommensantrag zu stellen, ist ein parlamentari
sches Recht Wenn es nicht mutwillig benutzt wird, gebietet es 
auch die Courtoisie in diesem Rat, einem Rückkommensan
trag nicht zu opponieren. Bei diesem Antrag aber opponiere 
ich. 
Wenn dieser Rückkorrimensantrag durchkommt, frage ich 
mich, was die Minderheit in diesem Rat überhaupt noch soll. 
Wenn das Schule macht, dann können Sie jeden Donnerstag 
ab zehn Uhr Ihre parlamentarische Tätigkeit abschliessen, Ih
ren lukrativeren Tätigkeiten nachgehen und über das Wochen
ende nachlesen, was die zurückgebliebenen «Ratsarbeiter», 
die ihre parlamentarische Pflicht noch ernst nehmen, verbro
chen haben. Passt es Ihnen, was geschehen ist, passiert 

· nichts; passt es Ihnen nicht, dann können Sie ja mittels Rück-
kommen ohnehin noch zum Rechten schauen. · 
Dann aber frage ich mich noch, ob diejenigen, die bis zum Sit
zungsende aush~n. nicht die Dummen sind 4nd besser 
auch nach Hause gingen, wenn sie nicht Gefahr. laufen wollen, 
ihre Sitzungszeit unnütz zu vertun Es ist vielleicht- im Gegen
satz zu dem, was Herr Coutau gesagt hat - auch ein Finger
zeig des Volkes gewesen, den es gestern gegeben hat„ dass 
wir unsere parlamentarische Tätigkeit und nicht andere Tätig
keiten an die erste Stelle setzen sollen, auch wenn wir Milizpar
lamentarier sind. 
Im Interesse des Ratsbetriebes muss ich Sie ersuchen, dem 
Rückkommensantrag zu widersprechen. · 

Abs'fimmung-Vote 
Für den Antrag Coutau 
Dagegen 

Art. 1 Abs. 1, 2-Art. 1 al. 1, 2 

21 Stimmen 
16Stimmen 

M. Coutau: Ce debat a ete long et complique. Je crois que 
nous avons parfaltement compris de quoi · il s'agissait 
M Schüfe a eu l'occasion, jeudi demier, de motiver largement 
sa proposition de minorite. Le deb~ a ete parfaitement cam
ptet, de sorte qu'il n'est a mon avis pas necessaire, campte 
tenu de la comprehenslon que nous avons de la portee de ce 
vote, de prolonger cette seance. Par consequent, je renonce a 
entrer sur le fand decette proposition. 
Je voudrais simplement ajouter, a la suite de la declaratlon de 
M. Schmid, qu'il est effectivement necessaire de faire preuve 
d'assiduite dans ce conseil, mais il est vrai aussi que ce 
conseil a pris cette session des habitudes qui sont tdut a fait 
nouvelles et exceptionnelles quant a la longueur des seances. 
C'est pourquoi des modiflcations de programme ont dO se 
produire dans les agendas des uns et des autres de fa9on 
abrupte, rendant difficile la presence de certains dans la salle 
en fin de seance. Cela ne se reproduira pas, je I' espere. 

Persönliche Erklärung- Declara'fion personnelle 

Momlroll: Ich gebe nur eine ganz kurze persönliche Erklä
rung ab. Ich habe jetzt für Rückkommen. gestimmt, werde 
mich aber, wie am Donnerstag schon, bei der Abstimmung 
enthalten, und zwar weil ich persönlich direkt finanziell betrof0 

fen bin Ich finde es angebracht, dass ich mich der Stimme ent
halte. Aus dem gleichen Grund werde ich mich auch bei der 
Gesamtabstimmuhg der Stimme enthalten. 
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Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

21 Stimmen 
17Stimmen 

23Stimmen 
10Stimmen 

Präsidentin: Ich möchte noch eine persönliche Bemerl<ung 
anfügen. Herr Coutä.u, wir haben Ihnen allen im Hinblick auf 
diese Session eindeutig angekündigt, dass Sie sehr flexibel 
sein müssten. Wir haben Ihnen angekündigt, dass Sie sehr 
schwere Belastungen zu erwarten hätten, weil wir das Euro
lex-Paket und die EWR-Vorlage verabschieden müssen; Sie 
wussten _also Bescheid. Ich habe Ihnen am Vormittag um 
1 O Uhr mitgeteilt, dass die Sitzung bis um 14 Uhr dauern 
würde; wir haben sie um 13.30 Uhr abgeschlossen. Ich 
möchte .mich bei jenen entschuldigen, die umsonst ausge
harrt haben. Ich möchte ihnen dafür danken. 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

E 28 septembre 1992 
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Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschl.uss 
Assurance-maladie. Mesures 

. contre l'augmentatlon des couts 1993-1994. 
Arrete federal ' 

Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 856 hiervor-VOir page 856 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 7. Oktober 1992 
Decision du Conseil national du 7 octobre 1992 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frau Slmmen, Berichterstatterin; Die Kommission hat sich ge
stern nachmittag mit den Differenzen befasst, die der National
rat zur ständerätlichen Fassung dieses Geschäfts geschaffen 
hat · . 
Bei Artikel 1 hat der Nationalrat die Fassung wiederaufgenom
men, die die Mehrheit der ständerätlichen Kommissiot'l und 
der Ständerat im ersten Umgang, also zuerst, angenommen 
haben; in einem Rüt:kkommen hat der Ständerat diese Fas
sung aberverworfen. Ich möchte die Absätze 1 bis 3, Frau Prä
sidentin, noch einmal kurz vorstellen - wir haben das bereits 
im Plenum getan- und Sie bitten, dann die Diskussion für alle · 
drei Absätze gemeinsam führen zu lassen, weil es sich ja um 
ein Konzept handelt . 
Absatz 1 des Artikels 1 beinhaltet die Begrenzung der Tarife 
und Preise im ambulanten Sektor auf der Höhe vom 30. Juni 
1992, geltend für ein Jahr. 
Absatz 2 enthält die Flexibilisierung, wie sie der Ständerat vor
gesehen hatte, nämlich eine Erhöhungsmögllchkeit für Lei
stungserbringer, dit:1 ihre. TaxpunktWerte letztmals vor 1990 an-
gehoben hatt~n. · 
In Absatz 3 wird geregelt, unter welchen Bedingungen Lei
stungserbringer im Jahre 1994 die Tarife und die Preise allen~· 
falls erhöhen dürfen. 

· Artikel 1 Absatz 4 ist vom Nationalrat neu eingefügt worden. 
Die Philosophie des Artikels 1 besteht darin, dass bestehende 
Tarife uhd Preise begrenzt und allenfalls wieder angehoben 
werden können. Der Artikel bezieht sich also auf etwas, was 
bereits besteht Es kann nun aber vorkommen, dass Kassen 
mit Leistungserbringem während der Dauer dieses Be
schlusses erstmals Verträge abschliessen. Logischerweise 
kann sich dieser Beschluss nicht auf diese neuen Verträge be
ziehen. Spätere Erhöhungen t\ingegen - wenn diese Beträg~ 
einmal bestehen - fallen dann unter Artikel 1 Absatz 1. Hier 
geht es um neue Verträge, auf die dieser Beschluss nicht an
wendbar ist Es ist an und für sich etwas Logisches, aber der 
Nationalrat hat Wert. darauf gelegt, es hier expressis verbis in 
den Beschluss einzufügen. · 
Die Kommission stimmt dem Nationalrat zu. 

Angenommen-Adopta 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Onken, Roth) , 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

37-S 

Art.3 
Proposition de la commission 
Majorite 
Mairitenir 
Mlnorite 
(Or'iken, Roth) 
Adherer a la decision du. Conseil national 

Frau $Immen, Berichterstatterin: Hier empfiehlt Ihnen die 
Mehrheit Ihrer Kommission, an Ihrem Beschluss vom 28. Sep
tember 1992 festzuhalten. Sie ging von folgenden fünf Ueber-
legungen aus: ~ 
1. Der stationäre Sektor ist heute gegenüber dem ambulanten 
bevorzugt Es besteht ein Anreiz, im Zweifelsfall den teureren 
stationären Sektor zu bevorzugen. Eine Aenderung dieses An
reizes bedeutet eine Signal in die richtige Richtung der Ko
stendämpfung; 
2. Es gibt klare Fälle, bei denen nur eine Hospitalisierung des 
Patienten in Frage kommt; dan.eben gibt es einen breiten Be
reich, wo es eine Ermessensfrage ist, ob die Behandlung sta
tionär oder ambulant erfolgen soll Es gibt auch viele Fälle, bei 
denen die Frage, ob der Spitalaufenthalt zwei Tage länger 
oder weniger lang dauern soll, nicht eine medizinische Frage, 
sondern eine Frage des Komforts ist . 
3. Eine Kostenbeteiligung von. 1 O Franken pro Tag ist sozial 
vertretbar; bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 
neunelnhalb Tagen macht sie nicht ganz 100 Franken aus. 
Dort., wo der Selbstbehalt- und zwar für ambulante wie für sta
tionäre Behandlung - dem Versicherten nicht zugemutet wer
den kann, ist das Netz der sozialen Hilfe gespannt 
4. Die gemeinsame Höchstgrenze für ambulante und statio
näre Behandlung und die ·Kostenbeteiligung von maximal 
500 Franken bedeuten für alle Patienten, welche nur ambu
lante Dienste in Anspruch nehmen - und das ist die Mehr
zahl -, gegenüber heute eine Reduktion der Kostenbeteili
gung um ein Drittel, nämlich von 750 auf 500 Franken. 
5. Wenn die Kösten zum Sinken gebracht werden können, sin
ken in der Folge auch die Prämien, was das Ziel aller Sparan
strengungen ist und die Versicherten ebenfalls entlastet 
Fazit der Kommissionsmehrheit: Aufwand und Ertrag stehen 
in einem angemessenen Verhältnis. Sie will daher an diesem 
Artikel festhalten. 

Onk:en, Sprecher der Minderheit: Ich möchte zunächst aner
kennen, dass der Handstreich auf Artikel 1 nicht wiederholt 
worden ist und dass diejenigen, die am 28. September die 
Mehrheit nachträglich erzwangen; darauf verzichtet haben, 
diese Position durchzusetzen-eine Position allerdings, die im 
Ensemble dieses Beschlusses unhaltbar geworden ist Sollte 
also nicht auch diese kleine Minderheit Onken/Roth in einer 
wahrscheinlich ziemlich aussichtslosen Position ebenfalls die 
Waffen strecken und sich In das Unvermeidliche schicken? 
Ich mache mir keine Illusionen. Es sieht danach aus, als ob 
eine komfortable Mehrheit dieses Rates die Patienten stärker 
zur ~e bitten will, jene, die schon bisher die grösste Last im 
schweizerischen Gesundheitswesen zu tragen hatten und die 
nun eine noch grössere Bürde aufgeladen bekommen sollen. 
Diese Mehrheit scheint auch nicht zu zögern, dies in einer 
doch vergleichsweise undifferenzierten und damit ungerech
ten und unsozialen Arttun zu wollen, indem zum Pro-Kopf-Prä
miensystem - mit all den Nachteilen, die uns bekannt sind -
nun auch noch ein Selbstbehalt im stationären Bereich 
kommt. der für die grossen Einkommen lediglich einen sym
bolischen Charakter hat, der die mittleren !=inkommen einiger
massen schont und d~ die kleinen Einkommen in vollem Um
fang trifft 
Wenn das Ursachenbekämpfung sein soll, sieht man diese Ur
sachenbekämpfung offenbar nur bei einer ganz bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppe, nämlich letztlich bei den schwäch
sten Gliedern dieser Gemeinschaft, die sich aus der finanziel
len Bedrängnis nicht mehr herauswinden können. Das ist ein 
Punkt, in dem nicht nachgegeben werden kann. Das ist auch 
für mich persönlich eine Position, die nicht verhandelbar ist 
Deshalb halte ich gemeinsam mit Kollege Roth diesen Antrag 
aufrecht 
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Natürlich ist die Begrenzung des Selbstbehaltes auf 500 Fran
ken - die Frau Simmen erwähnt hat - ein kleiner Trost Wer 
überhaupt nicht ins Spital geht, wird sogar - so wird gesagt -
entlastet Wie sinnvoll das nun wieder ist, wage ich als Frage 
gar njcht erst aufzuwerfen. Denn wenn nun im ambulanten Be-· 
reich die Bremse eher gelockert, sie im stationären Bereich 
hingegen - wo der Missbrauch erwiesenermassen viel gerin
ger ist als im ambulanten - angezogen wird, ist auch das im 
Grunde genommen •nicht das Signal, das gesetzt werden 
sollte. 
Ausserdem ist richtvon der Hand zu weisen, dass die privaten 
Leistungserbringer davon eher profitieren, während die öffent
lichen zusätzlich belastet werden. Das ist auch eine Verschie
bung im Wettbewerb, der auf dem Gesundheitsmarkt 
herrscht, und es ist noch keine echte Kosteneinsparung. 
Es lässt sich einfach nicht bestreiten: Es sind rund 100 Millio
nen zusätzliche Patientenfranken, die in der Kasse klingeln 
und die, wie gesagt, von den Versicherten, den Patienten, ge
tragen werden müssen. Dies in einer Schweiz, die europaweit 
mit grossem Abstand an der Spitze steht, wenn es 1:1m die Be
lastung der privaten Haushalte im Gesundheitswesen geht 
Bei uns beträgt diese Belastung_ 56,5 Prozent, im Durchschnitt 
der EG-Länder nur 36,8 Prozent 56,5 Prozent zu 36,8 Pro
zent, das ist die Realität! Die Arbeitgeber leisten In der Schweiz 
24 Prozent, im EG-Durchschnitt 45,5 Prozent Der Staat trägt 
bei uns 19,5 Prozent bei, In der EG mit seinen ärmeren Län
dern 23, 1 Prozent: Wo bleibt da die Europakompatibilität, die 
in dieser und in der letzten Session eine so grosse Rolle ge
spielt hat? Sie sind offenbar entschlossen, hier noch eins 
draufzusetzen und damit das Gefälle zu Lasten der Prämien 
und der Selbstzahler noch zu verschärfen 1 
Wenn wir diesen Selbstbehalt im Bundesbeschluss nun ab
lehnen, dann heisst das nicht, dass wir es auch beim Gesetz 
über die Krankenversicherung tun werdQn. Dort ist diese 
Massnahme in eine Balance von reformerischen Ansätzen 
vielfältiger Art eingebettet; dort ist sie auch in flankierende 
Massnahmen, In Instrumente des Ausgleichs und der Solidari
tät eingebettet, die hier ganz einfach fehlen. Wir-haben dort ein 
System der Prämienverbllligung, das die unteren Einkommen 
spürbar entlastet; hier wird dieser Selbstbehatt im stationären 
Bereich einfach vorgezogen, und die Betroffenen sind ihm 
schutzlos ausgesetzt. Darin liegen der Eigensinn und die 
Härte dieser ganzen Uebung bei Artikel 3, die noch durch die 
Massnahmen in Artikel 7 verschärft werden. 
Ich erwähne das nochmals, damit man den Zusammenhang 
sieht, denn auch In Artikel 7 mit den beiden vorgesehenen 
Massnahmen Ist es so, dass die Prämienzahler durch Zusatz
versicherungen oder die Patienten aus dem eigenen Porte
monnaie neue Leistungen übernehmen müssen, die bisher 
von den Kassen getragen worden sind 
Irgendwo In diesem System von drei zusätzlichen Belastun-

, gen muss eine Linderung gesucht werden. Ich sehe sie ganz 
klar bei Artikel 3. Der Nationalrat hat das ebenfalls erkannt Er 
hat diesen Artikel 3 in einer Abstimmung unter Namensaufruf 
(mit 106 zu 67 Stimmen bei 7 Enthaltungen) gestrichen. 
Ich bitte .Sie deshalb, hier keine Differenz zu schaffen, sondern 
dem Nationalrat zu folgen und den Artikel 3 ebenfalls ersatzlos 
aus dem Gesetz zu streichen. 

Huber: Die Kommission hat ·der vorliegenden Lösung mit 
9 zu 2 Stimmen zugestimmt Sie hat damit in einer relativ 
schwierigen Lage einen ganz klaren Akzent gesetzt. Sie hat 
gute Gründe, die Frau Simmen Ihnen mit ruhiger Ueberzeu
gung dargelegt hat Es handelt sich, Herr Onken, nicht um Ei
gensinnigkeit UQd Hartnäckigkeit; es handelt sich um eine 
klare Ueberlegung, die 'Ihnen bestens bekannt ist Der Aus
gangspunkt ist nicht die faktisch nicht existierende Mehrbela
stung der Patienten. Sie wissen genau, dass der Betrag, um 
den wir diskutieren, von 750 auf 500 Franken herabgesetzt 
wurde, wie es in unserem Vorschlag steht Sie wissen auch, 
dass der Ansatzpunkt für diese Diskussion das von allen, die 
mir bekannt sind und sich über längere Zeit mit der Materie be
fasst haben, erwünschte Zlel der Umverteilung zwischen am
bulant und stationär ist Das ist der gesundheitspolitische An
satz. Die Berichterstatterin hat zu Recht darauf hingewiesen, 

dass das Kostenkonsequenzen und mittel- und langfristig Ko
stenreduktionen und damit Prämienreduktionen zur Folge 
hat 
Sie argumentieren damit, das wäre nicht europakompatibel. 
Sie wissen so gut wie ich, dass wir beispielsweise im Rahmen 
des EWR auf eine Harmonisierung der Sozialversicherungssy
steme verzichten, dass wir in diesem Bereich eine Schnittstel
lenproblematik bereinigt haben und nichts anderes. Sie wis
sen des weiteren, auch davon war die Rede, dass, sich die 
Schweiz beispielsweise hier bei einem schwierigen Ueber
gangsrecht im Gleichschritt mit Bemühungen des deuschen 
Gesetzgebers befindet Der deutsche Gesetzgeber, der seine 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Sozialversicherung in 
ausserordentllcher Art und Weise, nämlich gesamthaft gese
hen mit bis zu 40 Lohnprozenten belastet, ist nun dabei, das 
Defizit in der Krankenversicherung in der Grössenordnung 
von rund 10 Milliarden Franken im Verhältnis von rund 6 zu 4 
zwischen Leistungserbringem und Patienten zu verändern. 
Ich möchte Sie aus all diesen Ueberlegurigen bitten, der Mehr
heit Ihrer Kommission zu folgen. Es ist der Versuch einer allsei
tigen Beteiligung derjenigen, die in diesem Gesundheitswe
sen in der einen oder anderen Funktion engagiert sind, hier 
gemeinsam in einem vertretbaren Rahmen eine Lösung für die 
Zeit zu suchen, bis die Totalrevision kommt Es wäre schlecht, 
wenn Stücke herausgebrochen würden. 
Ich plädiere nachhaltig dafür, dass wir bei allen Punkten in der 
Differenzbereinigung der ~ung der Kommission bzw. der 
Kommissionsmehrheit folgen. 

Schoch: Ich hatte mich zum Wort gemeldet, bevor Herr HuQer 
sein Votum vorgetragen hat Mittlerweile hat er praktisch das 
·ausgeführt, was ich Ihnen vortragen wollte. Ich beschränke 
mich deshalb darauf, zu bestätigen, dass die Argumentation 
von Herrn Huber richtig ist, und verzichte im übrigen auf Aeus
serungen zu Artikel 3. 

M. Roth: Quoiqu'on puisse en dire lci, cette disposition de
meure quand meme tres problematlque dans cet arrete. Jene 
veux pas repeter des arguments qui sont maintenant connus 
dl,J consell, mais Je me bomerai a un seul point qul me parait 
capital dans le debat 
La participatlon des patlents aux coüts a l'höpital est en quel
que sorte un corps etranger dans le dispositif. Au depart, cet 
arrete n'avait qu'un saut but, celui de reduire las coüts de l'as
surance-maladle fit surtout de soulager las assures devant las 
augmentations des cotlsatlons qui sont annoncees. Au lleu de 
cela, on instaure cette participatlon aux coüts a l'höpital, qul 
represente une charge de quelque 100 milllons de francs pour 
las patients. Je ne suis pas oppose a l'introduction d'un tel 
principe dans le cadre d'une revision totale de l'assurance
mafadie ou tous las poids des coüts seraient a nouveau re
dlstribues ou repartis entre las differents partenaires de la 
sante, mais, en revanche, je ne peux pas me ratlier a cette 
conception des choses a la faveur de cet arrate dont la ratio le
gis n'etait absolument pas destinee a cela au depart 
Je vous demande encore une fois de vous ratlier a 1a decisiori 
tres nette du Conseil national et de soutenir icl la minorite de)a 
commission. 

Bundesrat Cottl: Ich möchte zuerst sehr anerkennen, dass der 
Ständerat nicht mehr an der früheren Lösung von Artikel 1 fest
hält Damit macht er einen sehr wichtigen Schritt Wenn ich 
mich nicht täusche, ist es das erste Mal, dass von den bisher 
eindeutig geschonten Leistungserbringern ein gewisses, 
wenn auch relatives Opfer verlangt wird Dieses Element kann 
nie genug unterstrichen werden. Zum ersten Mal geht die poli
tische Behörde in die Richtung - die Opfersymmetrie als die 
zentrale Philosophie betrachtend -, auch von unseren Lei
stungserbringem etwas zu verlangen. Ich anerkenne das 
sehr. Doch muss ich gleich hinzufügen, dass die Ausnahme, 
die vorgesehen Ist und die, sollten alle Voraussetzungen von 
Artikel 1 Absatz 2 erfüllt sein, fast.40 Prozent der Leistungser
bringer betreffen würde, sehr grosszügig zu sein scheint Ich 
bleibe dennoch bei der Auffassung, dass es ein wichtiger 
Schritt ist, der gemacht wird 
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Die sehr solide Mehrheit in der Kommission könnte einen dazu 
verführen, bei Artikel 3 überh~upt auf das Wort zu verzichten 
und zu sagen: Wir sind in einer Differenzbereinigung und wol
len jetzt einmal im Sinne eines gut schweizerischen Kompro
misses die Differenzbereiniguflg über uns ergehen lassen. 
Das wird bei mir nicht der Fall sein. 
Ich erläutere Ihnen, weshalb Sie mit der «Wiedereinführung» 
von Artikel 3-aber ich anerkenne durchaus die Berechtigung 
verschiedener Meinungen - auf alle Fälle in eine andere Rich
tung gehen, als es die Zielsetzung des Bundesrates bei der 
Festlegung dieses Ueberbrückungsbeschlusses war. Wir ha
ben nämlich gesagt: Wir wollen als Hauptziel eine Ueber
brückung, welche die Patienten nicht zusätzlich belastet Die
ses Zlel, das ich schon letztes Mal hier erwähnte, war nicht 
etwa aus der Luft gegriffen. Wenn wir feststellen, wie die Ent
wicklung der Belastungen bei den verschiedensten Beteilig
ten in dieser Frage in den letzten Jahren gegangen ist, muss 
man sagen, dass die Patienten die Gruppe darstellten, die bei 
weitem am meisten belastet wurden. Alle Zahlen belegen das. 

· Unsere Idee wäre es gewesen - ich sage das ganz offen-, im 
Sinne einer minimalen sozialen Oeffnung für diese zweite 
Runde die Patienten ein bisschen zu schonen. Ich vergesse 
natürlich folgende Tatsachen nicht: 
1. Mit den Sparmassnahmen des Bundes in den siebziger 
Jahren sind die Bundesbeiträge - das haben unsere Vorfah
ren in diesen Räten beschlossen - zum Stillstand gebracht 
worden, und das ging selbstverständlich stark zu Lasten der 
Patienten. 
2. in der Hauptrevision, wo wir auch ein gewisses Mitmachen 
im Spitalbereich vorschlagen, sind eine Reihe von begleiten
den Massnahmen enthalten, die es erlauben, wieder ein 
Gleichgewicht herzustellen. Ich denke insbesondere an die 
wesentliche Erhöhung um schätzungsweise 700 Millionen 
Franken, die wir für die Bundesbeiträge in Richtung Reduktion 
der Prämienbelastung bei den Patienten vorschlagen; dort 
wäre ein Gleichgewicht hergestellt worden, welches sozial 
durchaus vertretbar gewesen wäre und das jetzt nicht vorhan
den ist. 
Ich wage auch zu bezweifeln, ob das, was Sie vorschlagen, ir
gendwelche Folgen bei der Kostenfrage haben wird Wenn Ich 
diese Behauptung aufstelle, so lässt sie sich heute nicht be
weisen. Herr Huber, dessen solide Haltung als Kommissions
präsident Ich sehr geschätzt habe, mag anderer Meinung 
sein. Wir werden das nächstes Jahr aufgrund der Zahlen wie
der berechnen. Ich glaube aber nicht, dass diese 1 O Ftanken 
auch nur einen Spitaltag weniger verursachen werden. Wenn 
Sie eine andere Meinung haben, ist das legitim Deshalb wird • 
das Ganze ausser einer unrechtrnässigen Belastung der Pati
enten auch nichts bringen. Aus diesem Grund würde ich es 
eher vorziehen, wenn Sie die Lösung des Bundesrates, der 
hier die Patienten schonen wollte, vorziehen und dem Natio
nalrat in seiner Option folgen würden. 
Ich mache zum Schluss einen kurzen Vergleich zu dem, was in 
der Bundesrepublik Deutschland heute passiert Es ist mit gu
tem Recht behauptet worden, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland schon jetzt- es ist keine Ueberbrückungsmass
nahme, es ist eine grosse Revision der ganzen Gesetzgebung 
im Gange-von den Patienten eine stärkere Beteiligung auch 
an den Spitalpflegekosten verlangt wird 
3. Für die Leistungserbringer wird in der gleichen Vorlage eine 
totale Globalbudgetierung eingeführt Ich vergesse nicht-hö
ren und staunen Sie ein bisschen -, dass bei der Frage der 
Medikamentenpreise im Jahre 1993 sogar eine Reduktion von 
5 Prozent einsetzt und dann bis 1994 ein Preisstopp. Dort ist 
natürlich ein Gleichgewicht vorhanden, welches siqh sehen 
lässt 
Zum Schluss möchte ich sagen, dass Sie der Zielsetzung des 
Bundesrates ausweichen, die eine andere war. 

Schoch: Ich möchte eine ganz kurze Erklärung abgeben, um 
Missverständnissen vorzubeugen. Herr Bundesrat Cotti hat 
nochmals - und vorhin schon Herr Onken und Herr Hubt:>r -
darauf hingewiesen, dass die Kommission bei Artikel 1 Zu
stimmung zum ,Nationalrat beantrage. Das ist richtig. Damit 
keine Missverständnisse entstehen, möchte ich aber zu Proto-

koll geben, dass die Kommission diesen Entscheid nicht etwa 
einstimmig gefällt hat, sondern im Stimmenverhältnis von 7 zu 
5 Stimmen und dass die Minderheit aus einer gesamtpoliti
schen Sicht beschlossen hat, auf einen Minderheitsantrag zu 
verzichten, um die ganze Vorlage nicht zu gefährden und um 
nicht die ganze Geschichte generell in Frage zu stellen. 
Es lag mir daran, das noch zu Protokoll zu geben. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.5Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.Sal.2 . 
Proposition de la cominisslon 
Adherer a Ja declsion du Conseil national 

34Stimmen 
9Stimmen 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Hier handelt es sich darum, 
dass der Nationalrat die Kompetenzerteilung an eine Kranken
kasse, die Mitgliederbeiträge anzuheben, eine Stufe höher an
setzt: vom Bundesamt zum Departement 

Angenommen-Adopte 

Art.6Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.6al.2 ' 
Proposition de la commission 
Adherer a la d~ision du Conseil national 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Bei Artikel 6 Absatz 2 geht es 
darum, dass verschiedene Kantone im Sinne haben, in näch
ster Zeit Einheitsprämien für ihre Mitglieder einzuführen Eine 
Einheitsprämie bedeutet tiefere Prämien für die älteren und 
höhere Prämien für die jüngeren Versicherten. 
Nach der Fassung, die wir das letzte Mal gutgehel~en haben, 
wird der Mitgliederbeitrag auf der Stufe der untersten Versi
chertenkategorie festgelegt; das hat kein1;1n Sinn mehr, wenn 

, es einen Einheitsbeitrag gibt Es muss also für das Ueber-
gangsjahr für jene Kantone, die die Einheitsprämie einführ:en, 
eine Spezialregelung geschaffen werden. In den folgenden 
Jahren verhält es sich dann wie bei allen anderen Kantonen 
auch, in dem einfach die unterste Erwachsenenaltersgruppe 
die durchschnittliche ist 

Angehommen-Adopte 

Art. 7 Abs. 2 Bst. f, Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Schoch, Beerll, Schiesser, Schüle, Seiler Bernhard) 
Festhalten 

Art. 7 al. 2 let. f, al. 3 
Proposition d~ la commission. 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 

1 

(Schoch, Beerll, Schiesser, Schüle, Seiler Bernhard) 
Maintenir 

Frau Slmmen, Berichterstatterin: Hier handelt es sich noch 
einmal um einen Kardinalpunkt dieser Vorlage, nämlicb um 
die Frage, ob die Kassen Arzneimittel auch über die Spezialitä
tenliste, also über die verbindliche Liste, hinaus übArnehmen 
dürfen oder nicht 
Der Nationalrat hat Absatz 3, die Verpflichtung der Kasse auf 
Einhaltung der Arzneimittelliste, gestrichen. Er tat dies haupt-
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. sächlich, damit auch die komplementären und besonders die 
homöopathischen Medikamente, die heute nicht auf der Liste 
stehen, nicht a priori von einer Uebernahme ausgeschlossen 
sind. 
Anstelle des gestrichenen Absatzes 3 fügte der Nationalrat 
eine Litera f zu Absatz 2 hinzu, wo die Medikamente neu 
aufgeführt sind, und stellt es somit den Krankenkassen an
heim, ob uncl in welche·m Ausmass sie über die Spezialitä
tenliste hinaus Arzneimittel übernehmen wollen und welche 
das· allenfalls wären. Das entspricht bereits heutiger Praxis, 
wo viefe Krankenkassen von ihrer früheren largen Praxis 
Abstand nehmen und nicht mehr unbesehen alle Arznei
mittel bezahlen. 
In diesem Sinne ist es eine Rückgabe der Verantwortung an 
die Krankenkassen, wenn Sie so wollen, und es ist auch ein 
Entgegenkommen an die Patienten, indem von den Kranken
kassen gewisse, vor allem alternative Medikamente wieder 
übernommen werden können. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen, auf den Nationalrat einzu
schwenken, allerdings nur mit der knappsten aller Mehrhei
ten; wir vermeiden so aber eine Differenz. 
Wenn ich Herrn Bundesrat Cotti hier noch kurz zitieren darf: Im 
Vergleich mit den Artikeln 1 und 3 gehört eben auch Artikel 7 in 
dieses Gesamtpaket- in den, wie ich glaube, gelungenen Ver
such, die Lasten so gerecht wie nur irgendwie möglich zu ver
teilen, indem dieser Artikel 7 Absatz 2, wie er jetzt vorliegt, ei
ner Entlastung der Patienten gleichkommt 
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, zur Vermeidung 
einer Differenz auf den Nationalrat einzuschwenken 

Frau Beerll, Sprecherin der Minderheit: Wenn man gestern 
und heute in der Presse lesen konnte, der Ständerat habe sich 
ärztefreundllch und der Nationalrat patientenfreundlich ent
schieden, dann glaube ich, dass diese Einschätzung nicht der 
Tatsache entspricht Es geht ja nicht darum, Geschenke zu 
machen, zu strafen oder zu loben, es geht nicht darum, patien
tenfreundlich oder ärztefreundlich zu sein, sondern es geht 
darum, in der Zeit, bis wir das revidierte Krankenversiche
rungsgesetz in Kraft setzen können, die starke Kostensteige
rung in den Griff zu bekommen. 
Ich habe es schon einmal gesagt: Kosten sind Menge mal 
Preis. Wenn wir jetzt einzig und allein die Pi'eise, die Tarife be
schränken, tun wir genau dasselbe, wie ·wenn wir bei einem 
Dampfkessel die rote Warnlampe herausschrauben würden 
Der Knall der Explosion des Kessels wird uns wecken 
Wir dürfen nicht einzig und allein Massnahmen im Preis- und 
Tarifbereich treffen, wir müssen auch auf die Menge Einfluss 
nehmen Genau dies möchten wir mit diesem Minderheitsan
trag tun Er richtet sich nicht, wie fälschlicherweise .f n den An
trag hineininterpretiert wird, gegen die alternative Medizin. Es 
stehen Heilmitt19I der alternativen Medizin auf der Spezialitä
tenliste; das Ziel wäre, vermehrt bewährte Mittel der alternati
ven Medizin auf diese Liste zu nehmen, aber nicht einfach aus
serhalb dieser Liste alles zu bezahlen. 
Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Was unserer Meinung 
nach nicht unbedingt bezahlt werden sollte, sind Mittel, die 
eher in den Bereich der Drogerieartikel gehen, wie Shampoos, 
Seifen, Körpermilch usw.; das alles sind Dinge, die bisher zum 
Teil übernommen wurden. Die Vertreter der Krankenkassen 
haben uns anlässlich der Hearings gesagt, dass sie slch heute 
schon freiwillig bemühen, sich auf die Spezialitätenliste zu be
schränken, dass sie aber froh wären, wenn sie von selten des 
Parlaments eine Rückenstärkung bekämen, damit nicht im
mer wieder die eine oder andere Kasse aus Gründen der Kon
kurrenz ausscheren kann. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit zu unterstatzen. 

Huber: Ich habe als Kommissionspräsident den Minderheits
antrag erst heute morgen in seiner gesamten Fülle zu sehen 
bekommen; er ist offenbar in der allgemeinen Aufbruchs
stimmung untergegangen 
Ich stelle fest, dass dieser Minderheitsantrag nicht im Rahn:,en 
des Konzeptes liegt, das die Mehrheit, die sich bei den Arti
keln 1 und 3 durchgesetzt hat, vorsieht, sondern dass eine Zu
stimmung zur Minderheit die Vorlage als Ganzes aus dem Lot 

bringen würde. Darum bitte ich Sie entschieden, hier der 
Mehrheit zuzustimmen. 
Frau Beerli hat die Argumente der Minderheit dargelegt Es 
gibt in der Tat absolut vertretbare Argumente, die für diese Lö
sung angeführt werden können. Sie sind jedoch in der Ge
samtbetrachtung dieses Beschlusses nicht zu berücksichti
gen, sondern sie sind zurückzustufen. 
Wenn man sich eine Uebergangslösung vornimmt, muss 
diese Uebergangslösung in sich eine Ausgev.:ogenheit, eine 
gleichmässige Belastung beinhalten. Wenn Sie hier nun der 
Minderheit zustimmen würden, würden Sie meines Erachtens, 
um es nochmals zu sagen, die Gewichte wieder verschieben. 
Das Legiferieren im Bereich der Krankenversicherung ist in der 
Tat ein ganz subtiles Austarierein und nicht irgendein Hin- und 
Herschieben von schweren Karren. Wie Frau Beerli zu Recht 
gesagt hat, haben die Krankenkassen mit der Begründung, 
auch hier ein Signal zu geben, beschlossen, die Lösung ge
mäss Absatz 3 selber durchzuführen. 
Es entspricht meinem Verständnis des Subsidiaritätsprinzips, 
dass sich der Gesetzgeber enthalten soll, wenn ein gleichlau
tender Verbandsbeschluss vorliegt Das darf man mit guten 
Gründen sagen und den Rückgriff auf dieses Argument in die 
Debatte einfügen. Schliesslich hat Frau Beerli einige nette Bei
spiele aus dem Bereich des Sortimentes aufgeführt Frau 
Beerli, wir sind uns einig: Dieses Sortiment kommt nur dann 
und insoweit zum Tragen, als der behandelnde Arzt diese Me
dikamente anordnet Es ist ja nicht ein Selbstbedienungsla
den, wo man hingeht und die Seife nimmt, sondern der Arzt ist 
zum Schluss gekommen, dass die medizinische Indikation für 
diese Seife spricht und dass sie für die Behandlung notwendig 
ist; dann verschreibt er sie. Im übrigen habe ich gelernt, mich 
in diesen Fragen einer grossen Zurückhaltung zu befleissi
gen, was auf diese Liste soll und was nicht Auch das sind Un
wägbarkeiten 
Per saldo bitte ich Sie, der Mehrheit-auch wenn es die knapp
ste all!i)r möglichen ist: es ist eine - zu folgen und nicht in den 
letzten Stunden dieser Session neue Konfusion zu schaffen. 

Plattner: Ich will die Sitzung nicht unnötig verlängern Ich 
habe schon bei der letzten Lesung den Antrag gestellt, Ab
satz 3 in Artikel 7 zu streichen. Ich will Ihnen die Gründe nicht 
noch einmal darlegen, die meiner Meinung nach dafür spre
chen. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass nach Ansicht 
der Aerzte und der Krankenkassen die Verwendung von alter
nativen, ergänzenden, unter anderem homöopathischen Heil
mitteln nicht notwendigerweise zu einer Kostensteigerung 
führt, sondern - nach Texten, die ich Ihnen vorgelesen habe
sogar zu beträchtlichen Einsparungsmöglichkeiten, weil eben 
diese nicht von der gängigen Pharmaindustrie hergestellten 
Heilmittel billiger und die Methoden der Behandlung sanfter 
sind, somit vom Patienten auch besser vertragen werden und 
weniger flankierende Eingriffe erfordern. 
Da ich sie für falsch halte, wehre ich mich gegen die Behaup
tung, dass das Erweitern der Liste auf alle Möglichkeiten, die 
der Arzt in seiner Therapie hat, eine Mengenausweitung mit 
siph bringe. Irgendein MitteJ•wird der Arzt ja sowieso geben, 
wenn er eine Krankheit diagnostiziert; wenn er sich auf die Me
dikamente auf der Liste beschränken muss, wird er eines von 
der Liste nehmen; wenn er auch andere nehmen kann, wird er. 
ein anderes nehmen. Es geht nicht um eine Erweiterung, son
dern nur um eine Alternative. 
Der wesentliche sachliche Punkt ist der, dass die Liste heute 
aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte einseitig zusammen
gesetzt ist Wenn Sie die Grundversicherung auf diese Liste 
beschränken, schliessen Sie einseitig ·und schwergewichtig 
eine ganze Klasse von Medikamenten aus, und -zwar sind das 
Medikamente, die wirklich auch von den Aerzten verschrieben 
werden. 
Vor mir liegt eine Medienorientierung der Baselbieter Aerzte 
aus dem Jahre 1990. Darin steht, dass nicht nur26 Prozent der 
praktizierenden Aerzte solche Therapien als Ergänzung zur 
Schulmedizin anwenden, sondern dass zusätzlich euch je'le, 
die das selber nicht können, viele ihrer Patienten an alternativ 
ausgebildete_ Kollegen überweisen: Es gibt bis zu 60 Prozent 
von Ueberweisungen für bestimmte alternative Heilmethoden. 
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Sie sehen also, nicht nur die Patienten selber - über 80 Pro
zent der Schweizer Bevölkerung - wünschen, dass die alter
nativen Methoden in die Versicherung eingeschlossen seien, 
auch die Aerzte brauchen diese Medikamente. Von der Sache 
her wäre es sicher nicht richtig, diesen Absatz 3 stehenzu-
lassen. _ 
Dann - Herr Huber hat das Ihnen auch deutlich gesagt- halte 
ich es wirklich für eine Frage des Gleichgewichtes dieser Vor
lage. Sie haben bei Artikel 3 den Versicherten Kosten von 
100 Millionen Franken auferlegt; es ist eiQe reine Kostenverla
gerung, das hat Bundesrat Cotti ausgeführt Er glaubt nicht, 
und ich glaube es auch nicht, dass dadurch gespart wird; es 
ist eine Kostenverlagerung. 
Ich bitte Sie, Entgegenkommen zu zeigen, die Vorlage im Lot 
zu halten und bei diesem Artikel den Patienten nicht noch 
mehr vor den Kopf zu stossen, sondern eben die Vorlage im 
Lot zu halten. 
Folgen Sie der Mehrheit, und streichen Sie Artikel 7 Absatz 31 

Schoch: Frau Beerli hat alles gesagt, was zur Begründung 
des Minderheitsantrages vorgebracht werden musste. Aber 
Herr Huber, Herr Plattner - vor allem die Ausführungen von 
Herrn Huber - veranlassen mich jetzt doch, hier nochmals et
was klarzustellen. Herr Huber hat das Schwergewicht seines 
Votums darauf gelegt, dass die Zustimmung zur Minderheit · 
bei Artikel 7 Absatz 3 das ganze Paket «aus dem Lot bringen 
würde». Seine Stichworte waren Ausgewogenheit - zur Aus
gewogenheit würde dieser Absatz 3 nicht passen - und man 
würde Gewichte verschieben, wenn man Artikel 3 stehenlas
sen würde. 
Ich möchte mit allem Nachdruck festhalten, dass die Kommis
sion bei ihrer ersten ~ratungsrunde Absatz 3 in Artikel 7 uni
sono und oppositionslos beschlossen hatte und dass damals 
die Kommission einhellig der Auffassung war, gerade Ab
satz 3 in Artikel 7 gehöre zur Ausgewogenheit der Vorlage. Es 
wird jetzt mit 180 Grad umgedrehten Argumenten gefochten, 
wenn geltend gemacht wird, das gehöre nicht dazu und störe 
die Ausgewogenheit Das widerspricht dem, was die Kommis
sion in der ersten Runde verhandelt und beschlossen hat 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. 

Bundesrat Cottl: Ich kann mich sehr kurz fassen: Wir haben 
schon letztes Mal signalisiert, d~ die Anwendung von Arti
kel 7 Absatz 3 rm schlimmsten Falle mit einer zusätzlichen Be
lastung der Patienten von 150 Millionen Franken verbunden 
wäre. Deshall:> Ist es ohne Zweifel richtig zu behaupten, dass 
Sie hier-nachdem Sie Artikel 3 jetzt beibehalten wollen-eine 
zusätzliche Massnahme treffen würden, die das Gleichge
wicht der Vorlage noch mehr gefährden würde. 
Deshalb wäre es wirklich- im Sinne dessen, was zur Wahrung 
des Gleichgewichtes gesagt wurde - ratsam, wenn Sie der 
Mehrheit zustimmen könnten. 

Abstimmung-Vota· 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. Ba (neu) 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Uhlmann 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. Ba (nouveau) . 
Proposition de la commission 
Biffer 

Proposition Uhlmann 
Adherer a la declsion du Conseil national 

22Stlmmen 
17 Stimmen 

Frau Slmmen. Berl~hterstatterin: Der Nationalrat hat neu ei
nen Artikel Ba, Kontrolle, eingeführt Und 'ZY/ar geht es um die 
Kontrolle der ökonomischen Arbeitsweise der Leistungser-
bringer. · 

Das Anliegen der Kontrolle ist bekannt; und es ist auch unbe
stritten. So sieht die Totalrevisionsvorlage eine entsprechende 
Bestimmung vor. Allerdings heisst sie dort richtigerweise Qua
litätskontrolle. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die 
Kontrolle breiter als nur unter dem Gesichtswinkel der Oeko
noi:nie betrachtet werden muss und alle Beteiligten zu erfas
sen hat Die Revision fordert vor allem eine vermehrte Selbst
kontrolle der betroffenen Parteien. 
Die Qualitätskontrolle ist eine weitreichende Aufgabe und 
daher für eine Einführung im Schnellverfahren via befristete 
Massnahmen denkbar ungeeignet Mehr als völlig punk
tuelle-um nicht zu sagen: willkürliche-Abklärungen wären in 
de!"I kommenden 'ZY/ei Jahren gar nicht möglich. 
Der Vorschlag ist auch insofern unausgegoren, als er'ZYlei Par
teien im Gesundheitswesen, nämlich die Krankenkassen und 
die Patientenorganisationen, zu Schiedsrichtern über eine 
dritte, die Leistungserbringer, macht Das ist keine taugliche 
Art, diese schwierige Aufgabe anzugehen. 
Die Kommissjon empfiehlt Ihnen deshalb, von diesemVorha
ben Abstand zu nehmen uns dem Nationalrat nicht zu folgen. 

Uhlmann: Ich gebe offen zu, dass ich kein Spezialist der Kran
kenversicherung bin. Ich bin nicht unglücklich darüber. Aber 
es gibt grundsätzliche Ueberlegungen, die durchaus auch im 
Gesundheitswesen Anwendung finden können und Anwen
dung finden sollen. 
Wer heute nämlich als Unternehmer Verantwortung trägt, 
muss sich unter erschwerten Wettbewerbsbedingungen be
währen. In vielen Branchen drohen die Märkte abzubröckeln, 
und die Margen werden zunehmend enger. Die betriebliche 
Leistungsfähigkeit muss in der Bewährungsprobe bestehen. 
Landauf, landab wird die ökonomische Arbeitsweise zum A 
und O des Ueberler>ens; aber nicht immer- ich betone: nicht 
immer,-, so offenbar nicht Im Gesundheitswesen. 
Wer gestern «1 O vor 1 O» gesehen hat und heute die Presse 
liest, muss annehmen, dass die Aerzteschaft die auferlegten 
Sparmassnahmen mit Leistungsausweitungen kompensieren 
könnte. Ich betone ausdrücklich «könnte». Die Voraussetzun
gen dafür sind tatsächlich recht einfach. Auf diesem speziellen 
Markt entscheidet ja der Produzent über den Bedarf. Er stellt 
die Diagnose, beurteilt die Therapie und kontrolliert in eigener 
Regie das Ergebnis. Er ist gleichzeitig Produzent und Lieferant 
auf der Basis seiner eigenen Entscheidungen. 
Sicher - das möchte Ich ebenfalls deutlich sagen -, viele 
Aerzte leisten hervorragende und verantwortungsbewusste 
Arbeit Aber wenn uns die Statistik zeigt, dass sich mit einer~ 
glonalen Verdoppelung der Aerztezahl die Leistungen verviel
fachen, muss die medizinische Versorgung auf den Prüfstand! 
Wenn die Aufenthaltsdauer in gewissen Spitälern trotz Selbst
behalt nicht sinkt, müssen diese unter die Lupe genommen 

· werden können. Und wenn ein~lne Leistungse1rbrlnger ge
neigt sind, medizinische Ueberversorgung zu betreiben, sind 
diese speziell und gezielt zu erfassen. 
Der Artikel Ba, wie ihn der Nationalrat - übrigens mit einem 
Stimmenverhältnis von 65 zu 25 _Stimmen - eingefügt hat, ist 
eine konsequente Ergänzung zu den im Rahmen dieser Vor- · 
lage !;)efassten Beschlüssen. Noch wichtiger erscheint mir. 
aber, dass Artikel 8a endlich Leitlinien für das wirtschaftliche 
Verhalten ermöglicht, wie es auch in anderen Wirtschaftsberei
chen selbstverständlich ist 
Diese sogenannte Qualitätskontrolle wäre - das wurde auch 
von Frau Simmen gesagt - punktuell durchzuführen. Das ist 
ganz klar. Allein schon die Möglichkeit wird die Anbieter min
destens vor Ueberangeboten warnen. 
Es kann doch nicht sein, dass wir jährlich Steuergelder im 
Betrage von 1,3 Milliarden Franken in eine Krankenversiche
rung stecken und kaum Anhaltspunkte haben, ob wirksam 
und wirtschaftlich «produziert» wird Wir sollten diese Ar- . 
beitsweisen deshalb noch vor der allgemeinen Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes etwas überprüfen lassen 
können. Die Ergebnisse werden nützliche Bausteine für die 
Revision liefern. 
Ich beantrage Ihnen daher, dern Nationalrat zuzustimmen. 
Damit würden Sie nicht nur eine sinnvolle Ergänzung an
bringen, sondern auch eine Differenz bereinigen. 
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Schoch: Ich muss mich entschuldigen, dass ich das Wort be
reits wieder ergreife. Ich will Ihre Aufmerksamkeit nicht lange 
in Anspruch nehmen, aber es liegt mir daran, das zu unterstrei
chen, was Frau Simmen bereits vor dem Votum von Herm Uhl
mann vorgetragen hat Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, 
zu welchem anderen Ergebnis die Annahme dieses Arti
kels Ba führen könnte als zu einem riesigen administrativen 
Apparat, der nichts, aber auch gar nichts bringen würde. 
Ich bitte Sie einfach, den Text zunächst einmal zu lesen: «Das 
Departement lässtverwaltungsunabhängig ~klärungen über 
die ökonomische Arl:leitsweise der Leistungserbringer durch
führen.» Schon dieser erste Satz zeigt, dass wir derartige Be
schlüsse nicht fassen dürfen. Leistungserbringer sind Aerzte, 
Spitäler, Apotheker, Hebammen, Chiropraktoren und, und, 
und - Sie können das im Entwurf zum Gesetz nachlesen, den 
Sie ja zu Hausa haben; eine ganze lange Litanei. Es ist un
denkbar, die Arbeitsweise all dieser Leistungserbringer ver
waltungsunabhängig zu kontrollieren. Natürlich wäre das für 
ein Beratungsbüro oder für eine Treuhandfirma mit berateri
schen Funktionen ein wunderbarer Auftrag. Aber es darf doch 
nicht passieren, dass wir Geld zum Fenster hinauswerfen, 
ohne dass schlussendlich etwas dabei herausschaut! Und 
dass daraus nichts resultieren wird, das liegt auf der Hand 
Davon abgesehen gibt es eine Nationalfondsstudle über die
ses Problem. Sie ist im Rahmen eines Forschungsprogramms 
des Nationalfonds mit Millionen finanziert worden und hat zu 
sehr Interessanten, aber nicht zu Resultaten geführt, die kon
kret eine Verbilligung des Gesundheitswesens zur Folge ha
ben könnten. Das ist von der Natur der Sache her ausge
schlossen. Und damit werden - auch _das hat Frau Simmen 
gesagt; Frau Simmen hat effektiv schon alles gesagt, aber es 
muss einfach nochmals erwähnt werden -zwei Partner im Ge
sundheitswesen, nämlich die Krankenkassen und die Patien
tenorganisationen, zum Schiedsrichter über die Leistungs
weise eines dritten Partners, nämlich der Leistungserbringer, 
befördert Das kann ja von vornherein nicht funktionieren und 
nicht spielen. 
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Leistungen einverstanden, 
aber nicht so; so ganz sicher nichtl 
Ich bitte Sie deshalb dringend, den Antrag.von Herrn Uhlmann 
abzulehnen. 

Präsidentin: Wir haben gar nichts gegen Voten, Herr Schech; 
wir sind ja schliessflch ein Parlament Hie und da habe ich al

· 1erdlngs Angst, dass jemand an Logorrhöe erkranken könnte. 

Bundesrat Cottl: Obwohl Sie nichts gegen Voten haben, gebe 
ich kein Votum ab. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Uhlmann 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

28Stimmen 
6Stimmen 

E 8 octobre 1992 
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Bundesbeschluss 
über befristete Massnahmen gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung 

vom 9. Oktober 1992 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 34bis der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. August 1992 1>, 
beschliesst: 

Art. 1 Tarife und Preise im ambulanten Bereich 
1 Die Tarife und Preise für Leistungen der Krankenversicherung im ambulanten 
Bereich werden für das Jahr 1993 auf der am 30. Juni 1992 geltenden Höhe be- • 
grenzt. Für die Spezialitätenliste der zur Rezeptur für die Krankenkassen emp• 
fohlenen pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel gilt 
der 15. September 1992 als Stichdatum. 

· 2 Wurde der Taxpunktwert in den Jahren 1990-1992 nicht angepasst und ist 
nachgewiesen, dass die Behandlungskosten je versicherte Person und Jahr bei 
den betreffenden Leistungserbringern gleichzeitig Üm nicht mehr als den Lan
desindex der Konsumentenpreise plus ein Drittel angestiegen sind, so ges.tattet 
der Bundesrat für 1993 in Abweichung von Absatz I bei diesen Leistungserbrin
gern eine Erhöhung des Taxpunktwertes. Der Taxpunktwert darf jedoch nur so 
weit erhöht werden, dass der Anstieg der Behandlungskosten je versicherte Per
son voraussichtlich höchstens einen Drittel über dem Anstieg des Landesin
dexes der Konsumentenpreise im Jahre 1993 liegt. 
3 Liegt der Anstieg der durchschnittlichen Behandlungskosten je versicherte 
Person im Jahr 1992 nicht mehr als einen Drittel über dem Anstieg des Landes
indexes der Konsumentenpreise, so gestattet der Bundesrat für 1994 eine Erhö
hung der Tarife und Preise. Diese dürfen jedoch nur so weit erhöht werden, 
dass der Anstieg der durchschnittlichen Behandlungskosten je versicherte Per
son voraussichtlich höchstens einen Drittel über dem Anstieg des Landesin
dexes der Konsumentenpreise im Jahr 1994 liegt. 
4 Vereinbaren Krankenkassen und Leistungserbringer während der Geltungs
dauer dieses Beschlusses auf überkantonaler Ebene erstmals einen Tarifvertrag, 
so ist dieser Beschluss nicht anwendbar. Spätere Tariferhöhungen richten sich 
nach Absatz 1. 

SR 832.111 · 
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Art. 2 Tarife und Preise im stationären Bereich 

AS 1992 

Die Tarife und Preise für Leistungen der Krankenversicherung im stationären 
Bereich· dürfen nur so weit erhöht werden. dass der Anstieg nicht über der all
gemeinen Preis- und Lohnentwicklung liegt. Der Personalauf\vand wird nach 
dem vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit ermittelten Lohnindex, 
der Sachaufwand nach dem Landesindex der Konsumentenpreise indexiert. Die 
Leistungserbringer weisen die Aufteilung in Personal- und Sachkosten anhand 
buchhalterischer Angaben nach. 

Art. 3 Kostenbeteiligung im Spital 
1 In Abweichung von Artikel 14h15, Absatz 2, Buchstabe a des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung (KUVG) 1> wird die Franchise auch beim Aufent
halt in einer Heilanstalt erhoben. An die Stelle des Selbstbehaltes tritt eip. Bei
trag an die Behandlungskosten von 10 Franken pro Aufenthaltstag. 
2 Für die Kostenbeteiligung bei ambulanter und bei stationärer Behandlung gilt 

· insgesamt ein Höchstbetrag von 500 Franken pro Jahr. 
3 Keine Kostenbeteiligung zu entrichten haben bei stationärer Behandlung: 

a. Kinder, 
b. Personen, die sich länger als 180 Tage in einer Heilanstalt aufhalten; 
c. Frauen für Leistungen bei der Mutterschaft. 

Art. 4 Prämiengleichheit für Männer und Frauen 
1 • 

Die Krankenkassen dürfen die Mitgliederbeiträge nicht nach dem Geschlecht 
der Versicherten absmfen. 

Art. 5 Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
1 Die Krankenkassen dürfen die Mitgliederbeiträge in der Einzelversicherung 
der Krankenpflege-Grundversicherung nur bis zu einem nach Artikel 6 festge
legten Höchstbetrag erhöhen. Die Krankenpflege-Grundversicherung umfasst 
die gesetzlichen Leistungen sowie die Leistungen, die nach den Bestimmungen 
der Kasse zusammen mit den gesetzlichen Leistungen versichert werden müs
sen. 
2 Das Eidgenössische Departement des Innern (Departement) gestattet- einer 
Krankenkasse, die Mitgliederbeiträge über den Höchstbetrag anzuheben, wenn 
diese nachweist, dass: · 

a. ihre Reserve (Sicherheitsfonds und Schwankungszuschlag) sonst unter das 
gesetzliche Minimum sinken würde und 

b. die Beiträge in Versicherungszweigen, die von diesem Beschluss nicht er
fasst werden, genügend hoch sind, um in jenen Versicherungszweigen die 
Kosten zu decken 'und die nötigen Reserven zu bilden. 

1> SR 832.10 
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Art. 6 Höchstbetrag 

AS 1992 

' Das Departement legt fflr jeden Kanton einen Höchstbetrag fflr den Mitglie
derbeitrag fest. Es errechnet den Höchstbetrag aus: 

a. dem durchschnittlichen Mitgliederbeitrag des Vorjahrs fflr die Grundversi-
cherung in der untersten Erwachsenenaltersgruppe; · 

b. einem Zuschlag im Ausmass des Anstieges des Landesindexes der l(onsu-
mentenpreise des Vorjahres, erhöht um vier FilnfteL 

2 Das Departemertt ermittelt den durchschnittlichen Mitgliederbeitrag aus dem 
gewogenen Mittel der Mitgliederbeiträge von Krankenkassen, die zusammen in 
der Regel mindestens zwei Drittel der Versicherten pro Kanton umfassen. Stu
fen die Krankenkassen die Mitgliederbeiträge innerhalb eines Kantons nach 
örtlichen Kostenunterschieden ab, so wird der höchste Mitgliederbeitrag be
rOcksichtigt. Verpflichtet ein Kanton während der Geltungsdauer dieses Be
schlusses die Krankenkassen zur Einführung eines einheitlichen Mitgliederbei
trages mr Erwachsene, so ist der Höchstbetrag entsprechend höher anzusetzen. 
3 Der Höchstbetrag -gilt für die Mitgliederbeiträge der untersten Erwachsenen
altersgruppe. Die Krankenkassen dilrfen die Mitgliederbeiträge der anderen 
Versicherten nur bis zu dem Betrag erhöhen, der sich aus dem Höchstbetrag bei 
BerOcksichtigung der gesetzlich zulässigen Abstufungen fllr Kinder sowie nach 
detti Eintrittsalter ergibt. 
4 Krankenkassen, welche die Mitgliederbeiträge nach örtlichen Kostenunter
schieden innerhalb eines Kantons abstufen, dilrfen die Einteilung der Orte in 
die Tarifstufen nicht ändern. Beiitehen zwei Risikostufen, so milssen die Mit
gliederbeiträge in der unteren Stufe mindestens fllnf Prozent unter jenen der 
höheren Stufe.angesetzt werden. Bestehen drei Risikostufen, so milssen die Mit• 
gliederbeiträge in der untersten Stufe mindestens zehn und in der mittleren 
Stufe mindestens fflnf Prozent unter jenen der höchsten Stufe angesetzt werden. 

· Bestehen in detti fllr das Jahr 1992 gilltigen Prämientarif geringere. Abstufun
gen, so d(lrfen diese beibehalten werden. 
5 Obersteigen bei einer Krankenkasse die Mitgliederbeiträge des Vorjahres die 
Höchstbeträge nach den Absitzen 1-4, so dilrfen keine Erhöhungen vorgenom
men werden. 

Art. 7 Versicherungsleistungen 
1 Die Krankenkassen dilrfen in der Krankenpflege-Grundversicherung nur die 
Pflichtleistungen nach den Artikeln 12-14 des Bundesgesetzes ilber die Kran-
kenversicherung•> ilbemehmen. · ' 
2 Sie dilrfen· ihre Leistungen in der Krankenpflege-Grundversicherung in deh 
folgenden Bereichen erweitern:. 

1> SR 832.UJ 
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a. für Unfälle; 

AS 1992 

b. für Pflege und Aufenthalt in einer Heilanstalt; 
c. für die von einem Arzt angeordnete Behandlung und Pflege zu Hause oder 

in einem Pflegeheim; 
d. für die in kantonalen Obligatorien vorgesehenen Leistungen; 
e. für Leistungen im Ausland; 
f. für Arzneimittel. 

Art. 8 Kantonale Planungen 

Die Kantone sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit verpflichtet, innerkantonale 
und interkantonale Planungen im Gesundheitswesen durchzuführen mit dem 
Ziel, die Koordination zwischen den Leistungserbringern zu verbessern, die 
Ressourcen optimal zu nutzen und die Kosten einzudämmen. Private Träger
schaften sind angemessen in die Planung einzubeziehen. Die Kantone bringen 
ihre Planungen dem Departement zur Kenntnis. 

Art. 9 Schlussbestimmungen 
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich. 
2 Er wird nach Artikel 89b1• Absatz l der Bundesverfassung als dringlich erklärt 
und tritt axµ. l. Januar 1993 in Kraft. 

l Er untersteht nach Artikel g9b1s Absatz 2 der Bundesverfassung dem fakultati
ven Referendum und gilt bis zum Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung 1l, längstens jedoch bis zum 3 l. Dezember 1994. 

Ständerat, 9. Oktober 1992 

Die Präsidentin: Meier Josi 
Der Sekretär: Lanz 
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Nationalrat, 9. Oktober 1992 

Der Präsident: Nebiker 
Der Protokollführer: Anliker 



87 

Arrete federaI 
sur des mesures temporaires contre Ie rencherissement 
de l'assurance-maladie 

du 9 octobre 1992 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 
vu l'article 34bis de la constitution; 
vu le message du Conseil federal du 19 aout 1992 1l, 

arrete: 

Article premier Tarifs et prix dans le domaine ambulatoire 
1 Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie dans le 
domaine ambulatoire sont limites pour 1993 au niveau des tarifs et des prix en 
vigueur le 30 juin 1992. Pour la liste des specialites pharmaceutiques et des 
medicaments confectionnes admis pour la prescription dont la prise en charge est 
recommandee aux caisses-maladie, la date de reference est le 15 septembre 1992. 
2 Lorsque la valeur du point n'a pas ete adaptee lors des annees 1990 a 1g92 et 
qu'il est etabli que durant cette periode l'augmentation des collts de traitement, 
par assure et par annee, de certains fournisseurs de prestations, n'a pas depasse de 
plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix a la consommation, le Conseil 
federal autorisera pour 1993, en derogation au 1 er alinea, une augmentation de la 
valeur du point pour les fournisseurs concemes. La valeur du point ne pourra 
cependant etre augmentee que dans la mesure oii l'augmentation des frais de 
traitement par assure ne depassera · probablement pas de plus d'un tiers, pour 
1993, l'augmentation de l'indice suisse des prix a la consommation. 
3 Si, en 1992, l'augmentation des frais moyens de traitement par assure ne depasse 
pas de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix a la consommation, le Conseil 
federal autorisera pour 1994 une. augmentation des tarifs et des prix. Ceux-ci ne 
pourront cependant etre augmentes que dans la mesure oii l'augmentation des 
frais moyens de traitement par assure ne depassera probablement pas de plus d'un 
tiers, pour 1994, l'augmentation de l'indice suisse des prix a la consommation. 
4 Lorsque des caisses-maladie et des fournisseurs de prestations concluent. 
pendant la duree de validite de cet arrete, pour la premiere fois une convention 
tarifaire sur le plan intercantonal, le present arrete n'est pas applicable. Les 
augmentations tarifaires subsequentes se calculent selon le 1 er alinea. 

RS 832,111 
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Art. 2 Tarifs et prix dans le domaine hospitalier 
Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie dans le 
domaine hospitalier ne peuvent atre augment6s .que dans la mesure ou l'aug
mentation ne d6passe pas l'evolution· gen6rale des prix et des salaires. Les frais d~ 
personnel seront Indexes d'apres l'indice des salaires etabli par l'Office federal de 
l'industrie, des arts et metiers et du travail, les frais de materiel d'apres l'indice 
suisse des prix a la co1l$()mmation. Les fournisseurs de- prestations justifient par 
des documents comptables la part des frais de personnel et celle des frais de 
materiel. 

Art. 3 Participation aux coßts a l'höpital 
1 En derogation ·a t:iniicle 14bls, 2e alinea, lettre a, de la loi _ federafe' sur 
l'assurance-maladie (LAMA) 1>, la franchise sera aussi exigee en cas de s6jour 
dans un etablissement hospitalier. La quote-part est remplac6e par ·une contn"bu
tion aux frais de traitenient de 10 francs par journee d'hospitalisation. 
2 La participation aux coüts. pour les traitements ambulatoires et hospitaliers est 
limitee a un montant total maximum de 500 francs. , 
'Aucune participation aux cotlts n'est exigee, pour les traitement h.Qspitaliers 
fournis a: 

_ a. des enfants; 
b. des personnes qui sejoument plus de 180 jours dans un h6pital; 
c. des femmes requerant des prestations liees a la matemite. 

' ' 

Art. 4 Egalit6 · des cotisations. entre hommes et femmes 

Les caisses ne sont pas autorisees a echelonner les cotisations e1Honction du sexe. 

Art. S Augmentation des cotisations 
1 Dans l'assurance individuelle de base des soins medicaux et pbarmaceutiques, 
les caisses-maladie ne peuvent augmenter la cotisation au-dela de la cotisation 
maximale fixee en application de l'article 6. Cette assurance · comprend les 
prestations legales et les autres prestations que les membres sont tenus d'assurer 
COJ,)jointement avec celles-ci, en vertu des dispositions internes des caisses. 
2 Le D6partement ,ederal de l'int6rieur (departement) autorise une caisse a fixer 

· la, cotisation aÜ-dessus de la cotisation maximale si elle etablit que: 
a. sa reserve de securit6 (fonds de securite et taux de fluctuation) s'abaisserait 

probablement en-dessous du atinimum legal et , 
b. les cotisations des assurances non regies par le pr6sen:t arrate ~nt a 

couvrir l!i:S coilts de ces branches d'assurance et .permettent- la constitution 
des reserves n6cessaires. 

l)RS 832.10 
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Art. 6 Montant maximum 
1 Le departement fixe, par canton, un montant maximum pour les cotisations. 11 
calcule Je montant maximum a partir: 

a. de Ja cotisation moyenne de l'annee precedente pe~ue pour l'assurance de 
hase du premier groupe d'äge de la categorie des adultes; 

h. d'un supplement correspondant a l'augmentation de l'indice des prix a Ja 
consommation de l'annee precedente, majoree des quatre cinquiemes. 

2 Le departement etahlit Ja cotisation moyenne sur Ja hase de Ja moyenne 
ponderee des cotisations per!;Ues par les caisses-maladie qui regroupent, en 
principe, les deux tiers au moins des assures du canton. Pour les caisses qui 
echelonnent les cotisations selon les conditions Iocales, Ja cotisation Ja plus elevee 
est prise en consideration. Lorsqu'un canton, pendant la duree de validite de cet 
arrete, charge les caisses d'introduire une cotisation unique pour les adultes, le 
montant maximum est augmente en consequence. 
3 Le montant maximum s'applique a la cotisation du premier groupe d'äge de Ja 
categorie des adultes. Les caisses-maladie ne peuvent augmenter !es cotisations 
des autres assures que jusqu'au montant correspondant au montant maximum, 
compte tenu des echelonnements legalement admis pour !es enfants ainsi que 
selon l'äge d'entree. 
4 Les caisses qui echelonnent les cotisations en fonction des differences de frais 
dues aux conditions locales a l'interieur d'un canton ne peuvent modifier la 
repartition des localites dans les differentes zones tarifaires. Lorsqu'il existe deux 
zones tarifaires, le montant de la cotisation la plus hasse doit etre d'au moins 
5 pour cent inferieur a celui de la cotisation la plus haute. Lorsqu'il existe trois 
zone tarifaires, le montant de la cotisation la plus hasse doit etre d'au moins 10 
pour cent inferieur a celui de la cotisation la plus haute et d'au moins 5 pour cent 
inferieur a la cotisation de la zone intermediaire. Lorsque le tarif des cotisations 
en vigueur en 1992 prevoit des echelonnements plus rapproches, ceux-ci peuvent 
etre maintenus. 
5 Lorsque les cotisations de l'annee precedente sont superieures au montant 
maximum selon les 1er a 4e alineas, aucune augmentation n'est autorisee. 

Art. 7 Prestations assurees 
1 Les caisses-maladie doivent prendre en charge, au titre de l'assurance des soins 
medicaux et pharmaceutiques-assurance de hase, uniquement !es prestations 

· prevues aux articles 12 a 14 de la loi federale-sur l'assurance-maladie1>. 
2 Elles peuvent, au titre de l'assurance des soins medicaux et pharmaceutiques
assurance de hase, etendre leurs prestations aux situations suivantes: 

a. les accidents; 
h. les soins et le sejour dans un etahlissement hospitalier; 

l)RS 832.10 
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c. le traitement et les soins, prescrits par un medecin, au domicile du patient ou 
dans un etablissement medico-social; 

d. les prestations obligatoires prevu~s par les lois cantonales; 
e. les prestations effectuees a l'etranger; 
f. les medicaments. 

Art. 8 Planifications cantonales 

Les cantons sont charges, dans le cadre de leurs competences, d'etablir, dans le 
domaine de la sante publique, une plaoification cantonale ainsi qu'une planifica
tion intercantonale dont le but est d'ameliorer la coordination entre les fournis
seurs de prestations, d'utiliser les ressources de fa~on optimale et de reduire les 
couts. Les organismes prives qoivent etre pris en. consideration de maniere 
adequate. Les cantons informent le departement de leurs planifications. 

Art. 9 Dispositions finales 
1 Le present arrete est de portee generale. 
2 11 est declare urgent, au sens de l'article g9bis, 1er alinea, de la constitution et 
entre en vigueur le 1 er janvier 1993. 
3 11 est sujet au referendum facultatif conformement a l'article g9bis, 2e alinea, de 
la constitution. Sa duree de validite s'etend jusqu'a l'entree en vigueur de la loi . 
federale revisee sur l'assurance-maladie 1>, mais au plus tard jusqu'au 31 decembre 
1994. 

Conseil des Etats, 9 octobre 1992 

La presidente: Meier Josi 
Le secretaire: Lanz 
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Conseil national, 9 octobre 1992 

Le president: Nebiker 
Le secretaire: Anliker 




